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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

BESCHLUSS DES RATES

vom 30 . Juni 1986

über die Assoziation der überseeischen Länder und Gebiete mit der Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft

(86/283/EWG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Arti
kel 136 ,

weltweiten Probleme wirtschaftlicher, sozialer, geistiger
und humanitärer Art im Einklang mit den Bestrebungen
der internationalen Gemeinschaft nach einer gerechteren
und ausgewogeneren internationalen Wirtschaftsordnung
beizutragen.

gestützt auf das am 19 . Februar 1985 in Brüssel unter
zeichnete Interne Abkommen über die Finanzierung und
Verwaltung der Hilfe der Gemeinschaft, nachstehend
„Internes Abkommen" genannt,

nach Kenntnisnahme von dem Entwurf der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ('),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Bestimmungen für die Assoziation der überseeischen
Länder und Gebiete, nachstehend „Länder und Gebiete"
genannt, mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
müssen für einen neuen Zeitraum von fünf Jahren festge
legt werden . Diese Bestimmungen gelten für die zu der
Französischen Republik gehörenden Gebiete, die zum
Vereinigten Königreich gehörenden Länder und Gebiete,
die zum Königreich der Niederlande gehörenden Länder
und zum Teil für Grönland aufgrund des am 13 . März
1984 in Brüssel unterzeichneten Vertrages zur Änderung
der Verträge zur Gründung der Europäischen Gemein
schaften bezüglich Grönlands .

Diese Bestimmungen sind ein Teil der Bemühungen,
welche die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft unter
nommen hat, um insbesondere durch das am 8 . Dezem
ber 1984 in Lome unterzeichnete Dritte AKP—EWG
Abkommen — nachstehend „Abkommen" genannt — zu
der internationalen Zusammenarbeit und zur Lösung der

Angesichts der Entwicklungserfordernisse der Länder
und Gebiete sowie der sich aus der Förderung ihrer in
dustriellen Entwicklung ergebenden Bedürfnisse ist es
gerechtfertigt, weiterhin die Möglichkeit vorzusehen,
Zölle zu erheben und mengenmäßige Beschränkungen
einzuführen .

Für Rum, Arrak und Taffia der Tarifstelle 22.09 C I des
Gemeinsamen Zolltarifs sollten besondere Bestimmungen
festgelegt werden .

Angesichts der Merkmale der meisten Länder und Ge
biete sowie aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist es
zweckmäßig, einige der zugunsten der AKP-Staaten ge
schaffenen Instrumente , wie das Technische Zentrum für
die Zusammenarbeit in der Landwirtschaft und im ländli
chen Bereich und das Zentrum für industrielle Entwick
lung, mittels eines Finanzbeitrags aus den für die Länder
und Gebiete bereitgestellten Mitteln künftig auch für
diese Länder und Gebiete einzusetzen .

Mit ihrem Beitrag zur Lösung der wirtschaftlichen und
sozialen Probleme der Länder und Gebiete einerseits und
der AKP-Staaten andererseits schafft die Gemeinschaft
einen Anreiz, die Beziehungen zwischen Ländern und
Gebieten und AKP-Staaten in den verschiedenen Berei
chen der regionalen landwirtschaftlichen, industriellen,
energiewirtschaftlichen, kulturellen , sozialen , finanziellen
und technischen Zusammenarbeit weiter zu intensivieren .

Nach Artikel 288 des Abkommens kann ein im vierten
Teil des Vertrages genanntes Land oder Gebiet, das un
abhängig geworden ist, dem Abkommen beitreten . Es istO ABl . Nr. C 288 vom 11 . 11 . 1985 , S. 148 .



Nr. L 175/2 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 1.7.86

daher die Möglichkeit einer Änderung dieses Beschlusses
vorzusehen .

Tritt ein unabhängig gewordenes Land oder Gebiet dem
Abkommen bei, so werden nach Artikel 1 des Internen
Abkommens durch Beschluß des Rates die Beträge der
Finanzhilfe aus den für die Länder und Gebiete vorgese
henen Mitteln des Europäischen Entwicklungsfonds her
abgesetzt und die für die AKP-Staaten vorgesehenen Be
träge entsprechend erhöht.

Sowohl zur Vereinfachung der künftigen Anwendung
dieser Bestimmung als auch zur Gewährleistung einer
möglichst gerechten Verwendung der Finanzhilfe ist es
angebracht, eine Aufteilung auf die zur Französischen
Republik gehörenden Länder und Gebiete einerseits, die
zum Königreich der Niederlande gehörenden Länder an
dererseits und schließlich die zum Vereinigten König
reich gehörenden Länder und Gebiete vorzunehmen.

Dieser Beschluß berührt in keiner Weise die im Anhang
des Beschlusses 86/47/EWG (') enthaltene Sonderrege
lung für die Einfuhr von Waren aus den Ländern und
Gebieten nach Spanien und Portugal —

BESCHLIESST :

Artikel 1

Mit diesem Beschluß sollen die wirtschaftliche und so
ziale Entwicklung und die Stärkung der Wirtschafts
strukturen der in Anhang I aufgeführten Länder und Ge
biete erleichtert werden, und zwar insbesondere durch
die Entwicklung des Handels., der Wirtschaftsbeziehun
gen, der landwirtschaftlichen und der industriellen Zu
sammenarbeit zwischen der Gemeinschaft und diesen
Ländern und Gebieten , durch einen Beitrag zur Wah
rung der Interessen derjenigen unter ihnen, deren Wirt
schaft in hohem Maß von der Ausfuhr von Grundstoffen
abhängt, und durch finanzielle Interventionen und tech
nische Zusammenarbeit.

Artikel 2

Im ersten Teil dieses Beschlusses werden die Bereiche
der Zusammenarbeit festgelegt, in denen den in Anhang
I aufgeführten ULG gemäß den Bestimmungen dieses
Beschlusses eine finanzielle und technische Unterstüt
zung gewährt werden kann .

ERSTER TEIL

BEREICHE DER EWG—ÜLG-ZUSAMMENARBEIT

TITEL I

LANDWIRTSCHAFTLICHE UND LÄNDLICHE
ENTWICKLUNG

ERHALTUNG DER NATURSCHÄTZE

Kapitel 1
Landwirtschaftliche Zusammenarbeit und Ernährungs

sicherheit

Artikel 3

Die Zusammenarbeit auf dem landwirtschaftlichen und
ländlichen Sektor (Landwirtschaft, Tierzucht, Fischerei ,
Forstwirtschaft) zielt insbesondere darauf ab ,

— die Bemühungen der Länder und Gebiete um eine er
höhte Nahrungsmittelselbstversorgung zu unterstüt
zen, und zwar insbesondere durch Verstärkung der
eigenen Fähigkeit, ihrer Bevölkerung eine ausrei
chende Ernährung zu geben und ein befriedigendes
Ernährungsniveau zu gewährleisten ;

— die Ernährungssicherheit auf lokaler, regionaler und
interregionaler Ebene zu erhöhen ;

— der ländlichen Bevölkerung ein zu einer merklichen
Anhebung des Lebenshaltungsniveaus führendes Ein
kommen zu sichern ;

— die aktive Beteiligung der ländlichen Bevölkerung an
ihrer eigenen Entwicklung durch Bildung von Zu
sammenschlüssen sowie eine stärkere Integration der
Bauern in den einzelstaatlichen und internationalen
Wirtschaftskreislauf zu fördern ;

— für die Landbevölkerung befriedigende Lebensbedin
gungen und einen befriedigenden Lebensrahmen zu
schaffen , insbesondere durch die Entwicklung sozia
ler und kultureller Tätigkeiten ;

— die Produktivität der ländlichen Tätigkeiten insbe
sondere durch den Transfer geeigneter Technologien
und durch rationelle Nutzung der pflanzlichen und
tierischen Ressourcen zu verbessern ;

— die Nachernteverluste zu verringern ;
— die ländlichen Tätigkeiten, durch die Arbeitsplätze

geschaffen werden können, zu diversifizieren und die
produktionverwandten Tätigkeiten zu entwickeln ;

— die Produktion zu valorisieren durch Verarbeitung
der Erzeugnisse der Landwirtschaft, Tierzucht, Fi
scherei und Forstwirtschaft an Ort und Stelle ;

— ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen landwirt
schaftlicher Erzeugung für den Eigenbedarf und Er
zeugung für die Ausfuhr zu gewährleisten ;

— eine den natürlichen und menschlichen Bedingungen
des Landes und der Region angepaßte und den Bera
tungsbedürfnissen entgegenkommende Ackerbaufor
schune zu entwickeln ;O ABl . Nr. L 63 vom 5 . 3 . 1986, S. 95 .
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— im Rahmen der vorstehend genannten Ziele die na
türliche Umwelt zu schützen .

Artikel 4

( 1 ) Zur Verwirklichung der in Artikel 3 genannten
Ziele sind auf lokaler, regionaler und interregionaler
Ebene möglichst vielfältige und möglichst konkrete
Maßnahmen zu treffen .

(2) Ihre Planung und Durchführung erfolgt im Hin
blick auf die Verwirklichung der von den zuständigen
Behörden der Länder und Gebiete festgelegten Politiken
und Strategien unter Beachtung der von ihnen aufgestell
ten Prioritäten .

(3) Die landwirtschaftliche Zusammenarbeit unter
stützt diese Politiken und Strategien gemäß den Bestim
mungen dieses Beschlusses .

Artikel 5

( 1 ) Die Entwicklung der Produktion erfolgt über eine
Intensivierung der pflanzlichen und tierischen Produk
tion und setzt folgendes voraus :

— die Verbesserung der verschiedenen Formen des Re
genfeldbaus unter Erhaltung der Fruchtbarkeit der
Böden ;

— die Entwicklung der Bewässerungskulturen insbeson
dere durch landwirtschaftliche Wasserbauvorhaben
verschiedener Art (Wasserbauvorhaben in den Dör
fern, Regulierung von Wasserläufen und Erschlie
ßung von Anbauflächen), die den optimalen Einsatz
und die sparsame Bewirtschaftung des Wassers er
möglichen und von den Landwirten und örtlichen
Einrichtungen bedient werden können ; ferner beste
hen die Maßnahmen in der Reaktivierung vorhande
ner Anlagen ;

— die Verbesserung und Modernisierung der Anbau
techniken sowie die bessere Nutzung der Prokuk
tionsfaktoren (verbesserte Arten und Rassen, land
wirtschaftliches Gerät, Düngemittel, Pflanzenschutz
mittel) ;

— im Bereich der Tierzucht die Verbesserung der
Tierernährung (angemessenere Bewirtschaftung der
Weiden, Entwicklung der Futtermittelproduktion,
Vermehrung und Reaktivierung der Wasserstellen)
und der tiergesundheitlichen Verhältnisse, einschließ
lich der Entwicklung der dazu erforderlichen Infra
strukturen ;

— eine bessere Verbindung von Landwirtschaft und
Tierzucht ;

— im Bereich der Fischerei modernere Methoden für
die Bewirtschaftung der Fischbestände und Entwick
lung der Aquakultur.

(2) Ferner setzt die Entwicklung der Produktion fol
gendes voraus :

— die Ausweitung der flankierenden Sekundär- und
Tertiärtätigkeiten in der Landwirtschaft, wie die Her
stellung, Modernisierung und Förderung des Einsat
zes von landwirtschaftlichem Gerät und land
wirtschftlichen Anlagen sowie von Inputs und gege
benenfalls deren Einfuhr ;

— die Schaffung und/oder Verstärkung von den ört
lichen Bedingungen gemäßen landwirtschaftlichen
Kreditsystemen, um den Zugang der Landwirte zu
den Produktionsfaktoren zu fördern ;

— die Förderung aller den örtlichen Verhältnissen ange
messenen Politiken und Maßnahmen zur Stimulie
rung der Erzeuger im Hinblick auf eine größere Pro
duktivität und höhere Einkommen für die Landwirte .

Artikel 6

Im Interesse der Valorisierung der Erzeugung trägt die
landwirtschaftliche Zusammenarbeit dazu bei, folgendes
zu gewährleisten :
— angemessenes Haltbarmachungsmaterial und entspre

chende Lagerhaltungsstrukturen auf Erzeugerebene ;
— eine wirksame Bekämpfung von Krankheiten , Insek

tenplagen und sonstigen Ursachen für Produktions
verluste ;

— ein grundlegendes Vermarktungssystem, das auf
einer geeigneten Organisation der Erzeuger, der die
erforderlichen materiellen und finanziellen Mittel zur
Verfügung stehen, sowie auf entsprechenden Kom
munikationsmitteln beruht ;

— das elastische Funktionieren der Vermarktungssy
steme unter Berücksichtigung aller geeigneten öffent
lichen oder privaten Initiativen, um die Versorgung
der örtlichen Märkte , der Gebiete mit Zuschußbedarf
und der städtischen Märkte zu ermöglichen und so
die Abhängigkeit von außen zu verringern ;

— Mechanismen zur Vermeidung von Versorgungseng
pässen (Sicherheitslager) und unkontrollierten Preis
schwankungen (Interventionlager) ;

— die Verarbeitung, Verpackung und Aufmachung so
wie Vermarktung der Erzeugnisse entsprechend der
Marktentwicklung, insbesondere durch den Aufbau
handwerklicher und agroindustrieller Einheiten .

Artikel 7

Die Maßnahmen zugunsten der Landbevölkerung umfas
sen :

— die Bildung von Erzeugerzusammenschlüssen oder
-gemeinschaften im Hinblick auf die bessere Nut
zung der Märkte, Investitionen und Ausrüstugsgüter
von gemeinsamem Interesse ;

— die Entwicklung von für die Verbesserung des Le
bensrahmens der Landbevölkerung unerläßlichen so
zialen und kulturellen Tätigkeiten (Gesundheit, Bil
dung, Kultur usw.) ;

— die Ausbildung der Landwirte durch angemessene
Beratung und Betreuung ;



Nr. L 175/4 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 1.7.86

von Zusammenschlüssen zur Durchführung der
thematischen Aktionen ;

— die Unterstützung des gemeinsamen Einsatzes von
industriellen Mitteln und Fachwissen in den Län
dern und Gebieten und in der Gemeinschaft im
Rahmen handwerklicher oder gewerblicher Ein
heiten für die Herstellung von Inputs und Mate
rial, Instandhaltung, Verpackung und Aufma
chung, Lagerung, Beförderung und Verarbeitung
der Erzeugnisse usw.

Artikel 10

( 1 ) Die Maßnahmen der Gemeinschaft zugunsten
der Ernährungssicherheit der Länder und Gebiete wer
den im Rahmen der Ernährungsstrategien oder -politiken
der- zuständigen Behörden der betroffenen Länder und
Gebiete und der von diesen festgelegten Entwicklungs
zielen durchgeführt.

Sie werden in Abstimmung mit den Instrumenten dieses
Abkommens im Rahmen der Politiken der Gemeinschaft
und der daraus resultierenden Maßnahmen unter Wah
rung der internationalen Verpflichtungen der Gemein
schaft durchgeführt.

(2) In diesem Zusammenhang können zusammen mit
den zuständigen Behörden der Länder und Gebiete , die
dies wünschen, unverbindliche Mehrjahresprogramme
aufgestellt werden, damit genauere Prognosen über die
Nahrungsmittelversorgung dieser Länder und Gebiete
aufgestellt werden können.

Artikel 11

Bei der Durchführung der Bestimmungen dieses Kapitels
wird auf Antrag der zuständigen Behörden der betref
fenden Länder und Gebiete den spezifischen Schwierig
keiten dieser Länder und Gebiete bei der Verwirklichung
der von ihren Behörden festgelegten Politiken und Stra
tegien zur Verbesserung ihrer Selbstversorgung und ihrer
Ernährungssicherheit besondere Aufmerksamkeit gewid
met. Dabei erstreckt sich die Zusammenarbeit insbeson
dere auf die Bereiche Produktion (einschließlich Versor
gung mit Inputs), Verkehr, Vermarktung, Verpackung
und Aufmachung sowie Schaffung von Lagerhaltungs
strukturen .

Artikel 12

Die Länder und Gebiete können auf Antrag ihrer zu
ständigen Behörden die Dienste des Technischen Zen
trums für die Zusammenarbeit in der Landwirtschaft und
im ländlichen Bereich in Anspruch nehmen, dessen Auf
gaben in Artikel 37 des Abkommens aufgeführt sind .

Die eventuell entstehenden Kosten der Leistungen des
Zentrums zugunsten der Länder und Gebiete, die diese
in Anspruch nehmen, werden aus den in Artikel 128 vor
gesehenen Mitteln für die jeweils betroffene der drei Zo
nen finanziert1.

— die Verbesserung der Bedingungen für die Ausbil
dung der Ausbilder auf allen Ebenen .

Artikel 8

Die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Agrarforschung
trägt dazu bei,

— in den Ländern und Gebieten einzelstaatliche und re
gionale Forschungskapazitäten aufzubauen, die den
natürlichen und den örtlichen sozioökonomischen
Bedingungen bei der Pflanzen- und Tiererzeugung
gerecht werden ;

— insbesondere die Arten und Rassen, den Nährwert
der Erzeugung und deren Verpackung oder Aufma
chung zu verbessern und für die Erzeuger brauchbare
Techniken und Verfahren zu entwickeln ;

— die in den Ländern und Gebieten, AKP-Staaten oder
Nicht-AKP-Staaten erzielten Forschungsergebnisse,
die in anderen Ländern und Gebieten oder AKP
Staaten angewandt werden könnten, besser zu ver
breiten ;

— die Forschungsergebnisse an möglichst viele Benutzer
weiterzugeben .

Artikel 9

Die Maßnahmen der landwirtschaftlichen Zusammenar
beit erfolgen nach den für die finanzielle und technische
Zusammenarbeit festgelegten Einzelheiten und Ver
fahren ; diesbezüglich können sie sich auch auf folgendes
beziehen :

1 . im Bereich der technischen Zusammenarbeit :

— Austausch von Informationen zwischen der Ge
meinschaft, den Ländern und Gebieten und den
AKP-Staaten sowie zwischen den Ländern und
Gebieten und den AKP-Staaten untereinander
(über Wasserverwendung, Praktiken der Produk
tionsintensivierung, Forschungsergebnisse usw.) ;

— Erfahrungsaustausch zwischen Angehörigen des
Kredit- und Sparwesens, der Genossenschaften,
der Vereine auf Gegenseitigkeit, des Handwerks,
des Kleingewerbes in ländlichen Gebieten usw.;

2 . im Bereich der finanziellen Zusammenarbeit :

— die Lieferung von Produktionsfaktoren ;

— die Unterstützung der Marktregulierungseinrich
tungen aufgrund einer kohärenten Inangriffnahme
der Produktions- und Vermarktungsprobleme ;

— die Beteiligung an der Aufbringung von Mitteln
für die landwirtschaftlichen Kreditsysteme ;

— die Eröffnung von Kreditlinien zugunsten land
wirtschaftlicher Berufsorganisationen, des Hand
werks und des ländlichen Kleingewerbes entspre
chend den jeweiligen Tätigkeiten (Versorgung,
Erstvermarktung, Lagerung usw.) sowie zugunsten
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c) werden alle Instrumente und Mittel dieses Abkom
mens, die zugunsten dieses Sektors eingesetzt werden
können, sinnvoll genutzt .

TITEL II

ENTWICKLUNG DER FISCHEREI

Artikel 16

Im Interesse einer stärkeren Nutzung der Fischereires
sourcen der Länder und Gebiete finden auf die Fischerei
alle in diesem Abkommen vorgesehenen Mechanismen
der Unterstützung und Zusammenarbeit, insbesondere
die finanzielle und technische Zusammenarbeit gemäß
Titel II des zweiten Teils dieses Beschlusses Anwendung.

Vorrangige Ziele dieser Zusammenarbeit sind :
— die Förderung der rationellen Nutzung der Fischerei

ressourcen der Länder und Gebiete und der Hoch
seeressourcen, an denen die Länder und Gebiete und
die Gemeinschaft ein gemeinsames Interesse haben ;

— die Erhöhung des Beitrags des Fischereisektors zur
ländlichen Entwicklung unter besonderer Beachtung
der Bedeutung des Fischfangs für die Verbesserung
der Ernährungssicherheit, des Ernährungsniveaus und
des Lebensstandards der ländlichen Bevölkerung ;

— die Erhöhung des Beitrags des Fischereisektors zur
industriellen Entwicklung durch Erhöhung der
Fänge, des Ertrags und der Ausfuhren .

Bewirtschaftung und Entwicklung der Fischerei können
durch die Förderung regionaler Kooperationsmaßnah
men unterstützt werden .

Diese im Einklang mit dem spezifischen rechtlichen Sta
tus jedes Gebiets durchgeführten Kooperationsmaßnah
men stellen eine Anwendung des Titel VII des ersten
Teils dieses Beschlusses dar.

Kapitel 2
Zusammenarbeit betreffend landwirtschaftliche Grund

stoffe

Artikel 13

Angesichts der sehr starken Abhängigkeit der Wirtschaft -
der überwiegenden Mehrheit der Länder und Gebiete
von der Ausfuhr landwirtschaftlicher Grundstoffe und
der auf den Märkten für diese Erzeugnisse festgestellten
Verschlechterung der Ausfuhrmöglichkeiten der Länder
und Gebiete in Verbindung mit den extremen Schwan
kungen der Preise dieser Erzeugnisse auf dem Weltmarkt
wird die Zusammenarbeit mit den Ländern und Gebieten
in diesem Bereich fortgesetzt, verstärkt und ausgebaut.

Artikel 14

Im Hinblick hierauf muß die Zusammenarbeit in bezug
auf die landwirtschaftlichen Grundstoffe so geplant und
durchgeführt werden, daß sie die von den zuständigen
Behörden der Länder und Gebiete festgelegten Politiken
oder Strategien unterstützt, wobei insbesondere folgende
Ziele angestrebt werden :
— Unterstützung der Bemühung der Länder und Ge

biete , die Erzeugungs- und Vermarktungsbedingun
gen wiederherzustellen^ und zu verbessern , und zwar
unter Einschluß von Forschung und Ausbildung, In
vestitionen, Versorgung mit und Erzeugung von In
puts , Verbreitung von Kenntnissen sowie anderen
Maßnahmen wie Kreditvergabe, Lagerung und Kon
servierung, Beförderung usw.;

— Hilfe bei der Diversifizierung der Erzeugung, so daß
die Abhängigkeit von außen verringert und eine bes
sere Anpassung an die Anforderungen des Marktes
ermöglicht wird ;

— Förderung der Verarbeitung an Ort und Stelle , um
eine Wertsteigerung unter wirtschaftlich sinnvollen
Bedingungen zu erreichen ;

— Anregung spezieller Maßnahmen zur leichteren Ver
marktung der Erzeugnisse der Länder und Gebiete ;

— Hilfe bei der Ausbildung von Unternehmern der Län
der und Gebiete , um alle Mechanismen der interna
tionalen Grundstoffmärkte besser zu nutzen ;

— Stimulierung und Stabilisierung des Sektors der land
wirtschaftlichen Grundstoffe im Rahmen der Wirt
schaft der Länder und Gebiete ;

— Förderung eines stärkeren Zuflusses privater Investi
tionen in diesen Sektor.

Artikel 15

Zur Erreichung dieser Ziele
a) wird die Verfolgung der Ziele dieses Abkommens im

Sektor der landwirtschaftlichen Grundstoffe erleich
tert,

b) werden alle Kräfte eingesetzt, um die günstigsten Be
dingungen für den Ausbau der Produktion und eine
bessere Vermarktung zu schaffen ,

Artikel 17

Gemäß den in Artikel 16 dargelegten Zielen und Grund
sätzen umfaßt die Unterstützung der Entwicklung der
Fischerei durch die Gemeinschaft unter anderem Hilfs
maßnahmen in folgenden Bereichen :

a) Fischereiproduktion, einschließlich des Erwerbs von
Booten, Ausrüstungen und Fanggeräten, Ausbau der
für die Fischereigemeinschaften in ländlichen Gebie
ten und die Fischereiindustrie erforderlichen Infra
struktur sowie Unterstützung von Aquakultur-Projek
ten , insbesondere durch Eröffnung spezieller Kreditli
nien zugunsten entsprechender Institutionen der Län
der und Gebiete , die die Darlehen an die betreffenden
Unternehmer weiterleiten ;

b) Bewirtschaftung und Schutz der Fischereiressourcen,
einschließlich der Evaluierung dieser Ressourcen und
des Aquakulturpotentials , bessere Pflege und Überwa
chung der Umwelt sowie Entwicklung der Fähigkeit
der zuständigen Behörden der Länder und Gebiete
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zur Bewirtschaftung der Fischereiressourcen in den
ausschließlichen Wirtschaftszonen vor den Küsten der
ÜLG ;

c) Verarbeitung und Vermarktung von Fischereierzeug
nissen, einschließlich der Entwicklung der Anlagen
für die Verarbeitung, Einsammlung, Verteilung und
Vermarktung sowie der betreffenden Tätigkeiten ; die
Verringerung von Verlusten nach den Fängen und die
Förderung von Programmen zur Erhöhung des Fisch
konsums und Verbesserung der auf Fischereierzeug
nissen basierenden Ernährung ;

d) Deckung des Entwicklungsbedarfs der Angehörigen
der Länder und Gebiete in allen Bereichen der Fische
rei, der Entwicklung und Stärkung der Forschungska
pazitäten der Länder und Gebiete .

Artikel 18

Die Erhaltung und optimale Nutzung der Fischereires
sourcen des Meeres werden im Wege der Zusammenar
beit entweder unmittelbar oder auf regionaler Basis oder
gegebenenfalls über internationale Organisationen er
reicht.

TITEL III

INDUSTRIELLE ENTWICKLUNG

Artikel 19

Da die Industrialisierung eine der treibenden Kräfte bei
der Förderung einer ausgewogenen und diversifizierten
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung und bei der
Schaffung günstiger Voraussetzungen für die kollektive
Autonomie der Länder und Gebiete ist, wird die indu
strielle Entwicklung in den Ländern und Gebieten unter
stützt, um ihnen einen geeigneten Rahmen für die Inten
sivierung ihrer Entwicklungsanstrengungen und für eine
stärkere Beteiligung am Welthandel zu bieten .

Artikel 20

Die industrielle Zusammenarbeit zwischen der Gemein
schaft und den Ländern und Gebieten ist insbesondere
darauf ausgerichtet, durch die Modernisierung der Ge
sellschaft in den Ländern und Gebieten deren mensch
liche und natürliche Ressourcen in vollem Umfang nutz
bar zu machen, Arbeitsplätze zu schaffen, eine Einkom
mensbildung und -Verteilung zu ermöglichen, den Trans
fer und die Anpassung von Technologien an die beson
deren Bedingungen und Erfordernisse der Länder und
Gebiete zu erleichtern , die gegenseitige Ergänzung zwi
schen den verschiedenen industriellen Bereichen sowie
zwischen diesen Bereichen und dem ländlichen Bereich
zu fördern, um die in ihnen vorhandenen Möglichkeiten
voll nutzbar zu machen und neue dynamisch-komple
mentäre Beziehungen im industriellen Bereich zwischen
der Gemeinschaft und den Ländern und Gebieten zu för
dern .

Bei der industriellen Zusammenarbeit wird die Notwen
digkeit berücksichtigt, für die Industrialisierung günstige
wirtschaftliche, technische, soziale und institutionelle

Voraussetzungen zu schaffen und zu stärken . Besondere
Aufmerksamkeit wird dabei der Entwicklung geeigneter
Industrien aller Art, der Ausbildung sowie der Zusam
menarbeit zwischen Unternehmen der Mitgliedstaaten
der Gemeinschaft und der Länder und Gebiete gewid
met.

Bei der Verfolgung dieser Ziele werden neben den spezi
fischen Bestimmungen für die industrielle Zusammenar
beit die Bestimmungen über die Handelsregelung, die
Förderung des Handels mit Erzeugnissen der Länder
und Gebiete und die privaten Investitionen angewendet.

Artikel 21

Im Hinblick auf die industrielle Zusammenarbeit trägt
die Gemeinschaft zur Verwirklichung von Programmen,
Vorhaben und Aktionen bei, die ihr von den zuständigen
Behörden der Länder und Gebiete oder mit deren Zu
stimmung unterbreitet werden . Sie setzt zu diesem
Zweck alle in diesem Abkommen vorgesehenen Mittel
ein, und zwar insbesondere die ihr im Rahmen der finan
ziellen und technischen Zusammenarbeit zur Verfügung
stehenden Mittel und namentlich die von der Europä
ischen Investitionsbank — nachstehend „Bank" genannt
— verwalteten Mittel ; dies gilt unbeschadet von Aktio
nen, die den Ländern und Gebieten dazu verhelfen sol
len, Mittel aus anderen Quellen zu beschaffen .

Für die Durchführung der Programme, Vorhaben und
Aktionen der industriellen Zusammenarbeit, zu denen
die Gemeinschaft finanziell beiträgt, gelten die Bestim
mungen von Titel II des zweiten Teils dieses Beschlusses
unter Berücksichtigung der besonderen Merkmale der
Maßnahmen im industriellen Bereich .

Artikel 22

Die Gemeinschaft unterstützt die Länder und Gebiete ,
um ihren institutionellen Rahmen zu verbessern, ihre Fi
nanzierungsinstitute zu stärken, die für die Industrie not
wendigen Infrastrukturen zu schaffen , wiederherzustel
len und zu verbessern und um sie bei ihren Bemühungen
um die Integrierung der industriellen Strukturen und der
regionalen und interregionalen Märkte zu unterstützen .

Artikel 23

Auf Antrag der zuständigen Behörden eines Landes oder
Gebiets leistet die Gemeinschaft die notwendige Unter
stützung bei der Ausbildung in Industrieberufen auf allen
Ebenen, insbesondere bei der Feststellung des Bedarfs an
Ausbildung in Industrieberufen und der Aufstellung der
entsprechenden Programme, der Schaffung und dem Be
trieb von Einrichtungen der Länder und Gebiete oder re
gionalen Einrichtungen zur Ausbildung in Industrieberu
fen , der Ausbildung von Angehörigen der Länder und
Gebiete in geeigneten Einrichtungen sowie der Ausbil
dung am Arbeitsplatz in der Gemeinschaft und in den
Ländern und Gebieten sowie bei der Zusammenarbeit
zwischen Einrichtungen zur Ausbildung in Industrieberu
fen in der Gemeinschaft und den Ländern und Gebieten,
zwischen Einrichtungen der Länder und Gebiete zur
Ausbildung in Industrieberufen und mit denen anderer
Entwicklungsländer.



1.7 . 86 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 175/7

Artikel 24

Die Gemeinschaft unterstützt die Schaffung und Erwei
terung lebensfähiger Unternehmen aller Art, die die zu
ständigen Behörden der Länder und Gebiete aufgrund
ihrer Entwicklungsziele für wichtig halten .

Die Gemeinschaft und die Länder und Gebiete legen be
sonderes Gewicht auf die Wiederherstellung, die Revalo
risierung, Sanierung und Umstrukturierung der beste
henden und lebensfähigen, jedoch vorübergehend stillge
legten oder leistungsschwachen Industriekapazitäten, so
wie auf die Instandhaltung der Ausrüstungen und Be
triebe ; zu diesem Zweck wird die industrielle Zusam
menarbeit insbesondere auf die Unterstützung beim In
gangsetzen oder der Wiederherstellung dieser Betriebe
und auf die entsprechende Ausbildung auf allen Ebenen
ausgerichtet sein .

Besondere Aufmerksamkeit wird folgenden Industrien
gewidmet :

— den Industrien zur Verarbeitung der Rohstoffe der
Länder und Gebiete im Inland ;

— den Agro-Industrien ;

— den Industrien mit integrierender Funktion, die Ver
bindungen zwischen den einzelnen Wirtschaftszwei
gen herstellen können ;

— den Industrien, die günstige Auswirkungen auf Be
schäftigung, Handelsbilanz und regionale Integration
haben .

Die Finanzierung durch die Gemeinschaft wird vorran
gig durch Darlehen der Bank aus eigenen Mitteln und
durch Risikokapital gewährleistet, die die spezifischen
Finanzierungsarten für Industriebetriebe sind .

Artikel 25

Die Gemeinschaft trägt durch Maßnahmen der gegensei
tigen Unterrichtung und Förderung der Industrien zur
Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen Unterneh
men der Länder und Gebiete , der Länder und Gebiete
und den EWG-Staaten sowie zwischen den Ländern und
Gebieten und den AKP-Staaten bei .

Ziel dieser Maßnahmen ist es, einen regelmäßigen Infor
mationsaustausch zu verstärken, die notwendigen Kon
takte im industriellen Bereich zwischen den Verantwort
lichen der Industrie , den Investoren und den Wirt
schaftsunternehmen der Gemeinschaft, der Länder und
Gebiete und der AKP-Staaten herzustellen, Untersu
chungen, insbesondere Durchführbarkeitsstudien, durch
zuführen und die Schaffung und das Funktionieren von
Einrichtungen zur Förderung der industriellen Entwick
lung zu erleichtern und auch den Abschluß von Reinve
stitionen, von Zulieferungsverträgen und jede andere
Form der industriellen Zusammenarbeit zwischen Unter
nehmen der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft, der Län
der und Gebiete und der AKP-Staaten zu fördern.

Artikel 26

Die Gemeinschaft trägt dazu bei, kleine und mittlere
Handwerks-, Handels-, Dienstleistungs- und Industrie
betriebe zu errichten und auszubauen, da diese einerseits
im modernen und informellen Sektor als ein diversifizie
rendes wirtschaftliches Geflecht und für die allgemeine
Entwicklung der Länder und Gebiete eine wesentliche
Rolle spielen und andererseits für die Erlangung berufli
cher Qualifikationen, den integrierten Transfer und die
Anpassung geeigneter Technologien sowie den bestmög
lichen Einsatz der einheimischen Arbeitskräfte erhebliche
Vorteile bieten . Die Gemeinschaft kann auch zu folgen
dem beitragen : sektorale Beurteilung und Aufstellung
von Interventionsprogrammen, Schaffung geeigneter In
frastrukturen sowie Stärkung und Funktionieren von
Einrichtungen für Information, Stimulierung, Anpassung,
Beratung, Ausbildung, Kredite oder Bürgschaften und
Technologietransfer.

Die Gemeinschaft und die zuständigen Behörden der
Länder und Gebiete fördern die Zusammenarbeit und die
Kontakte zwischen kleinen und mittleren Unternehmen
der Mitgliedstaaten, der Länder und Gebiete und der
AKP-Staaten .

Artikel 27

Um den Ländern und Gebieten zu helfen, ihre technolo
gische Basis und eigene Kapazität auf dem Gebiet der
wissenschaftlichen und technologischen Entwicklung zu
stärken, und um den Erwerb, den Transfer und die An
passung von Technologien unter Bedingungen zu er
leichtern, die den größtmöglichen Nutzen bei möglichst
geringen Kosten versprechen, ist die Gemeinschaft be
reit, mit den Mitteln der finanziellen und technischen
Zusammenarbeit einen Beitrag zu leisten, insbesondere

a) zur Errichtung und Stärkung von industriebezogenen
wissenschaftlichen und technischen Infrastrukturen in
den Ländern und Gebieten ;

b) zur Aufstellung und Durchführung von Forschungs
und Entwicklungsprogrammen ;

c) zur Ermittlung und Schaffung von Möglichkeiten für
eine Zusammenarbeit zwischen Forschungsinstituten ,
Hochschuleinrichtungen und Unternehmen der Län
der und Gebiete, der AKP-Staaten, der Gemeinschaft,
der Mitgliedstaaten und anderer Länder ;

d) zur Aufnahme und Förderung von Tätigkeiten zur
Konsolidierung geeigneter lokaler Technologien und
zum Erwerb relevanter ausländischer Technologien,
insbesondere von Technologien anderer Entwick
lungsländer ;

e) zur Ermittlung, zur Beurteilung und zum Erwerb von
industriellen Technologien, einschließlich der Aus
handlung günstiger Bedingungen für ausländische
Technologien, Patente und anderes ausländisches ge
werbliches Eigentum, insbesondere durch Finanzie
rung und/oder andere geeignete Vereinbarungen mit
Unternehmen und Einrichtungen in der Gemein
schaft ;
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f) zur Einrichtung von Beratungsdiensten zur Unterstüt
zung bei der Ausarbeitung von Vorschriften für den
Technologietransfer und die Weitergabe verfügbarer
Informationen, insbesondere über die Bedingungen
von Technologieverträgen, die Technologiearten und
-quellen sowie die Erfahrung der Länder und Gebiete
und anderer Länder mit der Verwendung bestimmter
Technologien ;

g) zur Förderung der technologischen Zusammenarbeit
zwischen den Ländern und Gebieten sowie zwischen
den Ländern und Gebieten und den AKP-Staaten
oder anderen Entwicklungsländern, um alle besonders
geeigneten wissenschaftlichen und technischen Mög
lichkeiten, über die jene Länder und Gebiete gegebe
nenfalls verfügen, optimal zu nutzen ;

h) zur möglichst weitgehenden Erleichterung des Zu
gangs zu den in der Gemeinschaft verfügbaren Doku
mentationsquellen und anderen Datenquellen sowie
deren Benutzung.

Artikel 28

Damit die Länder und Gebiete aus der Handelsregelung
und den übrigen Bestimmungen dieses Beschlusses mög
lichst großen Nutzen ziehen können, werden Aktionen
zur Förderung des Absatzes für Industrieerzeugnisse der
Länder und Gebiete auf dem Gemeinschaftsmarkt und
anderen ausländischen Märkten durchgeführt ; hierdurch
soll zugleich der Austausch von Industrieerzeugnissen
zwischen den Ländern und Gebieten sowie zwischen den
Ländern und Gebieten und den AKP-Staaten angeregt
und entwickelt werden . Gegenstand dieser Aktionen
werden insbesondere Marktstudien, Vermarktung, Qua
lität und Standardisierung von gewerblichen Erzeugnis
sen gemäß den Artikeln 124 und 125 und unter Berück
sichtigung der Artikel 48 und 49 sein .

Artikel 29

Die Länder und Gebiete können auf Antrag ihrer zu
ständigen Behörden die Dienste des Zentrums für indu
strielle Entwicklung in Anspruch nehmen, dessen Ziele in
Artikel 71 des Abkommens festgelegt und dessen Aufga
ben in Artikel 72 des Abkommens aufgeführt sind .

Die eventuell entstehenden Kosten der Leistungen des
Zentrums zugunsten der Länder und Gebiete , die diese
in Anspruch nehmen, werden aus den in Artikel 128 vor
gesehenen Mitteln für die jeweils betroffene der drei Zo
nen finanziert .

Artikel 30

Bei der Durchführung der Bestimmungen dieses Titels
gilt die besondere Aufmerksamkeit der Gemeinschaft den
spezifischen Bedürfnissen und Problemen der am wenig
sten entwickelten Länder und Gebiete insbesondere in
folgenden Bereichen :

— Verarbeitung der Rohstoffe ,

— Entwicklung, Transfer und Anpassung der Technolo
gie,

— Erarbeitung von Aktionen zugunsten der kleinen und
mittleren Industriebetriebe und ihre Finanzierung,

— Entwicklung der Industrieinfrastrukturen und der
Energie- und Bergbauressourcen,

— angemessene Ausbildung in wissenschaftlichen und
technischen Bereichen .

Das Zentrum für industrielle Entwicklung widmet den
spezifischen Problemen der Förderung von Industrialisie
rungsmaßnahmen in den am wenigsten entwickelten
Ländern und Gebieten besondere Aufmerksamkeit .

Auf Antrag der zuständigen Behörden eines Landes oder
Gebiets , das zu den am wenigsten entwickelten Ländern
und Gebieten gehört, gewährt das Zentrum besondere
Unterstützung bei der Identifizierung von Industrievor
haben in diesem Land oder Gebiet sowie bei der Prü
fung, Evaluierung und Vorbereitung dieser Vorhaben
wie auch im Hinblick auf die Förderung und Unterstüt
zung ihrer Durchführung .

TITEL IV

ENTWICKLUNG DES BERGBAU- UND ENERGIE
POTENTIALS

Artikel 31

Wegen der ernsten Lage im Energiesektor der meisten
Länder und Gebiete , die zum Teil auf die Krise zurück
zuführen ist, die in vielen Ländern durch die Abhängig
keit von eingeführten Mineralölerzeugnissen ausgelöst
worden ist, ist es angebracht, auf diesem Gebiet zusam
menzuarbeiten , um Lösungen für ihre Energieprobleme
zu erarbeiten .

Besondere Bedeutung wird der Aufstellung von Energie
programmen, den Maßnahmen zur Erhaltung und ratio
nellen Nutzung der Energie sowie der Erkundung des
Energiepotentials und der Förderung neuer und erneuer
barer Energiequellen unter angemessenen technischen
und wirtschaftlichen Bedingungen beigemessen .

Artikel 32

Die Gemeinschaft unterstützt die Entwicklung des her
kömmlichen und nicht herkömmlichen Energiepotentials
sowie die Selbstversorgung der Länder und Gebiete und
strebt damit insbesondere an,

a) die wirtschaftliche Entwicklung durch eine bessere
Verwertung der lokalen und regionalen Energieres
sourcen zu fördern ;

b) die Lebensbedingungen in den Ballungsgebieten sowie
in den städtischen Randgebieten zu verbessern und
dabei den Energiefaktor bei den verschiedenen Maß
nahmen der Zusammenarbeit zu berücksichtigen ;

c) die natürliche Umwelt vor allem durch Milderung der
Auswirkungen, die das Bevölkerungswachstum auf
den Verbrauch der Biomasse hat, zu schützen .
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Artikel 33

Damit die obengenannten Ziele erreicht werden, kann
sich die Zusammenarbeit im Energiesektor auf Wunsch
der zuständigen Behörden des oder der betreffenden
Länder und Gebiete insbesondere auf folgende Bereiche
konzentrieren :

a) Zusammenstellung, Analyse und Verbreitung von
brauchbaren Informationen ;

b) Verstärkung der Verwaltung und Kontrolle der Ener
gieressourcen der Länder und Gebiete durch diese
Staaten gemäß ihren Entwicklungszielen zwecks Er
mittlung von Energieangebot und -nachfrage sowie
zur Entwicklung einer Strategie auf dem Energiesek
tor, unter anderem durch Unterstützung bei der Auf
stellung von Energieprogrammen und technische
Hilfe zugunsten der Stellen, die für die Planung und
Durchführung der jeweiligen Energiepolitik verant
wortlich sind ;

c) Untersuchung der Auswirkungen der Entwicklungs
programme und -vorhaben auf dem Energiesektor un
ter Berücksichtigung der Möglichkeiten für Energie
einsparungen und für die Ersetzung der primären
Energiequellen, insbesondere durch neue und erneu
erbare Energien ;

d) Durchführung geeigneter Aktionsprogramme mit
kleinen und mittleren Vorhaben zur Energieentwick
lung ;

e) Entwicklung des Investitionspotentials für die Erfor
schung und Erschließung nationaler und regionaler
Energiequellen sowie für die Entwicklung von Groß
anlagen zur Erzeugung von Energie für Industrien
mit starkem Energieverbrauch ;

f) Förderung der Forschung, Anpassung und Verbrei
tung der entsprechenden Technologien sowie der not
wendigen Ausbildung zur Deckung des Arbeitskräfte
bedarfs im Energiesektor ;

g) Verstärkung der Leistungsfähigkeit der Länder und
Gebiete auf dem Gebiet von Forschung und Entwick
lung, insbesondere bei neuen und erneuerbaren Ener
giequellen ;

h) Erneuerung der für die Erzeugung, den Transport
und die Verteilung von Energie notwendigen Infra- -
struktur ;

i) Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Län
dern und Gebieten sowie zwischen ihnen und den
AKP-Staaten im Energiebereich einschließlich Maß
nahmen der Zusammenarbeit zwischen Ländern und
Gebieten, AKP-Staaten und anderen benachbarten
Staaten, die eine Gemeinschaftshilfe erhalten .

Artikel 34

Die Zusammenarbeit im Bergbau ist darauf ausgerichtet,
zur Entwicklung des Bergbaus in den betreffenden Län
dern und Gebieten beizutragen, um eine zufriedenstel
lende Rentabilität des Bergbaus im Rahmen der Gesamt
entwicklung dieser Länder zu gewährleisten. Die ver
schiedenen in diesem Beschluß hierfür vorgesehenen Mit

tel sowie gegebenenfalls andere Gemeinschaftsmittel
werden in koordinierter Weise eingesetzt.

Artikel 35

Auf Antrag der zuständigen Behörden eines oder mehre
rer Länder und Gebiete wird die Gemeinschaft Maßnah
men der technischen Hilfe und/oder Ausbildungsmaß
nahmen durchführen, um die wissenschaftliche und tech
nische Leistungsfähigkeit der betreffenden Länder und
Gebiete in den Bereichen Geologie und Bergbau zu stei
gern, so daß sie aus den verfügbaren Kenntnissen größe
ren Nutzen ziehen und ihre Forschungs- und Explora
tionsprogramme sinnvoll ausrichten können .

Artikel 36

Die Gemeinschaft beteiligt sich — im Bemühen um eine
Diversifizierung gegebenenfalls durch, Programme für
eine finanzielle und technische Hilfe — an den Bemü
hungen, die die Länder und Gebiete auf den verschiede
nen Ebenen für die Forschung und Exploration im Berg
bau, und zwar sowohl auf dem Lande als auch auf dem
Festlandssockel, wie dieser im Völkerrecht definiert ist,
unternehmen.

Sie gewährt gegebenenfalls auch technische und finan
zielle Unterstützung bei der Bereitstellung lokaler oder
regionaler Mittel für Explorationsvorhaben in den Län
dern und Gebieten .

Artikel 37

Um die Bemühungen um die Ausbeutung der Boden
schätze in den Ländern und Gebieten zu unterstützen,
leistet die Gemeinschaft einen Beitrag zu Vorhaben für
die Reaktivierung, Unterhaltung, Rationalisierung und
Modernisierung wirtschaftlich lebensfähiger Produk
tionsanlagen, um diese leistungs- und wettbewerbsfähiger
zu machen .

Sie beteiligt sich auch an der Identifizierung, Ausarbei
tung und Durchführung neuer wirtschaftlich lebensfähi
ger Vorhaben einschließlich kleiner und mittlerer Vorha
ben, soweit dies mit den Investitions- und Verwaltungs
möglichkeiten und der Marktentwicklung vereinbar ist,
wobei sie insbesondere die Finanzierung von Durchführ
barkeits- und Vorinvestitionsstudien berücksichtigt.

Sie unterstützt ferner die Bemühungen der Länder und
Gebiete um einen Ausbau der dazugehörigen Infrastruk
tur sowie die Einbindung der Bergbautätigkeit in das so
ziale und wirtschaftliche Gefüge der betreffenden Länder
und Gebiete .

Artikel 38

Die vorstehend genannten Zielsetzungen können durch
Gewährung einer technischen und finanziellen Unter
stützung der Gemeinschaft erreicht werden, um zur Er
schließung des Bergbau- und Energiepotentials der Län
der und Gebiete nach den Modalitäten der einzelnen ihr
verfügbaren Instrumente und im Einklang mit den Be
stimmungen dieses Beschlusses beizutragen .
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Bei den Forschungsarbeiten und Investitionen zur Vor
bereitung der Inbetriebnahme der Energie- und Bergbau
vorhaben kann die Gemeinschaft eine Hilfe in Form von
haftendem Kapital gewähren, gegebenenfalls in Verbin
dung mit Kapitalbeteiligungen der Mitgliedstaaten oder
der betreffenden Länder und Gebiete und anderer Finan
zierungsquellen gemäß Artikel 131 .

Die in diesen Bestimmungen vorgesehenen Mittel kön
nen bei Vorhaben von gegenseitigem Interesse ergänzt
werden durch

a) andere finanzielle und technische Mittel der Gemein
schaft,

b) Maßnahmen zur Bereitstellung von staatlichem und
privatem Kapital, einschließlich Mitfinanzierungs
maßnahmen . '

Artikel 39

Die Bank kann im Einklang mit ihrer Satzung je nach
Fall ihre eigenen Mittel über den in Artikel 127 festge
legten Betrag hinaus für Investitionsvorhaben im Berg
bau- und Energiesektor binden, die von der zuständigen
Behörde des betreffenden Landes oder Gebiets und der
Gemeinschaft als im beiderseitigen Interesse liegend an
erkannt worden sind .

TITEL V

VERKEHRS- UND KOMMUNIKATIONSWESEN

Artikel 40

( 1 ) Die Zusammenarbeit im Verkehrswesen zielt auf
die Entwicklung des Straßen- und Eisenbahnverkehrs,
der Hafeneinrichtungen und des Seeverkehrs, des Ver
kehrs auf Binnenwasserstraßen und des Luftverkehrs ab .

(2) Die Zusammenarbeit im Kommunikationswesen
zielt auf die Entwicklung des Post- und Fernmeldewe
sens, einschließlich des Funkverkehrs , ab .

( 3) Durch die Zusammenarbeit in diesen Bereichen
sollen insbesondere die folgenden Ziele verwirklicht wer
den :

a) Schaffung günstiger Voraussetzungen für den Wa
ren-, Dienstleistungs- und Personenverkehr auf natio
naler, regionaler und internationaler Ebene ;

b) Einrichtung, Wiederherstellung, Wartung und ratio
nelle Nutzung von Systemen, die auf Kosten/Nut
zen-Kriterien beruhen, den Erfordernissen der sozio- 1
ökonomischen Entwicklung entsprechen und den Be
dürfnissen der Benutzer sowie der gesamtwirtschaftli
chen Lage der Länder und Gebiete gerecht werden ;

c) größere Komplementarität der Verkehrs- und Kom
munikationssysteme auf lokaler, regionaler und inter
nationaler Ebene ;

d) Harmonisierung der in den einzelnen Ländern und
Gebieten bestehenden Systeme unter gleichzeitiger
Förderung der Anpassung an den technischen Fort
schritt ;

e) Abbau der Hindernisse im Verkehrs- und Kommuni
kationswesen, insbesondere auf der Ebene der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie der Ver
waltungsverfahren zwischen den betreffenden Län
dern, Gebieten und Staaten .

Artikel 41

( 1 ) Bei der Durchführung aller entsprechenden Vor
haben und Aktionsprogramme ist die Gewährleistung
eines angemessenen Technologie- und Know-how
Transfers anzustreben .

(2) Ein besonderes Augenmerk gilt dabei der Ausbil
dung von Angehörigen der Länder und Gebiete auf dem
Gebiet der Planung, der Verwaltung, der Wartung und
des Betriebs von Verkehrs- und Kommunikationssyste
men .

Artikel 42

Im Rahmen der finanziellen . und technischen Unterstüt
zung für den Seeverkehr wird dem Technologietransfer
(auch im kombinierten Verkehr und Container-Ver
kehr), der Förderung gemeinsamer Unternehmen und —
insbesondere durch die berufliche Ausbildung — der
Einführung geeigneter rechtlicher und administrativer In
frastrukturen und der Verbesserung der Hafenverwal
tung, der Entwicklung des Seeverkehrs zwischen Inseln
und der Infrastruktur der Verkehrsverbindungen sowie
einer verstärkten Zusammenarbeit mit den Marktteilneh
mern besondere Beachtung gewidmet.

Was den technischen Beistand im Versicherungswesen
anbelangt, so finden die im Rahmen der Entwicklung des
Handels und der Dienstleistungen vorgesehenen Verfah
ren Anwendung.

Artikel 43

Die Zusammenarbeit in diesem Sektor kann sich auf die
Sicherheit auf See, die Sicherheit der Besatzungen und
die Maßnahmen zur Verhütung der Verschmutzung er
strecken .

Artikel 44

Bei der Zusammenarbeit im Kommunikationswesen gilt
ein besonderes Augenmerk der technologischen Entwick
lung durch Unterstützung der Länder und Gebiete bei
ihren Bemühungen um die Einrichtung und Entwicklung
leistungsfähiger Systeme . Hierzu gehören auch — sofern
dies operationeil gerechtfertigt ist — Untersuchungen
und Programme im Bereich der Nachrichtenübertragung
durch Satelliten, und zwar insbesondere auf regionaler
und subregionaler Ebene . Die Zusammenarbeit betrifft
auch die Einrichtungen zur Erdbeobachtung durch Satel
liten im Bereich der Meteorologie und der Fernerkun
dung.

Artikel 45

Im Hinblick auf die Stimulierung der wirtschaftlichen
und sozialen Entwicklung in ländlichen Gebieten ist der
Telekommunikation in diesen Gebieten besondere
Bedeutung beizumessen .
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Artikel 46

In allen Bereichen des Verkehrs- und Nachrichtenwesens
gilt ein besonderes Augenmerk den sich aus der geogra
phischen Lage ergebenden spezifischen Bedürfnissen der
am wenigsten entwickelten Länder und Gebiete .

Artikel 47

Die Kooperationsaktionen auf dem Gebiet des Verkehrs
und Kommunikationswesens werden nach den in Titel
III des zweiten Teils dieses Beschlusses festgelegten Be
stimmungen und Verfahren durchgeführt.

TITEL VI

ENTWICKLUNG DES HANDELS UND DER DIENST
LEISTUNGEN

Artikel 48

Um die in Artikel 69 festgelegten Ziele zu erreichen,
führt die Gemeinschaft von der Phase der Konzeption
bis zur Schlußphase der Warenverteilung Aktionen zur
Entwicklung des Handels und der Dienstleistungen
durch .

Durch diese Aktionen soll erreicht werden, daß die Län
der und Gebiete aus den Bestimmungen dieses Abkom
mens betreffend die kommerzielle landwirtschaftliche
und industrielle Zusammenarbeit möglichst großen Nut
zen ziehen, und an den Märkten der Gemeinschaft, den
Binnenmärkten, den regionalen und den internationalen
Märkten durch Diversifizierung des Angebots und Stei
gerung des Wertes und Umfangs des Handels der Län
der und Gebiete mit Gütern und Dienstleistungen unter
möglichst günstigen Bedingungen teilnehmen können.

Artikel 49

( 1 ) Im Rahmen der Bemühungen zur Förderung der
Entwicklung des Handels und der Dienstleistungen, ein
schließlich des Fremdenverkehrs , wird zusätzlich zum
Ausbau des Handels zwischen den Ländern und Gebie
ten, den AKP-Staaten und der Gemeinschaft besondere
Aufmerksamkeit den Aktionen gewidmet, die darauf aus
gerichtet sind, die Fähigkeit der Länder und Gebiete zu
vergrößern, den Handel zwischen ihnen sowie zwischen
ihnen und den AKP-Staaten zu entwickeln und die re
gionale Zusammenarbeit im Bereich des Handels und der
Dienstleistungen auszubauen .

(2) Die auf Wunsch der zuständigen Behörden der
Länder und Gebiete unternommenen Aktionen betreffen
hauptsächlich folgende Bereiche :

— Einführung einer kohärenten Handelsstrategie ;

— berufliche Ausbildung und Weiterbildung des im
Handels- und im Dienstleistungssektor tätigen Perso
nals ;

— Schaffung und Ausbau von Einrichtungen in den
Ländern und Gebieten zur Entwicklung des Handels
und der Dienstleistungen ;

— Intensivierung der Kontakte und des Informations
austausches zwischen den Wirtschaftsunternehmen
einschließlich der Beteiligung an Messen und Ausstel
lungen ;

— Unterstützung der Bemühungen der Länder und
Gebiete um eirie Verbesserung der Qualität ihrer
Erzeugnisse, um deren Anpassungen an die Markt
erfordernisse sowie um eine Diversifizierung ihrer
Absatzmärkte ;

— Unterstützung der Bemühungen der Länder und Ge
biete um eine Verbesserung der Dienstleistungsinfra
struktur, einschließlich der Beförderungs- und Lager
einrichtungen .

(3) Die Beteiligung der am wenigsten entwickelten
Länder und Gebiete an den verschiedenen Maßnahmen
zur Entwicklung des Handels und der Dienstleistungen
einschließlich des Fremdenverkehrs wird durch Sonder
bestimmungen gefördert ; insbesondere werden bei ihrer
Teilnahme an Messen und Ausstellungen die Beförde
rungskosten für Personal und Exponate übernommen.

Artikel 50

Die Maßnahmen zur Entwicklung des Handels und der
Dienstleistungen umfassen eine spezifische Zusammen
arbeit im Bereich des Fremdenverkehrs . Diese Zu
sammenarbeit hat zum Ziel, die Bemühungen der Länder
und Gebiete um eine Verbesserung der Dienstleistungen
dieser Industrie zu unterstützen . Gemäß den Artikel 67
und 68 wird besonders Augenmerk darauf gerichtet, daß
der Fremdenverkehr in das soziale , kulturelle und wirt
schaftliche Leben der Bevölkerung zu integrieren ist.

Artikel 51

Gemäß den in Titel III des dritten Teils dieses Beschlus
ses vorgesehenen Regelungen und Verfahren können die
Bestimmungen der finanziellen und technischen Zusam
menarbeit Maßnahmen zur Förderung des Fremdenver
kehrs auf nationaler und regionaler Ebene betreffen . Ab
gesehen von den in den Artikeln 48 und 49 festgelegten
wesentlichen Ausrichtungen sowie den Bestimmungen
über die Entwicklung der Klein- und Mittelbetriebe und
des Handwerks gemäß Artikel 26 , erstrecken sich diese
Maßnahmen unter anderem auf folgendes :

— Entwicklung, Reaktivierung und Unterhaltung touri
stischer Anlagen, wie z . B. bedeutende Stätten und
Denkmäler ;

— Ausbildung von Fachleuten für die Planung und Ent
wicklung des Fremdenverkehrs ;

— Vermarktung, einschließlich der Teilnahme an inter
nationalen Messen und Ausstellungen, Absatzförde
rung und Werbung ;

— Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten, die sich
mit dem Aufbau der Fremdenverkehrsindustrie befas
sen ;

— quantitative und qualitative Erfassung, Analyse, Ver
breitung und Verwendung von Fremdenverkehrsin
formationen ;



1.7.86Nr. L 175/ 12 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

— Zusammenarbeit zwischen den Ländern und Gebie
ten sowie zwischen diesen und den AKP-Staaten im
Bereich des Fremdenverkehrs .

Artikel 52

Im Rahmen der in diesem Abkommen vorgesehenen In
strumente und gemäß den Artikeln 48 und 49 umfaßt die
Hilfe für die Entwicklung des Handels und der
Dienstleistungen eine technische Unterstützung für die
Einrichtung und den Ausbau von Versicherungs- und
Kreditinstituten im Zusammenhang mit der Entwicklung
des Handels .

Artikel 53

Zusätzlich zu den Mitteln , die im Rahmen der in Artikel
147 vorgesehenen Richtprogrammen von den zuständi
gen Behörden jedes Landes oder Gebiets für die Finan
zierung der Maßnahmen zur Entwicklung der in den Ar
tikeln 48 bis 52 genannten Bereiche zugewiesen werden
können, kann der Beitrag der Gemeinschaft zur Finan
zierung dieser Maßnahmen, sofern sie regionaler Art
sind , auf die in Artikel 65 zur Finanzierung von regio
nalen Vorhaben vorgesehenen Mittel angerechnet wer
den .

TITEL VII

REGIONALE ZUSAMMENARBEIT

Artikel 54

Die Gemeinschaft unterstützt die Bemühungen der zu
ständigen Behörden der Länder und Gebiete um die För
derung der kollektiven sozialen , kulturellen und wirt
schaftlichen Entwicklung sowie um eine größere regio
nale Selbstversorgung .

Bei dieser Unterstützung wird dem spezifischen rechtli
chen Status der betreffenden Länder und Gebiete Rech
nung getragen .

Artikel 55

( 1 ) Die regionale Zusammenarbeit erstreckt sich auf
Aktionen, die zwischen folgenden Partnern vereinbart
wurden :

— mehreren Ländern und Gebieten ;
— einem oder mehreren Ländern und Gebieten und

einem oder mehreren benachbarten Staaten oder Ge
bieten , gleichgültig ob AKP-Staaten oder Nicht
AKP-Staaten ;

— mehreren regionalen Organisationen, denen Länder
oder Gebiete angehören ;

— einem oder mehreren Ländern oder Gebieten und re
gionalen Organisationen, denen Länder und Gebiete
angehören .

(2) Wird eine regionale Zusammenarbeit herbeige
führt, an der ÜLG beteiligt sind, die in der gleichen Re
gion wie Gebiete liegen, in denen der Vertrag zur Grün
dung der EWG gilt, so wird den spezifischen Entwick
lungsinteressen und -perspektiven der Gemeinschaft in
dieser Region Rechnung getragen .

( 3) Die regionale Zusammenarbeit kann sich auch auf
Aktionen erstrecken, die zwischen zwei oder mehreren
Ländern und Gebieten und einem oder mehreren nicht
benachbarten Entwicklungsländern vereinbart wurden,
und sofern besondere Umstände dies rechtfertigen, auch
auf Aktionen, die zwischen einem einzigen Land oder
Gebiet und einem oder mehreren nichtbenachbarten Ent
wicklungsländern vereinbart wurden.

Artikel 56

Im Rahmen der regionalen Zusammenarbeit werden fol
gende Faktoren besonders berücksichtigt :

a) Ermittlung und Nutzung der vorhandenen und poten
tiellen dynamischen Ergänzungsmöglichkeiten in allen
in Betracht kommenden Bereichen ;

b) maximale Nutzung des menschlichen Potentials in
den Ländern und Gebieten sowie optimale und weit
sichtige Erforschung, Erhaltung, Verarbeitung und
Ausbeutung ihrer Naturschätze ;

c) Beschleunigung der wirtschaftlichen Diversifizierung
und Verstärkung der Zusammenarbeit und der Ent
wicklung innerhalb der Regionen der Länder und Ge
biete sowie zwischen diesen Regionen ;

d) Förderung der Ernährungssicherheit ;

e) Verstärkung eines Verbindungsnetzes zwischen ein
zelnen Ländern und Gebieten oder Gruppen von Län
dern und Gebieten mit gemeinsamen Merkmalen, ver
wandten Beziehungen und gemeinsamen Problemen
zwecks Lösung dieser Probleme.

f) maximale Nutzung der Größenordnungsvorteile in al
len Bereichen, in denen regionale Lösungen wirksa
mer sind als Lösungen auf der Ebene eines Landes
oder Gebietes ;

g) Erweiterung und Integration der Märkte der Länder
und Gebiete durch Förderung des Handels zwischen
ihnen sowie zwischen ihnen und benachbarten Dritt
ländern, durch Liberalisierung ihres Handels und Be
seitigung der Zoll-, Währungs- und Verwaltungs
hemmnisse ;

h) jede Unterstützung der regionalen Integration .

Artikel 57

Die Vorhaben und Programme für Aktionen der regio
nalen Zusammenarbeit werden unter Berücksichtigung
der Ziele und Merkmale dieser Zusammenarbeit nach
den Modalitäten und Verfahren verwirklicht, die für die
finanzielle und technische Zusammenarbeit festgelegt
sind, soweit sie darunter fallen .

Artikel 58

Die Gemeinschaft gewährt für die bestehenden regiona
len Organisationen sowie für die Schaffung neuer regio
naler Organisationen eine finanzielle und technische Un
terstützung, soweit diese Organisationen für die Ver
wirklichung der Ziele der regionalen Zusammenarbeit
unerläßlich sind .
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Artikel 59

Eine Aktion hat regionalen Charakter, wenn sie unmit
telbar zur Lösung eines Entwicklungsproblems, das meh
rere Länder oder Gebiete gemeinsam betrifft, durch ge
meinsame Aktionen oder koordinierte lokale Aktionen
beiträgt und wenn sie mindestens einem der folgenden
Kriterien entspricht :
a) Die Aktion muß aufgrund ihrer Art oder ihrer Merk

male über die Grenzen eines Landes oder Gebietes
hinausgehen und kann weder von einem Land oder
Gebiet allein durchgeführt werden, noch kann sie in
lokale Aktionen aufgespalten werden, die sich von je
dem Land oder Gebiet selbst verwirklichen lassen ;

b) die regionale Lösung ermöglicht aufgrund der Grö
ßenvorteile erhebliche Kostenersparnisse gegenüber
Aktionen auf der Ebene eines Landes oder Gebiets ;

c) die Aktion entspricht nicht den unter den Buchstaben
a) oder b) genannten Kriterien, aber die daraus resul
tierenden Vorteile und Kosten sind auf die Länder
oder Gebiete, die aus ihr Nutzen ziehen, ungleichmä
ßig verteilt .

Artikel 60

Unbeschadet des Artikels 59 gelten für den Umfang des
Beitrags der Gemeinschaft zur regionalen Zusammen
arbeit bei Aktionen, die sich teilweise auf lokaler Ebene
verwirklichen ließen, folgende Kriterien :
a) Die Aktion verstärkt die Zusammenarbeit zwischen

den betreffenden Ländern und Gebieten auf der
Ebene der Verwaltung, der Institutionen oder der
Unternehmen dieser Länder und Gebiete durch Ein
schaltung regionaler Einrichtungen oder durch Behe
bung gesetzlicher oder finanzieller Hindernisse ;

b) die Aktion wird auf der Basis gegenseitiger Verpflich
tungen zwischen mehreren Ländern und Gebieten
durchgeführt, insbesondere hinsichtlich der Auftei
lung der Ergebnisse, der Investitionen und der Lei
stungsaufgaben ;

c) die Aktion ist die regionale Umsetzung einer sektora
len Strategie .

Artikel 61

( 1 ) Die Anträge auf eine Finanzierung aus den Mit
teln, die für die regionale Zusammenarbeit zur Verfü
gung stehen werden von den zuständigen Behörden jedes
Landes oder Gebiets gestellt, das sich an einer regionalen
Aktion beteiligt.

(2) Wenn eine Aktion regionaler Zusammenarbeit ih
rer Art nach für andere Länder und Gebiete oder AKP
Staaten von Interesse sein kann, werden diese von der
Kommission im Einvernehmen mit den zuständigen Be
hörden der Länder und Gebiete, die den Antrag gestellt
haben, davon unterrichtet. Die interessierten Länder und
Gebiete bestätigen dann ihre Absicht, an der Aktion teil
zunehmen.

Ungeachtet dieses Verfahrens prüft die Kommission den
Finanzierungsantrag unverzüglich, sofern dieser minde
stens von zwei Ländern und Gebieten eingereicht wor
den ist. Der Finanzierungsbeschluß ergeht, sobald die
konsultierten Länder ihre Absicht mitgeteilt haben .

(3) Hat sich ein einzelnes Land oder Gebiet mit nicht
von diesem Beschluß erfaßten Ländern gemäß Artikel 55
zusammengeschlossen, so genügt der Antrag dieses Lan
des oder Gebietes .

(4) Die Einrichtungen der regionalen Zusammenarbeit
können Finanzierungsanträge für eine oder mehrere spe
zifische Aktionen der regionalen Zusammenarbeit im
Namen und mit ausdrücklicher Zustimmung der zustän
digen Behörden der beteiligten Länder und Gebiete stel
len .

( 5) Jeder Finanzierungsantrag, der im Rahmen der re
gionalen Zusammenarbeit gestellt wird, muß gegebenen
falls Vorschläge enthalten für

a) das Eigentumsrecht an den Gütern und Dienstleistun
gen, die im Rahmen der Aktion finanziert werden,
sowie für die Aufteilung der Verantwortung für Be
trieb und Unterhalt ;

b) die Benennung des regionalen Anweisungsbefugten
und des Staates oder der Einrichtung, die zur Unter
zeichnung des Finanzierungsabkommens im Namen
aller teilnehmenden Länder und Gebiete oder Einrich
tungen befugt ist.

Artikel 62

Das bzw. die Länder und Gebiete oder regionalen Ein
richtungen, die gemeinsam mit Drittländern an einer re
gionalen Aktion gemäß Artikel 55 teilnehmen, können
bei der Gemeinschaft die Finanzierung des Anteils an
dieser Aktion beantragen, für den sie verantwortlich
sind, oder eines Teils , der den ihnen aus der Aktion zu
fließenden Vorteilen entspricht.

Artikel 63

Wird eine Aktion von der Gemeinschaft über eine Ein
richtung der regionalen Zusammenarbeit finanziert, so
werden die Bedingungen dieser Finanzierung, die auf die
Endbegünstigten anzuwenden sind, zwischen der Ge
meinschaft und dieser Einrichtung im Einvernehmen mit
dem oder den betreffenden Ländern oder Gebieten
vereinbart .

Artikel 64

Im Hinblick auf die Förderung ihrer regionalen Zusam
menarbeit genießen die am wenigsten entwickelten Län
der und Gebiete bei den Vorhaben zugunsten mindestens
eines dieser Länder oder Gebiete einen Vorrang.

Artikel 65

Von den in Artikel 127 vorgesehenen finanziellen Mit
teln für die soziale, kulturelle und wirtschaftliche Ent
wicklung der Länder und Gebiete wird ein Beitrag von
10 Millionen ECU der Finanzierung ihrer regionalen
Vorhaben und Programme vorbehalten .
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Artikel 66

Der Anwendungsbereich der regionalen Zusammenarbeit
umfaßt unter Berücksichtigung des Artikels 56 folgendes :
a) Landwirtschaft, Entwicklung im ländlichen Bereich ,

insbesondere Selbstversorgung und Ernährungssicher
heit ;

b) Gesundheitsprogramme, einschließlich von Program
men zur Erziehung, Ausbildung, Forschung und Un
terrichtung betreffend die grundlegende Gesundheits
pflege und die Bekämpfung der wichtigsten Krankhei
ten , einschließlich der wichtigsten Tierseuchen ;

c) Feststellung, Entwicklung, Ausbeutung und Erhaltung
der Fischereiressourcen und Meeresschätze , ein
schließlich der wissenschaftlichen und technischen
Zusammenarbeit bei der Überwachung der ausschließ
lichen Wirtschaftszonen ;

d) Erhaltung und Verbesserung der Umwelt, insbeson
dere durch Programme zur Bekämpfung der Boden
erosion, der Verschlechterung des Zustands der Kü
sten und der Verschmutzung der Meere , um eine
sinnvolle und ökologisch ausgewogene Entwicklung
zu ermöglichen ;

e) Industrialisierung, einschließlich der Schaffung regio
naler und interregionaler Unternehmen für Erzeu
gung und Vermarktung ;

f) Ausbeutung der Naturschätze, insbesondere Energie
erzeugung und -Verteilung ;

g) Transport und Kommunikation : Straßen- und Eisen
bahnnetz , Luft- und Seeverkehr, Binnenschiffahrts
wege/ Post und Fernmeldewesen ;

h) Entwicklung und Ausweitung des Warenverkehrs ;

i) Erziehung und Ausbildung, Forschung, Wissenschaft
und Technologie , Information und Kommunikation,
Errichtung und Verbesserung der Ausbildungs- und
Forschungsinstitute und der technischen Organe für
den Technologieaustausch sowie der Zusammenarbeit
zwischen Hochschulen ;

j) Fremdenverkehr, einschließlich der Schaffung und des
Ausbaus von Zentren zur Förderung des Fremdenver
kehrs ;

k) Tätigkeiten auf dem Gebiet der kulturellen und sozia
len Zusammenarbeit .

TITEL VIII

ZUSAMMENARBEIT IM KULTURELLEN UND
SOZIALEN BEREICH

Artikel 67

Die -Zusammenarbeit trägt zu einer auf den Menschen
ausgerichteten und in der Kultur der einzelnen Völker
wurzelnden Entwicklung bei . Sie unterstützt die Politi
ken und Maßnahmen dieser Staaten zur Nutzbarma
chung des menschlichen Potentials, zur Steigerung der
eigenen schöpferischen Fähigkeiten und zur Förderung
ihrer kulturellen Identität. Sie fördert die Beteiligung der
Bevölkerung am Entwicklungsprozeß .

Artikel 68

Beim Einsatz der Instrumente dieses Beschlusses werden
die Ziele, Kriterien und Prioritäten der kulturellen und
sozialen Zusammenarbeit gemäß Titel III des zweiten
Teils des Abkommens angesichts der besonderen Gege
benheiten der einzelnen Länder und Gebiete berücksich
tigt.

ZWEITER TEIL

DIE INSTRUMENTE DER EWG—ÜLG-ZUSAMMENARBEIT

TITEL I

HANDELSPOLITISCHE ZUSAMMENARBEIT

Kapitel 1

Allgemeine Handelsregelung

Artikel 69

( 1 ) Auf dem Gebiet der handelspolitischen Zusam
menarbeit ist es das Ziel dieses Beschlusses, sowohl den
Handel zwischen den Ländern und Gebieten und der
Gemeinschaft, und zwar unter Berücksichtigung ihres je

weiligen Entwicklungsstands , als auch den Handel zwi
schen den Ländern und Gebieten zu fördern .

(2) Bei der Verfolgung dieses Ziels wird besonders
darauf geachtet, daß dem Warenverkehr der Länder und
Gebiete mit der Gemeinschaft tatsächliche zusätzliche
Vergünstigungen gewährt und die Bedingungen für den
Zugang ihrer Waren zum Markt verbessert werden, da
mit das Wachstumstempo ihres Handels und insbeson
dere der Strom ihrer Ausfuhren nach der Gemeinschaft
beschleunigt und ein besseres Gleichgewicht im Waren
verkehr der beteiligten Parteien erreicht wird .

(3) Zu diesem Zweck führen die beteiligten Parteien
die Bestimmungen dieses Titels sowie andere geeignete
Maßnahmen durch, die in Titel III dieses Teils sowie im
Ersten Teil dieses Beschlusses vorgesehen sind .
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Artikel 70

( 1 ) Waren mit Ursprung in den Ländern und Gebie
ten sind frei von Zöllen und Abgaben gleicher Wirkung
zur Einfuhr in die Gemeinschaft zugelassen .

(2) a) Für Waren mit Ursprung in den Ländern und Ge
bieten,

— die in der Liste des Anhangs II des Vertrages
aufgeführt sind und einer gemeinsamen
Marktorganisation nach Artikel 40 des Ver
trages unterliegen, oder

— die bei der Einfuhr in die Gemeinschaft im
Rahmen der Durchführung der gemeinsamen
Agrarpolitik einer Sonderregelung unterlie
gen,

gelten bei der Einfuhr in die Gemeinschaft abwei
chend von der allgemeinen Regelung, die ge
genüber Drittländern Anwendung findet, fol
gende Bestimmungen :

i) Waren, für die nach den zum Zeitpunkt der
Einfuhr geltenden gemeinschaftlichen Bestim
mungen außer Zöllen keine andere Maß
nahme bei der Einfuhr vorgesehen ist, sind
zollfrei zur Einfuhr zugelassen ;

ii) für andere als die Unter Ziffer i) fallenden
Waren ergreift die Gemeinschaft die erforder
lichen Maßnahmen, um eine günstigere Rege
lung als diejenige für Drittländer, denen für
die gleichen Waren die Meistbegünstigung
eingeräumt wird, zu gewährleisten .

b) Sind die zuständigen Behörden der Länder und
Gebiete während der Laufzeit dieses Beschlusses
der Auffassung, daß für neue Agrarproduktionen
oder für landwirtschaftliche Erzeugnisse, die bei
Inkrafttreten dieses Beschlusses nicht unter eine
Sonderregelung fallen, die Gewährung einer sol
chen Regelung gerechtfertigt ist, so unterbreitet
die Kommission dem Ministerrat gegebenenfalls
einen Vorschlag.

c) Unbeschadet dessen wird der Ministerrat im Rah
men der privilegierten Beziehungen und der Be
sonderheit der Zusammenarbeit der Länder und
Gebiete und der EWG Anträge der zuständigen
Behörden der Länder und Gebiete auf einen
präferentiellen Zugang ihrer landwirtschaftlichen
Erzeugnisse zum Gemeinschaftsmarkt fallweise
prüfen und seine Entscheidung über diese ord
nungsgemäß begründeten Anträge binnen einer
Frist von nicht mehr als sechs Monaten nach ihrer
Vorlage bei der Kommission mitteilen .

Im Rahmen von Buchstabe a) unter Ziffer ii) faßt
die Gemeinschaft ihre Beschlüsse insbesondere im
Hinblick auf Zugeständnisse , die in der Entwick
lung befindlichen Drittländern gewährt worden
wären . Sie berücksichtigt dabei die Möglichkeiten
des Marktes außerhalb der betreffenden Jahres
zeit.

d) Die unter Buchstabe a) genannte Regelung tritt
gleichzeitig mit diesem Beschluß in Kraft und gilt
während der gesamten Laufzeit des Beschlusses .

Wenn die Gemeinschaft jedoch während der
Durchführung dieses Beschlusses

— eine oder mehrere Waren einer gemeinsamen
Marktorganisation oder im Rahmen der
Durchführung der gemeinsamen Agrarpolitik
einer Sonderregelung unterwirft, behält sie
sich vor, die Einfuhrregelung für diese Waren
mit Ursprung in den Ländern und Gebieten
anzupassen . In diesem Fall findet Buchstabe a)
Anwendung ;

— eine gemeinsame Marktorganisation oder eine
im Rahmen der Durchführung der gemeinsa
men Agrarpolitik eingeführte Sonderregelung
ändert, behält sie sich vor, die Regelung für
die Waren mit Ursprung in den Ländern und
Gebieten zu ändern . In diesem Fall verpflich
tet sich die Gemeinschaft, für die Waren mit
Ursprung in den Ländern und Gebieten eine
Vergünstigung beizubehalten, die mit der
Vergünstigung vergleichbar ist, die ihnen vor
her gegenüber den Ursprungswaren der Dritt
länder, denen die Meistbegünstigung einge
räumt ist, gewährt wurde .

Artikel 71

( 1 ) Die Gemeinschaft wendet bei der Einfuhr von Ur
sprungswaren der Länder und Gebiete keine mengenmä
ßigen Beschränkungen oder Maßnahmen gleicher Wir
kung an.

(2) Absatz 1 gilt jedoch unbeschadet der Einfuhrrege
lung, die den in Artikel 70 Absatz 2 Buchstabe a) erster
Gedankenstrich genannten Waren vorbehalten ist .

Artikel 72

( 1 ) Artikel 71 steht Einfuhr-, Ausfuhr- und Durch
fuhrverboten oder -beschränkungen nicht entgegen, die
aus Gründen der öffentlichen Sittlichkeit, Ordnung und
Sicherheit, zum Schutz der Gesundheit und des Lebens
von Menschen, Tieren und Pflanzen, des nationalen Kul
turguts von künstlerischem, geschichtlichem oder archäo
logischem Wert oder des gewerblichen und kommerziel
len Eigentums gerechtfertig sind .

(2) Diese Verbote oder Beschränkungen dürfen auf
keinen Fall ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung
oder eine verschleierte Beschränkung des Handels im all
gemeinen darstellen .

Artikel 73

( 1 ) Dieser Beschluß präjudiziert nicht die Behandlung,
die die Gemeinschaft bestimmten Waren in Anwendung
der . von ihr unterzeichneten internationalen Übereinkom
men über diese Waren vorbehält.
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(2) Bezüglich Grönlands gilt dieser Beschluß vorbe
haltlich der Einhaltung der Bedingungen, die im Proto
koll über die Sonderregelung für Grönland im Anhang
zum Vertrag zur Änderung der Verträge zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaften bezüglich Grön
lands (') vorgesehen sind .

Artikel 74

( 1 ) Die zuständigen Behörden eines Landes oder Ge
biets können für die Einfuhr von Waren mit Ursprung in
der Gemeinschaft oder den anderen Ländern und Gebie
ten Zölle oder mengenmäßige Beschränkungen einführen
oder beibehalten, soweit sie dies im Hinblick auf die der
zeitigen Erfordernisse der Entwicklung des Landes oder
Gebiets für notwendig erachten .

(2) a) Die von den Ländern und Gebieten gegenüber
der Gemeinschaft angewandte Handelsregelung
darf weder zu einer unterschiedlichen Behand
lung der Mitgliedstaaten führen noch weniger
günstig als die durch Meistbegünstigung einge
räumte Behandlung sein .

b) Buchstabe a) hindert ein Land oder Gebiet nicht,
auf bestimmte andere Länder oder Gebiete oder
auf andere Entwicklungsländer eine günstigere
Regelung anzuwenden als auf die Gemeinschaft .

Artikel 75

( 1 ) Dänemark, Frankreich, die Niederlande und das
Vereinigte Königreich teilen der Kommission binnen drei
Monaten nach Inkrafttreten dieses Beschlusses die Zoll
tarife der Länder und Gebiete mit, mit denen sie beson
dere Beziehungen unterhalten .
In dieser Mitteilung sind die Zölle und Abgaben gleicher
Wirkung aufzuführen, die weiterhin auf Ursprungswaren
der Gemeinschaft und der anderen Länder und Gebiete
erhoben werden .

Die betreffenden Mitgliedstaaten teilen der Kommission
auch spätere Änderungen der Zolltarife der Länder und
Gebiete jeweils bei Vornahme dieser Änderung mit.

(2) Die Kommission teilt den Mitgliedstaaten die
Zolltarife der Länder und Gebiete sowie spätere Ände
rungen dieser Tarife mit und übermittelt dem Ministerrat
hierzu gegebenenfalls ihre Bemerkungen .

(3) Auf Antrag eines Mitgliedstaats oder der Kommis
sion finden im Ministerrat Konsultationen über diese Ta
rife oder über ihre Änderungen statt .

Artikel 76

( 1 ) Dänemark, Frankreich, die Niederlande und das
Vereinigte Königreich teilen der Kommission binnen drei
Monaten nach Inkrafttreten dieses Beschlusses die Listen
der mengenmäßigen Beschränkungen und der Maßnah
men gleicher Wirkung mit, die von den Ländern und
Gebieten beibehalten werden, mit denen sie besondere
Beziehungen unterhalten .

Die betreffenden Mitgliedstaaten teilen der Kommission
auch spätere Änderungen dieser Maßnahmen mit.
(2) Die Kommission teilt den Mitgliedstaaten die in
Absatz 1 genannten Listen sowie spätere Änderungen
dieser Listen mit und übermittelt dem Ministerrat hierzu
gegebenenfalls ihre Bemerkungen .

(3) Auf Antrag eines Mitgliedstaats oder der Kommis
sion finden im Ministerrat Konsultationen über die von
den Ländern und Gebieten angewandten mengenmäßi
gen Beschränkungen und Maßnahmen gleicher Wirkung
statt .

Artikel 77

( 1 ) Die Bestimmung des Begriffs „Ursprungswaren"
zur Durchführung dieses Kapitels sowie die Methoden
für die Zusammenarbeit der Verwaltungen auf diesem
Gebiet sind in Anhang II festgelegt.

(2) Der Ministerrat kann auf Empfehlung der Kom
mission einstimmig Änderungen zum Anhang II erlassen .
(3) Soweit der Begriff „Ursprungswaren" für eine be
stimmte Ware noch nicht in Durchführung einer der vor
angehenden Absätze festgelegt ist, wenden die Gemein
schaft sowie die zuständigen Behörden der Länder und
Gebiete weiterhin ihre eigene Regelung an .

Artikel 78

( 1 ) Hinsichtlich der Handelspolitik unterrichten Dä
nemark, Frankreich, die Niederlande und das Vereinigte
Königreich — jeweils für ihren Bereich — die Kommis
sion von den Maßnahmen auf dem Gebiet des Handels
verkehrs zwischen den Ländern und Gebieten und Dritt
länder. Die Kommission unterrichtet die übrigen Mit
gliedstaaten .

(2) Auf Antrag eines Mitgliedstaats oder der Kommis
sion finden im Ministerrat Konsultationen statt, wenn
diese Maßnahmen die Interessen eines oder mehrerer
Mitgliedstaaten oder der Gemeinschaft beeinträchtigen
können.

Artikel 79

( 1 ) Wenn die Anwendung dieses Kapitels ernste Stö
rungen für einen Wirtschaftsbereich der Gemeinschaft
oder eines oder mehrerer Mitgliedstaaten mit sich bringt
oder deren äußere finanzielle Stabilität gefährdet oder
wenn Schwierigkeiten auftreten, die die Beeinträchtigung
eines Wirtschaftsbereichs der Gemeinschaft oder einer
ihrer Regionen nach sich ziehen könnten, so kann die
Gemeinschaft nach dem in Anhang III festgelegten Ver
fahren Schutzmaßnahmen treffen oder den betreffenden
Mitgliedstaat dazu ermächtigen .

(2) Bei der Durchführung des Absatzes 1 sind vor
zugsweise Maßnahmen zu wählen, die die geringsten
Störungen für das Funktionieren der Assoziation und der
Gemeinschaft mit sich bringen . Diese Maßnahmen dür
fen nicht über das zur Behebung der aufgetretenen
Schwierigkeiten unbedingt erforderliche Maß hinausge
hen .(') ABl . Nr. L 29 vom 1 . 2 . 1985, S. 1 .



1.7.86 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 175/ 17

Artikel 84

( 1 ) Folgende Waren sind in das System einbezogen :

Kapitel 2

Besondere Verpflichtungen betreffend Rum und Bananen

Artikel 80

Bis zum Inkrafttreten einer gemeinsamen Marktorganisa
tion für Alkohol und unbeschadet von Artikel 70 Absatz
1 wird die Einfuhr von Waren der Tarifstelle 22.09 C I
— Rum, Arrak, Taffia — mit Ursprung in den Ländern
und Gebieten in die Gemeinschaft durch die Bestimmun
gen des Anhangs V geregelt .

Artikel 81

Zur Verbesserung der Produktions- und Vermarktungs
bedingungen für Bananen mit Ursprung in den Ländern
und Gebieten beschließt die Gemeinschaft die in Anhang
IV aufgeführten Ziele .

Artikel 82

Dieses Kapitel und die Anhänge IV und V gelten nicht
für die Beziehungen zwischen den Ländern und Gebie
ten und den französischen überseeischen Departements .

NIMEXE-Kennziffer

1 . Erdnüsse, in Schalen oder
ohne Schalen 12.01-31 bis 12.01-35

2 . Erdnußöl 15.07-74 und 15.07-87
3 . Kakaobohnen 18.01-00
4 . Kakaomasse 18.03-10 bis 18.03-30
5 . Kakaobutter 18.04-00

6 . Kaffee, roh oder geröstet 09.01-11 bis 09.01-17
7 . Kaffeeauszüge oder

-essenzen 21.02-11 bis 21.02-15
8 . Baumwolle, weder gekrem

pelt noch gekämmt 55.01-10 bis 55.01-90
9. Baumwoll-Linters 55.02-10 bis 55.02-90

10 . Kokosnüsse 08.01-71 bis 08.01-75
11 . Kopra 12.01-42
12 . Kokosnußöl 15.07-29, 15.07-77 und

15.07-92
13 . Palmöl 15.07-19, 15.07-61 und

15.07-63
14 . Palmkernöl 15.07-31 , 15.07-78 und

15.07-93
15 . Palmnüsse und Palmkerne 12.01-44

16 . Rohe Häute und Felle 41.01-11 bis 41.01-95
17 . Rind- und Kalbleder 41.02-05 bis 41.02-98
18 . Schaf- und Lammleder 41.03-10 bis 41.03-99
19 . Ziegen- und Zickelleder 41.04-10 bis 41.04-99
20 . Rohholz 44.03-20 bis 44.03-99
21 . Holz, vierseitig oder zweisei

tig grob zugerichtet, aber
nicht weiterbearbeitet 44.04-20 bis 44.04-98

22 . Holz, in der LängsrichtungI
gesägt 44.05-10 bis 44.05-79

23 . Bananen, frisch 08.01-31
24 . Tee 09.02-10 bis 09.02-90
25 . Rohsisal 57.04-10

26. Vanille 09.05-00

27. Gewürznelken, Mutternelken
und Nelkenstiele 09.07-00

28 . .Wolle, weder gekrempelt
noch gekämmt 53.01-10 bis 53.01-40

29 . Feine Angoraziegenhaare 53.02-95
30 . Gummi arabicum 13.02-91

31 . Pyrethrum (Blüten, Blätter,
Stiele , Rinde, Wurzeln) sowie
Säfte und Auszüge von Pyre
thrum 12.07-10 und 13.03-15

32 . Ätherische, nicht terpenfrei
gemachte Öle von Gewürz
nelken, Niaouli und Ylang

' Ylang 33.01-23

33 . Sesamsamen 12.01-68
34 . Kaschunüsse und

Kaschukerne 08.01-77

35 . Pfeffer 09.04-11 und 09.04-70
36 . Garnelen 03.03-43
37. Kalmare 03.03-68
38 . Baumwollsamen 12.01-66
39 . Ölkuchen 23.04-01 bis 23.04-99
40 . Kautschuk 40.01-20 bis 40.01-60
41 . Erbsen 07.01-41 bis 07.01-43

07.05-21 und 07.05-61

TITEL II

ZUSAMMENARBEIT IM BEREICH DER GRUNDSTOFFE

Kapitel 1

Stabilisierung der Erlöse aus der Ausfuhr von landwirt
schaftlichen Grundstoffen

Artikel 83

( 1 ) Um1 die schädlichen Auswirkungen der Schwan
kungen der Ausfuhrerlöse zu beheben und den Ländern
und Gebieten zu helfen, eines der Haupthindernisse für
die Stabilität, die Rentabilität und das anhaltende
Wachstum ihrer Wirtschaft zu überwinden, um ihre Ent
wicklungsanstrengungen zu unterstützen und ihnen die
Möglichkeit zu geben, auf diese Weise den wirtschaft
lichen und sozialen Fortschritt ihrer Bevölkerung zu si
chern und zum Schutz ihrer Kaufkraft beizutragen, wird
ein System angewandt, das die Stabilisierung der Aus
fuhrerlöse gemäß Artikel 96 für die von den Ländern
und Gebieten nach der Gemeinschaft oder nach anderen
Bestimmungen im Sinne des Artikels 86 ausgeführten
Waren, von denen ihre Wirtschaft abhängig ist und die
Preis- und Mengenschwankungen oder gleichzeitigen
Schwankungen dieser beiden Faktoren unterliegen, ge
währleisten soll .

(2) Zur Verwirklichung dieser Ziele müssen die trans
ferierten Mittel für die Erhaltung der Finanzströme in
dem betreffenden Sektor verwendet oder zwecks Diversi
fizierung in andere , geeignete Sektoren geleitet werden
und der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung die
nen .
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NIMEXE-Kennziffer

42 . Bohnen 07.01-45 bis 07.01-47
07.05-25 , 07.05-65 und
ex 07.05-99

43 . Linsen 07.05-30 und 07.05-70
44 . Muskatnüsse 09.08-13 , 09.08-16 und

09.08-60

45 . Muskatblüte 09.08-70

46 . Lamynüsse 12.01-70

47 . Lamynußöl ex 15.07-82 und
ex 15.07-98

48 . Mangofrüchte ex 08.01-99

49 . Bananen, getrocknet 08.01-35 II

rere der in Artikel 84 genannten Waren kann der Mini
sterrat auf der Grundlage eines Berichtes , den die Kom
mission in Verbindung mit den zuständigen Behörden
der antragstellenden Länder und Gebiete erstellt, späte
stens sechs Monate nach Einreichung des Antrags be
schließen, daß das System auf die Ausfuhren der betref
fenden Waren durch dieses bzw. diese Länder oder Ge
biete nach anderen Ländern und Gebieten und AKP
Staaten Anwendung findet .

( 3) Auf Antrag der zuständigen Behörden eines Lan
des oder Gebiets , dessen Ausfuhren zum größten Teil
nicht für die Gemeinschaft bestimmt sind , kann der Mi
nisterrat auf der Grundlage eines Berichtes, den die
Kommission in Verbindung mit den zuständigen Behör
den des antragstellenden Landes oder Gebietes erstellt,
spätestens sechs Monate nach Einreichung des Antrags
beschließen, daß das System auf die Ausfuhren der be
treffenden Waren ohne Rücksicht auf ihre Bestimmung
Anwendung findet.

Artikel 87

Die zuständigen Behörden des betreffenden Landes oder
Gebiets bescheinigen, daß die Waren, auf die das System
Anwendung findet, im Sinne von Artikel 2 des Anhangs
II ihren Ursprung in seinem Gebiet haben .

Artikel 88

Für die in Artikel 83 genannten Zwecke stellt die Ge
meinschaft für die Laufzeit dieses Beschlusses für das Sy
stem einen Betrag von 5 Millionen ECU bereit, der zur
Erfüllung ihrer gesamten Verpflichtungen im Rahmen
des Systems sowie ihrer Verpflichtungen aufgrund des in
Kapitel 2 vorgesehenen Systems für den Bergbau be
stimmt ist. Dieser Betrag wird von der Kommission ver
waltet .

Artikel 89

( 1 ) Der Gesamtbetrag nach Artikel 88 wird entspre
chend der Zahl der Anwendungsjahre in gleiche jährliche
Tranchen geteilt.

(2) Restbeträge am Ende - eines jeden der ersten vier
Anwendungsjahre dieses Abkommens werden automa
tisch auf das folgende Jahr übertragen .

Artikel 90

Die für jedes Anwendungsjahr verfügbaren Mittel beste
hen aus der Summe

1 . der jährlichen Tranche, gekürzt um die gegebenen
falls aufgrund von Artikel 91 Absatz 1 verwendeten
Beträge ;

2 . der gemäß Artikel 89 Absatz 2 übertragenen Mittel ;

3 . der gemäß der Artikel 107 bis 109 zur Auffüllung ge
zahlten Beträge ;

4 . der gegebenenfalls gemäß Artikel 91 Absatz 1 freige
gebenen Beträge .

(2) Bei der Vorlage jedes Transferantrags wählt das
Land oder Gebiet zwischen folgenden Systemen :
a) jede in Absatz 1 aufgeführte Ware stellt eine Ware im

Sinne dieses Kapitels dar ;
b) die Warengruppen 1 und 2 , 3 bis 5 , 6 und 7, 8 und 9,

10 bis 12 , 13 bis 15 , 16 bis 19 , 20 bis 22 , 23 und 49,
44 und 45, 46 und 47 stellen jeweils eine Ware im
Sinne dieses Kapitels dar.

Artikel 85

Treten zwölf Monate nach Inkrafttreten dieses Beschlus
ses für eine oder mehrere Waren, die nicht in Artikel 84
aufgeführt sind , von denen aber die Wirtschaft eines
oder mehrerer Länder und Gebiete in erheblichem Um
fang abhängig ist, starke Schwankungen auf, so äußert
sich der Ministerrat spätestens sechs Monate , nachdem
die zuständigen Behörden der betreffenden Länder und
Gebiete einen Antrag gestellt haben, zur Aufnahme die
ser Ware oder Waren in die Liste ; dabei berücksichtigt
er Faktoren wie Beschäftigungslage , Verschlechterung
der Austauschrelationen zwischen der Gemeinschaft und
dem betreffenden Land oder Gebiet und Entwicklungs
stand des betreffenden Landes oder Gebiets sowie die
Bedingungen, die für die Ursprungserzeugnisse der Ge
meinschaft kennzeichnend sind .

Artikel 86

( 1 ) Die Ausfuhrerlöse , auf die das System Anwendung
findet, sind die Erlöse aus der Ausfuhr

a) des einzelnen Landes oder Gebiets jeder Ware der
Liste des Artikels 84 nach der Gemeinschaft ;

b) der Länder und Gebiete, die bereits in den Genuß der
in Absatz 2 dieses Artikels vorgesehenen Ausnahme
regelung kommen, jeder Ware der Liste des Artikels
84 , für die diese Ausnahme gewährt wurde, nach den
anderen Ländern und Gebieten und den AKP-Staa
ten ;

c) der Länder und Gebiete, die bereits in den Genuß der
in Absatz 3 dieses Artikels vorgesehenen Ausnahme
regelung kommen, jeder Ware der Liste , des Artikels
84 nach jedweder Bestimmung.

(2) Auf Antrag der zuständigen Behörden eines oder
mehrerer Länder und Gebiete betreffend eine oder meh
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Artikel 91

( 1 ) Übersteigt der Gesamtbetrag der gemäß Artikel 94
Absatz 2 berechneten und gegebenenfalls gemäß Artikel
100 herabgesetzten Transfergrundlagen für ein Anwen
dungsjahr die für das betreffende Jahr zur Verfügung
stehenden Mittel des Systems, so wird jedes Jahr, außer
im letzten, automatisch ein Vorgriff von höchstens 25 °/o
auf die Tranche des folgenden Jahres vorgenommen .
(2) Sind die verfügbaren Mittel nach der Maßnahme
gemäß Absatz 1 immer noch geringer als der Gesamtbe
trag der Transfergrundlagen für dasselbe Anwendungs
jahr, so wird der Betrag jeder Transfergrundlage um
einen Betrag gekürzt, der durch Anwendung des in Arti
kel 98 für das jeweilige Land oder Gebiet genannten
Prozentsatzes auf das betreffende Bezugsniveau ermittelt
wird .

Ist der Gesamtbetrag der so ermittelten Transfergrundla
gen nach Kürzung geringer als die verfügbaren Mittel,
so wird der Restbetrag proportional zu den Kürzungen
der Transfergrundlagen aufgeteilt.
( 3) Übersteigt der Gesamtbetrag der Transfers, die
Zahlungen bewirken können, nach der gemäß Absatz 2
durchgeführten Kürzung die verfügbaren Mittel , so kann
der Ministerrat auf Vorschlag der Kommission den zu
zahlenden Transferbetrag weiter kürzen .

Artikel 92

Spätestens zwölf Monate nach Ablauf des in Artikel 88
vorgesehenen Zeitraums beschließt des Ministerrat über
die Verwendung etwaiger Restbestände des in Artikel 88
genannten Gesamtbetrags sowie über die Bedingungen
der weiteren Verwendung der Beträge, die von den Län
dern und Gebieten nach Ablauf des in Artikel 88 genann
ten Zeitraums aufgrund der Artikel 107 bis 109 noch zur
Auffüllung zu zahlen sind .

Artikel 93

Alle Transfernanträge enthalten außer den erforderlichen
statistischen Angaben konkrete Angaben über die festge
stellten Einnahmeverluste sowie über die Programme
und Maßnahmen, denen die zuständigen Behörden eines
Landes oder Gebiets entsprechend den Zielsetzungen
von Artikel 83 bereits Mittel zugeführt haben oder zuzu
führen sich verpflichten .
Dieser Antrag ist an die Kommission zu richten, die ihn
in Verbindung mit den zuständigen Behörden des betref
fenden Landes oder Gebiets prüft, um die Höhe der
Transfergrundlage und der Abzüge, die gegebenenfalls
gemäß Artikel 100 vorgenommen werden können, fest
zustellen .

Artikel 94

( 1 ) Zur Durchführung des Stabilisierungssystems wer
den für jedes Land oder Gebiet und für die Ausfuhr je
der Ware nach der Gemeinschaft oder nach anderen Be
stimmungen gemäß Artikel 86 ein Bezugsniveau und eine
Transfergrundläge errechnet.
(2) Die Differenz zwischen dem Bezugsniveau und
den tatsächlichen Erlösen, zuzüglich 2 °/o für statistische
Irrtümer und Auslassungen, bildet die Transfergrund
lage .

(3) Dieses Bezugsniveau entspricht dem Durchschnitt
der Ausfuhrerlöse während der vier Jahre vor jedem An
wendungsjahr.
(4) Wenn jedoch ein Land oder Gebiet
— die Verarbeitung einer traditionell im Rohzustand

ausgeführten Ware aufnimmt oder
— mit der Ausfuhr einer traditionell nicht erzeugten

Ware beginnt,
so kann das System auf der Grundlage eines Bezugsnive
aus angewendet werden,, das aufgrund der drei dem An
wendungsjahr vorangegangenen Jahre berechnet wird .

Artikel 95

( 1 ) Als Transfergrundlage für die Länder und Ge
biete, auf die die Ausnahmeregelung von Artikel 86 Ab
satz 3 Anwendung findet, gelten die Erlöse aus der Aus
fuhr der betreffenden Ware oder Waren nach allen Be
stimmungsländern .

(2) Die Transfergrundlagen für die Länder und Ge
biete, auf die die Ausnahmeregelung von Artikel 86 Ab
satz 3 nicht Anwendung findet, dürfen auf keinen Fall
höher als diejenigen sein, die nach Absatz 1 des vorlie
genden Artikels errechnet werden .

Artikel 96

( 1 ) Bei der Bestimmung der Ausfuhrerlöse für jedes
Jahr des Bezugszeitraums sowie für das Anwendungsjahr
wird der in der Landeswährung des betreffenden Landes
oder Gebiets ausgedrückte Gegenwert der Devisenein
nahmen zugrunde gelegt.

(2) Zum Zwecke der Berechnung des Bezugsniveaus
werden die Ausfuhrerlöse für jedes Jahr des Bezugszeit
raums — zu dem auf das entsprechende Jahr anwendba
ren Jahresdurchschnittskurs für die Umrechnung der
Landeswährung des betreffenden Landes oder Gebiets in
ECU — in ECU umgerechnet.

(3) Zum Zwecke der in Artikel 94 Absatz 2 vorgese
henen Berechnung werden die Erlöse des Anwendungs
jahres — zu dem auf das Anwendungsjahr anwendbaren
Jahresdurchschnittskurs für die Umrechnung der Landes
währung des betreffenden Landes oder Gebiets in EGU
— in ECU umgerechnet.

(4) Schwankt der auf das Anwendungsjahr anwend
bare Jahresdurchschnittskurs für die Umrechnung der
Landeswährung des betreffenden Landes oder Gebiets in
ECU gegenüber dem Mittelwert der Jahresdurchschnitts
kurse für jedes Jahr des Bezugszeitraums um mehr als
10 % , so werden die Einnahmen des Anwendungsjahres
abweichend von Absatz 3 und unbeschadet des Absat
zes 2 zu einem Kurs in ECU umgerechnet, der in einer
Höhe festgesetzt wird, bei der die Schwankungen ge
genüber dem genannten Mittelwert auf 10 % begrenzt
sind .

Artikel 97

( 1 ) Das System findet auf die Erlöse eines Landes
oder Gebiets aus der Ausfuhr der in Artikel 84 aufge
führten Waren Anwendung, wenn die Erlöse aus der
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Ausfuhr der einzelnen Waren nach allen Bestimmungen
im Jahr vor dem Anwendungsjahr mindestens 6 % seiner
Gesamterlöse aus der Warenausfuhr, nach Abzug der
Wiederausfuhren, ausgemacht haben . Dieser Satz beträgt
für Sisal 4,5 % .

(2) Der in Absatz 1 genannte Satz beläuft sich für die
am wenigsten entwickelten Länder und Gebiete auf
1,5 o/o .

*

( 3) Ist während des dem Anwendungsjahr vorange
henden Jahres die Produktion der betreffenden Ware
aufgrund einer Naturkatastrophe erheblich zurückgegan
gen, so wird bei der Berechnung des in Absatz 1 genann
ten Satzes statt der gesamten Ausfuhrerlöse des dem An
wendungsjahr vorangehenden Jahres der Durchschnitt
der in den drei ersten Bezugsjähren für die betreffende
Ware erzielten Ausfuhrerlöse zugrunde gelegt.
Als erheblich gilt ein Produktionsrückgang, der minde
stens der Hälfte der Durchschnittsproduktion in den drei
ersten Bezugsjähren entspricht.

Artikel 98

( 1 ) Ein Land oder Gebiet hat das Recht, einen Trans
fer zu beantragen, wenn aufgrund der Ergebnisse eines
Kalenderjahres die in Artikel 101 definierten tatsächli
chen Erlöse aus der Ausfuhr der einzelnen Waren nach
der Gemeinschaft oder — in den in Artikel 86 Absatz 1
Buchstabe b) genannten Fällen — nach anderen Ländern
und Gebieten und nach AKP-Staaten oder — in den in
Artikel 86 Absatz 1 Buchstabe c) vorgesehenen Fällen —
nach allen Bestimmungen mindestens 6 °/o unter dem Be
zugsniveau liegen .

(2) Der in Absatz 1 genannte Satz beläuft sich für die
am wenigsten entwickelten Länder und Gebiete auf
1,5 % .

Artikel 99

Transferanträge sind nicht zulässig, wenn
a) der Antrag nach dem 31 . März des auf das Anwen

dungsjahr folgenden Jahres gestellt wird ;
b) es sich bei der Prüfung des Antrags , welche die Kom

mission in Verbindung mit den zuständigen Behörden
des betreffenden Landes oder Gebiets vornimmt,
zeigt, daß der Rückgang der Erlöse aus der Ausfuhr
nach der Gemeinschaft die Folge einer Handelspolitik
dieser Behörden ist, die besonders die Ausfuhren nach
der Gemeinschaft ungünstig beeinflußt.

Artikel 100

Werden bei der Prüfung der Entwicklung der Ausfuhr
eines Landes oder Gebiets nach allen Bestimmungen und
der Produktion der fraglichen Ware durch das betref
fende Land oder Gebiet sowie der Nachfrage in der Ge
meinschaft erhebliche Veränderungen festgestellt, so fin
den zwischen der Kommission und den zuständigen Be
hörden des antragstellenden Landes oder Gebiets Kon
sultationen statt, um zu ermitteln, ob und inwieweit die
Transfergrundlage beibehalten oder gekürzt werden
muß .

Artikel 101

( 1 ) Die Durchführung des Systems betrifft die in Arti
kel 84 aufgeführten Waren,

a) die in der Gemeinschaft in den freien Verkehr ge
bracht werden oder

b) die in der Gemeinschaft dem aktiven Veredelungsver
kehr im Hinblick auf ihre Verarbeitung unterworfen
sind .

(2) Die Statistiken, die zur Durchführung des Systems
herangezogen werden, ergeben sich , aus der Multiplika
tion der aus den Statistiken des betreffenden Landes
oder Gebiets ermittelten Einheitswerte der Ausfuhren
dieses Landes oder Gebiets mit den von der Gemein
schaft eingeführten Mengen, die aus den Gemeinschafts
statistiken hervorgehen .

( 3) Findet auf die Waren eines Landes oder Gebiets
die Ausnahmeregelung nach Artikel 86 Absätze 2 und 3
Anwendung, so gelten für sie die Ausfuhrstatistiken des
betreffenden Landes oder Gebiets .

Artikel 102

( 1 ) Um ein wirksames und rasches Funktionieren des
Stabilisierungssystems zu gewährleisten, wird zwischen
jedem Land oder Gebiet und der Kommission eine Zu
sammenarbeit auf dem Gebiet der Statistik und des Zoll
wesens eingeführt .

(2) Zu diesem Zweck übermittelt jedes Land oder Ge
biet der Kommission monatliche statistische Angaben
über den Umfang und den Wert seiner gesamten Aus
fuhren in die Gemeinschaft und — sofern verfügbar —
über den Umfang der vermarkteten Produktion jeder in
der Liste des Artikels 84 aufgeführten Ware, auf die das
System angewandt werden kann .

(3) Die zuständigen Behörden der Länder und Ge
biete und die Kommission beschließen im gegenseitigen
Einvernehmen alle praktischen Maßnahmen, um insbe
sondere den Austausch der erforderlichen Informationen,
die Vorlage der Transferanträge, die Angaben über die
Verwendung der Transfers , die Durchführung der Be
stimmungen über die Auffüllung und alle sonstigen Ein
zelheiten des Systems durch möglichst weitgehende Ver
wendung einheitlicher Formblätter zu erleichtern .

Artikel 103

( 1 ) Nachdem die Kommission in Verbindung mit den
zuständigen Behörden des anstragstellenden Landes oder
Gebiets sowohl die statistischen Angaben und die Trans
fergrundlage, die eine Zahlung bewirken kann, als auch
die in Artikel 93 genannten Angaben geprüft hat, faßt sie
einen Transferbeschluß .

(2) Über jeden Transfer wird zwischen der Kommis
sion und dem betreffenden Land oder Gebiet ein Trans
ferabkommen geschlossen .

( 3) Die Transferbeträge werden nicht verzinst .
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Artikel 104

( 1 ) Die zuständigen Behörden des betreffenden Lan
des oder Gebiets und die Kommission setzen alles daran,
um den in Artikel 101 Absatz 2 vorgesehenen Vergleich
der Statistiken spätestens an dem auf den Eingang der
Anträge folgenden 31 . Mai abzuschließen . Spätestens zu
diesem Zeitpunkt teilt die Kommission den zuständigen
Behörden des antragstellenden Landes oder Gebietes das
Ergebnis des Vergleichs bzw. die Begründung dafür mit,
daß dieser Vergleich nicht abgeschlossen werden konnte .

(2) Die zuständigen Behörden des betreffenden Lan
des oder Gebiets und die Kommission setzen alles daran,
damit die in Artikel 100 vorgesehenen Konsultationen
innerhalb von zwei Monaten, vom Zeitpunkt der in Ab
satz 1 genannten Mitteilung an gerechnet, abgeschlossen
werden können. Nach Ablauf dieser Frist teilt die Kom
mission den zuständigen Behörden des Landes oder Ge
biets den Transferbetrag mit, der sich aus der Bearbei
tung des Antrags ergibt.

(3) Unbeschadet von Artikel 105 Absatz 1 faßt die
Kommission spätestens an dem auf den Eingang der An
träge folgenden 31 . Juli Beschlüsse über sämtliche Trans
feranträge, ausgenommen diejenigen Anträge, bei denen
der Vergleich der Statistiken und/oder die Konsultatio
nen noch nicht abgeschlossen sind.

Artikel 105

( 1 ) Die zuständigen Behörden des betreffenden Lan
des oder Gebiets und die Kommission treffen alle zweck
dienlichen Maßnahmen, um einen raschen Transfer ge
mäß den in Artikel 104 vorgesehenen Verfahren sicher
zustellen . Zu diesem Zweck können insbesondere Vor
auszahlungen geleistet werden .

(2) Die Programme und Maßnahmen, für die die zu
ständigen Behörden des begünstigten Landes oder Ge
biets die transferierten Mittel zu verwenden sich ver
pflichten, werden von diesem Land oder Gebiet unter
Beachtung der in Artikel 83 festgelegten Ziele beschlos
sen.

(3) Die zuständigen Behörden des Landes oder Ge
biets , das einen Transfer erhalten hat, übermitteln vor
Unterzeichnung des Transferabkommens die wesentli
chen Angaben über die Programme und Maßnahmen,
denen sie die Mittel entsprechend den in Artikel 83 fest
gelegten Zielen zugewiesen haben oder zuzuweisen sich
verpflichten . Als wesentlich gelten im Rahmen des vorlie
genden Artikels sowie im Rahmen des Artikels 93 Anga
ben, die sich auf die von dem antragstellenden Land oder
Gebiet vorgenommene Diagnose des betreffenden Sek
tors bzw. der betreffenden Sektoren, auf die von ihm er
stellten Statistiken und die von ihm bestimmte Verwen
dung der Mittel beziehen . Gedenkt das begünstigte Land
oder Gebiet, die Mittel gemäß Artikel 83 Absatz 2
außerhalb des Sektors zu verwenden, in dem die Erlös
einbuße eingetreten ist, so teilt es der Kommission die
Gründe für diese Verwendung der Mittel mit. In allen
Fällen vergewissert sich die Kommission, daß diese
Mitteilung Artikel 93 entspricht.

Artikel 106

( 1 ) Binnen zwölf Monaten nach Unterzeichnung des
Transferabkommens übermitteln die zuständigen Behör
den des begünstigten Landes oder Gebiets der Kommis
sion einen Bericht darüber, wie die transferierten Mittel
verwendet wurden . Dieser Bericht enthält alle Angaben,
die auf dem Formblatt ausgewiesen werden, welches
nach Artikel 102 im gegenseitigen Einvernehmen erstellt
wird .

(2) Wird der in Absatz 1 genannte Bericht nicht in der
vorgesehenen Frist übermittelt oder gibt er Anlaß zu Be
merkungen, so verlangt die Kommission eine Rechtferti
gung von Seiten der zuständigen Behörden des betreffen
den Landes oder Gebiets , die gehalten sind, binnen zwei
Monaten zu antworten.

(3) Nach Ablauf der in Absatz 2 genannten Frist kann
die Kommission nach Befassung der Ministerrats und
ordnungsgemäßer Unterrichtung der zuständigen Behör
den des betreffenden Landes oder Gebiets drei Monate
nach Abschluß dieses Verfahrens die Anwendung eines
Beschlusses über einen erneuten Transfer so lange aus
setzen, bis dieser Staat die erforderlichen Angaben er
teilt .

Dieser Beschluß wird den zuständigen Behörden des be
treffenden Landes oder Gebiets unverzüglich mitgeteilt.

Artikel 107

Die Länder und Gebiete , die Transfers erhalten haben,
tragen — ausgenommen die am wenigsten entwickelten
Länder und Gebiete und Französisch-Polynesien — zur
Auffüllung der von der Gemeinschaft für das System be
reitgestellten Mittel bei .- Die Verpflichtung zur Auffül
lung entfällt, wenn während eines Zeitraums von sieben
Jahren nach dem Jahr, in dem der Transfer gezahlt wor
den ist, die in Artikel 108 genannten Bedingungen nicht
gegeben waren .

Artikel 108

( 1 ) Soweit die Entwicklung der Erlöse aus der Aus
fuhr einer Ware, die aufgrund eines Ausfuhrerlösrück
gangs zu einem Transfer Anlaß gegeben hat, dies gestat
tet, trägt das betreffende Land oder Gebiet zur Auffül
lung der Mittel des Systems bei .

(2) Im Hinblick auf die Anwendung von Absatz 1 er
mittelt die Kommission

— zu Beginn jedes Jahres während der sieben Jahre, die
auf das Jahr folgen, in dem der Transfer gezahlt
worden ist,

— solange nicht der gesamte Transferbetrag dem
System erstattet worden ist,

— nach Maßgabe des Artikels 101

ob für das Vorjahr,
a) der Einheitswert der betreffenden nach der Gemein

schaft ausgeführten Ware höher ist als der durch
schnittliche Einheitswert während der vier dem Vor
jahr vorangegangenen Jahre,
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b) die tatsächlich nach der Gemeinschaft ausgeführte
Menge dieser Ware mindestens gleich dem Durch
schnitt der Mengen ist, die in den vier dem Vorjahr
vorangegangenen Jahren nach der Gemeinschaft aus
geführt worden sind,

c) die Erlöse des betreffenden Jahres für die betreffende
Ware mindestens 106 % der durchschnittlichen Er
löse aus der Ausfuhr nach der Gemeinschaft während
der vier dem Vorjahr vorangegangenen Jahre errei
chen .

(3 ) Sind die drei in Absatz 2 Buchstaben a), b) und c)
aufgeführten Bedingungen gleichzeitig erfüllt, so entrich
tet das Land oder Gebiet an das System einen Beitrag in
Höhe der Differenz zwischen den im Vorjahr tatsächlich
erzielten Erlösen aus den Ausfuhren nach der Gemein
schaft und dem Durchschnittswert der Erlöse aus den
Ausfuhren nach der Gemeinschaft in den vier dem Vor
jahr vorangegangenen Jahren, wobei der Beitrag zur
Auffüllung der Mittel des Systems auf den betreffenden
Transferbetrag begrenzt ist.

(4) Bei der Durchführung der Absätze 2 und 3 wer
den die bei den Ausfuhren nach allen Bestimmungen
festgestellten Entwicklungen berücksichtigt.

Artikel 109

( 1 ) Nach einem Zahlungsaufschub von zwei Jahren,
der in dem Jahr wirksam wird, in dem die Verpflichtung
zur Beteiligung an der Auffüllung festgestellt worden ist,
wird der in Artikel 108 Absatz 3 genannte Betrag in jähr
lichen Raten von einem Fünftel als Beitrag an das System
entrichtet.

(2) Die Entrichtung kann auf Antrag der zuständigen
Behörden des Landes oder Gebiets auf folgende Weise
vorgenommen werden :
— entweder unmittelbar an das System,
— oder durch Anrechnung auf seine vor einer etwaigen

Anwendung von Artikel 91 festgestellten Transfer
rechte .

Kapitel 2
Bergbauerzeugnisse : Besondere Finanzierungsfazilität

(SYSMIN)

Artikel 110

Um zur Schaffung einer stabileren Grundlage für die
Entwicklung der Länder und Gebiete beizutragen, deren
Wirtschaft vom Bergbau abhängt, und um ihnen insbe
sondere zu helfen , der Verringerung ihrer Kapazität zur
Ausfuhr von Bergbauerzeugnissen nach der Gemein
schaft und der entsprechenden Verringerung ihrer Aus
fuhrerlöse entgegenzuwirken, wird ein System einge
führt, das die Länder und Gebiete bei ihren Bemühungen
um die Sanierung des Bergbausektors bzw. um die Behe
bung der nachteiligen Auswirkungen unterstützen soll,
die die vorübergehenden oder unvorhersehbaren und von
dem Willen der betroffenen Länder und Gebiete unab
hängigen schweren Störungen im Bereich des Bergbaus
auf ihre Entwicklung haben .

Artikel 111

( 1 ) Das in Artikel 110 vorgesehene System findet ins
besondere auf folgende Bergbauerzeugnisse Anwendung :

— Kupfer, einschließlich der damit verbundenen
Kobaltproduktion,

— Phosphate ,

— Mangan,

— Bauxit und Aluminiumoxyd,

— Zinn,

— Eisenerz (Erze, Konzentrate, Schwefelkiesabbrände),
auch agglomeriert (einschließlich Pellets).

(2) Treten für eine oder mehrere Waren, die in dieser
Liste nicht erfaßt sind, von denen die Volkswirtschaft
eines oder mehrerer Länder und Gebiete jedoch weitge
hend abhängig ist, frühestens zwölf Monate nach In
krafttreten dieses Beschlusses schwerwiegende Störungen
auf, so äußert sich der Ministerrat zur Aufnahme dieser
Ware oder Waren in die Liste .

Artikel 112

( 1 ) Für die in Artikel 110 genannten Zwecke wird für
die Laufzeit dieses Beschlusses eine besondere Finanzie
rungsfazilität geschaffen, für die die Gemeinschaft zur
Erfüllung ihrer gesamten Verpflichtungen im Rahmen
dieses Systems sowie ihrer Verpflichtungen aufgrund des
in Kapitel 1 genannten Systems zur Stabilisierung der
Ausfuhrerlöse einen Gesamtbetrag von 5 Millionen ECU
bereitstellt :

a) Der Betrag wird von der Kommission verwaltet ;

b) er wird entsprechend der Zahl der Anwendungsjahre
in gleiche jährliche Tranchen aufgeteilt. Jedes Jahr,
außer im letzten Jahr, kann der Ministerrat auf der
Grundlage eines ihm von der Kommission vorgeleg
ten Berichtes , sofern erforderlich, einen Vorgriff von
höchstens 50 % auf die Tranche des folgenden Jahres
genehmigen ;

c) Restbeträge am Ende eines jeden Anwendungsjahres
dieses Abkommens — mit Ausnahme des letzten Jah
res — werden automatisch auf das folgende Jahr
übertragen ;

d) reichen die Mittel für ein Anwendungsjahr nicht aus ,
so werden die fälligen Beträge entsprechend gekürzt ;

e) die für jedes Anwendungsjahr verfügbaren Mittel be
stehen aus der Summe

— der jährlichen Tranche, gekürzt um die gegebe
nenfalls aufgrund von Buchstabe b) verwendeten
Beträge ;

— der gemäß Buchstabe c) übertragenen Mittel .

(2) Der Ministerrat beschließt vor Ablauf des in Arti
kel 183 vorgesehenen Zeitraums über die Verwendung
etwaiger Restmittel aus dem im vorliegenden Artikel ge
nannten Gesamtbetrag.
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Artikel 113

( 1 ) Die Mittel der besonderen Fazilität nach Artikel
112 können

a) von den gemäß Artikel 114 Buchstabe a) in Betracht
kommenden Ländern und Gebieten für eine von Arti
kel 111 erfaßte und nach der Gemeinschaft ausge
führte Ware,

b) von den gemäß Artikel 114 Buchstabe b), nicht aber
gemäß Artikel 114 Buchstabe a) in Betracht kommen
den Ländern und Gebieten in Fall für Fall zu bestim
menden Abweichungen von Artikel 111 und Artikel
114 Buchstabe a)

in Anspruch genommen werden, wenn festgestellt wird
oder in den folgenden Monaten damit gerechnet werden
kann, daß ihre Produktions- oder Ausfuhrkapazitäten
oder ihre Ausfuhrerlöse für in Artikel 111 und Artikel
114 Buchstabe b) erfaßte Bergbauerzeugnisse so stark
zurückgehen, daß die Rentabilität von im übrigen lebens
fähigen und wirtschaftlichen Produktionen ernstlich ge
fährdet ist, mit der Folge, daß die Produktionsanlagen
oder die Ausfuhrkapazität nicht normal erneuert oder er
halten werden können und die Finanzierung großer Ent
wicklungsvorhaben unterbrochen wird, für die das be
treffende Land oder Gebiet die Erlöse aus Bergbauer
zeugnissen vorrangig verwendet hat .

(2) Die Mittel der besonderen Fazilität können eben
falls gemäß Absatz 1 in Anspruch genommen werden,
wenn infolge ernster technischer Zwischenfälle oder Stö
rungen oder infolge schwerwiegender interner oder ex
terner politischer Ereignisse oder wichtiger technologi
scher und wirtschaftlicher Veränderungen, die die Ren
tabilität der Produktion beeinträchtigen, ein wesentlicher
Rückgang der Produktions- oder Ausfuhrkapazitäten
eintritt oder vorherzusehen ist .

( 3) Als wesentlicher Rückgang der Produktions- und
Ausfuhrkapazitäten gilt ein Absinken um 10 °/o .

Artikel 114

Ein Land oder Gebiet, das in der Regel während zumin
dest zwei der vier vorangegangenen Jahre

a) mindestens 15 % seiner Ausfuhrerlöse aus der Aus
fuhr einer von Artikel 111 erfaßten Ware, oder

b) in Fall für Fall zu bestimmenden Abweichungen von
Artikel 111 und von Buchstabe a) des vorliegenden
Artikels mindestens 20 % seiner Ausfuhrerlöse aus
der Ausfuhr seiner gesamten Bergbauerzeugnisse
(ausgenommen Edelmetallerze, Erdöl und Gas)

bezogen hat, kann eine Finanzhilfe aus den Mitteln der
besonderen Finanzierungsfazilität beantragen, wenn die
Bedingungen des Artikels 113 erfüllt sind .

Im Falle der am wenigsten entwickelten Länder und Ge
biete beträgt der in Buchstabe a) vorgesehene Satz je
doch 10 % und der in Buchstabe b) vorgesehene Satz
12 % .

Artikel 115

Der Antrag auf Finanzhilfe wird an die Kommission ge
richtet, die ihn in Verbindung mit der zuständigen Be
hörde des betreffenden Landes oder Gebiets prüft. Er
forderlichenfalls kann ein Eilgutachten zur technischen
und finanziellen Diagnose der betreffenden Produktions
kapazität aus den in Artikel 112 vorgesehenen Mitteln
finanziert werden, um insbesondere eine raschere Prü
fung des Antrags zu ermöglichen .

Die Erfüllung der Bedingungen wird von der Gemein
schaft und der zuständigen Behörde des Landes oder
Gebiets im gegenseitigen Einvernehmen festgestellt. Die
von der Kommission der zuständigen Behörde des Lan
des oder Gebiets notifizierte Feststellung gibt letzterer
einen Anspruch auf die Finanzhilfe der Gemeinschaft aus
den Mitteln der besonderen Finanzierungsfazilität.

Artikel 116

Die in Artikel 114 vorgesehene Finanzhilfe wird zur Er
reichung der in Artikel 110 festgelegten Ziele verwendet.

Sie dient vorrangig zur Finanzierung von Reaktivie
rungs-, Unterhaltungs- und Rationalisierungsvorhaben in
Ergänzung zu den Bemühungen des betreffenden Landes
oder Gebiets, die gefährdete Produktions- und Ausfuhr
kapazität wieder auf einen wirtschaftlich lebensfähigen
Stand zu bringen, wobei der reibungslosen Eingliederung
in den Gesamtentwicklungsprozeß des Landes besondere
Aufmerksamkeit gewidmet wird . Erweist es sich als un
möglich, die Kapazität auf einen wirtschaftlich lebensfä
higen Stand zu bringen, so ermitteln das betreffende
Land oder Gebiet und die Kommission die Vorhaben
oder Programme, durch die sich die Ziele des Systems
am besten verwirklichen lassen .

Bei Anwendung von Artikel 113 Absatz 1 Buchstabe b)
und Artikel 114 Buchstabe b) werden die Mittel der be
sonderen Finanzierungsfazilität vorrangig zur Unterstüt
zung der Anstrengungen eingesetzt, die das betreffende
Land oder Gebiet unternimmt, um eine Unterbrechung
der Entwicklungsvorhaben nach Artikel 113 zu verhin
dern oder um Vorhaben zu fördern, die geeignet sind,
die gefährdeten Kapazitäten als Ausfuhrerlösquellen zu
mindest teilweise zu ersetzen .

Der Betrag der Finanzhilfe wird von der Kommission
nach Maßgabe der für die besondere Finanzierungsfazili
tät verfügbaren Mittel, der Art der von dem betreffenden
Land oder Gebiet vorgeschlagenen Vorhaben oder Pro
gramme und der Möglichkeit einer Mitfinanzierung fest
gesetzt .

Bei der Festsetzung dieses Betrages werden der Umfang
des Rückgangs der Produktions- und Ausfuhrkapazitä
ten und der von den Ländern und Gebieten erlittenen
Einnahmeverluste im Sinne von Artikel 113 sowie die re
lative Bedeutung der betreffenden Bergbauindustrie für
die Ausfuhrerlöse des Landes oder Gebiets berücksich
tigt.
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In keinem Fall können einem einzigen Land oder Gebiet
mehr als 35 % der im Rahmen der jährlichen Tranche
verfügbaren Mittel gewährt werden . Im Falle eines Bei
trags auf der Grundlage von Artikel 113 Absatz 1 Buch
stabe b) und Artikel 1 1 4 Buchstabe b) beträgt dieser Satz
15 % .

Die Verfahren für die Gewährung einer Hilfe unter den
obengenannten Bedingungen und die Durchführungsmo
dalitäten dazu sind in Titel III des zweiten Teils dieses
Beschlusses festgelegt ; sie tragen der Notwendigkeit
einer raschen Abwicklung der Hilfe Rechnung.

Artikel 117

( 1 ) Um vorsorgliche Maßnahmen zu ermöglichen,
durch die sich Schäden an Produktionsanlagen während
der Prüfung oder Durchführung dieser Vorhaben oder
Programme verhindern lassen, kann die Gemeinschaft
der zuständigen Behörde eines Landes oder Gebiets auf
Antrag eine Vorauszahlung gewähren . Diese Möglich
keit schließt nicht aus, daß das Land oder Gebiet die
Soforthilfen gemäß Artikel 135 in Anspruch nimmt.

(2) Da die Vorauszahlung zur Vorfinanzierung der
Vorhaben oder Programme gewährt wird, die mit ihr
vorbereitet werden, werden bei der Festsetzung ihrer
Höhe Bedeutung und Art dieser Vorhaben oder Pro
gramme berücksichtigt.

( 3) Die Vorauszahlung wird in Form von Lieferun
gen, Dienstleistungen oder auch als Barzahlung gewährt,
wenn letztere für geeigneter gehalten wird .

(4) Die Vorauszahlung wird in den Betrag der Hilfen
der Gemeinschaft in Form von Vorhaben oder Program
men bei der Unterzeichnung des diesbezüglichen Finan
zierungsabkommens einbezogen .

Artikel 118

Die aus den Mitteln der besonderen Finanzierungsfazili
tät gewährten Hilfen werden zu den gleichen Bedingun
gen wie die Sonderdarlehen zurückgezahlt, wobei die
Bestimmungen zugunsten der am wenigsten entwickelten
Länder und Gebiete berücksichtigt werden .

TITEL III

FINANZIELLE UND TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT

Kapitel 1
Allgemeine Bestimmungen

Abschnitt 1

Ziele und Grundsätze

Artikel 119

Die finanzielle und technische Zusammenarbeit zielt
darauf ab,

a) den Ländern und Gebieten durch ausreichende Fi
nanzmittel und geeignete technische Hilfe wesentlich
bei der Verwirklichung der Ziele dieses Beschlusses
zu helfen, indem auf der Grundlage des gegenseitigen
Interesses und im Geiste der Interdependenz die
Bemühungen dieser Länder und Gebiete, ihre inte
grierte, selbstbestimmte, auf eigene Kraft gestützte
und sich selbst tragende soziale, kulturelle und wirt
schaftliche Entwicklung zu gewährleisten, unterstützt
und gefördert werden ;

b) zur Hebung des Lebensstandards der Bevölkerung
der Länder und Gebiete und zur Verbesserung ihrer
Lebensbedingungen beizutragen ;

c) Maßnahmen zu fördern, die die Initiative der Bevöl
kerung mobilisieren können, und die Mitarbeit der
Personen zu fördern und zu unterstützen, die von der
Konzipierung und Durchführung der Entwicklungs
vorhaben betroffen sind ;

d) die Bemühungen der Länder und Gebiete zu ergän
zen und sich harmonisch in diese Bemühungen einzu
fügen ;

e) die optimale Entwicklung des menschlichen Potentials
zu fördern und zu einer rationellen Nutzung der Na
turschätze der Länder und Gebiete beizutragen ;

f) die regionale Zusammenarbeit zu fördern ;

g) es den Ländern und Gebieten, die sich außerordent
lich ernsten wirtschaftlichen und sozialen Schwierig
keiten gegenübersehen, die auf Naturkatastrophen
oder vergleichbare außergewöhnliche Umstände zu
rückzuführen sind , zu ermöglichen, in den Genuß
von Soforthilfen zu kommen ;

h) den am wenigsten entwickelten Ländern und Gebie
ten zu helfen, die besonderen Hindernisse , die ihre
Entwicklungsbemühungen hemmen, zu überwinden .

Artikel 120

Die finanzielle und technische Zusammenarbeit

a) wird auf der Grundlage der von den zuständigen Be
hörden der Länder und Gebiete festgelegten Zielset
zungen und Prioritäten unter Berücksichtigung der
jeweiligen geographischen, sozialen und kulturellen
Besonderheiten dieser Länder und Gebiete , ihrer spe
zifischen Möglichkeiten und ihrer Entwicklungsstra
tegien durchgeführt ;

b) wird zu den liberalsten Bedingungen gewährt, die der
Gemeinschaft möglich sind ;

c) wird nach einfachen und rationellen Verfahren ver
waltet ;

d) trägt zur größtmöglichen Beteiligung der Mehrheit
der Bevölkerung an den Früchten der Entwicklung
bei und unterstützt die erforderlichen strukturellen
Veränderungen ;
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e) sieht vor, daß die technische Hilfe auf Ersuchen der
zuständigen Behörden des betreffenden Landes oder
Gebiets gewährt wird, daß sie von bestmöglicher
Qualität ist, dabei jedoch eine günstige Kosten-Nut
zen-Relation bietet, und daß auch Vorkehrungen ge
troffen werden, um die rasche Ausbildung einheimi
schen Personals zu gewährleisten, das die Ablösung
der technischen Hilfe sicherstellen soll ;

f) sieht vor, daß der Zufluß der Mittel mit größerer Be
rechenbarkeit und Regelmäßigkeit erfolgt.

Abschnitt 2

Anwendungsbereich

Artikel 121 ,
Im Rahmen dieses Abkommens umfaßt die finanzielle
und technische Zusammenarbeit

a) die Investitionsvorhaben,

b) die Programme sektorieller Art,

c) die Reaktivierung von Vorhaben und Programmen,
d) die Programme für die technische Zusammenarbeit,

e) die Schaffung abgestimmter Mechanismen zur Unter
stützung der Eigeninitiativen der kleinen Gemeinden.

Artikel 122

( 1 ) Die finanzielle und technische Zusammenarbeit
wird ferner auf Antrag für die sektoriellen Entwicklungs
und Einfuhrprogramme gewährt, deren Ziel ist, zu einer
optimalen Leistung der Produktionssektoren und zur Be
friedigung der Grundbedürfnisse des Menschen beizutra
gen. In den genannten Programmen kann die Finanzie
rung von Inputs für das Produktionssystem, z . B. Roh
stoffe, Ersatzteile, Düngemittel, Schädlingsbekämpfungs
mittel, Lieferungen zur Verbesserung des Gesundheits
und des Bildungswesens, mit Ausnahme der laufenden
Verwaltungskosten, enthalten sein .

Diese Hilfen werden im Falle einer strukturbedingten
ernsten Lage flankierend zu den Maßnahmen eingesetzt,
die die zuständigen Behörden des betreffenden Landes
oder Gebiets selbst treffen, um die dieser Lage zugrunde
liegenden Probleme zu lösen . Ihr Ziel ist die allmähliche
Beseitigung der Bedarfssituationen, denen sie entspre
chen .

(2) Die finanzielle und technische Zusammenarbeit
darf sich auf die laufenden Verwaltungs-, Instandhal
tungs- und Betriebskosten für neue, laufende oder abge
schlossene Vorhaben und Programme nur insoweit er
strecken, als die in den nachstehenden Buchstaben a)
und b) genannten Bedingungen erfüllt sind :
a) Die Finanzierung von Vorhaben und Aktionspro

grammen kann sich auf die streng auf die Anlaufzeit
begrenzten Ausgaben erstrecken, soweit diese im Fi
nanzierungsvorschlag aufgeführt und für die Erstel
lung, den Betriebsbeginn und die Nutzung der Anla
gen erforderlich sind ;

b) vorübergehend und degressiv können Folgehilfen die
Betriebs-, Instandhaltungs- und Verwaltungskosten
für früher ausgeführte Investitionsvorhaben und -pro
gramme decken, um deren volle Nutzung sicherzu
stellen ;

c) der Festlegung und Durchführung der unter den
Buchstaben a) und b) genannten flankierenden Hilfen
und Folgehilfen wird in den am wenigsten entwickel
ten Ländern und Gebieten besonderer Vorrang einge
räumt und eine besondere Behandlung gewährt.

Artikel 123

Mit der Finanzhilfe können sowohl Ausgaben im Aus
land als auch die örtlich anfallenden Ausgaben für die
Durchführung der Vorhaben und Aktionsprogramme be
stritten werden .

Artikel 124

( 1 ) Die Vorhaben und Aktionsprogramme können so
wohl im Rahmen der von den zuständigen Behörden der
Länder und Gebiete festgelegten Prioritäten als auch im
Rahmen der regionalen Zusammenarbeit folgende Be
reiche betreffen :

a) ländliche Entwicklung, insbesondere das Bemühen
um Selbstversorgung und Ernährungssicherheit ;

b) Industrialisierung, Handwerk, Energiewirtschaft,
Bergbau, Fremdenverkehr, wirtschaftliche und
soziale Infrastruktur ;

c) Strukturverbesserungen in den produktiven Wirt
schaftszweigen ;

d) Umweltschutz ;

e) Aufsuchen, Exploration und Nutzung von Boden
schätzen ;

f) Ausbildung, angewandte wissenschaftliche und tech
nische Forschung, Anpassung oder technische Neue
rung sowie Technologietransfer ;

g) Industrieförderung und -information ;

h) Vermarktung und Absatzförderung ;

i) Förderung der einheimischen Klein- und Mittelbe
triebe ;

j) Unterstützung der Entwicklungsbanken und der ört
lichen und regionalen Finanzinstitute ;

k) Kleinstvorhaben zur Entwicklung an der Basis ;

1) Verkehr und Kommunikationswesen ;

m) Maßnahmen zur Förderung des Waren- und Perso
nenverkehrs im Luft- und Seeverkehr ;

n) Maßnahmen zur Entwicklung der Fischereitätigkei
ten ;
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o) Entwicklung und optimale Nutzung des menschli
chen Potentials unter besonderer Berücksichtigung
der Rolle der Frau im Rahmen der Entwicklung ;

p) Verbesserung der soziokulturellen Infrastruktur und
der entsprechenden Dienste, ferner des Wohnungs
baus und der Wasserversorgung der Bevölkerung.

(2) Diese Vorhaben und Aktionsprogramme können
auch thematische Aktionen betreffen, so z . B.

— die Bekämpfung der Folgen von Naturkatastrophen
durch Schaffung von Instrumenten zur Vorbeugung
und Hilfeleistung in den am wenigsten entwickelten
Ländern und Gebieten ;

-— die Bekämpfung der großen Endemien und Epide
mien des Menschen ;

— die Hygiene und den grundlegenden Gesundheits
schutz ;

— die Bekämpfung von Viehseuchen ;

— das Bemühen um Energieeinsparungen

— und generell Aktionen, die auf lange Sicht angelegt
sind und somit einen festen Zeithorizont übersteigen .

Artikel 125

( 1 ) Im Rahmen der finanziellen und technischen Zu
sammenarbeit werden begünstigt :

a) die Länder und Gebiete, ausgenommen Grönland ;

b) die regionalen oder zwischenstaatlichen Einrichtun
gen, an denen sich ein oder mehrere Länder und Ge
biete beteiligen und die von zuständigen Behörden
bevollmächtigt sind ;

c) die von der Gemeinschaft und den Ländern und Ge
bieten geschaffenen gemischten Einrichtungen, die
von diesen Ländern und Gebieten bevollmächtigt
sind, bestimmte spezifische Ziele, insbesondere im Be
reich der landwirtschaftlichen, industriellen und han
delspolitischen Zusammenarbeit, zu verfolgen .

(2) Im Rahmen der finanziellen und technischen Zu
sammenarbeit werden im Einvernehmen mit der zustän
digen Behörde des oder der betreffenden Länder und
Gebiete für von diesen genehmigte Vorhaben oder Ak
tionsprogramme auch begünstigt :

a) öffentliche oder mit öffentlicher Beteiligung arbei
tende Entwicklungseinrichtungen der Länder und Ge
biete , insbesondere deren Finanzinstitute und natio
nale oder regionale Entwicklungsbanken ;

b) kleine Gemeinden und private Einrichtungen, die in
den betreffenden Ländern zur wirtschaftlichen, sozia
len und kulturellen Entwicklung beitragen ;

c) Unternehmen, die ihre Tätigkeiten nach betriebswirt
schaftlichen Methoden ausüben und als Gesellschaf
ten eines Landes oder Gebiets im Sinne von Artikel
177 gegründet wurden ;

d) Verbände von Erzeugern, die Angehörige der Länder
und Gebiete sind ;

e) Stipendiaten und Praktikanten .

Abschnitt 3

Verantwortlichkeiten

Artikel 126

( 1 ) Die von der Gemeinschaft finanzierten Maßnah
men werden von den zuständigen Behörden der Länder
und Gebiete und der Gemeinschaft in enger Zusammen
arbeit durchgeführt.

(2) Die zuständigen Behörden der Länder und Ge
biete sind verantwortlich für

a) die Festlegung der Ziele und Prioritäten, die den
Richtprogrammen zugrunde liegen ;

b) die Auswahl der Vorhaben und Aktionsprogramme,
die sie der Gemeinschaft zur Finanzierung vorzulegen
beschließen ;

c) die Vorbereitung der Unterlagen für die Vorhaben
und Aktionsprogramme und ihre Vorlage bei der Ge
meinschaft ;

d) die Vorbereitung, die Aushandlung und die Vergabe
der Aufträge ;

e) die Ausführung der von der Gemeinschaft finanzier
ten Vorhaben und Aktionsprogramme ;

f) die Verwaltung und Unterhaltung der im Rahmen der
finanziellen und technischen Zusammenarbeit ver
wirklichten Vorhaben .

( 3) Die zuständigen Behörden der Länder und Ge
biete und die Gemeinschaft sind gemeinsam verantwort
lich für

a) die Prüfung der Vorhaben und Aktionsprogramme,
auch unter dem Aspekt ihrer Übereinstimmung mit
den Zielen und Prioritäten und mit den Bestimmun
gen dieses Beschlusses ;

b) die geeigneten Durchführungsmaßnahmen zur Ge
währleistung gleicher Bedingungen für die Teilnahme
an Ausschreibungen und Aufträgen ;

c) die Evaluierung der Auswirkungen und Ergebnisse
der abgeschlossenen oder laufenden Vorhaben und
Aktionsprogramme ;

d) die Nachprüfung, ob die Ausführung der von der Ge
meinschaft finanzierten Vorhaben und Aktionspro
gramme im Einklang mit den beschlossenen Zweckbe
stimmungen und den Bestimmungen dieses Beschlus
ses steht.
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(4) Die Gemeinschaft ist verantwortlich für die Finan
zierungsbeschlüsse betreffend die Vorhaben und Ak
tionsprogramme sowie für die Festlegung der allgemei
nen Politik und der Leitlinien für die finanzielle und
technische Zusammenarbeit .

( 5) Soweit es sich um Finanzierungen von Vorhaben
handelt, die in den Zuständigkeitsbereich der Bank fal
len, können die in den Kapiteln 3 und 4 festgelegten
Modalitäten und Verfahren für die Durchführung der
finanziellen und technischen Zusammenarbeit im Beneh
men mit den zuständigen Behörden der betreffenden
Länder und Gebiete angepaßt werden, um der Art der
von der Bank finanzierten Vorhaben Rechnung zu tra
gen, und um es ihr zu ermöglichen, im Rahmen ihrer
satzungsgemäßen Verfahren ihre Transaktionen gemäß
den Zielen dieses Beschlusses durchzuführen .

Kapitel 2
Finanzielle Zusammenarbeit

Abschnitt 1

Finanzmittel

Artikel 127

Während der Geltungsdauer dieses Beschlusses beläuft
sich der Gesamtbetrag der Hilfe der Gemeinschaft auf
120 Millionen ECU .

Dieser Betrag umfaßt folgendes :

Maßnahmen im Bereich der regionalen Zusammenarbeit
und der Soforthilfen, die in Artikel 65 bzw. in Artikel
137 vorgesehen sind, sowie des gegebenenfalls für die
Zinsvergütungen für die Darlehen der Bank vorzusehen
den Betrages — wie folgt aufgeteilt :

— Französische überseeische Gebiete : 26,5 Millionen
ECU,

— zum Königreich der Niederlande gehörende über
seeische Gebiete : 26,5 Millionen ECU,

— zum Vereinigten Königreich Großbritannien und
. Nordirland gehörende überseeische Länder und Ge
biete : 10,5 Millionen ECU.

Abschnitt 2

Darlehensbedingungen

Artikel 129

( 1 ) Um eine wirksame Unterstützung der Entwick
lungsprogramme der Länder und Gebiete zu gewährlei
sten, werden ihnen alle Darlehen zu günstigen Bedin
gungen gewährt.

(2) Die Sonderdarlehen aus dem Fonds werden unter
folgenden Bedingungen gewährt :

a) Laufzeit von 40 Jahren mit

b) obligatorischem Tilgungsaufschub von 10 Jahren ;

c) diese Darlehen werden mit 1 % jährlich verzinst, mit
Ausnahme der Darlehen an die am wenigsten entwik
kelten Länder und Gebiete , für die ein auf 0,50 % er
mäßigter Zinssatz gilt .

( 3) Die Darlehen der Bank werden unter folgenden
Bedingungen gewährt :

a) Es wird der von der Bank zum Zeitpunkt der Unter
zeichnung des jeweiligen Darlehensvertrags erhobene
Zinssatz angewandt ;

b) außer bei Darlehen für Investitionen im Erdölsektor
wird dieser Zinssatz durch eine Zinsvergütung von
3 % gesenkt, wobei der Vergütungssatz automatisch
in der Weise angepaßt wird , daß der vom Darlehens
nehmer tatsächlich gezahlte Zinssatz nicht weniger als
5 % und nicht mehr als 8 °/o beträgt ;

c) der Gesamtbetrag der Zinsvergütungen, der nach den
zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Darlehensver
trags geltenden Wert kapitalisiert wird, wird auf den
Betrag der Zuschüsse aus dem Fonds angerechnet
und unmittelbar an die Bank überwiesen ;

d) die Laufzeit der von der Bank aus Eigenmitteln ge
währten Darlehen wird nach den wirtschaftlichen und
finanziellen Merkmalen des Vorhabens festgelegt ; sie

1 . 100 Millionen ECU aus dem Fonds, davon

a) für die in den Artikeln 119, 120 und 121 genann
ten Zwecke 95 Millionen ECU, nämlich
— 55 Millionen ECU in Form von Zuschüssen,
— 25 Millionen ECU in Form von Sonderdarle

hen,
— 15 Millionen ECU in Form von haftendem

Kapital ;

b) für die in den Artikeln 83 bis 109 genannten
Zwecke in Form von Transfers zur Stabilisierung
der Ausfuhrerlöse und für die in den Artikeln 110
bis 118 genannten Zwecke in Form von Hilfen im
Rahmen der besonderen Finanzierungsfazilität für
den Bergbau bis zu 5 Millionen ECU ;

2 . für die in den Artikeln 119, 120 und 121 genannten
Zwecke bis zu 20 Millionen ECU in Form von Darle
hen der Bank, die diese aus Eigenmitteln nach Maß
gabe ihrer Satzung gewährt. Diese Darlehen werden
unter den Bedingungen des Artikels 129 mit einer
Zinsvergütung zu Lasten der, Mittel des Fonds ge
währt .

Artikel 128

Die in Artikel 127 in Form von Zuschüssen und Sonder
darlehen vorgesehenen Beträge, nämlich 80 Millionen
ECU, werden — nach Abzug der Mittelansätze für
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darf höchstens 25 Jahren betragen . • Diese Darlehen
sind in der Regel mit einem Tilgungsaufschub verbun
den, der entsprechend der Dauer der Bauarbeiten so
wie dem Mittelbedarf für das Vorhaben festgesetzt
wird .

in Verbindung mit diesen Sektoren vorrangig durch Dar
lehen der Bank aus Eigenmitteln und in Form von haf
tendem Kapital gewährleistet . Diese sektoriellen Prioritä
ten schließen nicht aus, daß die Bank auch auf anderen
Sektoren, insbesondere im Bereich der gewerblichen
Landwirtschaft, produktive Vorhaben und Aktionspro
gramme aus Eigenmitteln finanzieren kann, sofern diese
den Kriterien der Bank für ein Tätigwerden gerecht wer
den .

(6) Kommt ein bei der Kommission oder der Bank
eingereichter Antrag auf Finanzierung eines Vorhabens
oder Programms für die Finanzierung durch eine der
Formen der Hilfe, für die diese Institutionen jeweils zu
ständig sind, nicht in Frage, so wird dieser Antrag nach
Benachrichtigung des eventuellen Begünstigten von der
betreffenden Institution unverzüglich an die jeweils an
dere weitergereicht.

(7) Die Zuschüsse oder Darlehen können einem Land
oder Gebiet, unmittelbar dem Begünstigten oder über
eine Entwicklungsbank oder auch über das Land oder
Gebiet einem Endbegünstigten gewährt werden .

( 8 ) Im letzteren Falle werden die Bedingungen für die
Zuweisung der Finanzmittel durch das Land oder Gebiet
an den Endbegünstigten im Finanzierungsabkommen
oder Darlehensvertrag festgelegt.

(9) Bei ihren finanziellen Operationen arbeitet die
Bank eng zusammen mit den Entwicklungsbanken der
Länder und Gebiete . Sie bemüht sich im Interesse der
Zusammenarbeit um Herstellung geeigneter Kontakte zu
den Bank- und Finanzinstituten in den von ihren Maß
nahmen betroffenen Ländern und Gebieten .

Abschnitt 3 '

Finanzierungsformen

Artikel 130

( 1 ) Die Vorhaben oder Aktionsprogramme können
durch Zuschüsse , Sonderdarlehen, haftendes Kapital
oder Darlehen der Bank aus Eigenmitteln oder aber
durch Verbindung mehrerer dieser Finanzierungsformen
finanziert werden .

(2) Für die von der Kommission verwalteten Mittel
des Fonds werden die Finanzierungsformen für das je
weilige Vorhaben oder Programm von der Gemeinschaft
und den zuständigen Behörden des oder der betreffen
den Länder und Gebiete entsprechend dem Entwick
lungsstand und der geographischen, wirtschaftlichen und
finanziellen Lage des oder der betreffenden Länder und
Gebiete festgelegt . Die wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Auswirkungen dieser Finanzierungsformen
werden gleichfalls berücksichtigt.

(3) Für die von der Bank verwalteten Mittel des
Fonds werden die Finanzierungsformen unter Berück
sichtigung der wirtschaftlichen und finanziellen Merk
male des betreffenden Vorhabens oder Programms sowie
entsprechend dem Entwicklungsstand und der wirtschaft
lichen und finanziellen Lage des oder der betreffenden
Länder und Gebiete festgelegt.

(4) Für die eigenen Mittel der Bank werden die Fi
nanzierungsformen entsprechend der Art des Vorhabens ,
seiner voraussichtlichen wirtschaftlichen und finanziellen
Rentabilität sowie dem Entwicklungsstand und der wirt
schaftlichen und finanziellen Lage des oder der betref
fenden Länder und Gebiete festgelegt. Außerdem werden
die Faktoren berücksichtigt, die bei rückzahlbaren Hilfen
deren Rückzahlung gewährleisten . Die Prüfung der För
derungswürdigkeit der Vorhaben sowie die Gewährung
von Darlehen aus eigenen Mitteln durch die Bank erfol
gen im Benehmen mit dem oder den betroffenen Län
dern und Gebieten entsprechend den Modalitäten, Be
dingungen und Verfahren nach Maßgabe der Satzung
der Bank und dieses Beschlusses .

(5) Die Bank hat die Aufgabe, durch Einsatz ihrer
eigenen Mittel in den Ländern und Gebieten zu deren
wirtschaftlicher und industrieller Entwicklung auf natio
naler und regionaler Ebene beizutragen . Daher wird die
Finanzierung der produktiven Vorhaben und Aktions
programme in der Industrie und Agro-Industrie, im
Fremdenverkehr und im Bergbau sowie in den Bereichen
Energieproduktion, Transport und Telekommunikation

( 10) . Alle Gewinne, die dem Land oder Gebiet daraus
erwachsen, daß es einen Zuschuß erhält oder ein Son
derdarlehen, dessen Zinssatz oder RückZahlungsfristen
günstiger sind als die des Enddarlehens, werden von dem
Land oder Gebiet unter den im Finanzierungsabkommen
oder Darlehensvertrag vorgesehenen Bedingungen für
Entwicklungszwecke verwendet .

( 11 ) Den am wenigsten entwickelten Ländern und
Gebieten wird bei der Festlegung des Volumens der
finanziellen Mittel, die diese Staaten von der Gemein
schaft im Rahmen ihres Richtprogramms erwarten kön
nen, eine besondere Behandlung eingeräumt. Diese
finanziellen Mittel werden unter Berücksichtigung der
wirtschaftlichen Lage und der Art der Bedürfnisse der
einzelnen Länder und Gebiete zu besonders günstigen
Finanzierungsbedingungen gewährt. Es handelt sich
hauptsächlich um Zuschüsse und, soweit angebracht, um
Sonderdarlehen, haftendes Kapital oder Darlehen der
Bank, wobei die Kriterien des Absatzes 4 berücksichtigt
werden .
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Sektoren beteiligen können, sofern diese Maßnahmen
zur Finanzierung von vorbereitenden Investitionen
oder von neuen produktiven Investitionen gehört und
sich durch eine andere finanzielle Maßnahme der Ge
meinschaft, gegebenenfalls aus anderen Finanzie
rungsquellen, im Rahmen einer Kofinanzierung er
gänzen läßt. In Abweichung von Artikel 125 können
diese Darlehen auf Antrag der zuständigen Behörden
des betreffenden Landes oder Gebiets von Fall zu Fall
zu denselben Bedingungen auch einem Unternehmen
eines Mitgliedstaats der Gemeinschaft gewährt wer
den, damit dieses auf dem Gebiet dieses Landes oder
Gebiets eine produktive Investition tätigen kann ;

c) Darlehen an finanzielle Einrichtungen der Länder
und Gebiete, sofern die Art ihrer Tätigkeit und Ver
waltung dies gestatten. Solche Darlehen können an
andere Unternehmen rückübertragen werden und für
Beteiligungen an anderen Unternehmen verwendet
werden .

(4) Die Bedingungen für die in Absatz 3 genannten
Hilfen in Form von Quasi-Kapital werden entsprechend
den Merkmalen des jeweils zu finanzierenden Vorhabens
festgelegt . Allerdings sind die Bedingungen für die Ge
währung der Hilfe in Form von Quasi-Kapital im allge
meinen günstiger als bei zinsbegünstigten Darlehen der
Bank. Der Zinssatz darf nicht höher sein als bei den
zinsbegünstigten Darlehen .

(5) Werden die in diesem Artikel genannten Hilfen
Planungsbüros gewährt oder dienen sie zur Finanzierung
von vorbereitenden Forschungsarbeiten oder Investitio
nen für die Durchführung eines Vorhabens, so können
sie in die Kapitalhilfe einbezogen werden, die die
Trägergesellschaft bei Verwirklichung des Vorhabens er
halten kann.

Abschnitt 4

Haftendes Kapital

Artikel 131

( 1 ) Zur Förderung von Maßnahmen, die für die Wirt
schaft der Länder und Gebiete von allgemeinem Interesse
sind, kann die Gemeinschaft zur Bildung von haftendem
Kapital beitragen, das insbesondere zur Erreichung foU
gender Ziele eingesetzt werden kann :

a) unmittelbare oder mittelbare Aufstockung der Eigen
mittel oder der diesen gleichgestellten Mittel von öf
fentlichen, gemischtwirtschaftlichen oder privaten Un
ternehmen und Gewährung von Hilfen in Form von
Quasi-Kapital an diese Unternehmen ;

b) Finanzierung von spezifischen Untersuchungen zur
Vorbereitung und Ausarbeitung von Vorhaben und
Unterstützung der Unternehmen während der An
laufzeit oder zu Zwecken der Reaktivierung ;

• c) Finanzierung von vorbereitenden Forschungsarbeiten
und Investitionen für die Durchführung von Vor
haben und Programmen im Bergbau- und Energie
sektor.

(2) a) Zur Erreichung dieser Ziele kann das haftende
Kapital dafür verwendet werden, namens der Ge
meinschaft zeitweilige Minderheitsbeteiligungen
am Kapital der betreffenden Unternehmen oder
der Einrichtungen für Entwicklungsfinanzierung
in den Ländern und Gebieten zu erwerben . Diese
Beteiligungen können in Verbindung mit einem
Darlehen der Bank oder mit einer anderen Hilfe
in Form von haftendem Kapital erfolgen . Sobald
die entsprechenden Voraussetzungen gegeben
sind, werden diese Beteiligungen abgetreten, und
zwar vorzugsweise an Angehörige oder Einrich
tungen der Länder und Gebiete .

b) Die Finanzierungsbeschlüsse in bezug auf das
haftende Kapital werden von der Gemeinschaft
gemäß Artikel 1 50 gefaßt .

(3) Die Hilfen in Form von Quasi-Kapital können
sein :

a) nachgeordnete Darlehen, bei denen Tilgung und ge
gebenenfalls Zinszahlung erst einsetzen, nachdem die
sonstigen Bankforderungen beglichen worden sind ;

b) bedingte Darlehen, bei denen Tilgung oder Laufzeit
von der Erfüllung der bei der Darlehensgewährung
festgelegten Bedingungen abhängen . Bedingte Darle
hen können mit Zustimmung der zuständigen Behör
den des betreffenden Landes oder Gebiets einem be
stimmten Unternehmen direkt gewährt werden . Sie
können ferner einem Land oder Gebiet oder Finan
zierungseinrichtungen der Länder und Gebiete ge
währt werden, damit diese sich am Kapital von Un
ternehmen in den in Artikel 130 Absatz 5 genannten

Abschnitt 5

Kofinanzierungsmaßnahmen

Artikel 132

( 1 ) Auf Antrag der zuständigen Behörden der Länder
und Gebiete können die Finanzmittel der Gemeinschaft
für Kofinanzierungsmaßnahmen verwendet werden, ins
besondere wenn dadurch die Ausweitung der Finanz
ströme nach den Ländern und Gebieten begünstigt und
deren Bemühungen um eine Harmonisierung der inter
nationalen Zusammenarbeit zugunsten ihrer Entwicklung
unterstützt werden . Besondere Aufmerksamkeit gilt der
Möglichkeit von Kofinanzierungsmaßnahmen bei

a) Großvorhaben, die nicht von einem Geldgeber allein
finanziert werden können ;

b) Vorhaben, bei denen die Beteiligung der Gemein
schaft und ihre Erfahrung mit Vorhaben die Beteili
gung anderer Finanzierungseinrichtungen erleichtern
könnten ;
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c) Vorhaben, bei denen jeine gemischte Finanzierung,
d . h . eine Finanzierung zu flexiblen sowie zu norma
len Bedingungen möglich ist ;

d) Vorhaben, die sich in Teilvorhaben zerlegen lassen,
für die verschiedene Finanzierungsquellen in Betracht
kommen ;

e) Vorhaben, bei denen sich eine Diversifizierung der
Finanzierung unter dem Gesichtspunkt der Finanzie
rungs- oder Investitionskosten sowie anderer mit der
Verwirklichung dieser Vorhaben zusammenhängen
der Aspekte als vorteilhaft erweisen kann ;

f) regionale oder interregionale Vorhaben.

(6) Auf Antrag der zuständigen Behörden des betref
fenden Landes oder Gebiets und im Einvernehmen mit
den anderen Beteiligten können sowohl die Kommission
als auch die Bank bei den Vorhaben, an deren Finan
zierung sie sich beteiligen, die Federführung oder die
Koordinierung übernehmen.

Abschnitt 6

Kleinstvorhaben

Artikel 133

( 1 ) Um den Erfordernissen der Gebietskörperschaften
im Bereich der Entwicklung konkret Rechnung zu tra
gen, beteiligt sich der Fonds auf Antrag der zuständigen
Behörden der Länder und Gebiete an der Finanzierung
von Kleinstvorhaben .

(2) Die Kleinstvorhabenprogramme betreffen kleine
Vorhaben im Rahmen der Bestimmungen des Artikels
121 sowie andere Vorhaben, die den Kriterien nach Ab
satz 3 entsprechen und sich wirtschaftlich und sozial auf
das Leben der Bevölkerung und der Gemeinden der Län
der und Gebiete auswirken . Diese Vorhaben werden
grundsätzlich auf dem Land durchgeführt. Die Gemein
schaft kann sich jedoch auch an der Finanzierung von
Kleinstvorhaben in den städtischen Siedlungsgebieten
beteiligen .

(3) Kleinstvorhaben kommen für eine Finanzierung
durch die Gemeinschaft in Betracht, wenn sie

— einem echten und vorrangigen örtlichen Bedarf ent
sprechen, der bekundet und festgestellt worden ist ;

— unter aktiver Beteiligung der Gebietskörperschaften
durchgeführt werden .

(4) Der Ausarbeitung und Durchführung von Kleinst
vorhaben in den am wenigsten entwickelten Ländern und
Gebieten wird besonderer Vorrang eingeräumt.

Artikel 134

( 1 ) Jedes Vorhaben, für das die Unterstützung der
Gemeinschaft beantragt wird, muß auf eine Initiative
der Gebietskörperschaft zurückgehen, die den Nutzen
daraus ziehen wird . Kleinstvorhaben werden grundsätz
lich finanziert von

— der begünstigten Körperschaft in Form von Sach-,
Dienst- oder Barleistungen, die ihrer Leistungsfähig
keit entsprechen ;

— dem Fonds .

Das betreffende Land oder Gebiet kann sich ebenfalls
beteiligen, und zwar durch eine finanzielle Beteiligung,
durch Bereitstellung öffentlicher Ausrüstungen oder
durch Erbringung einer Dienstleistung.

(2) Kofinanzierungsmaßnahmen können in Form
einer gemeinsamen Finanzierung oder einer Parallel
finanzierung durchgeführt werden .
Vorzug wird der Lösung gegeben, die in bezug auf Ko
sten und Nutzeffekt am besten geeignet erscheint.

(3) Die Kommission und die Bank bemühen sich,
wenn immer dies möglich ist, den Privatsektor an den
von ihnen finanzierten Vorhaben zu beteiligen und ins
besondere

a) mit Partnern des Privatsektors die Möglichkeiten für
gemeinsame Finanzierungsmaßnahmen zu ermitteln
und auszuhandeln ;

b) die verschiedenen Techniken anzuwenden, die in den
letzten Jahren entwickelt worden sind, um Mittel des
Privatsektors für Kofinanzierungsmaßnahmen zu ge
winnen .

(4) Im Einvernehmen mit den Beteiligten wird bei den
Maßnahmen der Gemeinschaft und denen der anderen
Geldgeber für die erforderliche Harmonisierung und
Koordinierung gesorgt, damit die Zahl der von den zu
ständigen Behörden der Länder und Gebiete durchzu
führenden Verfahren nicht zu groß wird und diese Ver
fahren flexibler gestaltet werden können, und zwar ins
besondere in bezug auf
a) die Erfordernisse der Begünstigten und der übrigen

Geldgeber ;
b) die Auswahl der für die Kofinanzierung in Betracht

kommenden Vorhaben und die Bestimmungen über
ihre Durchführung ;

c) die Harmonisierung der Regeln und Verfahren für
die Verträge über Arbeiten, Lieferungen und Dienst
leistungen ;

d) die Zahlungsbedingungen ;
e) die Auswahlkriterien und Wettbewerbsregeln ;
f) die den Unternehmen der Länder und Gebiete einge

räumte Präferenzspanne .

(5) Im Einvernehmen mit den zuständigen Behörden
des betreffenden Landes oder Gebiets kann die Gemein
schaft den beteiligten Geldgebern auf Wunsch verwal
tungstechnische Unterstützung gewähren, um die Durch
führung der gemeinsam finanzierten Vorhaben oder Pro
gramme zu erleichtern .
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(2) Die Beteiligung des Fonds darf grundsätzlich zwei
Drittel der Gesamtkosten eines jeden Vorhabens, auf je
den Fall aber 250 000 ECU nicht überschreiten . Die Lei
stungen der Beteiligten sind gleichzeitig bereitzustellen .
Die Körperschaft verpflichtet sich, die Instandhaltung
und den Betrieb der betreffenden Anlagen erforderli
chenfalls mit Unterstützung der staatlichen Behörden
sicherzustellen .

(3) Die Beiträge des Fonds werden auf die für Zu
schüsse verfügbaren Mittel des Richtprogramms für die
Gemeinschaftshilfe gemäß Artikel 147 angerechnet.

Abschnitt 7

Soforthilfe sowie Flüchtlings- und Repatriierungshilfe

Artikel 135

( 1 ) Ländern und Gebieten, die sich infolge von Na
turkatastrophen oder sonstigen vergleichbaren außer
gewöhnlichen Umständen in ernsten wirtschaftlichen
und sozialen Schwierigkeiten mit Ausnahmecharakter
befinden, werden Soforthilfen gewährt.

(2) a) Die Soforthilfe erstreckt sich auf die bei Eintreten
einer Ausnahmesituation unmittelbar erforder
liche Hilfe . Sie kann in Form von Bauleistungen,
Lieferungen, Dienstleistungen und Barleistungen
erfolgen . Sie kann zur Lieferung von Nahrungs
mitteln, Saatgut, Notunterkünften, Baumaterial,
medizinischen Hilfsgütern , Bekleidung und
Transportmitteln dienen . Die Bedingungen für die
Durchführung dieser Hilfe werden auch im Hin
blick auf sonstige spezifische Wünsche der zu
ständigen Behörden der Länder und Gebiete so
flexibel gestaltet, daß eine erweiterte Skala von
Erzeugnissen und Dienstleistungen zur Verfü
gung gestellt werden kann.

b) Die Soforthilfe kann sich auch auf die Finanzie
rung von Sofortmaßnahmen erstrecken, die die
Wiederinbetriebnahme und eine minimale Be
nutzbarkeit beschädigter Anlagen und Einrichtun
gen gewährleisten sollen .

c) Die Soforthilfe kann auch in die Richtprogramme
der Länder und Gebiete integriert werden, um
durch die Finanzierung der Sofortmaßnahmen
nach Buchstabe b) im Rahmen dieser Programme
die Durchführung von Wiederaufbau- oder Sa
nierungsmaßnahmen vorzubereiten .

(3) Die Soforthilfen

a) tragen zur Finanzierung der Maßnahmen bei, die zur
Überwindung der ernsten Schwierigkeiten am besten
geeignet sind ;

b) sind nicht rückzahlbar ;

c) werden rasch und flexibel bewilligt und bereitgestellt ;

d) stellen einen echten Beitrag zur Lösung der betreffen
den Probleme dar.

(4) Die Länder und Gebiete können für alle Soforthil
femaßnahmen im Einvernehmen mit dem Beauftragten
der Kommission und unter den Bedingungen des Artikels
164 die Vergabe von Aufträgen im Wege beschränkter
Ausschreibungen oder die freihändige Vergabe von Auf
trägen sowie die Durchführung in staatlicher Regie ge
nehmigen.

Sie können Ihren Versorgungsbedarf nach Maßgabe von
Artikel 162 auf den Märkten der Gemeinschaft, der Län
der und Gebiete oder dritter Länder decken .

(5) Gegebenenfalls können diese Hilfen mit Zustim
mung der zuständigen Behörden des betreffenden Lan
des oder Gebiets durch Vermittlung von Facheinrichtun
gen oder unmittelbar von der Kommission durchgeführt
werden .

(6) Die Einzelheiten der Gewährung dieser Hilfen
werden im Dringlichkeitsverfahren festgelegt. Die Zah
lungs- und Durchführungsbedingungen werden von Fall
zu Fall festgesetzt ; bei Ausführung auf der Grundlage
eines Kostenvoranschlags kann der territoriale Anwei
sungsbefugte Vorauszahlungen gewähren .

(7) Die Gemeinschaft trifft die erforderlichen Vorkeh
rungen zur Erleichterung einer raschen Durchführung
der Maßnahmen, die angesichts der Notsituation erfor
derlich werden ; hierzu gehört auch die rückwirkende Fi
nanzierung sofortiger Hilfsmaßnahmen, die die Länder
und Gebiete selbst ergriffen haben .

(8 ) a) Die Soforthilfemittel müssen innerhalb von sechs
Monaten nach der Festlegung der Einzelheiten
für die Durchführung der Maßnahmen gebunden
werden, sofern diese Einzelheiten nichts anderes
bestimmen und sofern nicht während der Durch
führungszeit aufgrund außergewöhnlicher Um
stände einvernehmlich eine Fristverlängerung
vereinbart wird .

b) Sind die bereitgestellten Mittel nicht in voller '
Höhe fristgerecht gebunden worden, so kann die
Mittelbindung des Fonds auf den Betrag gekürzt
werden, der den fristgemäß gebundenen Mitteln
entspricht.

c) Die nichtverwendeten Mittel werden in diesem
Fall der Sonderrückstellung wieder zugeführt.

Artikel 136

( 1 ) Ländern und Gebieten, die Flüchtlinge oder Rück
wanderer aufnehmen, können Hilfen gewährt werden,
damit die dringenden Bedürfnisse, die durch die Sofort
hilfe nicht abgedeckt werden, befriedigt werden können
und damit längerfristig Vorhaben und Programme mit
dem Ziel der Selbstversorgung und der Integration bzw.
Reintegration dieser Bevölkerungsteile durchgeführt
werden können.
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(2) Diese Hilfen werden nach Verfahren verwaltet
und durchgeführt, die ein rasches Eingreifen ermögli
chen . Die Zahlungs- und Durchführungsbedingungen
werden von Fall zu Fall festgesetzt .

(3) Mit Zustimmung der zuständigen Behörden des
betreffenden Landes oder Gebiets können diese Hilfen
entweder unter Einschaltung von Sonderorganisationen,
insbesondere der Vereinten Nationen, und in Koordina
tion mit diesen oder aber unmittelbar von der Kommis
sion selbst durchgeführt werden .

Artikel 137

( 1 ) Für die Finanzierung der Hilfen nach Artikel 135
und Artikel 1 36 wird im Rahmen des Fonds eine Sonder
rückstellung in Höhe von 4 Millionen ECU gebildet,
wovon 3 Millionen ECU für die Hilfen gemäß Artikel
135 und 1 Million ECU für die Hilfen gemäß Artikel
136 bestimmt sind .

(2) Sind die für einen der vorgenannten Artikel vorge
sehenen Mittel vor Ablauf dieses Beschlusses erschöpft,
so sind Übertragungen der für den anderen Artikel vor
gesehenen Mittel zulässig.

(3) Bei Ablauf dieses Beschlusses werden die nicht ge
bundenen Mittel für Soforthilfen sowie Flüchtlings- und
Repatriierungshilfen den Mitteln des Fonds wieder zuge
führt und können zur Finanzierung anderer Maßnah
men, die in den Anwendungsbereich der finanziellen und
technischen Zusammenarbeit fallen, verwendet werden,
sofern der Ministerrat nichts anderes beschließt.

(4) Ist die Sonderrückstellung vor Ablauf dieses Be
schlusses erschöpft, so beschließt der Ministerrat auf
Vorschlag der Kommission geeignete Maßnahmen, um
bei Situationen im Sinne der Artikel 135 und 136 Abhilfe
zu schaffen .

Abschnitt 8

Klein- und Mittelbetriebe

Artikel 138

( 1 ) Die Gemeinschaft finanziert Maßnahmen zugun
sten von Klein- und Mittelbetrieben der Länder und Ge
biete . Die Art der Finanzierung richtet sich nach den
Merkmalen der von diesen Staaten vorgelegten Aktions
programme.

(2) Die technische Hilfe der Gemeinschaft trägt dazu
bei, die Tätigkeit der Einrichtungen der Länder und Ge
biete zur Entwicklung von Klein- und Mittelbetrieben zu
unterstützen und die für diese Betriebe erforderliche Be
rufsausbildung sicherzustellen .

(3) Die Finanzierungen der Gemeinschaft können in
Form von direkten öder indirekten Hilfen mittels rück
zahlbarer oder gegebenenfalls nichtrückzahlbarer Hilfen
erfolgen . Die indirekten Hilfen können gewährt werden :
— von der Bank aus den von ihr verwalteten Mitteln an

Banken oder Kreditinstitute zugunsten von Klein

und Mittelbetrieben der Industrie , der Agroindustrie
und des Fremdenverkehrs ;

— von der Kommission aus den von ihr verwalteten
Mitteln an öffentliche Einrichtungen, Körperschaften
oder Genossenschaften , deren Aufgabe in der Ent
wicklung von Handwerk, Handel und Landwirtschaft
besteht, sowie für die Gründung oder Unterstützung
von Garantiefonds für Darlehen an Klein- und Mit
telbetriebe .

(4) Erfolgt die Finanzierung über eine eingeschaltete
Einrichtung, so trägt diese die Verantwortung für die
Vorlage der einzelnen Vorhaben innerhalb des vorher
genehmigten Aktionsprogramms und für die Verwaltung
der ihr zur Verfügung gestellten Finanzmittel . Die Fi
nanzierungsbedingungen für die Endbegünstigten wer
den im gegenseitigen Einvernehmen zwischen den zu
ständigen Behörden des betreffenden Landes oder Ge
biets, dem zuständigen Organ der Gemeinschaft und der
eingeschalteten Einrichtung festgelegt.

(5) Die Vorhaben werden von der Finanzierungsein
richtung geprüft. Diese beschließt in eigener finanzieller
Verantwortung die Gewährung der Enddarlehen zu Be
dingungen, die im Einklang mit den in dem betreffenden
Land oder Gebiet für Maßnahmen dieser Art üblichen
Bedingungen festgesetzt werden .

(6) Bei der Gewährung der Finanzierungsbedingungen
berücksichtigt die Gemeinschaft, daß die Finanzierungs
einrichtung ihre Verwaltungskosten, ihre Wechselkurs
und Finanzrisiken sowie die Kosten der technischen
Hilfe decken muß, die den Unternehmen oder anderen
Enddarlehensnehmern geleistet wird .

Kapitel 3
Technische Zusammenarbeit

Artikel 139

( 1 ) Ziel der technischen Zusammenarbeit ist eine ver
stärkte Unterstützung bei der Entwicklung des mensch
lichen Potentials in den Ländern und Gebieten .

(2) Wenn diese Zusammenarbeit einen zusätzlichen
Einsatz von Fachkräften von außen erfordert, gelten fol
gende Grundprinzipien :

a) Technische Zusammenarbeit, die zur Entsendung von
Personal der technischen Hilfe (Studienbüros, Inge
nieure oder Sachverständige in Beraterfunktion, Aus
bildungs- oder Forschungseinrichtungen) führt, wird
nur auf Antrag der zuständigen Behörden des betref
fenden Landes oder Gebiets gewährt ;

b) es werden jedoch Vorkehrungen getroffen, um die
Ausbildung von örtlichem Personal zu gewährleisten ,
damit die technische Hilfe schrittweise abgebaut und
als ständiges Personal für die Vorhaben ausschließlich
einheimische Kräfte vorgesehen werden können ;

c) im Rahmen der Zusammenarbeit werden Vorkehrun
gen getroffen, um die Fähigkeit der Länder oder Ge
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biete zur Erweiterung ihrer technischen Kenntnisse
und zur Verbesserung der beruflichen Befähigung ih
rer eigenen Berater, Studienbüros und Sachverständi
gen zu fördern . Die zuverlässige Ausbildung von ört
lichem Personal gehört daher zu den Aufgaben des
im Rahmen der technischen Zusammenarbeit tätigen
Personals ;

d) die im Rahmen dieser Zusammenarbeit bereitgestell
ten Sachverständigen müssen die erforderliche Befähi
gung für die Durchführung ihrer spezifischen Aufga
ben entsprechend dem Antrag der zuständigen Behör
den des betreffenden Landes oder Gebiets besitzen .

(3 ) Zu den Dienstleistungsverträgen, in deren Rahmen
das Personal der technischen Hilfe eingestellt wird, ge
hören auch die Einstellungsverträge für die Berater und
sonstigen technischen Sachverständigen ; sie werden vor
behaltlich der Zustimmung des Beauftragten der Kom
mission von den zuständigen Behördern des betreffenden
Landes oder Gebiets ausgehandelt, erstellt und geschlos
sen .

(4) Die Gemeinschaft ergreift konkrete Maßnahmen,
um die den Ländern und Gebieten übermittelten Infor
mationen über die Verfügbarkeit und die Befähigung
entsprechender Fachkräfte auszuweiten und zu verbes
sern .

Artikel 140

( 1 ) Die technische Zusammenarbeit kann an Maßnah
men gebunden sein oder im allgemeinen Rahmen erfol
gen .

(2) Die an Maßnahmen gebundene technische Zusam
menarbeit umfaßt insbesondere :

a) Entwicklungsstudien ;

b) die für die Ausarbeitung der Vorhaben und Aktions
programme notwendigen technischen, wirtschaftli
chen, finanziellen und kaufmännischen Studien sowie
die erforderlichen Forschungs- und Prospektionsar
beiten ;

c) Hilfe bei der Zusammenstellung der Unterlagen ;

d) Hilfe bei der Durchführung und Überwachung der
Arbeiten ;

e) die vorübergehende Übernahme der Kosten für die
Techniker und die Lieferung der für die Erfüllung
ihres Auftrags erforderlichen Mittel ;

f) die Maßnahmen der technischen Zusammenarbeit, die
vorübergehend für die Errichtung, die Inbetrieb
nahme, den Betrieb und die Instandhaltung eines be
stimmten Vorhabens erforderlich sein können ;

g) Hilfe bei der Evaluierung der Maßnahmen ;

h) integrierte Ausbildungs-, Informations- und For
schungsprogramme.

(3) Die allgemeine technische Zusammenarbeit um
faßt insbesondere :

a) Untersuchungen über die Entwicklungs- und Diversi
fizierungsaussichten bzw. -möglichkeiten der Wirt
schaft der Länder und Gebiete sowie über Probleme,
die Gruppen von Ländern und Gebieten oder alle
diese Länder und Gebiete betreffen ;

b) Untersuchungen nach Wirtschaftszweigen und nach
Erzeugnissen ;

c) Entsendung von Sachverständigen, Beratern, Techni
kern und Ausbildern mit einem bestimmten und befri
steten Auftrag ;

d) Lieferung von Lehr-, Versuchs-, Forschungs- und
Vorführmaterial ;

e) allgemeine Unterrichtung und Dokumentation zur
Förderung der Entwicklung der Länder und Gebiete
sowie der vollen Verwirklichung der Ziele der Zu
sammenarbeit ;

f) Austausch von Führungs- und Fachkräften, Studenten
und Forschern sowie von Betreuern und Leitern für
Vereinigungen oder Verbände mit sozialen oder kul
turellen Zielsetzungen ;

g) Vergabe von Stipendien für Studienaufenthalte oder
Praktika, insbesondere an Personen, die schön im Be
rufsleben stehen und eine ergänzende Ausbildung be
nötigen ;

h) Organisation von Bildungs-, Informations- und
Weiterbildungsseminaren oder -tagungen ;

i) Schaffung oder Ausbau von Informations- und Doku
mentationseinrichtungen, insbesondere zum Zweck
des Austauschs von Kenntnissen, Methoden und Er
fahrungen zwischen den Ländern und Gebieten, zwi
schen diesen und AKP-Stäaten oder zwischen diesen
und der Gemeinschaft ;

j ) Zusammenarbeit oder Patenschaften zwischen Ein
richtungen der Länder und Gebiete, zwischen Ein
richtungen der Länder und Gebiete und der AKP
Staaten oder zwischen diesen und entsprechenden
Einrichtungen der Gemeinschaft, insbesondere zwi
schen Hochschulen und anderen Bildungs- und For
schungseinrichtungen ;

k) Unterstützung wichtiger kultureller Veranstaltungen.

Artikel 141

( 1 ) Die technische Zusammenarbeit erfolgt im Wege
von Dienstleistungsverträgen mit einzelnen Sachverstän
digen, Studienbüros, Ausbildungs- und Forschungsein
richtungen ; in Ausnahmefällen kann sie in Regie durch
geführt werden .

Die Wahl zwischen der Beauftragung eines Studienbüros
oder einzelner Sachverständiger ist abhängig von der Art
der Probleme, dem Umfang und der Komplexität der
technischen Mittel und der erforderlichen Verwaltungs
arbeit sowie vom Ergebnis eines Kostenvergleichs zwi
schen diesen beiden Lösungen.
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(2) Kriterien für die Auswahl der Vertragspartner und
ihres Personals sind :

a) fachliche Befähigung (technische Kompetenz und
ausbilderische Fähigkeiten) und menschliche Qualitä
ten ;

b) Respektierung der kulturellen Werte und der politi
schen und verwaltungsmäßigen Verhältnisse des oder
der betreffenden Länder und Gebiete ;

c) die zur Durchführung des Vertrages erforderlichen
Sprachkenntnisse ;

e) die Kosten .

(3) Bei gleicher Kompetenz wird Sachverständigen,
Einrichtungen oder Studienbüros eines Landes oder Ge
biets der Vorzug gegeben .

(4) Die Einstellung von Fachkräften der technischen
Hilfe, die Festlegung von deren Zielen und Aufgaben,
Dienstvergütungen und Beiträgen zur Entwicklung der
Länder und Gebiete, in denen sie Dienst tun, müssen den
Grundsätzen für die Politik der technischen Zusammen
arbeit gemäß Artikel 139 entsprechen . Die in diesem Zu
sammenhang anzuwendenden Verfahren müssen die Ob
jektivität der Auswahl und die Qualität der erbrachten
Leistungen gewährleisten . Außerdem gelten folgende
Grundsätze :

a) Die Einstellung wird von den nationalen Einrichtun
gen, die die technische Hilfe in Anspruch nehmen
werden, unter Mitwirkung der Kommission und ihres
Beauftragten vorgenommen ;

b) es wird angemessen berücksichtigt, ob geeignete Kan
didaten verfügbar sind, die den Kriterien des Absatzes
2 entsprechen und in dem Land oder Gebiet selbst
oder in der Region ansässig sind ;

c) es werden Vorkehrungen getroffen, um den direkten
Kontakt zwischen dem Bewerber und dem künftigen
Empfänger der technischen Hilfe zu erleichtern .

Artikel 142

( 1 ) Die Dienstleistungsaufträge werden nach be
schränkter Ausschreibung vergeben .

(2) Bestimmte Aufträge können jedoch freihändig ver
geben werden, insbesondere in folgenden Fällen :
— Maßnahmen geringeren Umfangs und von kurzer

Dauer ;

— Maßnahmen, die einzelnen Sachverständigen über
tragen werden ;

— Maßnahmen zur Fortsetzung bereits eingeleiteter
Maßnahmen ;

— im Anschluß an eine ergebnislos verlaufene Aus
schreibung.

(3) a) Verfügt ein Land oder Gebiet unter seinen admi
nistrativen und technischen Führungskräften über
einheimisches Personal, das einen erheblichen

Teil des Personalbedarfs für die Ausführung einer
Maßnahme der technischen Zusammenarbeit in
staatlicher Regie ausmacht, so kann die Gemein
schaft in Ausnahmefällen durch Übernahme der
Kosten für bestimmte , diesem Land oder Gebiet
fehlende Sachmittel oder durch Stellung Sachver
ständiger eines anderen Landes oder Gebiets,
eines AKP-Staats oder der Gemeinschaft zur Er
gänzung seines Personalbestands zu den Aufwen
dungen der Regie beitragen .

b) Die Beteiligung der Gemeinschaft darf sich nur
auf die Übernahme der Kosten für ergänzende
Maßnahmen sowie auf vorübergehende Ausfüh
rungsausgaben erstrecken, wobei diese Kosten
unter Ausschluß aller ständigen Betriebskosten
ausschließlich auf den Bedarf für die betreffende
Maßnahme zu begrenzen sind .

(4) Die Vergabeart bzw. die Ausführung in Regie
wird bei jedem einzelnen Auftrag von der Kommission
und den zuständigen Behörden des betreffenden Landes
oder Gebiets im gegenseitigen Einvernehmen unter Be
rücksichtigung seiner Bedürfnisse sowie der verfügbaren
Mittel beschlossen ,

Artikel 143

( 1 ) a) Für jede Maßnahme der technischen Zusammen
arbeit, bei der eine Ausschreibung stattfinden soll ,
wird von der Kommission und den zuständigen
Behörden des betreffenden Landes oder Gebiets
binnen zwei Monaten nach dem Antrag im ge
genseitigen Einvernehmen gegebenenfalls nach
Vorauswahl eine begrenzte Liste von Bewerbern
aufgestellt, die Staatsangehörige der Mitgliedstaa
ten, der Länder und Gebiete oder der AKP-Staa
ten sind und die die unter Berücksichtigung ihrer
Rechtsstellung und finanziellen Lage, ihrer Quali
fikation, ihrer Erfahrung, ihrer Unabhängigkeit
und ihrer Verfügbarkeit sowie der Kriterien und
Grundsätze des Artikels 141 ausgewählt werden .

b) Je nach Fall kann sich die Ausschreibung erstrek
ken :

— auf die Konzeption der Maßnahme der Zu
sammenarbeit, die zu erbringenden Leistun
gen und/oder das einzusetzende Personal ,
während die finanziellen Aspekte gleichzeitig,
aber gesondert vorgelegt und die zu zahlen
den Preise zu einem späteren Zeitpunkt aus
gehandelt werden ;

— oder in gerechtfertigten besonderen Fällen ,
wenn die Maßnahme der Zusammenarbeit
nicht sehr kompliziert ist, auch auf die Preise .

c) Die von den zuständigen Behörden des Landes
oder Gebiets im Einvernehmen mit der Kommis
sion erstellten Ausschreibungsunterlagen geben
Auskunft über die Art der Einreichung der Ange
bote sowie die Kriterien für die Wahl des Auf
tragnehmers, die binnen dreißig Tagen nach Be
ginn der Sichtung der Angebote erfolgen muß .
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men eines allgemeinen Lastenheftes ausgehandelt, erstellt
und abgeschlossen ; dieses Lastenheft enthält die allge
meinen Bedingungen für die Vergabe und Durchführung
der Aufträge ; es wird durch Beschluß des Ministerrats
auf dessen erster Tagung nach dem Inkrafttreten dieses
Beschlusses festgelegt.

(2) Bis zum Inkrafttreten des Beschlusses nach Absatz
1 unterliegen die Vergabe und die Durchführung der
durch den Fonds finanzierten Dienstleistungsaufträge
den Vorschriften der Artikel 19 und 21 bis 25 des An
hangs V zum Beschluß 76/568 /EWG des Rates vom 29 .
Juni 1976 über die Assoziation der überseeischen Länder
und Gebiete und der Europäischen Wirtschaftsgemein
schaft (').

Artikel 145

Um die Fähigkeit der Länder und Gebiete zur Erweite
rung ihrer technischen Kenntnisse und zur Verbesserung
des technischen Know-hows ihrer Berater weiterzuent
wickeln, wird die Zusammenarbeit zwischen Studienbü
ros , beratenden Ingenieuren, Sachverständigen und Ein
richtungen der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft und
der Länder und Gebiete, durch Arbeitsgemeinschaften,
Weitervergabe an Nachunternehmer oder Heranziehung
von Sachverständigen der Länder und Gebiete in den
Teams von Studienbüros , beratenden Ingenieuren oder
Einrichtungen der Mitgliedstaaten gefördert.

Artikel 146

Im Rahmen der technischen Zusammenarbeit werden
Bildungs- und Ausbildungsmaßnahmen unter den Bedin
gungen des Artikels 68 unterstützt.

Kapitel 4

Durchführungsverfahren

Abschnitt 1

Programmierung, Prüfung, Durchführung und Evaluierung

Artikel 147

( 1 ) Die von der Gemeinschaft finanzierten und die
Anstrengungen der Länder und Gebiete ergänzenden
Maßnahmen fügen sich in den Rahmen der wirtschaftli
chen und sozialen Entwicklungspläne und -programme
dieser Länder und Gebiete ein und stimmen auf lokaler
wie auf regionaler Ebene mit den' von ihnen festgelegten
Zielen und Prioritäten überein .

(2) Zu diesem Zweck unterrichten die zuständigen
Behörden der Länder und Gebiete die Kommission nach
Möglichkeit bei Inkrafttreten dieses Beschlusses durch
Aufstellung eines Richtprogramms über ihre Entwick
lungspläne und -programme sowie die Maßnahmen, für
die sie eine finanzielle Hilfe zu beantragen beabsichtigen .
Sie teilen ihr alle späteren Änderungen ihrer Entwick
lungspläne und -programme mit.

d) Unbeschadet der jeweiligen Befugnisse des terri
torialen Anweisungsbefugten und des Beauftrag
ten gemäß den Artikeln 157 und 158 vergeben die
zuständigen Behörden der Länder und Gebiete
vorbehaltlich der Zustimmung der Kommission
den Auftrag . Zu wählen ist das günstigste Ange
bot, wobei insbesondere sein technischer Wert,
die für die Durchführung der Leistungen vorge
schlagene Organisation und Methodik, die Sach
kenntnis, Erfahrung und Befähigung des für die
Maßnahme einzusetzenden Personals sowie — in
dem in Buchstabe b) zweiter Gedankenstrich die
ses Absatzes genannten Fall — der Preis der Lei
stungen berücksichtigt werden .

(2) Wird das Verfahren der freihändigen Vergabe an
gewandt, so wird der Auftragnehmer auf Vorschlag der
Kommission von den zuständigen Behörden des Landes
oder Gebiets bestimmt. Diese können gleichfalls einen
Bewerber vorschlagen .
Der Vorschlag der Kommission wird den zuständigen
Behörden des Landes oder Gebiets binnen einem Monat
nach Einreichung seines Antrags mitgeteilt. Der Beschluß
der zuständigen Behörden des Landes oder Gebiets er
folgt in dem auf diese Mitteilung folgenden Monat.

(3) Zur Beschleunigung der Verfahren können die
Dienstleistungsaufträge , einschließlich der Einstellung
von Beratern und anderen Fachleuten der technischen
Hilfe , entweder von dem territorialen Anweisungsbefug
ten auf Vorschlag der Kommission bzw. mit deren Zu
stimmung oder von der Kommission im Einvernehmen
mit den zuständigen Behörden des betreffenden Landes
oder Gebiets ausgehandelt, erstellt und abgeschlossen
werden, insbesondere wenn es sich um dringende Maß
nahmen oder um Maßnahmen geringeren Umfangs oder
von kurzer Dauer handelt und namentlich bei Gutach
ten, die der Ausarbeitung und Durchführung der Maß
nahmen dienen .

(4) Auf Antrag der zuständigen Behörden des betref
fenden Landes oder Gebiets kann die Kommission, wenn
es sich bei der technischen Hilfe um eine Einzelmaß
nahme handelt, die Einstellung und Betreuung hierfür
angeworbener Sachverständigen über ihre zuständige
Außenstelle vornehmen lassen .

(5) Die Studienbüros in den Ländern und Gebieten
und in den AKP-Staaten, die für Maßnahmen im Rah
men der technischen Zusammenarbeit in Frage kommen,
werden von der Kommission und der oder den zuständi
gen Behörden des oder der betreffenden Länder und Ge
biete im gegenseitigen Einvernehmen ausgewählt.

(6) In außergewöhnlichen Fällen können im Einver
nehmen mit der Kommision die Dienste von Studienbü
ros oder Sachverständigen aus dritten Ländern in An
spruch genommen werden .

Artikel 144

( 1 ) Die Dienstleistungsaufträge werden von den zu
ständigen Behörden der Länder und Gebiete im Einver
nehmen mit dem Beauftragten der Kommission im Rah C) ABl . Nr. L 176 vom 1 . 7 . 1976, S. 8 .
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(3) Aufgrund dieser verschiedenen Aspekte wird für
jedes Land und Gebiet jedes Jahr eine optimale Zeitfolge
für die globale Mittelbindung so festgelegt, daß der Ge
samtbetrag der jährlich zu bindenden Mittel möglichst
gleichmäßig auf die gesamte Anwendungsdauer dieses
Beschlusses aufgeteilt wird .

(4) Ein am Ende des letzten Anwendungsjahres dieses
Beschlusses nicht gebundener Restbetrag aus dem Fonds
wird unter den gleichen Bedingungen wie in diesem Be
schluß vorgesehen bis zur Ausschöpfung verwendet.

Artikel 148

( 1 ) Für die Ausarbeitung der Unterlagen der Vorha
ben und Aktionsprogramme sind die betreffenden Länder
und Gebiete oder die von ihnen anerkannten anderen
Begünstigten verantwortlich .

Die Unterlagen müssen alle zur Prüfung des Vorhabens
notwendigen Auskünfte enthalten .

Die Gemeinschaft kann auf Wunsch bei der Erstellung
dieser Unterlagen Hilfe leisten .

(2) Diese Unterlagen werden der Gemeinschaft von
den zuständigen Behörden der Länder und Gebiete oder
den anderen in Artikel 125 Absatz 1 vorgesehenen Be
günstigten offiziell übermittelt. Handelt es sich um Be
günstigte nach Artikel 125 Absatz 2 , so ist die ausdrück
liche Zustimmung des oder der betreffenden Staaten er
forderlich .

( 3) Alle gemäß Absatz 2 offiziell übermittelten Vorha
ben und Aktionsprogramme werden dem Organ der Ge
meinschaft, das die Finanzierungsbeschlüsse zu fassen
hat, zur Kenntnis gebracht .

Artikel 149

( 1 ) Die im Rahmen der finanziellen und technischen
Zusammenarbeit erfolgende Auswahl, Vorbereitung und
Prüfung der Vorhaben und Aktionsprogramme
a) ermöglichen es , die Wirksamkeit, die Lebensfähigkeit

und die Rentabilität der beantragten Vorhaben und
Aktionsprogramme zu beurteilen ;

b) tragen den direkten und indirekten sozio-kulturellen
Aspekten gemäß den in Artikel 70 vorgesehenen Kri
terien Rechnung ;

c) gewährleisten die Anpassung der finanziellen Krite
rien, so daß der längerfristigen sozialen Rentabilität
und insbesondere den entsprechenden zusätzlichen
Auswirkungen in den Ländern und Gebieten in vol
lem Umfang Rechnung getragen werden kann ;

d) sind, was die Möglichkeiten der Länder und Gebiete
in bezug auf die Instandhaltung und Verwaltung an
belangt, den örtlichen Bedingungen angepaßt ;

e) berücksichtigen die inländischen Leistungen sowie die
sonstigen Mittel ;

f) tragen den Erfahrungen Rechnung, die schon früher
mit ähnlichen Maßnahmen gesammelt wurden ;

g) entsprechen den von den zuständigen Behörden der
Länder und Gebiete gesetzten Zielen und Prioritäten .

(2) Der Nutzeffekt der Vorhaben und Aktionspro
gramme wird anhand einer Analyse, bei der die einzuset
zenden Mittel den erwarteten Auswirkungen gegenüber
gestellt werden, nach technischen, sozialen , kulturellen,
wirtschaftlichen, finanziellen und umweltspezifischen
Gesichtspunkten beurteilt ; die möglichen Varianten wer
den geprüft .

(3 ) Die Lebensfähigkeit der Vorhaben und Aktions
programme wird für die jeweils betroffenen Wirtschafts
subjekte beurteilt, um sicherzustellen, daß die Maß
nahme während des für diese Art von Maßnahme als
normal geltenden Zeitraums die erwarteten Auswirkun
gen hat .

(4) Die Rentabilität der Vorhaben und Aktionspro
gramme wird nach Maßgabe der verschiedenen erwarte
ten Auswirkungen, insbesondere der materiellen, wirt
schaftlichen, sozialen, kulturellen und finanziellen Aus
wirkungen, nach Möglichkeit anhand einer Kosten-Nut
zen-Analyse , beurteilt .

( 5) Die Kommission und die zuständigen Behörden
der Länder und Gebiete prüfen die Vorhaben und Ak
tionsprogramme in enger Zusammenarbeit .

(6) Die spezifischen Schwierigkeiten und Zwänge der
am wenigsten entwickelten Länder und Gebiete , die sich
auf den Nutzeffekt, die Lebensfähigkeit und die Rentabi
lität der Vorhaben und Aktionsprogramme negativ aus
wirken, werden bei deren Prüfung berücksichtigt .

Artikel 150

( 1 ) Die Ergebnisse der Prüfung werden in einem
Finanzierungsvorschlag zusammengefaßt .

(2) Der Finanzierungsvorschlag umfaßt einen Zeitplan
für die technische und finanzielle Durchführung des
Vorhabens oder Programms ; der Zeitplan ist im Finan
zierungsabkommen enthalten und betrifft die Dauer der
einzelnen Phasen der Durchführung.

(3) Der von den zuständigen Dienststellen der Ge
meinschaft abgefaßte Finanzierungsvorschlag wird den
betreffenden Ländern und Gebieten offiziell übermittelt ;
diese können gegebenenfalls Bemerkungen dazu vorbrin
gen .

(4) Der Beschluß der Gemeinschaft wird anhand die
ses Finanzierungsvorschlags gefaßt, der gegebenenfalls
abgeändert wird, um diesen Bemerkungen Rechnung zu
tragen .

(5) Die Gemeinschaft beschließt über den Finanzie
rungsvorschlag so rasch wie möglich, und zwar, außer
unter außergewöhnlichen Umständen, innerhalb von
höchstens vier Monaten nach Übermittlung des Finanzie
rungsvorschlags an das betreffende Land oder Gebiet.
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Artikel 151

( 1 ) Zwecks Beschleunigung der Verfahren können die •
Finanzierungsvorschläge mehrjährige Programme oder
Globalbeträge betreffen, wenn es sich um die Finanzie
rung folgender Maßnahmen handelt :
a) Ausbildungsprogramme,

b) Programme für Kleinstvorhaben,

c) Maßnahmen im Rahmen der Absatzförderung,
d) Maßnahmenpakete begrenzten Umfangs auf einem

bestimmten Sektor,

e) Maßnahmenpakete im Rahmen der technischen Zu
sammenarbeit .

(2) Zur Anwendung der Bestimmungen des Absatzes
1 Buchstaben a), b), c) und d) erstellt das betreffende
Land oder Gebiet ein Programm, aus dem die Vorhaben
in großen Zügen ersichtlich sind, und unterbreitet es
dem Beauftragten der Kommission .

(3) Der Finanzierungsbeschluß betreffend die Maß
nahmen gemäß Absatz 1 wird von der Kommission im
Rahmen der gleichfalls in Absatz 1 genannten Glöbalbe
träge gefaßt .

(4) Der Beschluß über jede einzelne Maßnahme ge
mäß Absatz 1 Buchstaben a), b), c) und d) wird im Rah
men der genehmigten Programme bei Maßnahmen, die
in einem Land oder Gebiet durchgeführt werden, von
den zuständigen Behörden des betreffenden Landes oder
Gebiets mit Zustimmung des Beauftragten der Kommis
sion, und in den übrigen Fällen von der Kommission ge
faßt. Die Zustimmung gilt nach Ablauf eines Monats
nach Bekanntgabe des Beschlusses als erteilt.

(5) Zum Ende eines jeden Jahres unterbreiten die zu
ständigen Behörden des betreffenden Landes oder Ge
biets im Benehmen mit dem Beauftragten der Kommis
sion dieser einen Bericht über die Durchführung der
Programme und Maßnahmen gemäß Absatz 1 Buchsta
ben a), b), c) und d).

Artikel 152

( 1 ) Für jedes Vorhaben oder Aktionsprogramm, das
durch einen Zuschuß des Fonds finanziert wird, wird
zwischen der Kommission im Namen der Gemeinschaft
und den zuständigen Behörden des oder der betreffen
den Länder und Gebiete ein Finanzierungsabkommen
geschlossen .
In diesem Abkommen werden insbesondere die finanziel
len Verpflichtungen des Fonds sowie die Finanzierungs
modalitäten und -bedingungen angegeben .

(2) Für jedes durch ein Sonderdarlehen finanziertes
Vorhaben oder Aktionsprogramm wird zwischen der
Kommission im Namen der Gemeinschaft und dem Dar
lehensnehmer ein Darlehensvertrag erstellt.

(3 ) Nach Unterzeichnung des Finanzierungsabkom
mens werden die Zahlungen entsprechend dem verein

barten Finanzierungsplan vorgenommen. Ist ein detail
lierter Kostenvoranschlag zur Genehmigung vorzulegen,
so gilt er nach Ablauf von dreißig Tagen nach seiner
Vorlage als angenommen.

Artikel 153

( 1 ) Die Überschreitung der durch den Finanzierungs
beschluß bereitgestellten Mittel geht zu Lasten des be
günstigten Landes oder Gebiets .

(2) Die zuständigen Behörden der Länder und Ge
biete sehen zur Deckung der Kostensteigerungen und
unvorhergesehenen Ausgaben in ihren Richtprogrammen
eine Reserve vor.

(3) In den Finanzierungsabkommen für Vorhaben und
Aktionsprogramme sind Mittel zur Deckung der Kosten
steigerungen und unvorhergesehener Ausgaben in ent
sprechender Höhe enthalten .

(4) Sobald sich die Möglichkeit einer Mittelüber
schreitung abzeichnet, informiert der territoriale Anwei
sungsbefugte den Hauptanweisungsbefugten hiervon
über den Beauftragten der Kommission. Der Hauptan
weisungsbefugte wird dabei von den Maßnahmen unter
richtet, die der territoriale Anweisungsbefugte zur Dek
kung dieser Mittelüberschreitung zu treffen beabsichtigt,
sei es eine Einschränkung des Vorhabens oder Aktions
programms, sei es ein Rückgriff auf- inländische Mittel
oder andere nichtgemeinschaftliche Mittel .

( 5) Die Überschreitung kann ausnahmsweise von der
Gemeinschaft finanziert werden, wenn nicht einvernehm
lich beschlossen wird, den Umfang des Vorhabens oder
Aktionsprogramms zu verringern, oder wenn es nicht
möglich ist, die Überschreitung aus anderen Mitteln zu
decken .

(6) Es ist jedoch möglich , die Restbeträge, die nach
Abschluß der im Rahmen des Richtprogramms finanzier
ten Vorhaben und Aktionsprogramme festgestellt werden
und die diesem Programm nicht für die Finanzierung
neuer Maßnahmen erneut zugeteilt worden sind, zur
Deckung von Überschreitungen zu verwenden . Der terri
toriale Anweisungsbefugte kann im Benehmen mit dem
Hauptanweisungsbefugten diese Restbeträge zur Dek
kung der Überschreitungen im Rahmen des Höchst
betrags verwenden, der auf 15 % der für das betreffende
Vorhaben bzw. Aktionsprogramm vorgesehenen finan
ziellen Verpflichtung festgelegt worden ist.

(7) Um etwaige Mittelüberschreitungen auf das Min
destmaß zu beschränken, bemühen sich die Länder und
Gebiete und die Gemeinschaft,

— sämtliche für die Evaluierung der Maßnahmen erfor
derlichen Faktoren zu erhalten, insbesondere Anga
ben über die geschätzten tatsächlichen Kosten ;

— möglichst jeweils vor dem Finanzierungsbeschluß
Ausschreibungen vorzunehmen.
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Artikel 154

( 1 ) a) Während der Durchführung der Vorhaben und
Aktionsprogramme wird eine Evaluierung vorge
nommen . Die betreffenden Länder und Gebiete
und die Gemeinschaft erstellen gemeinsam in
vereinbarten regelmäßigen Abständen einen Eva
luierungsbericht, der auf die verschiedenen
Aspekte des Verlaufs der Maßnahme und auf ihre
Ergebnisse eingeht .

b) Dieser Bericht kann als Grundlage für eine
Neuorientierung der in Durchführung befindli
chen Vorhaben oder Aktionsprogramme dienen,
die im gegenseitigen Einvernehmen beschlossen
wird . .

(2) a) Die abgeschlossenen Vorhaben und Aktionspro
gramme werden von den betreffenden Ländern
und Gebieten und der Gemeinschaft gemeinsam
beurteilt. Die Evaluierung betrifft die Ergebnisse,
verglichen mit den Zielen, die Verwaltung und
den Betrieb der abgeschlossenen Vorhaben sowie
deren Instandhaltung. Die Ergebnisse dieser Eva
luierungen werden von den beiden Parteien ge
prüft.

b) Die zuständigen Behörden der Gemeinschaft und
der betreffenden Länder und Gebiete treffen je
weils für ihren Zuständigkeitsbereich die Maß
nahmen, die. sich aufgrund der Evaluierungsarbei
ten als notwendig erweisen .

Abschnitt 2

Durchführung der finanziellen und technischen Zusammenarbeit

Artikel 155

( 1 ) Die finanzielle und technische Zusammenarbeit
wird mit dem geringstmöglichen Aufwand an Verwal
tungsformalitäten und vereinfachten Verfahren durchge
führt, damit die Vorhaben und Aktionsprogramme rasch
und wirkungsvoll durchgeführt werden können .

(2) Die Gemeinschaft und die zuständigen Behörden
der Länder und Gebiete gewährleisten jeweils für ihren
Bereich durch angemessene Maßnahmen, daß die nach
stehend genannten Aufgaben und Zuständigkeiten von
den dafür zuständigen Verwaltungsorganen zügig und
effizient übernommen bzw. wahrgenommen werden :

a) Vorbereitung und Genehmigung der Ausschreibun
gen ;

b) Veröffentlichung der Ausschreibungen ;

c) Annahme und Prüfung der Angebote ;

d) Entscheidung über die Angebote, Vorschlag für die
Erteilung und endgültige Genehmigung der Aufträge ;

e) Unterzeichnung der entsprechenden Verträge und
Unterlagen .

(3) Die Länder und Gebiete und die von ihnen er
mächtigten anderen Begünstigten führen die von der Ge
meinschaft finanzierten Vorhaben und Aktionspro
gramme durch ; sie sind insbesondere für die Vorberei
tung, die Aushandlung und den Abschluß der zur Durch
führung dieser Maßnahmen erforderlichen Aufträge ver
antwortlich .

Artikel 156

( 1 ) Die Kommission bestellt den Hauptanweisungsbe
fugten des Fonds ; dieser hat die Verantwortung für die
Verwaltung der Mittel des Fonds . In dieser Eigenschaft
nimmt er insbesondere unter Berücksichtigung der in Ar
tikel 147 Absatz 3 genannten Zeitpläne für die Mittelbin
dungen und Zahlungen die Mittelbindungen sowie die
Feststellung und Anordnung der Ausgaben vor und sorgt
für die buchmäßige Erfassung der Mittelbindungen und
Auszahlungsanordnungen .

(2) In enger Zusammenarbeit mit dem territorialen
Anweisungsbefugten sorgt der Hauptanweisungsbefugte
dafür, daß für die Teilnahme an den Ausschreibungen
gleiche Bedingungen für alle bestehen, daß Diskriminie
rungen in den Ausschreibungsunterlagen beseitigt wer
den und daß das wirtschaftlich günstigste Angebot ge
wählt wird . Vorbehaltlich der Zuständigkeiten des Beauf
tragten der Kommission nach Artikel 158 nimmt er das
Ergebnis der Auswertung der Angebote entgegen und
billigt den Vorschlag für die Auftragsvergabe .

(3) Vorbehaltlich der Zuständigkeiten des territorialen
Anweisungsbefugten nach Artikel 157 nimmt der Haupt
anweisungsbefugte die Änderungen vor und beschließt
die Mittelbindungen, die für die ordnungsgemäße
Durchführung der genehmigten Maßnahmen unter den
wirtschaftlich und technisch günstigsten Bedingungen er
forderlich sind .

Artikel 157

( 1 ) a) Die zuständigen Behörden jedes Landes und Ge
biets bestellen einen territorialen Anweisungsbe
fugten, der die Behörden seines Landes bei allen
Maßnahmen vertritt, die aus den von der Kom
mission verwalteten Mitteln des Fonds finanziert
werden .

b) Der territoriale Anweisungsbefugte kann einen
Teil seiner Aufgaben übertragen ; er unterrichtet
den Hauptanweisungsbefugten von den von ihm
vorgenommenen Befugnisübertragungen .

(2) Neben seinen Aufgaben in der Phase der Vor
bereitung, der Vorlage und der Prüfung der Vorhaben
und Aktionsprogramme nimmt der territoriale Anwei
sungsbefugte in enger Zusammenarbeit mit dem Beauf
tragten der Kommission die Bekanntgabe der Ausschrei
bungen vor, nimmt die eingehenden Angebote entgegen,
führt die Aufsicht über die Angebotsauswertung, stellt
das Ergebnis der Auswertung fest, unterzeichnet die Auf
träge, Nachtragsvereinbarungen und Kostenvoranschläge
und notifiziert sie dem Beauftragten der Kommission .
Vor Bekanntgabe der Ausschreibung unterbreitet er die
Ausschreibungsunterlagen dem Beauftragten zur Geneh
migung .
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(3) a) Der territoriale Anweisungsbefugte teilt dem Be
auftragten das Ergebnis der Auswertung der An
gebote zusammen mit einem Vorschlag für die
Vergabe des Auftrags mit ; der Beauftragte prüft
die Übereinstimmung der Angebote mit den Vor
schriften und teilt seine Bemerkungen innerhalb
der in Artikel 158 Absatz 3 Buchstaben c) und d)
genannten Frist mit, die mit dem Tag des Ein
gangs des Vorschlags bei dem Beauftragten be
ginnt.

b) Nach Ablauf dieser Frist gilt der Vorschlag des
territorialen Anweisungsbefugten als von der
Kommission angenommen.

(4) Im Rahmen der ihm zugewiesenen Mittel nimmt
der territoriale Anweisungsbefugte die Feststellung und
Anordnung der Ausgaben vor. Er bleibt für die ihm an
vertrauten Mittel verantwortlich, bis die Kommission die
Maßnahmen genehmigt hat, für deren Durchführung
ihm die Mittel anvertraut wurden.

(5) Vorbehaltlich der entsprechenden Unterrichtung
des Beauftragten der Kommission nimmt der territoriale
Anweisüngsbefugte während der Durchführung der
Maßnahmen die Änderungen vor, die für die ordnungs
gemäße Durchführung der genehmigten Maßnahmen
unter wirtschaftlich und technisch zufriedenstellenden
Bedingungen erforderlich sind .
Zu diesem Zweck entscheidet der territoriale Anwei
sungsbefugte über

a) technische Detailänderungen, sofern sie die vereinbar
ten technischen Lösungen nicht verändern und sich
im Rahmen der Rückstellung für Detailänderungen
halten ;

b) Detailänderungen bei Kostenvoranschlägen für lau
fende Arbeiten ;

c) Mittelübertragungen von Artikel zu Artikel innerhalb
der Kostenvoranschläge ;

d) aus technischen, wirtschaftlichen oder sozialen Grün
den gerechtfertigte Standortänderungen bei aus meh
reren Einheiten bestehenden Anlagen ;

e) Verhängung oder Erlaß von Vertragsstrafen ;

f) Befreiung der Bürgen ;

g) Käufe auf dem örtlichen Markt ohne Rücksicht auf
den Ursprung ;

h) Verwendung von nicht aus Mitgliedstaaten, den Län
dern und Gebieten oder den AKP-Staaten stammen
dem Baustellengerät, für das es in den Mitgliedstaa
ten, den Ländern und Gebieten und in den AKP
Staaten keine vergleichbare Produktion gibt ;

i) Weitervergabe an Nachunternehmen ;

j ) endgültige Abnahmen ; der Beauftragte ist jedoch ver
pflichtet, an den vorläufigen Abnahmen teilzuneh
men, und versieht die entsprechenden Protokolle mit
seinem Sichtvermerk; er hat gegebenenfalls auch an
den endgültigen Abnahmen teilzunehmen, insbeson

dere dann, wenn wegen des Umfangs der Beanstan
dungen bei der vorläufigen Abnahme wesentliche
Nachbesserungen vorgenommen werden müssen ;

k) Heranziehung von Beratern und anderen Sachver
ständigen der technischen Hilfe .

(6) Bei Aufträgen von weniger als 4 Millionen ECU
und generell bei allen Aufträgen, bei denen ein beschleu
nigtes Verfahren angewandt wird, gelten die Beschlüsse,
die der Anweisungsbefugte im Rahmen der ihm übertra
genen Befugnisse faßt, nach Ablauf von dreißig Tagen
nach ihrer Notifizierung an den Beauftragten der Kom
mission, als von der Kommission genehmigt.

Artikel 158

( 1 ) Zur Durchführung dieses Abkommens und für die
von der Kommission verwalteten Mittel wird die Kom
mission in den Ländern und Gebieten durch Beauftragte
vertreten .

(2) Auf ausdrücklichen Wunsch der zuständigen Be
hörden der Länder und Gebiete leistet der Beauftragte
bei der Vorbereitung und Prüfung der aus den Mitteln
des Fonds finanzierten Vorhaben technische Hilfe . Zu
diesem Zweck kann er sich an der Vorbereitung der Un
terlagen, an der Aushandlung — mit externer technischer
Hilfe — von Verträgen über Studien , Gutachten und
Überwachung der Arbeiten, an der Bemühung um Wege
zur Vereinfachung der Prüfung der Vorhaben und der
Verfahren zu ihrer Durchführung sowie an der Vor
bereitung der Ausschreibungsunterlagen beteiligen .

(3) Die Kommission erteilt ihrem Beauftragten die er
forderlichen Weisungen und überträgt ihm die erforder
lichen Befugnisse zur Erleichterung und Beschleunigung
der Vorbereitung, Prüfung und Durchführung der Maß
nahmen, die aus den von ihr verwalteten Mitteln des
Fonds finanziert werden. Bei der Ausübung seiner Tätig
keit arbeitet der Beauftragte eng mit dem territorialen
Anweisungsbefugten zusammen, gegenüber dem er die
Kommission vertritt.

Als solcher

a) erteilt er bei Ausschreibungen im beschleunigten Ver
fahren seine Zustimmung zu den Ausschreibungs
unterlagen oder übermittelt diese in den übrigen Fäl
len innerhalb eines Monats nach Eingang der Unter
lagen dem Hauptanweisungsbefugten zwecks Veröf
fentlichung;

b) ist er bei der Öffnung der Angebote anwesend und
erhält eine Kopie dieser Angebote sowie der Ergeb
nisse ihrer Prüfung ;

c) erteilt er bei Ausschreibungen im beschleunigten Ver
fahren innerhalb eines Monats seine Zustimmung zu
dem Vorschlag für die Auftragsvergabe ;

d) erteilt er — unabhängig von der Höhe des Auftrags
— innerhalb eines Monats seine Zustimmung zu dem
vom territorialen Anweisungsbefugten erstellten Vor
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schlag für die Auftragsvergabe, wenn das ausgewählte
Angebot folgende drei Bedingungen erfüllt :
— Es handelt sich um das niedrigste Angebot,
— es ist das wirtschaftlich günstigste Angebot,
— die Angebotssumme bleibt im Rahmen der für den

Auftrag bereitgestellten Mittel ;

e) übermittelt er, wenn die unter Buchstabe d) genann
ten Bedingungen nicht erfüllt sind, den Vorschlag für
die Auftragsvergabe dem Hauptanweisungsbefugten
zur Zustimmung . Dieser entscheidet innerhalb von
zwei Monaten nach Eingang des endgültigen Ergeb
nisses der Angebotsauswertung und des Vorschlags
für die Auftragsvergabe bei dem Beauftragten der
Kommission ; auf jeden Fall wird der Beschluß über
die Vergabe des Auftrags vor Ablauf der Geltungs
dauer der Angebote gefaßt.

(4) Der Beauftragte bereitet den Finanzierungsvor
schlag vor.

(5) Der Beauftragte unterrichtet die lokalen Behörden
regelmäßig, und in bestimmten Fällen auf besondere
Weisung der Kommission, über die gemeinschaftlichen
Tätigkeiten, die für die Zusammenarbeit zwischen der
Gemeinschaft und den Ländern und Gebieten unmittel
bar von Bedeutung sein könnten .

(6) Der Beauftragte arbeitet bei der regelmäßigen
Evaluierung der Maßnahmen mit den lokalen Behörden
zusammen. Er erstellt Evaluierungsberichte, die er den
betreffenden Behörden und der Kommission zuleitet.

(7) Der Beauftragte nimmt jährlich eine Evaluierung
der Maßnahmen des Fonds in dem Land oder Gebiet
vor, in dem er die Kommission vertritt. Die diesbezügli
chen Berichte werden der Kommission und der zuständi
gen Behörde des betreffenden Landes oder Gebiets zuge
leitet.

(8 ) a) Der Beauftragte prüft im Namen der Kommission
nach, ob die Vorhaben und Aktionsprogramme,
die aus den von der Kommission verwalteten Mit
teln des Fonds finanziert werden, in finanzieller
und technischer Hinsicht ordnungsgemäß ausge
führt werden ;

b) in diesem Zusammenhang versieht er die Auf
träge, Nachtragsvereinbarungen und Kostenvor
anschläge sowie die Zahlungsanweisungen des
territorialen Anweisungsbefugten mit einem Sicht
vermerk.

Artikel 159

( 1 ) Die Bezahlung der Leistungen- im Rahmen der
vom Fonds finanzierten Vorhaben erfolgt gemäß den
Weisungen der Kommission durch Ziehung auf die Kon
ten des Fonds .

(2) Zu diesem Zweck werden im Namen der Kommis
sion Konten bei einem Kreditinstitut eröffnet, das die
Aufgaben einer beauftragten Zahlstelle wahrnimmt.

(3) Die beauftragte Zahlstelle nimmt im Rahmen der
verfügbaren Mittel die angeordneten Zahlungen vor,
nachdem sie die sachliche und rechnerische Richtigkeit
der vorgelegten Belege sowie die schuldbefreiende Wir
kung der Zahlung nachgeprüft hat.

Artikel 160

Die Zahlungen erfolgen im allgemeinen in Form von
Vorschüssen an die Länder und Gebiete, so daß sie nicht
mit der Vorfinanzierung belastet werden ; die Gemein
schaft kann nach vorheriger Genehmigung durch die zu
ständigen Behörden der betreffenden Länder und Ge
biete und nach Vorlage der entsprechenden Konformi
tätsbescheinigungen eine unmittelbare Zahlung an die
Vertragspartner leisten.

Artikel 161

Die Verfahren für die Feststellung, Anordnung und Zah
lung der Ausgaben sind vom Zeitpunkt des Entstehens
der Schuld an gerechnet innerhalb der folgenden maxi
malen Fristen abzuschließen :

— bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen innerhalb
von zwei Monaten ;

— bei Bauaufträgen innerhalb von drei Monaten .

Abschnitt 3

Wettbewerb und Bevorzugung

Artikel 162

( 1 ) Die aus den von der Kommission verwalteten Mit
teln des Fonds finanzierten Bau- und Lieferaufträge wer
den im allgemeinen im Anschluß an eine öffentliche Aus
schreibung vergeben .

(2) Bei Maßnahmen, die von der Gemeinschaft finan
ziert werden, steht die Beteiligung an Ausschreibungen
und Aufträgen allen natürlichen Personen und allen Ge
sellschaften, die in den Anwendungsbereich des Vertra
ges fallen, insbesondere allen natürlichen Personen und
allen Gesellschaften der Länder und Gebiete sowie der
AKP-Staaten, zu gleichen Bedingungen offen .

Die in Unterabsatz 1 genannten Gesellschaften sind die
Gesellschaften im Sinne des Artikels . 177 .

(3) Die Maßnahmen zur Begünstigung der Beteili
gung der Unternehmen an der Ausführung der Aufträge
sollen die größtmögliche Nutzung des natürlichen und
menschlichen Potentials dieser Länder, Gebiete und
Staaten ermöglichen .

(4) Absatz 2 bedeutet nicht, daß die von der Gemein
schaft bereitgestellten Mittel ausschließlich für den Kauf
von Gütern oder die Vergütung von Dienstleistungen in
den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft, den Ländern und
Gebieten und den AKP-Staaten verwendet werden müs
sen.
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(5) Zur Förderung der regionalen Zusammenarbeit
und im Hinblick auf ein optimales Kosten-Nutzen-Ver
hältnis des Systems können die durch globale Koopera
tionsabkommen mit der Gemeinschaft assoziierten Ent
wicklungsländer, die nicht zu den AKP-Staaten gehören,
auf begründeten Antrag der zuständigen Behörde des be
treffenden Landes oder Gebiets von Fall zu Fall und je
weils ausnahmsweise ermächtigt werden, sich an den von
der Gemeinschaft finanzierten Aufträgen zu beteiligen .

(6) Die zuständigen Behörden des betreffenden Lan
des oder Gebiets stellen der Kommission die für die Be
schlußfassung über diese Ausnahmen erforderlichen An
gaben zur Verfügung. Die Kommission prüft diese An
gaben und schenkt dabei folgenden Aspekten besondere
Beachtung :

a) geographische Lage des betreffenden Landes oder
Gebiets ;

b) Wettbewerbsfähigkeit der Lieferanten und Unterneh
mer der Gemeinschaft, der Länder und Gebiete und
der AKP-Staaten ;

c) Vermeidung eines übermäßigen Anstiegs der Durch
führungskosten ;

d) Beförderungsschwierigkeiten und Verzögerungen
aufgrund von Lieferfristen und ähnlichen Problemen ;

e) am besten geeignete und den örtlichen Bedingungen
am besten angepaßte Technologie .

(7) Beteiligt sich die Gemeinschaft an der Finanzie
rung von Maßnahmen der regionalen oder interregiona
len Zusammenarbeit, an denen Drittländer interessiert
sind, oder beteiligt sie sich gemeinsam mit anderen Geld
gebern an der Finanzierung von Vorhaben, so kann die
Beteiligung dritter Länder an den von der Gemeinschaft
finanzierten Aufträgen genehmigt werden .

Artikel 163

( 1 ) Die zuständigen Behörden der Länder und Ge
biete und die Kommission treffen geeignete Maßnah
men, um unter gleichen Bedingungen eine möglichst um
fassende Beteiligung an den Ausschreibungen und Auf
trägen für Bauarbeiten und Lieferungen zu gewährlei
sten, die aus den von der Kommission verwalteten Mit
teln des Fonds finanziert werden .

(2) Mit diesen Maßnahmen soll insbesondere erreicht
werden, daß

a) die Ausschreibungen im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften und in den Amtsblättern der Länder
und Gebiete und der AKP-Staaten sowie durch an
dere geeignete Informationsträger veröffentlicht wer
den ;

b) diskriminierende Praktiken oder technische Spezifika
tionen ausgeschlossen werden, die einer umfassenden
Beteiligung unter gleichen Bedingungen im Wege ste
hen könnten ;

c) die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen der
Mitgliedstaaten, der Länder und Gebiete und der

AKP-Staaten insbesondere durch Vorauswahl und
Bildung von Arbeitsgemeinschaften gefördert wird .

Artikel 164

Im Hinblick auf eine rasche und wirksame Durchfüh
rung der von der Gemeinschaft finanzierten Vorhaben
und Aktionsprogramme wird wie folgt verfahren :
1 . Maßnahmen mit geschätzten Kosten unter 4 Millio

nen ECU können vorbehaltlich der Zustimmung der
Gemeinschaft in staatlicher Regie vergeben werden,
wenn bei den lokalen Stellen des begünstigten Landes
oder Gebiets geeignete Ausrüstungen und qualifizier
tes Personal in ausreichendem Umfang zur Verfügung

. stehen .

2 . Unbeschadet der in Nummer 1 enthaltenen Regelung
wird bei Bauaufträgen, deren geschätzte Kosten weni
ger als 4 Millionen ECU betragen, ein beschleunigtes
Ausschreibungsverfahren durchgeführt.
Die Durchführung dieses beschleunigten Verfahrens
schließt nicht aus, daß eine internationale Ausschrei
bung eingeleitet werden kann, wenn die Art der
durchzuführenden Arbeiten oder der Vorteil einer
breiteren Beteiligung die Hinzuziehung der interna
tionalen Konkurrenz gerechtfertigt erscheinen lassen .

3 . Bei den Maßnahmen im Zusammenhang mit Sofort
hilfen sowie bei anderen Maßnahmen, sofern ihre
Dringlichkeit festgestellt wird oder die Art, der ge
ringe Umfang oder die besonderen Merkmale der
Bauarbeiten oder Lieferungen es rechtfertigen, kön
nen die zuständigen Behörden der Länder und Ge
biete im Einvernehmen mit der Kommission die Auf
tragsvergabe in direkter Absprache oder nach' be
schränkter Ausschreibung genehmigen. Bei den So
forthilfen kann auch das Verfahren der staatlichen
Regie angewandt werden .

Artikel 165

Zur Förderung einer möglichst umfassenden Beteiligung
der einheimischen Unternehmen der Länder und Gebiete
an der Ausführung von Bau- und Lieferaufträgen, die
aus den von der Kommission verwalteten Mitteln des
Fonds finanziert werden, werden folgende Maßnahmen
ergriffen :

. 1 . Es wird für die Ausführung von Arbeiten im Werte
von weniger als 4 Millionen ECU den einheimischen
Unternehmen der Länder und Gebiete bei der Gegen

überstellung von wirtschaftlich und technisch gleich
wertigen Angeboten eine Präferenz von 10 % einge
räumt. Diese Präferenz ist den nach dem Recht des
betreffenden Landes oder Gebiets bestimmten einhei
mischen Unternehmen mit der Maßgabe vorbehalten,
daß sie ihren Steuersitz und ihre Haupttätigkeit in
einem Land oder Gebiet haben und daß ein erhebli
cher Teil des Kapitals und der Führungskräfte von
einem oder mehreren Ländern und Gebieten gestellt
wird .

2 . Es wird für Lieferungen — unabhängig von ihrem
Wert — den Unternehmen der Länder und Gebiete
bei der Gegenüberstellung von wirtschaftlich und
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technisch gleichwertigen Angeboten eine Präferenz
von 15 % eingeräumt. Diese Präferenz wird nur den
einheimischen Unternehmen der Länder und Gebiete
gewährt, die einen ausreichenden Mehrwert schaffen .

Artikel 166

( 1 ) Bei jeder Maßnahme gelten als Kriterien für die
Wahl des wirtschaftlich günstigsten Angebots insbeson
dere die von den Bietern gebotenen Qualifikationen und
Garantien, die Art der Bauarbeiten oder Lieferungen,
und die Bedingungen für ihre Ausführung, die Preise der
Leistungen, die Kosten der Nutzung, der technische
Wert und das Angebot eines Kundendienstes in dem be
treffenden Land oder Gebiet.

(2) Werden unter Zugrundelegung der vorgenannten
Kriterien zwei Angebote als gleichwertig anerkannt, so
wird der Vorzug dem Angebot des einheimischen Unter
nehmens eines Landes , Gebiets oder AKP-Staats oder,
falls ein solches Angebot nicht vorliegt, demjenigen An
gebot gegeben, das die größtmögliche Nutzung des na
türlichen und menschlichen Potentials der Länder, Ge
biete oder AKP-Staaten ermöglicht.

(3) Die zuständigen Behörden der Länder und Ge
biete und die Kommission tragen dafür Sorge, daß alle
Auswahlkriterien in den Ausschreibungsunterlagen auf
geführt sind .

Artikel 167

Die allgemeinen Bedingungen für die Vergabe und Aus
führung der Bau- und Lieferaufträge, die aus den von
der Kommission verwalteten Mitteln des Fonds finan
ziert werden, sind in den Allgemeinen Vergabebedingun
gen aufgeführt, die auf Vorschlag der Kommission durch
einstimmigen Beschluß des Ministerrats festgelegt wer
den .

Artikel 168

Streitigkeiten zwischen der Verwaltung eines Landes
oder Gebiets und einem Unternehmer, einem Lieferanten
oder einem Dienstleistungserbringer — sei er Bewerber
oder Bieter — im Zusammenhang mit der Vergabe oder
Ausführung eines vom Fonds finanzierten Auftrags wer
den im Wege der Schiedsgerichtsbarkeit nach einer Ver
fahrensregelung entschieden, die auf Vorschlag der
Kommission durch einstimmigen Beschluß des Minister
rats festgelegt wird.

Abschnitt 4

Steuer- und Zollregelung

Artikel 169

Die Steuer- und Zollregelung, die in den Ländern und
Gebieten für die von der Gemeinschaft finanzierten Auf
träge gilt, ist Gegenstand des Anhangs VII.

TITEL IV

INVESTITIONEN, KAPITALVERKEHR, NIEDER
LASSUNG UND DIENSTLEISTUNGEN

Kapitel 1
Investitionen

Artikel 170

Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten erkennen die
Bedeutung der privaten Investitionen als treibendes Ele
ment für die Entwicklung der Länder und Gebiete und
damit auch die Notwendigkeit an, Maßnahmen zur För
derung derartiger Investitionen zu treffen . Zu diesem
Zweck empfiehlt es sich,
a) Maßnahmen zu treffen, um die Privatunternehmer,

welche die Entwicklungsziele und -Prioritäten der
Länder und Gebiete sowie die einschlägigen Gesetze
und Bestimmungen beachten , zur Mitwirkung bei ih
ren Entwicklungsbemühungen zu ermutigen ;

b) solchen Anlegern eine gerechte und angemessene Be
handlung zuteil werden zu lassen und zur Förderung
von deren Mitwirkung auf klare und stetige Bedin
gungen hinzuwirken bzw. solche Bedingungen zu
schaffen ;

c) ein berechenbares und sicheres Investitionsklima zu
erhalten ;

d) eine echte Zusammenarbeit zwischen den Wirtschafts
teilnehmern der Länder und Gebiete und der Mit
gliedstaaten zu fördern .

Artikel 171

Um den Zufluß von Privatinvestitionen nach den Län
dern und Gebieten in Zusammenarbeit mit anderen in
teressierten Stellen zu fördern, empfiehlt es sich,

a) den Austausch von Informationen über Investitions
möglichkeiten zwischen den Finanzeinrichtungen
oder Einrichtungen zur Entwicklungsfinanzierung,
anderen spezialisierten Finanzeinrichtungen und an
deren potentiellen Investoren und Projektträgern zu
fördern, indem in regelmäßigen Abständen Zusam
menkünfte zur Förderung der Investitionen veranstal
tet, regelmäßig Informationen über die bestehenden
Finanz- oder sonstigen Einrichtungen und deren Fazi
litäten und Konditionen verbreitet und geeignete In
formationsstellen eingerichtet werden ;

b) eine eingehende Untersuchung des potentiellen Net
tozuwachses der Geldströme zur Finanzierung von
Investitionen durchzuführen, die sich aus einer ver
stärkten Hinwendung zur Kofinanzierung und zu
„Joint Ventures" ergeben könnten ; diese Untersu
chung berücksichtigt die von anderen Stellen geleiste
ten Arbeiten und gestattet es somit, den multilatera
len, regionalen und sonstigen Einrichtungen Mittel
zur Verbesserung und Verbreitung solcher Vereinba
rungen vorzuschlagen, um die Mittel der Länder und
Gebiete in Form von Beteiligungs- und Langzeitkapi
tal zu erhöhen ;
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c) unter finanzieller und technischer Mitwirkung der
Gemeinschaft die bestehenden Tätigkeiten zur Förde
rung der europäischen Privatinvestitionen in den Län
dern und Gebieten zu verstärken ; Diskussionsge
spräche zwischen den zuständigen Behörden der be
treffenden Länder und Gebiete und den potentiellen
Privatinvestoren über die rechtlichen und finanziellen
Rahmenbedingungen zu veranstalten, die diese Län
der und Gebiete letzteren bieten oder bieten könnten ;

d) die Weitergabe von Informationen über Art und Ver
fügbarkeit der zur Erleichterung der Investitionen in
den Ländern und Gebieten bestimmten Investitions
garantien und Versicherungsmechanismen an alle
Interessenten zu fördern und gegebenenfalls die
Schaffung oder die Erweiterung derartiger Mechanis
men in den Ländern und Gebieten zu unterstützen
oder vorzubereiten , falls erforderlich in Zusammenar
beit mit anderen dafür geeigneten Stellen ;

e) den kleinen und mittleren Unternehmen der Länder
und Gebiete zu helfen, Mittel ausfindig zu machen
und sich solche Mittel in Form von Beteiligungen und
Darlehen zu optimalen Bedingungen zu verschaffen ;

f) zu prüfen, mit welchen Mitteln Risiken, die im Emp
fängerland für im übrigen lebensfähige und dem wirt
schaftlichen Fortschritt förderliche Einzelinvestitionen
bestehen, ausgeschaltet oder verringert werden kön
nen ;

g) den zuständigen Behörden der Länder und Gebiete
zu helfen,
i) die Qualität der Durchführbarkeitsstudien und die

Vorbereitung von Vorhaben mit angemessener
wirtschaftlicher und finanzieller Wirkung zu ver
bessern ;

ii) ein integriertes Projektverwaltungssystem einzu
führen, das sich auf alle Phasen der Durchführung
im Rahmen des Entwicklungsprogramms des be
treffenden Landes oder Gebiets erstreckt.

Artikel 1 72

( 1 )' Die Gemeinschaft erkennt an, daß die am wenig
sten entwickelten Länder und Gebiete unter besonderen
Nachteilen leiden, die sie für Privatinvestitionen weniger
anziehend machen .

(2) Sie wird sich daher bemühen, sich an Maßnahmen
zur Verbesserung ihrer Anziehungskraft für Investitionen
zu beteiligen .

Kapitel 2
Laufende Zahlungen und Kapitalverkehr

Artikel 1 73

Die zuständigen Behörden der Länder und Gebiete und
die Mitgliedstaaten unterlassen hinsichtlich der Devisen
regelung für den mit den Investitionen verbundenen Ka
pitalverkehr und die laufenden Zahlungen Maßnahmen,
die mit den Verpflichtungen unvereinbar wären, die sich
für sie aus der Anwendung der Bestimmungen dieses Be
schlusses für die Bereiche des Handels , der Dienstlei

stungen, des Niederlassungsrechts und der industriellen
Zusammenarbeit ergeben . Diese Verpflichtungen stehen
jedoch der Einführung von Schutzmaßnahmen, die aus
Gründen ernster wirtschaftlicher Schwierigkeiten oder
schwerwiegender Zahlungsbilanzprobleme erforderlich
sind, nicht entgegen .

Artikel 1 74

Bezüglich der Devisengeschäfte in Verbindung mit den
Investitionen und den laufenden Zahlungen unterlassen
es die zuständigen Behörden der Länder und Gebiete ei
nerseits und die Mitgliedstaaten andererseits im Rahmen
des Möglichen, gegen die andere Partei diskriminierende
Maßnahmen zu treffen oder dritten Staaten eine günsti
gere Behandlung zu gewähren, wobei sie dem evolutiven
Charakter des internationalen Währungssystems, beste
henden spezifischen Währungsvereinbarungen und Zah
lungsbilanzproblemen Rechnung tragen .

Falls sich solche Maßnahmen oder eine solche Behand
lung als unvermeidbar erweisen sollten, so würden sie im
Einklang mit den internationalen Devisenvorschriften ge
troffen oder beibehalten und alle Anstrengungen unter
nommen, damit die negativen Auswirkungen für die be
treffenden Parteien auf ein Mindestmaß verringert wür
den . *

Artikel 1 75

Während der gesamten Laufzeit der in Artikel 127 ge
nannten Darlehen bzw. Beteiligungen an haftendem Ka
pital verpflichten sich die zuständigen Behörden der Län
der und Gebiete ,

a) den in Artikel 125 erwähnten Begünstigten die Devi
sen zur Verfügung zu stellen, die für Zins-, Provi
sions- und Tilgungszahlungen für die zur Verwirkli
chung der Maßnahmen in ihrem Hoheitsgebiet ge
währten Darlehen und Hilfen in Form von Quasi-Ka
pital erforderlich sind ;

b) der Bank die Devisen zur Verfügung zu stellen, die
für den Transfer der bei ihr in Landeswährung anfal
lenden Nettoeinkünfte und -erlöse aus Beteiligungen
der Gemeinschaft am Kapital der Unternehmen erfor
derlich sind .

Kapitel 3

Niederlassung und Dienstleistungen

Artikel 1 76

Hinsichtlich der Niederlassungs- und Dienstleistungsre
gelung wenden die zuständigen Behörden der Länder
und Gebiete gegenüber den Staatsangehörigen und Ge
sellschaften der Mitgliedstaaten keine diskriminierende
Behandlung an . Ist jedoch bei einer bestimmten Tätigkeit
ein Mitgliedstaat nicht in der Lage, den in einem Land
oder Gebiet ansässigen Staatsangehörigen oder Gesell
schaften der Französischen Republik, des Königreichs
Dänemark, des Königreichs der Niederlande oder des
Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland
sowie den Gesellschaften, die ' den Rechtsvorschriften des



Nr. L 175/44 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 1.7.86

betreffenden Landes oder Gebiets unterliegen und dort
niedergelassen sind, eine gleichartige Behandlung einzu
räumen, so ist die zuständige Behörde dieses Landes
oder Gebiets nicht gehalten , eine solche Behandlung zu
gewähren .

Artikel 177

Gesellschaften im Sinne dieses Beschlusses sind die Ge
sellschaften des bürgerlichen und des .Handelsrechts, ein
schließlich der Genossenschaften und der sonstigen juri
stischen Personen des öffentlichen und privaten Rechts
mit Ausnahme derjenigen, die keinen Erwerbszweck ver
folgen .

Gesellschaften eines Mitgliedstaats sind die nach den
Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats gegründeten Ge
sellschaften, die ihren satzungsmäßigen Sitz, ihre Haupt
verwaltung oder ihre Hauptniederlassung in einem Mit
gliedstaat haben ; sollten sie indessen nur ihren satzungs
mäßigen Sitz in einem Mitgliedstaat haben, so muß ihre
Tätigkeit in tatsächlicher und dauerhafter Verbindung
mit der Wirtschaft dieses Mitgliedstaats stehen .

Gesellschaften der Französischen Republik, des König
reichs Dänemark, des Königreichs der Niederlande oder
des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordir
land, die in einem Land oder Gebiet niedergelassen sind,
sind die nach französischen, dänischen, niederländischen
bzw. britischen Rechtsvorschriften gegründeten Gesell
schaften, die ihren satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptver
waltung oder ihre Hauptniederlassung in diesem Land
oder Gebiet haben ; sollten sie indessen nur ihren sat
zungsmäßigen Sitz in einem Land oder Gebiet haben, so
muß ihre Tätigkeit in tatsächlicher und dauerhafter Ver
bindung mit der Wirtschaft dieses Landes oder Gebiets
stehen .

Gesellschaften, die den Rechtsvorschriften des betreffen
den Landes oder Gebiets unterliegen und dort niederge
lassen sind, sind die nach den Rechtsvorschriften eines
bestimmten Landes oder Gebiets gegründeten Gesell
schaften , die ihren satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptver
waltung oder ihre Hauptniederlassung in diesem Land
oder Gebiet haben ; sollten sie indessen nur ihren sat
zungsmäßigen Sitz in einem Land oder Gebiet haben, so
muß ihre Tätigkeit in tatsächlicher und dauerhafter Ver
bindung mit der Wirtschaft dieses Landes oder Gebiets
stehen .

TITEL V

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN BETREFFEND DIE AM
WENIGSTEN ENTWICKELTEN LÄNDER UND GEBIETE

Artikel 1 78

Den am wenigsten entwickelten Ländern und Gebieten
wird entsprechend ihren besonderen Bedürfnissen und
Problemen besondere Beachtung geschenkt, damit sie die
durch diesen Beschluß gebotenen Möglichkeiten voll
nutzen können .

In diesem Sinne enthält Artikel 180 spezifische Bestim
mungen und Anpassungen der für alle Länder und Ge
biete geltenden allgemeinen Bestimmungen, unter An
gabe der für verschiedene Bereiche vorgesehenen Aus
nahmen von diesen Bestimmungen .

Artikel 1 79

( 1 ) Als am wenigsten entwickelte Länder und Gebiete
im Sinne dieses Beschlusses gelten :
— Anguilla

Mayotte
— Montserrat

— St. Helena

— Türks- und Caicos-Inseln

— Wallis und Futuna.

(2) Die Liste der Länder und Gebiete in Absatz 1
kann durch Beschluß des Ministerrats geändert werden,
falls sich die Wirtschaftslage eines dieser Länder und Ge
biete so erheblich und dauerhaft ändert, daß seine Ein
beziehung in die Gruppe der am wenigsten entwickelten
Länder und Gebiete erforderlich wird oder daß die Ein
beziehung nicht mehr gerechtfertigt ist .

Artikel 180

Die gemäß Artikel 178 zugunsten der am wenigsten ent
wickelten Länder und Gebiete festgelegten Bestimmun
gen sind in folgenden Artikeln enthalten :
— Landwirtschaftliche Zusammenarbeit und Ernährungs

sicherheit:
Artikel 11 und 12

— Industrielle Entwicklung :
Artikel 30 Absätze 2 und 3

— Verkehrs- und Kommunikationswesen :
Artikel 46

— Entwicklung des Handels und der Dienstleistungen :
Artikel 49 Absatz 3

— Regionale Zusammenarbeit :
Artikel 64

— Stabilisierung der Ausfuhrerlöse bei landwirtschaftlichen
Grundstoffen:
Artikel 97 Absatz 2 , Artikel 98 Absatz 2 , Artikel 107

— Bergbauerzeugnisse, besondere Finanzierungs/azilität
(SYSMIN):
Artikel 114 und 118

— Finanzielle und technische Zusammenarbeit :

Artikel 119 Buchstabe h), Artikel 122 Absatz 2 Buch
stabe c), Artikel 124 Absatz 2 zweiter Gedanken
strich, Artikel 129 Absatz 2 Buchstabe c), Artikel 130
Absatz 11 , Artikel 133 Absatz 4, Artikel 149 Ab
satz 6

— Ursprungsregeln :
Anhang II Artikel 28 Absatz 4 .
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DRITTER TEIL

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 185

Erlangt ein Land oder Gebiet die Unabhängigkeit, so be
schließt der Ministerrat auf Vorschlag der Kommission
einstimmig die erforderlichen Anpassungen dieses Be
schlusses, insbesondere die Änderung der Beträge des
Artikels 128 .

' Artikel 186

Vor Ablauf dieses Beschlusses legt der Ministerrat ein
stimmig die Bestimmungen zur Anwendung der in den
Artikeln 131 bis 135 des Vertrages niedergelegten
Grundsätze fest.

Artikel 187

Dieser Beschluß wird im Amtsblatt der Europäischen Ge
meinschaften veröffentlicht.

Geschehen zu Luxemburg am 30 . Juni 1986 .

Artikel 181

Dieser Beschluß gilt — vorbehaltlich der darin vorgese
henen besonderen Bestimmungen über die Beziehung
zwischen den Ländern und Gebieten und den französi
schen überseeischen Departements — für die Gebiete, in
denen der Vertag zur Gründung der Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft angewendet wird, und nach Maß
gabe jenes Vertrages einerseits sowie für dafc Gebiet der
Länder und Gebiete andererseits .

Artikel 182

Dieser Beschluß tritt am 1 . Juli 1986 in Kraft.

Artikel 183

Dieser Beschluß ist bis zum 28 . Februar 1990 anwendbar.

Artikel 184

( 1 ) Die Länder und Gebiete, für die dieser Beschluß
gilt, sind in Anhang I aufgeführt.
(2) Der Ministerrat kann auf Vorschlag der Kommis
sion diesen Anhang I einstimmig ändern oder ergänzen .
Die in diesem Beschluß vorgesehene Regelung kann auf
Länder und Gebiete, welche die Unbahängigkeit erlan
gen, nach vom Ministerrat festgelegten Bedingungen
weiterhin vorläufig Anwendung finden .

Im Namen des Rates

Der Präsident

N. SMIT-KROES
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ANHANG I

Liste der Länder und Gebiete nach Artikel 1

(Diese Liste präjudiziert weder den Status dieser Länder und Gebiete noch dessen Entwicklung.)

1 . Länder, die besondere Beziehungen zum Königreich Dänemark unterhalten : Grönland .

2 . Überseeische Gebiete der Französischen Republik :
— Neukaledonien und Nebengebiete,

— Französisch-Polynesien,
— Französische Süd- und Antarktis-Gebiete,

— Wallis und Futuna.

3 . Collectivités territoriales der Französischen Republik :

— Mayotte,

— Saint-Pierre-et-Miquelon .

4 . Überseeische Länder, die besondere Beziehungen zum Königreich der Niederlande unterhalten :
— Aruba,

— Niederländische Antillen :

— Bonaire,
— Curafao,
— Saba,
— St. Eustatius,
— Sint Maarten.

5 . Überseeische Länder und Gebiete, die besondere Beziehungen zum Vereinigten Königreich Großbritan
nien und Nordirland unterhalten :

— Anguilla,

— Kaimaninseln,

— Falklandinseln,

— Südliche Sandwich-Inseln und Nebengebiete,
— Montserrrat,

— Pitcairn,

— St. Helena und Nebengebiete ,
— Britisches Antarktis-Territorium,

— Britische Territorien im Indischen Ozean,

— Türks- und Caicos-Inseln ,

— Britische Jungferninseln .
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ANHANG II

über die Bestimmung des Begriffs „Ursprungswaren" und über die Methoden der Zusammen
arbeit der Verwaltungen

Zur Anwendung von Absatz 1 Buchstabe b) Nummer 2
gelten die in der Gemeinschaft oder in einem oder meh
reren AKP-Staaten vorgenommenen Be- oder Verarbei
tungen als in einem oder mehreren Ländern oder Gebie
ten vorgenommen, wenn die hergestellten Waren später
in einem oder mehreren Ländern oder Gebieten be- oder
verarbeitet werden .

Dieser Absatz findet Anwendung, sofern die betreffen
den Waren gemäß Artikel 5 direkt befördert worden
sind .

(5) Zur Anwendung der Absätze 1 bis 4 und sofern
alle darin vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, gelten
die in zwei oder mehreren Ländern oder Gebieten oder
in der Gemeinschaft hergestellten Waren als Ursprungs
waren des Landes oder Gebiets , in dem die letzte Be
oder Verarbeitung stattgefunden hat, oder als Ur
sprungswaren der Gemeinschaft, wenn die letzte Be
oder Verarbeitung dort vorgenommen wurde . Weder die
in Artikel 3 Absatz 4 Buchstaben a), b), c) und d) ge
nannten Behandlungen noch die Kumulierung dieser Be
oder Verarbeitungen gelten dabei als Be- oder Verarbei
tungen .

(6) Die in der Liste C im Anhang 4 aufgeführten Wa
ren sind vorübergehend von der Anwendung dieses An
hangs ausgeschlossen. Die Bestimmungen für die Zusam
menarbeit der Verwaltungen gelten dennoch sinngemäß
für diese Waren.

Artikel 2

Im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a) Nummer
1 , Buchstabe b) Nummer 1 und Absatz 3 und 4 gelten als
in einem oder mehreren Ländern oder Gebieten oder in
der Gemeinschaft oder in einem oder mehreren AKP
Staaten „vollständig hergestellt" :

TITEL I

Bestimmung des Begriffs „Ursprungswaren"

Artikel 1

( 1 ) Zur Anwendung des Beschlusses gelten unbescha
det der Absätze 3 und 4.

a) als Ursprungswaren der Gemeinschaft :
1 . Waren, die vollständig in der Gemeinschaft herge

stellt sind ;
2 . Waren, die in der Gemeinschaft unter Verwen

dung anderer als der vollständig in der Gemein
schaft hergestellten Waren hergestellt worden sind,
sofern diese Waren im Sinne von Artikel 3 in aus
reichendem Maße be- oder verarbeitet worden
sind ;

b) als Ursprungswaren der Länder und Gebiete :
1 . Waren, die vollständig in einem oder mehreren

Ländern oder Gebieten hergestellt worden sind ;
2 . Waren, die in einem oder mehreren Ländern oder

Gebieten unter Verwendung anderer als der voll
ständig in den Ländern und Gebieten hergestellten
Waren hergestellt worden sind, sofern diese Waren
im Sinne des Artikels 3 in ausreichendem Maße
be- oder verarbeitet worden sind .

(2) Zur Anwendung von Absatz 1 Buchstabe b) gelten
die Länder und Gebiete als ein Gebiet.

(3) Werden Waren vollständig in einem oder mehre
ren Ländern oder Gebieten hergestellt, so gelten sie zur
Anwendung von Absatz 1 Buchstabe a) Nummer 1 als
vollständig in der Gemeinschaft hergestellt, wenn sie in
der Gemeinschaft be- oder verarbeitet worden sind .

Zur Anwendung von Absatz 1 Buchstabe a) Nummer 2
gelten die in einem oder mehrerem Ländern oder Gebie
ten vorgenommenen Be- oder Verarbeitungen als in der
Gemeinschaft vorgenommen, wenn die hergestellten Wa
ren später in der Gemeinschaft be- oder verarbeitet wer
den.

Dieser Absatz findet Anwendung, sofern die betreffen
den Waren gemäß Artikel 5 direkt befördert worden
sind.

(4) Werden vollständig in der Gemeinschaft oder in
einem oder mehreren AKP-Staaten hergestellte Waren in
einem oder mehreren Ländern oder Gebieten be- oder
verarbeitet, so gelten sie zur Anwendung von Absatz 1
Buchstabe b) Nummer 1 als vollständig in diesem Land
oder Gebiet oder diesen Ländern oder Gebieten herge
stellt .

a) mineralische Waren, die dort aus dem Boden oder
dem Meeresgrund gewonnen worden sind ;

b) pflanzliche Waren, die dort geerntet worden sind ;

c) lebende Tiere, die dort geboren worden oder ausge
schlüpft sind und dort aufgezogen wurden ;

d) Waren, die von dort gehaltenen lebenden Tieren ge
wonnen worden sind ;

e) Jagdbeute und Fischfänge, die dort erzielt worden
sind ;

f) Waren der Seefischerei und andere von ihren Schiffen
aus der See gewonnene Waren ;

g) Waren, die an Bord ihrer Fabrikschiffe ausschließlich
aus den unter Buchstabe f) genannten Waren herge
stellt worden sind ;
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h) Altwaren, die dort gesammelt worden sind und nur
zur Gewinnung von Rohstoffen verwendet werden
können ;

i) Abfälle, die bei einer dort ausgeübten Produktions
tätigkeit anfallen ;

j ) Waren, die dort ausschließlich aus den unter den
Buchstaben a) bis i) genannten Waren hergestellt
worden sind .

Artikel 3

( 1 ) Zur Anwendung von Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe
a) .Nummer 2 und Buchstabe b) Nummer 2 gelten als
ausreichend :

a) die Be- oder Verarbeitungen, die zur Folge haben,
daß die hergestellten Waren unter eine andere Num
mer einzureihen sind, als sie für die verwendeten Wa
ren gilt ; ausgenommen sind jedoch die in der Liste A
im Anhang 2 aufgeführten Be- oder Verarbeitungen,
auf die die Sonderbestimmungen für diese Liste An
wendung finden ;

b) die in der Liste B im Anhang 3 aufgeführten Be- oder
Verarbeitungen.

Als Abschnitte , Kapitel und Nummern gelten die Ab
schnitte, Kapitel und Nummern der Nomenklatur des
Rates für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Zoll
wesens zur Einreihung der Waren in die Zolltarife .

(2) Ungeachtet von Absatz 1 und unbeschadet der üb
rigen Bestimmungen dieses Titels büßt eine bestimmte
hergestellte Ware, die Waren oder Einzelteile enthält,
welche keine Ursprungswaren sind, ihre Ursprungseigen
schaft nur dann ein , wenn der Wert der in ihr enthalte
nen Waren oder Einzelteile 5 °/o der Fertigware über
schreitet.

(3) Wenn bei einer bestimmten hergestellten Ware
zwei oder mehrere Prozentregeln entweder in der Liste
A und in der Liste B oder in einer der beiden Listen den
Wert der zur ihrer Herstellung verwendbaren Waren
und Einzelteile einschränkt, so darf der Gesamtwert die
ser Waren und Einzelteile ohne Rücksicht darauf, ob sie
gemäß den in den genannten Listen festgelegten Grenzen
und Bedingungen infolge der Be- oder Verarbeitung
oder der Montage unter eine andere Tarifnummer fallen,
gegenüber dem Wert der hergestellten Ware nicht den
Wert übersteigen, der den Prozentsätzen in beiden Li
sten , falls sie gleich hoch sind, oder dem höheren der
beiden Prozentsätze , falls sie verschieden hoch sind, ent
spricht . Diese Bestimmungen finden auch Anwendung,
wenn Absatz 2 angewandt wird .

(4) Zur Anwendung von Absatz 1 Buchstabe a) gelten
ohne Rücksicht darauf, ob ein Wechsel der Nummer
stattgefunden hat, folgende Be- oder Verarbeitungen
stets als nicht ausreichend, um die Eigenschaft von Ur
sprungswaren Zu verleihen :

a) Behandlungen, die dazu bestimmt sind, die Ware
während des' Transports oder der Lagerung in ihrem
Zustand zu erhalten (Lüften , Ausbreiten, Trocknen,
Kühlen, Einlegen in Salzlake oder in Wasser mit
Schwefel oder mit einem Zusatz von anderen Stoffen,
Entfernen verdorbener Teile und ähnliche Behandlun
gen);

b) einfaches Entstauben, Sieben, Aussondern, Einord
nen, Sortieren (einschließlich des Zusammenstellens
von Waren zu Sortimenten), Waschen, Anstreichen,
Zerschneiden ;

c) i) Auswechseln von Umschließungen, Teilen oder
Zusammenstellen von Packstücken ;

ii) einfaches Abfüllen in Flaschen, Fläschchen, Säcke,
Etuis , Schachteln , Befestigen auf Brettchen usw.
sowie alle anderen einfachen Behandlungen zur
verkaufsmäßigen Aufmachung ;

d) Anbringen von Warenmarken, Etiketten oder anderen
gleichartigen Unterscheidungszeichen auf den Waren
selbst oder auf ihren Umschließungen ;

e) i) einfaches Mischen von Waren der gleichen Art,
wenn ein oder mehrere Bestandteile der Mischung
nicht die in diesem Anhang festgelegten Voraus
setzungen erfüllen, um als Ursprungsware der Ge
meinschaft, eines Landes oder Gebiets oder eines
AKP-Staats zu gelten ;

ii) einfaches Mischen von Waren verschiedener Ar
ten, sofern nicht ein oder mehrere Bestandteile die
in diesem Anhang festgelegten Voraussetzungen
erfüllen, um als Ursprungswaren der Gemein
schaft, eines Landes oder Gebiets oder eines AKP
Staats zu gelten, und sofern dieser Bestandteil
bzw. diese Bestandteile zur Bestimmung der we
sentlichen Beschaffenheitsmerkmale der fertigen
Ware beitragen ;

f) einfaches Zusammenfügen von Teilen von Artikeln zu
einem vollständigen Artikel ;

g) Zusammentreffen von zwei oder mehr der unter den
Buchstaben a) bis f) genannten Behandlungen ;

h) Schlachten von Tieren .

Artikel 4

Ist in den in Artikel 3 erwähnten Listen A und B be
stimmt, daß die in der Gemeinschaft oder in einem oder
mehreren Ländern oder Gebieten hergestellten Waren
nur dann als Ursprungswaren gelten, wenn der Wert der
zu ihrer Herstellung verwendeten Waren einen bestimm
ten Prozentsatz des Werts der hergestellten Waren nicht
überschreitet , sind für die Berechnung dieses Prozentsat
zes folgende Werte zugrunde zu legen :

— einerseits für Waren, deren Einführ nachgewiesen
wird, der Zollwert zum Zeitpunkt der Einfuhr ; und
für Waren unbestimmten Ursprungs, der erste nach
weisbar für diese Waren in der Gemeinschaft oder in



Nr. L 175/491.7.86 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

einem Land oder Gebiet, in dem die Herstellung er
folgt, gezahlte Preis ;

— andererseits der Preis ab Werk der hergestellten Wa
ren , abzüglich der bei der Ausfuhr erstatteten oder
zu erstattenden inneren Abgaben .

Artikel 5

( 1 ) Zur Anwendung von Artikel 1 Absätze 1 , 3 und 4
gelten als unmittelbar aus den Ländern oder Gebieten
oder den AKP-Staaten in die Gemeinschaft oder aus der
Gemeinschaft oder den AKP-Staaten in die Länder und
Gebiete befördert die Waren, deren Beförderung andere
Gebiete als die der Gemeinschaft, Länder und Gebiete
oder AKP-Staaten nicht berührt . Jedoch kann die Beför
derung von Waren, die eine einzige Sendung bilden, un
ter Durchfuhr durch andere Gebiete als die der Gemein
schaft, der Länder und Gebiete oder der AKP-Staaten
gegebenenfalls auch mit einer Umladung oder vorüber
gehenden Einlagerung in diesen Gebieten erfolgen, so
fern die Durchfuhr durch diese Gebiete aus geographi
schen oder beförderungstechnischen Gründen gerechtfer
tigt ist und die Waren dort nicht in den Handel oder
zum Verbrauch gebracht worden sind und dort gegebe
nenfalls nur ent- und verladen worden sind oder eine auf
die Erhaltung ihres Zustands gerichtete Behandlung er
fahren haben .

Unterbrechungen und Änderungen des Beförderungs
wegs, die auf Ereignisse auf See oder auf höhere Gewalt
zurückzuführen sind, schließen die Anwendung der in
diesem Anhang vorgesehenen Vorzugsbehandlung nicht
aus , sofern die Waren während dieser Änderungen oder
Unterbrechungen nicht in den Handel oder zum Ver
brauch gebracht worden sind und nur eine auf ihren
Schutz und die Erhaltung ihres Zustands gerichtete Be
handlung erfahren haben .

(2) Der Nachweis, daß die in Absatz 1 genannten
Voraussetzungen erfüllt sind , ist erbracht, wenn den zu
ständigen Zollbehörden der Gemeinschaft vorgelegt wer
den :

a) ein einziges , in dem ausführenden Mitgliedstaat,
Land oder Gebiet, ausgestelltes durchgehendes
Frachtpapier, mit dem die Beförderung durch das .
Durchfuhrland erfolgt ist ;

b) eine von den Zollbehörden des Durchfuhrlands aus
gestellte Bescheinigung mit folgenden Angaben : .
— genaue Warenbeschreibung,
— Zeitpunkt des Ent- und Wiederverladens der Wa

ren, gegebenenfalls unter Angabe der benutzten
Schiffe ,

— die Bescheinigung über die Bedingungen, unter
denen sich die Waren im Durchfuhrland aufgehal
ten haben ;

c) sind diese Papiere nicht vorhanden, alle sonstigen be
weiskräftigen Unterlagen .

TITEL II

Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen

Artikel 6

( 1 ) a) Der Nachweis , daß Waren die Ursprungseigen
schaft im Sinne dieses Anhangs besitzen, wird
durch eine Warenverkehrsbescheinigung EUR. 1
erbracht, deren Muster in Anhang 5 wiedergege
ben ist.

b) Der Nachweis, daß Waren, die mit der Post ver
sandt werden (einschließlich Postpakete), die Ur
sprungseigenschaft im Sinne dieses Anhangs besit
zen, wird, soweit es sich um Sendungen handelt,
die ausschließlich Ursprungswaren enthalten, de
ren Wert je Sendung 2 335 ECU nicht überschrei
tet, durch ein Formblatt EUR. 2 erbracht, dessen
Muster in Anhang 6 wiedergegeben ist.

c) Bis einschießlich 30 . April 1987 entspricht die in
der nationalen Währung eines Mitgliedstaats der
Gemeinschaft anzuwendende ECU dem Gegen
wert der ECU in der nationalen Währung dieses
Landes am 1 . Oktober 1984 . Für jeden weiteren
Zeitraum von zwei Jahren entspricht sie dem Ge
genwert der ECU in der nationalen Währung die
ses Landes am ersten Werktag im Oktober des
Jahres, das diesem Zeitraum von zwei Jahren vor
angegangen ist.

d) Zu Beginn jedes weiteren Zeitraums von zwei
Jahren können von der Gemeinschaft erforderli
chenfalls berichtigte Beträge eingeführt werden,
die die vorstehend und in Artikel 16 Absatz 2 in
ECU ausgedrückten Beträge ersetzen . Diese Be
träge sind in jedem Fall so festzusetzen, daß sich
der in der nationalen Währung eines Staates aus
gedrückte Wert der Begrenzung nicht verringert.

e) Ist die Rechnung für eine Ware in der Währung
eines anderen Mitgliedstaats ausgestellt, so er
kennt der Einfuhrmitgliedstaat oder das einfüh
rende Land oder Gebiet den von diesem Mit
gliedstaat angegebenen Betrag an .

(2) Ein zerlegter oder nicht montierter Artikel der
Kapitel 84 und 85 der Nomenklatur des Rates für die
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Zollwesens wird
auf Antrag des Zollanmelders als eine Ware betrachtet,
wenn er unter den von den zuständigen Behörden festge
legten Voraussetzungen in Teilsendungen eingeführt und
wenn bei der Einfuhr der ersten Teilsendung eine Wa
renverkehrsbescheinigung für den vollständigen Artikel
vorgelegt wird .

(3) Zubehör, Ersatzteile und Werkzeuge, die mit Ge
räten, Maschinen, Apparaten oder Fahrzeugen geliefert
werden, werden mit diesen zusammen als Einheit ange
sehen, wenn sie als Bestandteil der Normalausrüstung in
deren Preis enthalten sind oder nicht gesondert in Rech
nung gestellt werden .
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(4) Warenzusammenstellungen im Sinne der Allge
meinen Vorschrift 3 der Nomenklatur des Rates für die
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Zollwesens gelten
als Ursprungswaren, wenn alle dazugehörigen Artikel
Ursprungswaren sind . Jedoch gilt eine Warenzusammen
stellung aus Ursprungsartikel und Artikeln ohne Ur
sprungseigenschaft insgesamt als Ursprungsware, sofern
der Wert der Artikel ohne Ursprungseigenschaft 15 %
des Gesamtwerts der Warenzusammenstellung nicht
überschreitet.

Artikel 7

( 1 ) Die Warenverkehrsbescheinigung EUR. 1 wird bei
der Ausfuhr der Waren, auf die sie sich bezieht, von den
Zollbehörden des ausführenden Mitgliedstaats, Landes
oder Gebiets ausgestellt. Sie wird zur Verfügung des
Ausführers gehalten, sobald die Ausfuhr tatsächlich er
folgt oder sichergestellt ist.

(2) Ausnahmsweise kann die Warenverkehrsbescheini
gung EUR. 1 auch nach Ausfuhr der Waren, auf die sie
sich bezieht, ausgestellt werden, wenn sie infolge eines
Irrtums, unverschuldeten Versehens oder besonderer
Umstände bei der Ausfuhr nicht ausgestellt worden ist.'
In diesem Falle sind auf der Bescheinigung die Um
stände, unter denen sie ausgestellt worden ist, besonders
zu vermerken .

(3) Die Warenverkehrsbescheinigung EUR. 1 wird
nur auf schriftlichen Antrag des Ausführers ausgestellt.
Dieser Antrag wird auf dem Formblatt nach dem Muster
in Anhang 5 gestellt und gemäß diesem Anhang ausge
füllt.

(4) Die Warenverkehrsbescheinigung EUR. 1 darf nur
ausgestellt werden, wenn sie als Urkunde zur Anwen
dung des Beschlusses dienen soll .

(5) Die Anträge auf Warenverkehrsbescheinigungen
sind von den Zollbehörden des ausführenden Mitglied
staats , Landes oder Gebiets mindestens drei Jahre lang
aufzubewahren .

Artikel 8

( 1 ) Die Warenverkehrsbescheinigung EUR. 1 wird
von den Zollbehörden des ausführenden Mitgliedstaats ,
Landes oder Gebiets ausgestellt, wenn die Waren als Ur
sprungswaren im Sinne dieses Anhangs angesehen wer
den können.

(2) Die Zollbehörden können zur Prüfung, ob die in
Absatz 1 genannten Voraussetzungen erfüllt sind, alle
Beweismittel verlangen oder alle Kontrollmaßnahmen
durchführen, die ihnen zweckdienlich erscheinen .

(3) Die Zollbehörden des ausführenden Mitglied
staats, Landes oder Gebiets achten darauf, daß die in Ar
tikel 9 erwähnten Formblätter ordnungsgemäß ausgefüllt
werden . Sie überprüfen insbesondere, ob die Angaben im
Feld „Warenbezeichnung" so eingetragen sind, daß jede
Möglichkeit eines mißbräuchlichen Zusatzes ausgeschlos

sen ist. Zu diesem Zweck ist die Warenbezeichnung ohne
Zeilenzwischenraum einzutragen . Ist das Feld nicht voll
ständig ausgefüllt, so ist unter der letzten Zeile ein
waagerechter Strich zu ziehen und der nichtausgefüllte
Teil durchzustreichen .

(4) In dem von der Zollbehörde auszufüllenden Teil
der Warenverkehrsbescheinigung ist der Zeitpunkt der
Ausstellung der Bescheinigung anzugeben .

Artikel 9

( 1 ) Die Warenverkehrsbescheinigung EUR. 1 ist auf
dem Formblatt auszustellen , dessen Muster in Anhang 5
wiedergegeben ist. Dieses Formblatt ist in einer oder
mehreren Amtssprachen der Gemeinschaft gedruckt. Es
ist in einer dieser Sprachen abzufassen und muß den in
ternen Rechtsvorschriften des ausführenden Mitglied
staats , Landes oder Gebiets entsprechen. Wird es hand
schriftlich ausgefüllt, so muß dies mit Tinte oder Kugel
schreiber und in Großbuchstaben erfolgen .

(2) Die Bescheinigung hat das Format 210 x 297 mm,
wobei die Länge höchstens 5 mm weniger und 8 mm
mehr betragen darf. Es ist weißes, holzfreies, geleimtes
Schreibpapier mit einem Quadratmetergewicht von min
destens 25 g zu verwenden . Dieses ist mit einem grünen,
guillochierten Überdruck zu versehen, auf dem jede me
chanisch oder chemisch vorgenommene Verfälschung
sichtbar wird .

(3) Die ausführenden Mitgliedstaaten und die zustän
digen Behörden der ausführenden Länder und Gebiete
können sich den Druck der Warenverkehrsbescheinigun
gen vorbehalten oder ihn Druckereien überlassen, die sie
hierzu ermächtigt haben . Im letzteren Fall muß in jeder
Warenverkehrsbescheinigung auf die Ermächtigung hin
gewiesen werden . Jede Bescheinigung muß den Namen

» und die Anschrift oder das Kennzeichen der Druckerei
enthalten . Sie trägt ferner zur (Kennzeichnung eine Se
riennummer, die auch aufgedruckt sein kann .

Artikel 10

( 1 ) Die Ausstellung einer Warenverkehrsbescheinigung
EUR. 1 ist unter der Verantwortlichkeit des Ausführers
von diesem oder von seinem bevollmächtigten Vertreter
zu beantragen .

(2) Der Ausführer oder sein Vertreter fügt dem An
trag alle zweckdienlichen Unterlagen zum Nachweis da
für bei, daß für die Ausfuhrwaren eine Warenverkehrs-
bescheinigung EUR. 1 ausgestellt werden kann .

Artikel 11

<( 1 ) Die Warenverkehrsbescheinigung EUR. 1 muß in
nerhalb einer Frist von zehn Monaten, nachdem sie
durch die Zollbehörde des ausführenden Mitgliedstaats,
Landes oder Gebiets ausgestellt worden ist, der Zollstelle
des einführenden Mitgliedstaats , Landes oder Gebiets
vorgelegt werden, bei der die Waren gestellt werden .
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(2) Eine oder mehrere Warenverkehrsbescheinigungen
EUR. 1 können stets durch eine oder mehrere andere
EUR. 1 -Bescheinigungen ersetzt werden, sofern der Aus
tausch bei der Zollstelle vorgenommen wird, bei der sich
die Waren befinden .

Artikel 12

Im einführenden Mitgliedstaat, Land oder Gebiet ist die
Warenverkehrsbescheinigung EUR. 1 den Zollbehörden
nach den dort geltenden Verfahrensvorschriften vorzule
gen . Diese Behörden können eine Übersetzung verlan
gen . Sie können außerdem verlangen, daß die Einfuhr
zollanmeldung durch eine Erkärung des Einführers er
gänzt wird, aus der hervorgeht, daß die Waren die Vor
aussetzungen für die Anwendung des Beschlusses erfül
len .

Artikel 13

( 1 ) Die Warenverkehrsbescheinigungen EUR. 1 , die
den Zollbehörden des einführenden Mitgliedstaats, Lan
des oder Gebiets nach Ablauf der in Artikel 11 genann
ten Vorlagefrist vorgelegt werden, können zur Anwen
dung der Vorzugsbehandlung angenommen werden,
wenn die Frist aus Gründen höherer Gewalt oder wegen
außergewöhnlicher Umstände nicht eingehalten werden
konnte.

(2) In allen anderen Fällen können die Zollbehörden
des einführenden Mitgliedstaats, Landes oder Gebiets die
Bescheinigungen annehmen, wenn ihnen die Waren vor
Ablauf der Vorlagefrist gestellt worden sind.

Artikel 14

Bei geringfügigen Abweichungen zwischen den Angaben
in der Warenverkehrsbescheinigung EUR. 1 und den An
gaben in den Unterlagen, die den Zollbehörden zur Er
füllung der Einfuhrförmlichkeiten für die Waren vorge
legt werden, wird die Bescheinigung nicht allein dadurch
nichtig, sofern einwandfrei nachgewiesen wird, daß die
Bescheinigung sich auf die gestellten Waren bezieht.

Artikel 15

Das Formblatt EUR. 2 , dessen Muster im Anhang 6
wiedergegeben ist, ist vom Ausführer auszufüllen . Es ist
in einer der Amtssprachen der Gemeinschaft abzufassen
und muß den internen Rechtsvorschriften des ausführen
den Landes oder Gebiets entsprechen . Falls es hand
schriftlich ausgefüllt wird, muß dies mit Tinte oder Ku
gelschreiber und in Druckschrift geschehen.

Das Formblatt EUR. 2 besteht aus einem einzigen Blatt
im Format von 210 x 148 mm . Es ist weißes, holzfreies ,
geleimtes Schreibpapier mit einem Quadratmetergewicht
von mindestens 64 g zu verwenden.

Die Mitgliedstaaten und die zuständigen Behörden der
ausführenden Länder und Gebiete können sich den
Druck der Formblätter vorbehalten oder ihn Druckereien
überlassen, die sie dazu ermächtigt haben . Im letzteren

Fall muß auf jedem Formblatt auf die Ermächtigung hin
gewiesen werden . Jedes Formblatt muß das Kennzeichen
der Druckerei sowie eine Seriennummer tragen, die auch
aufgedruckt sein kann .

Für jede Postsendung ist ein Formblatt EUR. 2 auszustel
len . Nach Ausfüllung und Unterzeichnung des Form
blatts heftet es der Ausführer bei Paketpostsendungen an
die Paketkarte an . Beim Versand mit der Briefpost legt
der Ausführer das Formblatt in die Sendung.

Diese Bestimmungen befreien die Ausführer nicht von
der Erfüllung aller sonstigen durch Zoll- oder Postvor
schriften festgelegten Förmlichkeiten .

Artikel 16

( 1 ) Waren, die in Kleinsendungen an Privatpersonen
verschickt werden oder die sich im persönlichen Gepäck
von Reisenden befinden, werden ohne Vorlage einer
Warenverkehrsbescheinigung EUR. 1 oder ohne Ausfül
lung eines Formblatts EUR. 2 als Ursprungswaren im
Sinne dieses Anhangs angesehen, sofern es sich um Ein
fuhren handelt, denen keine kommerziellen Erwägungen
zugrunde liegen, und angemeldet wird, daß sie den Vor
aussetzungen für die Anwendung dieser Bestimmungen
entsprechen, wobei an der Richtigkeit dieser Erklärung
kein Zweifel bestehen darf.

(2) Als Einfuhren nichtkommerzieller Art gelten
solche, die gelegentlich erfolgen und die ausschließlich
aus Waren bestehen, die zum persönlichen Ge- oder
Verbrauch der Empfänger oder Reisenden oder zum Ge
oder Verbrauch in deren Haushalt bestimmt sind, und
sofern auch weder die Beschaffenheit noch die Menge
vermuten lassen, daß die Einfuhr aus geschäftlichen
Gründen erfolgt. Außerdem darf der Gesamtwert der
Waren bei Kleinsendungen 165 ECU und bei den im
persönlichen Gepäck von Reisenden enthaltenen Waren
470 ECU nicht überschreiten .

Artikel 1 7

( 1 ) Werden Waren aus einem Mitgliedstaat, Land
oder Gebiet zu einer Ausstellung in ein anderes Land als
einen Mitgliedstaat, ein Land oder Gebiet oder einen
AKP-Staat versandt und nach der Ausstellung zur Ein
fuhr in die Gemeinschaft oder in ein anderes Land oder
Gebiet verkauft, so ist dieser Beschluß bei der Einfuhr
auf sie anzuwenden, sofern sie die Voraussetzungen die
ses Anhangs für die Anerkennung als Ursprungswaren
eines Landes oder Gebiets erfüllen und sofern den zu
ständigen Zollbehörden nachgewiesen wird, daß

a) ein Ausführer diese Waren aus der Gemeinschaft oder
einem Land oder Gebiet in das Land der Ausstellung
gesandt und dort ausgestellt hat ;

b) dieser Ausführer die Waren einem Empfänger in der
Gemeinschaft oder in einem Land oder Gebiet ver
kauft oder überlassen hat ;

c) die Waren während oder unmittelbar nach der Aus
stellung in die Gemeinschaft oder in ein Land oder
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Artikel 20

( 1 ) Bei Anwendung von Artikel 1 Absätze 2 , 3 und 4
berücksichtigt bei der Ausstellung einer Warenverkehrs
bescheinigung EUR. 1 die zuständige Zollstelle des Mit
gliedstaats, Landes oder Gebiets , in dem eine solche Be
scheinigung für Waren beantragt wird, bei deren Her
stellung Waren mit Herkunft aus anderen Mitgliedstaa
ten , anderen Ländern und Gebieten oder aus AKP-Staa
ten verwendet wurden, eine Erklärung, deren Muster im
Anhang 7 wiedergegeben ist ; diese Erklärung wird vom
Ausführer des Herkunftsstaats , -landes oder -gebiets ent
weder auf der Handelsrechnung für diese Waren oder in
einer Anlage zu dieser Rechnung gegeben .

(2) Die betreffende Zollstelle kann zur Prüfung der
Echtheit und Richtigkeit der Angaben der in Absatz 1
vorgesehenen Erklärung oder zwecks weiterer Auskünfte
vom Ausführer die Vorlage des nach Maßgabe von Arti
kel 21 ausgestellten Auskunftsblatts, dessen Muster im
Anhang 8 wiedergegeben ist, verlangen .

Artikel 21

Die zuständige Zollstelle des Staates , Landes oder Ge
biets, aus dem diese Waren ausgeführt worden sind,
stellt das Auskunftsblatt über die verwendeten Waren auf
Antrag des Ausführers dieser Waren entweder in den in
Artikel 20 Absatz 2 bezeichneten Fällen oder auf Veran
lassung des Ausführers aus . Es wird in zweifacher Aus
fertigung erstellt ; eine Ausfertigung wird dem Antragstel
ler ausgehändigt, der es entweder dem Ausführer der zu
letzt hergestellten Waren oder der Zollstelle zuzuleiten
hat, bei der die Warenverkehrsbescheinigung EUR. 1 für
diese Waren beantragt wird . Die zweite Ausfertigung
wird von der ausstellenden Zollstelle mindestens drei
Jahre lang aufbewahrt .

Gebiet in dem Zustand versandt worden sind, in dem
' sie zur Ausstellung gesandt wurden ;

d) die Waren von dem Zeitpunkt ab, an dem sie zur
Ausstellung gesandt wurden, nicht zu anderen Zwek
ken als zur Vorführung auf dieser Ausstellung ver
wendet worden sind .

(2) Den Zollbehörden ist eine Warenverkehrsbeschei
nigung EUR. 1 unter den üblichen Voraussetzungen vor
zulegen . In der Bescheinigung sind Bezeichnung und An
schrift der Ausstellung anzugeben. Falls erforderlich,
kann ein zusätzlicher schriftlicher Nachweis über die Be
schaffenheit der Waren und die Umstände verlangt wer
den, unter denen sie ausgestellt worden sind .

(3) Absatz 1 gilt für alle Ausstellungen, Messen und
ähnliche öffentliche Veranstaltungen kommerzieller, in
dustrieller, landwirtschaftlicher oder handwerklicher Art,
bei denen die Waren unter Zollüberwachung bleiben ;
ausgenommen sind Veranstaltungen zu privaten Zwek
ken für den Verkauf ausländischer Waren in Läden oder
Geschäftslokalen .

Artikel 18

( 1 ) Wenn eine Warenverkehrsbescheinigung gemäß
Artikel 7 Absatz 2 nach der tatsächlichen Ausfuhr der

' Waren, auf die sie sich bezieht, ausgestellt wird, so muß
der Ausführer auf dem in Artikel 7 Absatz 3 genannten
Antrag :

— den Versandort und -tag der Waren angeben, auf die
sich die Warenverkehrsbescheinigung bezieht,

— bestätigen, daß bei der Ausführ der betreffenden
Ware keine Warenverkehrsbescheinigung ' EUR. 1
ausgestellt worden ist ; die Gründe hierfür sind anzu
geben .

(2) Die Zollbehörden dürfen eine Warenverkehrsbe
scheinigung EUR. 1 nachträglich erst ausstellen, nach
dem sie geprüft haben, ob die Angaben im Antrag des
Ausführers mit den entsprechenden Unterlagen überein
stimmen .

Nachträglich ausgestellte Warenverkehrsbescheinigungen
müssen einen der folgenden Vermerke tragen : „NACH
TRÄGLICH AUSGESTELLT", „DfiLIVRE A PO
STERIORI", „RILASCIATO A POSTERIORI", „AF
GEGEVEN A POSTERIORI", „ISSUED RETRO
SPECTIVELY", „UDSTEDT EFTERF0LGENDE",
„EKAO0EN EK TON YETEPQN".

Artikel 19

Bei Diebstahl , Verlust oder Vernichtung einer Warenver
kehrsbescheinigung EUR. 1 kann der Ausführer von den
Zollbehörden, die sie ausgestellt haben, ein Duplikat be
antragen, das anhand der in seinem Besitz befindlichen
Ausfuhrdokumente ausgefertigt wird . Dieses Duplikat
wird mit einem der folgenden Vermerke versehen :
„DUPLIKAT", „DUPLICATA", „DUPLICATO",
„DUPLICAAT", DUPLICATE": „ANTIfPAOO".

Artikel 22

Die Mitgliedstaaten und die zuständigen Behörden der
Länder und Gebiete treffen alle erforderlichen Maßnah
men, um zu verhindern, daß von einer Warenverkehrsbe
scheinigung EUR. 1 begleitete Waren, die während der
Beförderung zeitweilig in einer Freizone auf ihrem Ge
biet verbleiben, dort ausgetauscht oder anderen als den
üblichen Behandlungen unterzogen werden, die zur Er
haltung ihres Zustands bestimmt sind .

Artikel 23

Um die ordnungsgemäße Anwendung dieses Titels zu
gewährleisten, leisten die Mitgliedstaaten, die zuständi
gen Behörden der Länder und Gebiete und die AKP
Staaten einander durch ihre Zollverwaltungen Amtshilfe
bei der Prüfung der Echtheit der Warenverkehrsbeschei
nigungen EUR. 1 , der Richtigkeit der Angaben über den
tatsächlichen Ursprung der betreffenden Waren, der Er
klärungen der Ausführer auf den Formblättern EUR. 2
und der Echtheit und Ordnungsmäßigkeit der in Artikel
20 genannten Auskunftsblätter.
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Artikel 24

Sanktionen werden gegen denjenigen angewendet, der
zwecks Erlangung der Vorzugsbehandlüng für eine
Ware ein Schriftstück mit sachlich falschen Angaben an
fertigt oder anfertigen läßt, um eine Warenverkehrsbe
scheinigung EUR. 1 zu erhalten, oder der ein Formblatt
EUR. 2 mit sachlich falschen Angaben anfertigt oder an
fertigen läßt.

Artikel 25

( 1 ) Die nachträgliche Prüfung der Warenverkehrsbe
scheinigungen EUR. 1 oder der Formblätter EUR. 2 er
folgt stichprobenweise ; sie wird immer dann vorgenom
men, wenn die Zollbehörden des einführenden Mitglied
staats, Landes oder Gebiets begründete Zweifel an der
Echtheit des Dokuments oder an der Richtigkeit der An
gaben über den tatsächlichen Ursprung der betreffenden
Ware haben .

(2) Zur Anwendung von Absatz 1 senden die Zollbe
hörden des einführenden Mitgliedstaats , Landes oder
Gebiets die Warenverkehrsbescheinigung EUR. 1 oder
das Formblatt EUR. 2 oder eine Photokopie dieser Be
scheinigung oder dieses Formblatts an die Zollbehörden
des ausführenden Mitgliedstaats, Landes oder Gebiets
zurück und geben dabei die sachlichen oder formalen
Gründe an, die eine Untersuchung rechtfertigen . Wenn
die Rechnung bzw. eine Abschrift davon vorgelegt wor
den ist, so fügen sie diese der Warenverkehrsbescheini
gung EUR. 1 oder dem Formblatt EUR. 2 bei ; sie teilen
alle bekannten Umstände mit, die auf die Unrichtigkeit
der Angaben in der Warenverkehrsbescheinigung oder
im Formblatt schließen lassen .

Wenden die Zollbehörden des einführenden Mitglied
staats , Landes oder Gebiets bis zum Eingang des Ergeb
nisses der Nachprüfung den Beschluß nicht an, so kön
nen sie dem Einführer vorbehaltlich der für notwendig
erachteten Sicherungsmaßnahmen die Waren freigeben .

(3) Das Ergebnis der Prüfung in den Zollbehörden
des einführenden Mitgliedstaats , Landes oder Gebiets in
nerhalb einer Frist von höchstens drei Monaten mitzutei
len . Anhand des Ergebnisses muß sich feststellen lassen,
ob die beanstandete Warenverkehrsbescheinigung
EUR. 1 oder das Formblatt EUR. 2 für die tatsächlich
ausgeführten Waren gilt und ob auf diese Waren wirk
lich die Vorzugsbehandlung Anwendung finden kann.

Können die Zollbehörden des einführenden Mitglied
staats, Landes oder Gebiets und des ausführenden Mit
gliedstaats, Landes oder Gebiets diese Beanstandungen
nicht klären, oder treten dadurch Fragen der Auslegung
dieses Anhangs auf, so werden diese Fälle dem durch die
Verordnung (EWG) Nr. 802/68 des Rates vom 27 . Juni
1968 über die gemeinsame Begriffsbestimmung für den
Warenursprung (') eingesetzten Ausschuß für Ursprungs
fragen vorgelegt .

Die Regelung von Streitfällen zwischen dem Einführer
und den Zollbehörden des einführenden Mitgliedstaats,

Landes oder Gebiets unterliegt stets dessen Gesetzge
bung.

Artikel 26

Die nachträgliche Prüfung der in Artikel 20 genannten
Auskunftsblätter erfolgt in den in Artikel 25 vorgesehe
nen Fällen entsprechend den dort vorgesehenen Verfah
ren .

Artikel 27

Der Rat überprüft erforderlichenfalls oder auf Antrag
der zuständigen Behörden der Gemeinschaft oder eines
der Länder oder Gebiete die Durchführung dieses An
hangs und seine wirtschaftlichen Auswirkungen, um die
notwendigen Änderungen oder Anpassungen vorzuneh
men.

Der Rat berücksichtigt dabei unter anderem die Auswir
kungen technologischer Entwicklungen auf die Ur
sprungsregeln .

Die ergangenen Beschlüsse treten so bald wie möglich in
Kraft.

Artikel 28

( 1 ) Abweichungen von diesem Anhang können vom
Rat genehmigt werden, wenn die Entwicklung von in
einem Land oder Gebiet bestehenden Industrien oder die
Ansiedlung neuer Industrien in einem Land oder Gebiet
dies erfordert .

Der Mitgliedstaat oder gegebenenfalls die zuständigen
Behörden der betreffenden Länder und Gebiete unter
richten die Gemeinschaft und fügen die gemäß Anmer
kung 1 1 erstellten Unterlagen zur Begründung bei .

(2) Bei der Prüfung der Anträge werden insbesondere
berücksichtigt :

a) der Entwicklungsstand oder die geographische Lage
des betreffenden Landes oder Gebiets ;

b) Fälle, in denen die Anwendung der Ursprungsregeln
die Möglichkeit einer in einem Land oder Gebiet be
stehenden Industrie , ihre Ausfuhren nach der Ge
meinschaft fortzusetzen merklich® beeinträchtigen
würde, und besonders Fälle, in denen diese Anwen
dung die Einstellung der Tätigkeit zur Folge haben
könnte ;

c) spezifische Fälle , in denen eindeutig bewiesen werden
kann, daß größere Investitionen in eine Industrie we
gen der Ursprungsregeln unterbleiben könnten und in
denen eine Abweichung die Durchführung eines Inve
stitionsprogramms begünstigen und die schrittweise
Einhaltung dieser Regeln ermöglichen würde .

(3) In allen Fällen ist zu prüfen, ob das Problem nicht
mit Hilfe der Regeln über den kumulativen Warenur
sprung gelöst werden kann.(') ABl . Nr. L 148 vom 28 . 6 . 1968 , S. 1 .
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(7) Der Rat prüft auf der Grundlage eines Berichtes
des Ausschusses für Ursprungsfragen so rasch wie mög
lich diese Anträge und trifft alle erforderlichen Maßnah
men, damit so bald wie möglich, spätestens jedoch drei
Monate nach Eingang des Antrags bei der Gemeinschaft,
ein Beschluß gefaßt wird .

( 8 ) a) Die Abweichungen gelten für einen Zeitraum, der
in der Regel drei Jahre beträgt ; er kann jedoch
auf höchstens fünf Jahre verlängert werden, um
der besonderen Lage des antragstellenden Landes
oder Gebiets Rechnung zu tragen .

b) In dem Abweichungsbeschluß können Verlänge
rungen um höchstens zwei Jahre — wobei jedoch
in keinem Fall insgesamt fünf Jahre überschritten
w;erden dürfen — vorgesehen werden, ohne daß
ein erneuter Beschluß des Ausschusses erforder
lich wird , sofern die zuständigen Behörden des
betreffenden Landes oder Gebiets oder der be
treffenden Länder oder Gebiete drei Monate vor
Ablauf des jeweiligen Zeitraums den Nachweis
erbringen, daß sie den Bestimmungen dieses An
hangs , von denen abgewichen wird, noch nicht
nachkommen können .

(4) Ferner wird der Antrag auf Genehmigung einer
Abweichung im Falle eines weniger entwickelten Landes
oder Gebiets unter besonderer Berücksichtigung wohl
wollend geprüft, wobei die folgenden Faktoren beson
ders berücksichtigt werden :
a) die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der

zu fassenden Beschlüsse , insbesondere auf die Be
schäftigungslage ;

b) die Notwendigkeit, die Abweichung während eines
bestimmten Zeitraums anzuwenden, der der besonde
ren Lage des weniger entwickelten Landes oder Ge
biets und seinen Schwierigkeiten Rechnung trägt.

(5 ) Bei der Prüfung der einzelnen Anträge ist insbe
sondere die Möglichkeit zu berücksichtigen, daß die Ur
sprungseigenschaft Waren verliehen werden kann, bei
deren Herstellung Ursprungswaren aus benachbarten
Entwicklungsländern oder aus Entwicklungsländern, die
zu den am wenigsten entwickelten Ländern gehören,
verwendet worden sind ; Voraussetzung hierfür ist das
Zustandekommen einer zufriedenstellenden Zusammen
arbeit der Verwaltungen .

(6) Unbeschadet der Absätze 1 bis 4 wird die Abwei
chung gewährt, wenn der Wert, der den in dem oder
den betreffenden Ländern oder Gebieten verwendeten
Waren ohne Ursprungseigenschaft hinzugefügt wird,
mindestens 60 % des Wertes der Fertigware beträgt, so
fern die Abweichung nicht geeignet ist, einem Wirt
schaftssektor der Gemeinschaft oder eines oder mehrerer
ihrer Mitgliedstaaten schweren Schaden zuzufügen .

Artikel 29

Die Anhänge zu diesem Anhang sind Bestandteil dessel
ben .
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Anhang 1 zu Anhang II

ERLÄUTERUNGEN

Anmerkung 1 — zu den Artikeln 1 und 2

Die Begriffe „Mitgliedstaaten", „Länder und Gebiete" und „AKP-Staaten" umfassen auch die Hoheitsge
wässer.

Die auf See befindlichen Schiffe einschließlich der Fabrikschiffe , auf denen die durch Fischfang gewonne
nen Waren be- oder verarbeitet werden, gelten als Teil des Gebiets des Mitgliedstaats , des Landes oder
Gebiets oder des AKP-Staats, zu dem sie gehören, wenn sie die in Anmerkung 7 enthaltenen Vorausset
zungen erfüllen.

Anmerkung 2 — zu Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b) und Absätze 3 und 4

Bei der Feststellung, OD eine Ware eine Ursprungsware der Gemeinschaft, eines der Länder oder Gebiete
oder eines AKP-Staats ist, wird nicht geprüft, ob elektrische Energie, Brennstoffe, Anlagen und Ausrü
stung, Maschinen und Werkzeuge, die zur Herstellung der fertigen Ware verwendet wurden, oder die bei
der Herstellung verwendeten, aber nicht in die endgültige Zusammensetzung der Waren eingehenden Er
zeugnisse ihren Ursprung in Drittländern haben.

Anmerkung 3 — zu den Artikeln 1 und 3

Die Be- oder Verarbeitungen, die im Sinne von Anhang II vorgenommen werden müssen, um einer be
timmter Ware die Ursprungseigenschaft zu verleihen, betreffen nur verwendete Waren ohne Ursprungsei
genschaft.

Eine bei der Herstellung einer anderen Ware verwendete Ware, die die Ursprungseigenschaft erworben
hat, unterliegt weder der Regel des Wechsels der Tarifnummer noch den Regeln der Liste A oder der Liste
B, die auf die Fertigware Anwendung finden, in der sie enthalten ist.

Anmerkung 4 — zu Artikel 1

Wird zur Feststellung der Ursprungseigenschaft einer in einem Mitgliedstaat oder einem Land oder Gebiet
hergestellten Ware eine Prozentregel angewandt, so entspricht der aufgrund der in Artikel 1 genannten
Be- oder Verarbeitungen hinzugefügte Wert dem Preis der hergestellten Ware ab Werk abzüglich des
Zollwerts der in die Gemeinschaft oder in die Länder und Gebiete eingeführten Drittlandswaren .

Anmerkung 5 — zu Artikel 3 Absätze 1 und 3 und zu Artikel 4

Wenn die Ware in der Liste A aufgeführt ist, bildet die Prozentregel ein zusätzliches Kriterium neben dem
Wechsel der Tarifnummer für die gegebenenfalls verwendete Nichtursprungsware.

Anmerkung 6 — zu Artikel 1

Zur Anwendung der Ursprungsregeln werden die Umschließungen und die in ihnen enthaltenen Waren als
ein Ganzes angesehen . Dies gilt jedoch nicht, wenn die Umschließungen für die in ihnen verpackten Waren
nicht üblich sind und unabhängig von ihrer Verwendung als Umschließung einen dauernden, selbständigen
Gebrauchswert haben.

Anmerkung 7

Der Ausdruck „ihre Schiffe" ist nur anwendbar auf Schiffe ,

— die in einem Mitgliedstaat, einem Land oder Gebiet oder einem AKP-Staat im Schiffsregister eingetra
gen oder dort angemeldet sind ;

— die die Flagge eines Mitgliedstaats, eines Landes oder Gebiets oder <jines AKP-Staats führen ;
— die mindestens zur Hälfte Eigentum von Staatsangehörigen von Mitgliedstaaten, Ländern und Gebieten

oder AKP-Staaten oder einer Gesellschaft sind, deren Hauptsitz in einem Mitgliedstaat, Land oder
Gebiet oder einem AKP-Staat gelegen ist, bei der der oder die Geschäftsführer, der Vorsitzer des
Verwaltungsrats oder des Aufsichtsrats und die Mehrheit der Mitglieder dieser Räte Staatsangehörige
der Mitgliedstaaten, Länder und Gebiete oder AKP-Staaten sind und im Falle von Personengesellschaf
ten oder Gesellschaften mit beschränkter Haftung das Gesellschaftskapital außerdem mindestens zur
Hälfte Mitgliedstaaten, Ländern oder Gebieten oder AKP-Staaten, öffentlich-rechtlichen Körperschaf
ten oder Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten, Länder oder Gebiete oder der AKP-Staaten gehört ;

— deren Besatzung, einschließlich der Offiziere, zu mindestens 50 % aus Staatsangehörigen der Mitglied
staaten, der Länder oder Gebiete oder der AKP-Staaten besteht.
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Anmerkung 8 — zu Artikel 4

Als „Preis ab Werk" gilt der Preis, der dem Hersteller gezahlt wird, in dessen Unternehmen eine Be- oder
Verarbeitung durchgeführt worden ist, einschließlich des Werts aller verwendeten Waren .
Als „Zollwert" gilt der Wert, wie er in dem am 15 . Dezember 1950 in Brüssel unterzeichneten Abkommen
über den Zollwert der Waren festgelegt ist .

Anmerkung 9 — zu Artikel 23

Die befragten Behörden erteilen alle Auskünfte über die Voraussetzungen, unter denen die Ware herge
stellt worden ist, und geben dabei insbesondere die Voraussetzungen an, unter denen die Ursprungsregeln
in den verschiedenen Mitgliedstaaten , Ländern und Gebieten oder AKP-Staaten beachtet worden sind .

Anmerkung 10 — zu Artikel 1 Absatz 4

„AKP-Staaten" im Sinne des Anhangs II sind die Staaten, die in dem am 8 . Dezember 1984 in Lom6
unterzeichneten Dritten AKP—EWG-Abkommen als AKP-Staaten bezeichnet sind .

Anmerkung 11 — zu Artikel 28 Absatz 1

Zur Erleichterung der Prüfung der Abweichungsanträge durch den Rat legt der betreffende Mitgliedstaat
oder das antragstellende Land oder Gebiet zur Begründung seines Antrags möglichst vollständige Unterla
gen vor, in denen insbesondere die nachstehenden Fragen beantwortet werden. Die gleichen Bestimmungen
gelten auch für etwaige Verlängerungen :

— Bezeichnung der fertigen Ware,

— Art und Menge der Ursprungswaren von Drittländern,

— Art und Menge der Waren mit Ursprung in der Gemeinschaft, den Ländern und Gebieten oder den
AKP-Staaten oder der Waren, die dort verarbeitet wurden,

— Herstellungsverfahren,
— Mehrwert,

— Beschäftigtenzahl des betreffenden Unternehmens,
— voraussichtliches Volumen der Ausfuhr nach der Gemeinschaft,

— andere Möglichkeiten der Rohstoffversorgung,
— Begründung der beantragten Dauer unter Berücksichtigung der vorangegangenen Ermittlungen zur Er

schließung neuer Versorgungsquellen,

— sonstige Bemerkungen .

(Das gleiche gilt für Verlängerungsanträge.)

Die in Artikel 28 Absatz 5 genannte Frist beginnt zum Zeitpunkt des Eingangs des Antrags .
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Anhang 2 zu Anhang II

LISTE A

Liste der Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren ohne Ursprungseigenschaft, die zu einem Wechsel der
Tarifnummer führen, den dabei hergestellten Waren aber die Eigenschaft von Ursprungswaren nicht oder

nur unter bestimmten Voraussetzungen verleihen

Hergestellte Ware
Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenschaft, die nicht die

Eigenschaft von Ursprungswaren verleihen

Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenscnaft, die die

Eigenschaft von Ursprungswaren verleihenTarif
nummer

Warenbezeichnung

02.06 Fleisch und genießbarer Schlachtab
fall aller Art (ausgenommen Geflü
gellebern), gesalzen, in Salzlake,
getrocknet oder geräuchert

Salzen, Einlegen in Salzlake,
Trocknen oder Räuchern von
Fleisch und genießbarem Schlacht
abfall der Tarifnrn . 02.01 und 02.04

03.02 Fische, getrocknet, gesalzen oder in
Salzlake ; Fische, geräuchert, auch
vor oder während des Räucherns
gegart

Trocknen, Salzen, Einlegen in
Fischsalzlake ; Räuchern von
Fischen, auch bei gleichzeitigem
Garkochen

04.02 Milch und Rahm, haltbar gemacht,
eingedickt oder gezuckert

Konservieren, Eindicken oder Zuk
kern von Milch oder Rahm der
Tarifnr. 04.01

04.03 Butter Herstellen aus Milch oder Rahm

04.04 Käse und Quark Herstellen aus Waren der Tarifnrn.
04.01 bis 04.03

07.02 Gemüse und Küchenkräuter, gegart
oder nicht, gefroren

Gefrieren von Gemüse und Küchen
kräutern

07.03 Gemüse und Küchenkräuter, zur
vorläufigen Haltbarmachung in
Salzlake oder in Wasser mit einem
Zusatz von anderen Stoffen einge
legt, jedoch nicht zum unmittelba
ren Genuß besonders zubereitet

Einlegen von Gemüse und Küchen
kräutern der Tarifnr. 07.01 in Salz
lake oder in Wasser mit einem
Zusatz von anderen Stoffen

07.04 Gemüse und Küchenkräuter,
getrocknet, auch in Stücke oder
Scheiben geschnitten, als Pulver
oder sonst zerkleinert, aber nicht
weiter zubereitet

Trocknen oder Zerkleinern von
Gemüse und Küchenkräutern der
Tarifnrn. 07.01 bis 07.03

08.10 Früchte, gekocht oder nicht, gefro
ren, ohne Zusatz von Zucker

Einfrieren von Früchten

08.11 Früchte, vorläufig haltbar gemacht
(z. B. durch Schwefeldioxid oder in
Wasser, dem Salz, Schwefeldioxid
oder andere vorläufig konservierend
wirkende Stoffe zugesetzt sind),
zum unmittelbaren Genuß nicht
geeignet

Einlegen von Früchten der Tarifnrn .
08.01 bis 08.09 in Salzlake oder in
Wasser mit einem Zusatz von ande
ren Stoffen
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Hergestellte Ware
Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenschart, die nicht die

Eigenschaft von Ursprungswaren verleihen

Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenschaft, die die

Eigenschaft von Ursprungswaren verleihenTarif
nummer

Warenbezeichnung

08.12 Früchte (ausgenommen solche der
Tarifnrn. 08.01 bis 08.05), getrock
net

Trocknen von Früchten

11.01 Mehl von Getreide Herstellen aus Getreide

11.02 Grobgrieß und Feingrieß, Getreide
körner, geschält, periförmig
geschliffen, geschrotet, gequetscht
oder als Flocken, ausgenommen
Reis der Tarifnr. 10.06 ; Getreide
keime, ganz, gequetscht, als Flok
ken oder gemahlen

Herstellen aus Getreide

11.04 Mehl von trockenen Hülsenfrüchten
der Tarifnr. 07.05 oder von Früch
ten des Kapitels 8 ; Mehl und Grieß
von Sagomark und von Wurzeln
oder Knollen der Tarifnr. 07.06

Herstellen aus trockenen Hülsen
früchten der Tarifnr. 07.05 , aus
Waren der Tarifnr. 07.06 oder aus
Früchten des Kapitels 8

11.05 Mehl, Grieß und Flocken von Kar
toffeln

Herstellen aus Kartoffeln

11.07 Malz, auch geröstet Herstellen aus Getreide

11.08 Stärke ; Inulin Herstellen aus Getreide des Kapitels
10 , aus Kartoffeln oder anderen
Waren des Kapitels 7

11.09 Kleber von Weizen, auch getrock
net

Herstellen aus Weizen oder Wei
zenmehl

15.01 Schweineschmalz, anderes Schweine
fett und Geflügelfett, ausgepreßt,
ausgeschmolzen oder mit Lösungs
mitteln ausgezogen

Herstellen aus Waren der Tarifnr.
02.05

15.02 Talg (von Rindern, Schafen oder
Ziegen), roh, ausgeschmolzen oder
mit Lösungsmitteln ausgezogen,
einschließlich Premier Jus

Herstellen aus Waren der Tarifnrn .
02.01 und 02.06

15.04 Fette und öle von Fischen oder
Meeressäugetieren, auch raffiniert

Herstellen aus Fischen oder Meeres
säugetieren

15.06 Andere tierische Fette und öle
(z. B. Klauenöl , Knochenfett,
Abfallfett)

Herstellen aus Waren des Kapitels 2



1.7 . 86 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 175/59

Hergestellte Ware
Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenschart, die nicht die

Eigenschart von Ursprungswaren verleihen

Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenscnaft, die die

Eigenschaft von Ursprungswaren verleihenTarif
nummer

Warenbezeichnung

ex 15.07 Fette ; pflanzliche Öle, flüssig oder
fest, roh, gereinigt oder raffiniert,
ausgenommen Holzöl (Chinaöl,
Tungöl, Abrasinöl , Elaeococcaöl),
Oiticicaöl , Myrtenwachs und Japan
wachs und ausgenommen Öle zu
anderen technischen oder industriel
len Zwecken als zum Herstellen von
Lebensmitteln

Herstellen aus Waren der Kapitel 7
und 12

16.01 Würste und dergleichen, aus
Fleisch, aus Schlachtabfall oder aus
Tierblut

Herstellen aus Waren des Kapitels 2

16.02 Fleisch und Schlachtabfall , anders
zubereitet oder haltbar gemacht

Herstellen aus Waren des Kapitels 2

16.04 Fische, zubereitet oder haltbar
gemacht, einschließlich Kaviar und
Kaviarersatz

. Herstellen aus Waren des Kapitels 3

16.05 Krebstiere und Weichtiere, zuberei
tet oder haltbar gemacht

Herstellen aus Waren des Kapitels 3

ex 17.01 Rüben- und Rohrzucker, fest, aro
matisiert oder gefärbt

Herstellen aus anderen Waren des
Kapitels 17, deren Wert 30 % des
Wertes der hergestellten Ware über
schreitet

ex 17.02 Andere Zucker, fest, aromatisiert
oder gefärbt

Herstellen aus anderen Waren des
Kapitels 17 , deren Wert 30 % des
Wertes der hergestellten Ware über
schreitet

ex 17.02 Andere Zucker, fest, ohne Zusatz
von Aroma- oder Farbstoffen ; Zuk
kersirupe, ohne Zusatz von Aroma
oder Farbstoffen ; Kunsthonig, auch
mit natürlichem Honig vermischt ;
Zucker und Melassen , karamelisiert

Herstellen aus Waren aller Art

ex 17.03 Melassen, aromatisiert oder gefärbt Herstellen aus anderen Waren des
Kapitels 17, deren Wert 30 % des
Wertes der hergestellten Ware über
schreitet

• 17.04 Zuckerwaren ohne Kakaogehalt Herstellen aus anderen Waren des
Kapitels 17 , deren Wert 30 % des
Wertes der hergestellten Ware über
schreitet

> 18.06 Schokolade und andere kakaohal
tige Lebensmittelzubereitungen

Herstellen aus Waren des Kapitels
17 , deren Wert 30 % des Wertes
der hergestellten Ware überschreitet

ex 19.02 Malz-Extrakt Herstellen aus Waren der Tarifnr.
11.07



Nr. L 175/60 1.7 . 86Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

Hergestellte Ware
Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenschart, die nicht die

Eigenschaft von Ursprungswaren verleihen

Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenscnaft, die die

Eigenschaft von Ursprungswaren verleihenTarif
nummer

Warenbezeichnung

ex 19.02 Zubereitungen zur Ernährung von
Kindern oder zum Diät- oder
Küchengebrauch, auf der Grundla
ge von Mehl, Grieß, Stärke oder
Malz-Extrakt, auch mit einem
Gehalt an Kakao von weniger als 50
Gewichtshundertteilen

Herstellen aus Getreide und Getrei
defolgeerzeugnissen, Fleisch und
Milch oder unter Verwendung von
Waren des Kapitels 17 , deren Wert
30 % des Wertes ' der hergestellten
Ware überschreitet

19.03 Teigwaren Herstellen aus Hartweizen

19.04 Sago (Tapiokasago, Sago aus Sago
mark, Kartoffelsago und anderer)

Herstellen aus Kartoffelstärke

19.05 Lebensmittel , durch Aufblähen oder
Rösten von Getreide hergestellt
(Puffreis , Com Flakes und derglei
chen)

Herstellen aus anderen Waren als

— Mais der Art Zea indurata,
— Hartweizen

— Waren des Kapitels 17 , deren
Wert 30 % der hergestellten
Ware nicht überschreitet,

— Vitaminen, Mineralsalzen, che
mischen Erzeugnissen oder
natürlichen oder anderen Stof
fen oder Zubereitungen, die als
Zusätze verwendet werden

19.07 Brot, Schiffszwieback und andere
gewöhnliche Backwaren, ohne
Zusatz von Zucker, Honig, Eiern,
Fett, Käse oder Früchten ; Hostien,
Oblatenkapseln für Arzneiwaren,
Siegeloblaten und dergleichen

. Herstellen aus Waren des
Kapitels 11

19.08 Feine Backwaren, auch mit beliebi
gem Gehalt an Kakao

Herstellen aus Waren des
Kapitels 11

20.01 Gemüse, Küchenkräuter und Früch
te, mit Essig zubereitet oder haltbar
gemacht, auch mit Zusatz von Salz,
Gewürzen , Senf oder Zucker

Haltbarmachen von Gemüse, frisch
oder gefroren oder vorläufig haltbar
gemacht oder mit Essig haltbar
gemacht

20.02 Gemüse und Küchenkräuter, ohne
Essig zubereitet oder haltbar
gemacht .

Haltbarmachen von Gemüse, frisch
oder gefroren

20.03 Früchte, gefroren, mit Zusatz von
Zucker

Herstellen aus Waren des Kapitels
17, deren Wert 30 % des Wertes
der hergestellten Ware überschreitet

20.04 Früchte, Fruchtschalen , Pflanzen
und Pflanzenteile , mit Zucker halt
bar gemacht (durchtränkt und abge
tropft, glasiert oder kandiert)

Herstellen aus Waren des Kapitels
17, deren Wert 30 % des Wertes
der hergestellten Ware überschreitet

ex 20.05 Konfitüren, Marmeladen, Fruchtge
lees , Fruchtpasten und Fruchtmuse,
durch Kochen hergestellt, mit
Zusatz von Zucker

* l

Herstellen aus Waren des Kapitels
17, deren Wert 30 % des Wertes
der hergestellten Ware überschreitet

20.06 Früchte, in anderer Weise zubereitet
oder haltbar gemacht, auch mit
Zusatz von Zucker oder Alkohol :
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Hergestellte Ware
Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenschaft, die nicht die

Eigenschart von Ursprungswaren verleihen

Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenscnaft, die die

Eigenschaft von Ursprungswaren verleihenTarif
nummer

Warenbezeichnung

20.06
(Forts.)

A. Schalenfrüchte

B. andere Herstellen aus Waren des Kapitels
17, deren Wert 30 % des Wertes
der hergestellten Ware überschreitet

Herstellen ohne Zusatz von Zucker
oder Alkohol, unter Verwendung von
Ursprungswaren der Tarifnrn. 08.01 ,
08.05 oder 12.01 , deren' Wert minde
stens 60 % des Wertes der hergestell
ten Ware entspricht

ex 20.07 Fruchtsäfte (einschließlich Trauben
most), nicht gegoren, ohne Zusatz
von Alkohol , auch mit Zusatz von
Zucker

Herstellen aus Waren des Kapitels
17, deren Wert 30 % des Wertes
der hergestellten Ware überschreitet

ex 21.02 Geröstete Zichorienwurzeln und
Auszüge hieraus

Herstellen aus Zichorienwurzeln,
frisch oder getrocknet

21.05 Zubereitungen zum Herstellen von
Suppen oder Brühen ; Suppen und
Brühen ; zusammengesetzte homo
genisierte Lebensmittelzubereitun
gen

, Herstellen aus Waren der Tarifnr.
20.02

ex 21.07 Zuckersirupe, aromatisiert oder
gefärbt

Herstellen aus Waren des Kapitels
17, deren Wert 30 % des Wertes

< der hergestellten Ware überschreitet

22.02 Limonaden (einschließlich der aus
Mineralwasser hergestellten) und
andere nichtalkoholische Getränke,
ausgenommen Frucht- und Gemüse
säfte der Tarifnr. 20.07

Herstellen aus Fruchtsäften (') oder
unter Verwendung von Waren des
Kapitels 17, deren Wert 30 % des
Wertes der hergestellten Ware über
schreitet

22.06 Wermutwein und andere Weine aus
frischen Weintrauben, mit Pflanzen
oder anderen Stoffen aromatisiert

Herstellen aus Waren der Tarifnrn.
08.04 , 20.07, 22.Q4 oder 22.05 |

22.08 Äthylalkohol und Sprit mit einem
Gehalt an Äthylalkohol von 80°
oder mehr, unvergällt ; Äthylalkohol
und Sprit mit beliebigem Gehalt an
Äthylalkohol, vergällt

Herstellen aus Waren der Tarifnrn .
08.04 , 20.07, 22.04 oder 22.05

22.09 Sprit mit einem Gehalt an Äthylal
kohol von weniger als 80° , unver
gällt ; Branntwein, Likör und andere
alkoholische Getränke ; zusammen
gesetzte alkoholische Zubereitungen
zum Herstellen von Getränken

Herstellen aus Waren der Tarifnrn.
08.04 , 20.07, 22.04 oder 22.05

22.10 Speiseessig Herstellen aus Waren der Tarifnrn.
08.04, 20.07 , 22.04 oder 22.05

(*) Diese Bestimmung gilt nicht, wenn es sich um Saft von Ananas, Limonen, Limetten und von Pampelmusen handelt.



Nr. L 175/62 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 1.7 . 86

Hergestellte Ware
Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenschaft, tue nicht die

Eigenschaft von Ursprungswaren verleihen

Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenschaft, die die

Eigenschaft von Ursprungswaren verleihenTarif
nummer ' Warenbezeichnung

ex 23.03 Rückstände von der Maisstärke
gewinnung (ausgenommen einge
dicktes Maisquellwasser) mit einem
auf den Trockenstoff bezogenen
Proteingehalt von mehr als
40 Gewichtshundertteilen

Herstellen aus Mais oder Maismehl

23.04 Ölkuchen und andere Rückstände
von der Gewinnung pflanzlicher
Öle, ausgenommen öldraß

Herstellen aus verschiedenen Waren

23.07 Futter, melassiert oder gezuckert ;
andere Zubereitungen der bei der
Fütterung verwendeten Art

Herstellen aus Getreide und Getrei
deerzeugnissen, Fleisch, Milch,
Zucker und Melasse

ex 24.02 Zigaretten, Zigarren und Zigarillos ,
Rauchtabak

Herstellung, bei der mindestens 70 %
der Menge der verwendeten Waren
der Tarifnr. 24.01 Ursprungswaren
sind

30.03 Arzneiwaren , auch für die Veteri
närmedizin

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

31.05 Andere Düngemittel ; Erzeugnisse
des Kapitels 31 in Tabletten, Pastil
len oder ähnlichen Formen oder in
Packungen mit einem Gewicht von
10 kg oder weniger

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Waren nicht über
schreitet

32.06 Farblacke Herstellen aus Waren der Tarifnrn .
32.04 oder 32.0.5

32.07 Andere Farbmittel ; anorganische
Erzeugnisse , die als Luminophore
verwendet werden

Mischen von Oxiden oder Salzen
des Kapitels 28 mit Füllstoffen, wie
z. B. Bariumsulfat, Kreide, Barium
karbonat und Satinweiß

ex 33.06 Destillierte aromatische Wässer und
wäßrige Lösungen ätherischer Öle,
auch zu medizinischen Zwecken

Herstellen aus ätherischen Ölen
(auch terpenfrei gemacht), flüssig
oder- fest (konkret), und Resinoiden

35.05 Dextrine und Dextrinleime ; lösliche
oder geröstete Stärke ; Klebstoffe
aus Stärke

Herstellen aus Mais oder Kartoffeln

ex 35.07 Zubereitungen zum Klären von
Bier, aus Papain und Bentonit ;
enzymatische Zubereitungen zum
Entfernen von Leim aus Spinnstof
fen

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

37.01 Lichtempfindliche photographische
Platten und Planfilme (ausgenom
men Papier, Karten oder Gewebe),
nicht belichtet

Herstellen aus Waren der Tarifnr.
37.02
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Hergestellte Ware
Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenschaft, die nicht die

Eigenschaft von Ursprungswaren verleihen
Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren

ohne Ursprungseigenscnaft, die die
Eigenschaft von Ursprungswaren verleihenTarif

nummer
Warenbezeichnung

37.02 Lichtempfindliche Filme in Rollen
oder Streifen, auch gelocht, nicht
belichtet

Herstellen aus Waren der Tarifnr.
37.01

37.04 Lichtempfindliche, photographische
Platten und Filme, belichtet, nicht
entwickelt (Negative oder Positive)

Herstellen aus Waren der Tarifnrn.
37.01 oder 37.02

38.11 Desinfektionsmittel , Insektizide,
Fungizide, Mittel gegen Nagetiere,
Herbizide, Keimhemmungsmittel ,
Pflanzenwuchsregulatoren und ähn
liche Erzeugnisse, in Zubereitungen
oder in Formen oder Aufmachun
gen für den Einzelverkauf oder als
Waren (z. B. Schwefelbänder,
Schwefelfäden, Schwefelkerzen und
Fliegenfänger)

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

38.12 Zubereitete Zurichtemittel*, zuberei
tete Appreturen und zubereitete
Beizmittel aller Art, wie sie in
der Textilindustrie, Papierindustrie,
Lederindustrie oder ähnlichen Indu
strien gebraucht werden

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

38.13 Abbeizmittel für Metalle ; Flußmittel
und andere Hilfsmittel zum Schwei
ßen oder Löten von Metallen ;
Pasten und Pulver zum Löten oder
Schweißen aus Metall und anderen
Stoffen ; Überzugsmassen und Füll
massen für Schweißelektroden und
Schweißstäbe

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

ex 38.14 Antiklopfmittel , Antioxidantien,
Antigums, Viskositätsverbesserer,
Antikorrosivadditives und ähnliche
zubereitete Additive für Mineralöle,
ausgenommen zubereitete Additive
für Schmierstoffe

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

38.15 Zusammengesetzte Vulkanisations
beschleuniger

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

38.17 Gemische und Ladungen für Feuer
löschgeräte ; Feuerlöschgranaten
und Feuerlöschbomben

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

38.18 Zusammengesetzte Lösungs- und
Verdünnungsmittel für Lacke und
ähnliche Erzeugnisse

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet
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Hergestellte Ware
Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenschart, die nicht die

Eigenschaft von Ursprungswaren verleihen

Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenschaft, die die

Eigenschaft von Ursprungswaren verleihenTarif
nummer

Warenbezeichnung

ex 38.19 Chemische Erzeugnisse und Zube
reitungen der chemischen Industrie
oder verwandter Industrien (ein
schließlich Mischungen von Natur
produkten), anderweit weder
genannt noch inbegriffen ; Rück
stände der chemischen Industrie
oder verwandter Industrien, ander
weit weder genannt noch inbegrif
fen, ausgenommen :

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

— Fuselöle und Dippelöl I
— Naphthensäuren und ihre wasser

unlöslichen Salze ; Ester der
Naphthensäuren

— Sulfonaphthensäuren und ihre
wasserunlöslichen Salze ; Ester
der Sulfonaphthensäuren

— Petroleumsulfonate, ausgenom
men solche des Ammoniums, der
Alkalimetalle oder der Äthanol
amine, thiophenhaltige Sulfosäu
ren von Ol aus bituminösen
Mineralien und ihre Salze

— Alkylbenzol-Gemische und
Alkylnaphthalin-Gemische

— Ionenaustauscher I
— Katalysatoren

— Absorbentien zum Vervollstän
digen des Vakuums in elektri
schen Röhren

— feuerfeste Zemente, feuerfeste
Mörtel und ähnliche feuerfeste
Massen

— Gasreinigungsmasse l
— graphitierte , metallpulverhaltige

Kohlen oder andere Kohlen, in
Form von Platten , Stangen oder
anderen Zwischenerzeugnissen,
ausgenommen Waren aus künst
lichem Graphit der Tarifnr.
38.01

— Sorbit, ausgenommen Sorbit der
Tarifnr. 29.04

— Ammoniakwasser oder Roh
ammoniak, das beim Reinigen
von Leucht- oder Kokereigas
anfällt

ex 39.02 Polymerisationserzeugnisse Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet
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Hergestellte Ware
Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenschaft, die nicht die

Eigenschaft von Ursprungswaren verleihen

Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenschaft, die die

Eigenschaft von Ursprungswaren verleihenTarif
nummer

Warenbezeichnung

ex 39.07 Waren aus Stoffen der Tarifnrn .
39.01 bis 39.06 , ausgenommen
Klappfächer und starre Fächer,
Fächergestelle und Fächergriffe ,
Teile von Fächergestellen und
Fächergriffen sowie Miederstäbe
und dergleichen für Korsette, Klei
der und Bekleidungszubehör

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

40.05 Platten, Blätter und Streifen, aus
nichtvulkanisiertem Naturkautschuk
oder nichtvulkanisiertem syntheti
schem Kautschuk, ausgenommen
„smoked sheets" und „crepe
sheets" der Tarifnrn. 40.01 und
40.02 ; Granalien aus vulkanisations
fertigen Mischungen von Natur
kautschuk oder synthetischem
Kautschuk ; sogenannte Masterbat
ches aus nichtvulkanisiertem Natur
kautschuk oder nichtvulkanisiertem
synthetischem Kautschuk, dem vor
oder nach der Koagulation Ruß
(auch mit Mineralöl) oder Kiesel
säureanhydrid (auch mit Mineralöl)
zugesetzt ist, in beliebigen Formen

■

Herstellen unter Verwendung von
Waren , deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

41.08 Lackleder und metallisiertes Leder Lackieren oder Metallisieren von
Leder der Tarifnrn. 41.02 bis 41.06
(ausgenommen Leder von indischen
Metis und von indischen Ziegen, nur
pflanzlich gegerbt, auch weiter bear
beitet, jedoch augenscheinlich zum
unmittelbaren Herstellen von Leder
waren nicht verwendbar), wenn der
Wert des verwendeten Leders 50 %
des Wertes der hergestellten Ware
nicht überschreitet

43.03 Waren aus Pelzfellen Herstellen aus Pelzfellen in Platten,
Säcken, Vierecken, Kreuzen oder
ähnlichen Formen (Tarifnr. ex
43.02)

ex 44.21 Kisten, Kistchen, Verschläge,
Trommeln und ähnliche Verpak
kungsmittel , aus Holz, vollständig,
ausgenommen aus Faserplatten

Herstellen aus noch nicht auf die
erforderlichen Maße zugeschnittenen
Brettern

ex 44.28 Holz, für Zündhölzer vorgerichtet ;
Holznägel für Schuhe

Herstellen aus Holzdraht

45.03 Waren aus Naturkork Herstellen von Waren der Tarifnr.
45.01

ex 48.07 Papier und Pappe liniiert oder
kariert, jedoch nicht anderweit
bedruckt, in Rollen oder Bogen

Herstellen aus Papierhalbstoff

48.14 Schreibwaren : Briefblöcke, Brief
umschläge, Einstückbriefe, Postkar
ten (ohne Bilder) und Briefkarten :
Schachteln, Taschen und ähnliche
Behältnisse, aus Papier oder Pappe,
mit einer Zusammensetzung solcher
Schreibwaren

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet
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Hergestellte Ware
Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenschaft, die nicht die

Eigenschaft von Ursprungswaren verleihen

Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenscnaft, die die

Eigenschaft von Ursprungswaren verleihenTarif
nummer

Warenbezeichnung

48.15 Andere Papiere und Pappen , zu
einem bestimmten Zweck zuge
schnitten

Herstellen aus Papierhalbstoff

ex 48.16 Schachteln, Säcke, Beutel , Tüten
und andere Verpackungsmittel , aus
Papier oder Pappe

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

49.09 Postkarten, Glückwunschkarten,
Weihnachtskarten und dergleichen,
mit Bildern, in beliebigem Druck
hergestellt, auch mit Verzierungen
aller Art

Herstellen aus Waren der Tarifnr.
49.11

49.10 Kalender aller Art, aus Papier oder
Pappe, einschließlich Blöcke von
Abreißkalendern

Herstellen aus Waren der Tarifnr.
49.11

50.04 ( l) Seidengarne, nicht in Aufmachun
gen für den Einzelverkauf

Herstellen aus Waren, die nicht zu der
Tarifnr. 50.04 gehören

50.05 (') Garne aus Schappe- oder Bourrette
seide, nicht in Aufmachungen für
den Einzelverkauf

Herstellen aus Waren der Tarifnr.
50.03

ex 50.07 (') Seidengarne, Schappeseidengarne
oder Bourretteseidengarne, in Auf
machungen für den Einzelverkauf

Herstellen aus Waren der Tarifnrn.
50.01 bis 50.03

ex 50.07 (') Katgutnachahmungen aus Seide Herstellen aus Waren der Tarifnr.
50.01 oder aus Waren der Tarifnr.
50.03 , weder gekrempelt noch
gekämmt

50.09 O Gewebe aus Seide, Schappeseide
oder Bourretteseide

Herstellen aus Waren der Tarifnrn .
50.02 oder 50.03

51.01 O Synthetische und künstliche Spinn
fäden , nicht in Aufmachungen für
den Einzelverkauf

Herstellen aus chemischen Waren
oder Spinnmasse

(') Für Garne aus zwei oder mehr Spinnstoffen gelten kumulativ die Bestimmungen dieser Liste betreffend die Tarifnummer, in die das Mischgarn einge
reiht wird , und die Bestimmungen betreffend die Tarifnummern, in die jeweils ein Faden aus den einzelnen anderen bei der Herstellung des Mischgarns
verwendeten Spinnstoffen eingereiht würde . Diese Regel gilt jedoch nicht für einen oder mehrere gemischte Spinnstoffe , wenn sein oder ihr Gewicht
10 % des Gesamtgewichts aller verarbeiteten Spinnstone nicht überschreitet.

( 2) Für Gewebe aus zwei oder mehr Spinnstoffen gelten kumulativ die Bestimmungen dieser Liste betreffend die Tarifnummer, in die das Mischgewebe
eingereiht wird , und die Bestimmungen betreffend die Tarifnummern, in die jeweils ein Gewebe aus den einzelnen anderen bei der Herstellung des
Mischgewebes verwendeten Spinnstorfen eingereiht würde. Diese Regel gilt jedoch nicht für einen oder mehrere gemischte Spinnstoffe, wenn sein oder
ihr Gewicht 10 % des Gesamtgewichts aller verarbeiteten Spinnstoffe nicht überschreitet. Dieser Prozentsatz erhöht sich auf :
— 20 % für Polyuräthanfäden mit Zwischenstücken aus elastischen Polyäthersegmenten, auch umsponnen, der Tarifnrn . ex 51.01 und ex 58.07 ;
— 30 % für Streifen mit einer Breite von nicht mehr als 5 mm, bestehend aus einer Seele aus einem dünnen Aluminiumstreifen oder aus einem mit

Aluminiumpuder bedeckten oder nicht bedeckten Kunststoffstreifen, die mit durchsichtigem oder gefärbtem Leim zwischen zwei Streifen aus Kunst
stoff geklebt ist.
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Hergestellte Ware
Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenschaft, die nicht die

Eigenschaft von Ursprungswaren verleihen

Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenscnaft, die die

Eigenschaft von Ursprungswaren verleihenTarif
nummer

Warenbezeichnung

51.02 C) Monofile , Streifen (künstliches
Stroh und dergleichen) und Katgut
nachahmungen, aus synthetischer
oder künstlicher Spinnmasse

Herstellen aus chemischen Waren
oder Spinnmasse

51.03 0) Synthetische und künstliche Spinn
fäden in Aufmachungen für den
Einzelverkauf

Herstellen aus chemischen Waren
oder Spinnmasse

51.04 0 Gewebe aus synthetischen oder
künstlichen Spinnfäden (einschließ
lich Gewebe aus Monofilen oder
Streifen) der Tarifnrn . 51.01 oder
51.02

Herstellen aus chemischen Waren
oder Spinnmasse

52.01 (») Metallfäden in Verbindung mit
Garnen aus Spinnstoffen (Metall
garne), einschließlich mit Metallfä

• den umsponnene Garne aus Spinn
stoffen ; metallisierte Garne aus
Spinnstoffen

Herstellen aus chemischen Waren,
Spinnmasse oder Naturfasern, aus
synthetischen oder künstlichen Spinn
fasern oder ihren Abfällen, weder
gekrempelt noch gekämmt

52.02 (2) Gewebe aus Metallfäden, Gewebe
aus Metallgarnen oder aus metalli
sierten Garnen der Tarifnr. 52.01 ,
zur Bekleidung, Innenausstattung
oder zu ähnlichen Zwecken

Herstellen aus chemischen Waren,
Spinnmasse oder Naturfasern, aus
synthetischen oder künstlichen Spinn
fasern oder ihren Abfällen

53.06 (') Streichgarne aus Wolle, nicht in
Aufmachungen für den Einzelver
kauf

Herstellen aus Waren der Tarifnrn.
53.01 oder 53.03

53.07 O Kammgarne aus Wolle, nicht in
Aufmachungen für den Einzelver
kauf

Herstellen aus Waren der Tarifnrn.
53.01 oder 53.03

53.08 ( l ) Garne aus feinen Tierhaaren, nicht
in . Aufmachungen für den Einzel
verkauf

Herstellen aus feinen Tierhaaren,
nicht bearbeitet, der Tarifnr. 53.02

53.09 (') Garne aus groben Tierhaaren oder
aus Roßhaar, nicht in Aufmachun
gen für den Einzelverkauf

Herstellen aus groben Tierhaaren,
nicht bearbeitet, der Tarifnr.. 53.02,
oder aus Roßhaar, nicht bearbeitet,
der Tarifnr. 05.03

53.10 0) Garne aus Wolle, aus feinen oder
groben Tierhaaren oder aus Roß
haar, in Aufmachungen für den
Einzelverkauf

Herstellen aus Waren der Tarifnrn .
05.03 und 53.01 bis 53.04

(') Für Garne aus zwei oder mehr Spinnstoffen gelten kumulativ die Bestimmungen dieser Liste betreffend die Tarifnummer, in die das Mischgarn einge
reiht wird , und die Bestimmungen betreffend die Tarifnummern, in die jeweils ein Faden aus den einzelnen anderen bei der Herstellung des Mischgarns
verwendeten Spinnstoffen eingereiht würde . Diese Regel gilt jedoch nicht für einen oder mehrere gemischte Spinnstoffe , wenn sein oder ihr Gewicht
10 % des Gesamtgewichts aller verarbeiteten Spinnstoffe nicht überschreitet.

( !) Für Gewebe aus zwei oder mehr Spinnstoffen gelten kumulativ die Bestimmungen dieser Liste betreffend die Tarifnummer, in die das Mischgewebe
eingereiht wird , und die Bestimmungen betreffend die Tarifnummern, in die jeweils ein Gewebe aus den einzelnen anderen bei der Herstellung des
Mischgewebes verwendeten Spinnstoffen eingereiht würde . Diese Regel gilt jedoch nicht für einen oder mehrere gemischte Spinnstoffe , wenn sein oder
ihr Gewicht 10 % des Gesamtgewichts aller verarbeiteten Spinnstoffe nicht überschreitet . Dieser Prozentsatz erhöht sich auf :
— 20 % für Polyuräthanfäden mit Zwischenstücken aus elastischen Polyäthersegmenten, auch umsponnen, der Tarifnrn . ex 51.01 und ex 58.07 ;
— 30 °/o für Streifen mit einer Breite von nicht mehr als 5 mm, bestehend aus einer Seele aus einem dünnen Aluminiumstreifen oder aus einem mit

Aluminiumpuder bedeckten oder nicht bedeckten Kunststoffstreifen, die mit durchsichtigem oder gefärbtem Leim zwischen zwei Streifen aus Kunst
stoff geklebt ist .



Nr. L 175/68 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 1 . 7 . 86

Hergestellte Ware
Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenschart, die nicht die

Eigenschaft von Ursprungswaren verleihen

Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenschaft, die die

Eigenschaft von Ursprungswaren verleihenTarif
nummer

Warenbezeichnung

53.11 (') Gewebe aus Wolle oder feinen
Tierhaaren

Herstellen aus Waren der Tarifnrn .
53.01 bis 53.05

53.12 (») Gewebe aus groben Tierhaaren
oder aus Roßhaar

Herstellen aus Waren der Tarifnrn .
53.02 bis 53.05 oder aus Roßhaar der
Tarifnr. 05.03

54.03 O Leinengarne und Ramiegarne, nicht
in Aufmachungen für den Einzel
verkauf

Herstellen aus Waren der Tarifnr.
54.01 , weder gekrempelt noch
gekämmt, oder aus Waren der
Tarifnr. 54.02

54.04 (2) Leinengarne und Ramiegarne, in
Aufmachungen für den Einzelver
kauf

Herstellen aus Waren der Tarifnrn .
54.01 oder 54.02

54.05 (') Gewebe aus Flachs oder Ramie Herstellen aus Waren der Tarifnrn .
54.01 oder 54.02

55.05 (J) Baumwollgarne, nicht in Aufma
chungen für den Einzelverkauf

Herstellen aus Waren der Tarifnrn .
55.01 oder 55.03

55.06 (J) Baumwollgarne in Aufmachungen
für den Einzelverkauf

Herstellen aus Waren der Tarifnrn .
55.01 oder 55.03

55.07 (') Drehergewebe aus Baumwolle Herstellen aus Waren der Tarifnrn .
55.01 , 55.03 oder 55.04

55.08 (') Schlingengewebe (Frottiergewebe)
aus Baumwolle

Herstellen aus Waren der Tarifnrn .
55.01 , 55.03 oder 55.04

55.09 (') Andere Gewebe aus Baumwolle Herstellen aus Waren der Tarifnrn .
55.01 , 55.03 oder 55.04

56.01 Synthetische und künstliche Spinn
fasern, weder gekrempelt noch
gekämmt

Herstellen aus chemischen Waren
oder Spinnmasse

56.02 Spinnkabel Herstellen aus chemischen Waren
oder Spinnmasse

56.03 Abfälle von synthetischen oder
künstlichen Spinnstoffen (einschließ
lich Garnabfälle und Reißspinn
stoff), weder gekrempelt noch
gekämmt

Herstellen aus chemischen Waren
oder Spinnmasse

(') Für Gewebe aus zwei oder mehr Spinnstoffen gelten kumulativ die Bestimmungen dieser Liste betreffend die Tarifnummer, in die das Mischgewebe
eingereiht wird , und die Bestimmungen betreffend die Tarifnummern, in die jeweils ein Gewebe aus den einzelnen anderen bei der Herstellung des
Mischgewebes verwendeten Spinnstoffen eingereiht würde . Diese Regel gilt jedoch nicht für einen oder mehrere gemischte Spinnstoffe, wenn sein oder
ihr Gewicht 10 % des Gesamtgewichts aller verarbeiteten Spinnstoffe nicht überschreitet. Dieser Prozentsatz erhöht sich auf :
— 20 % für Polyuräthanfäden mit Zwischenstücken aus elastischen Polyäthersegmenten , auch umsponnen, der Tarifnrn . ex 51.01 und ex 58.07 ;
— 30 % für Streifen mit einer Breite von nicht mehr als 5 mm, bestehend aus einer Seele aus einem dünnen Aluminiumstreifen oder aus einem mit

Aluminiumpuder bedeckten oder nicht bedeckten Kunststoffstreifen , die mit durchsichtigem oder gefärbtem Leim zwischen zwei Streifen aus Kunst
stoff geklebt ist .

( 2) Für Garne aus zwei oder mehr Spinnstoffen gelten kumulativ die Bestimmungen dieser Liste betreffend die Tarifnummer, in die das Mischgarn einge
reiht wird , und die Bestimmungen betreffend die Tarifnummern, in die jeweils ein Faden aus den einzelnen anderen bei der Herstellung des Mischgarns
verwendeten Spinnstoffen eingereiht würde . Diese Regel gilt jedoch nicht für einen oder mehrere gemischte Spinnstoffe , wenn sein oder ihr Gewicht
10 % des Gesamtgewichts aller verarbeiteten Spinnstoffe nicht überschreitet.
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Hergestellte Ware
Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenschaft, die nicht die

Eigenschaft von Ursprungswaren verleihen
Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren

ohne Ursprungseigenscnaft, die die
Eigenschaft von Ursprungswaren verleihenTarif

nummer
Warenbezeichnung

56.04 Synthetische und künstliche Spinn
fasern und Abfälle von syntheti
schen oder künstlichen Spinnstof
fen, gekrempelt, gekämmt oder
anders für die Spinnerei vorbereitet

Herstellen aus chemischen Waren
oder Spinnmasse

56.05 (') Garne aus synthetischen oder künst
lichen Spinnfasern (oder aus Abfäl
len von synthetischen oder künst
lichen Spinnstoffen), nicht in Auf
machungen für den Einzelverkauf

Herstellen aus chemischen Waren
oder Spinnmasse

56.06 0) Garne aus synthetischen oder künst
lichen Spinnfasern (oder aus Abfäl
len von synthetischen oder künstli
chen Spinnstoffen), in Aufmachun
gen für den Einzelverkauf

Herstellen aus chemischen Waren
oder Spinnmasse

56.07 O Gewebe aus synthetischen oder
künstlichen Spinnfasern

Herstellen aus Waren der Tarifnrn .
56.01 bis 56.03

57.06 0) Garne aus Jute oder anderen texti
len Bastfasern derTarifnr. 57.03

Herstellen aus Rohjute, Jutewerg oder
anderen rohen textilen Bastfasern der
Tarifnr. 57.03

ex 57.07 (') Hanfgarne Herstellen aus rohem Hanf

ex 57.07 O Garne aus anderen pflanzlichen
Spinnstoffen, ausgenommen Hanf
garne ■

Herstellen aus rohen pflanzlichen
Spinnstoffen der Tarifnrn . 57.02 bis
57.04

ex 57.07 Papiergarne Herstellen aus Waren des Kapitels 47,
chemischen Waren, Spinnmasse oder
Naturfasern, aus synthetischen oder
künstlichen Spinnfasern oder ihren
Abfällen, weder gekrempelt noch
gekämmt

57.10 O Gewebe aus Jute oder anderen texti
len Bastfasern derTarifnr. 57.03

Herstellen aus Rohjute, Jutewerg oder
anderen rohen textilen Bastfasern der
Tarifnr. 57.03

ex 57.11 O Gewebe aus anderen pflanzlichen
Spinnstoffen

/

Herstellen aus Waren der Tarifnrn .
57.01 , 57.02 , 57.04 oder aus Kokos
garnen derTarifnr. 57.07

(') Für Garne aus zwei oder mehr Spinnstoffen gelten kumulativ die Bestimmungen dieser Liste betreffend die Tarifnummer, in die das Mischgarn einge
reiht wird , und die Bestimmungen betreffend die Tarifnummern, in die jeweils ein Faden aus den einzelnen anderen bei der Herstellung des Mischgarns
verwendeten Spinnstoffen eingereiht würde . Diese Regel gilt jedoch nicht für einen oder mehrere gemischte Spinnstoffe, wenn sein oder ihr Gewicht
10 % des Gesamtgewichts aller verarbeiteten Spinnstone nicht überschreitet.

( J) Für Gewebe aus zwei oder mehr Spinnstoffen gelten kumulativ die Bestimmungen dieser Liste betreffend die Tarifnummer, in die das Mischgewebe
eingereiht wird , und die Bestimmungen betreffend die Tarifriummern, in die jeweils ein Gewebe aus den einzelnen anderen bei der Herstellung des
Mischgewebes verwendeten Spinnstoffen eingereiht würde . Diese Regel gilt jedoch nicht für einen oder mehrere gemischte Spinnstoffe, wenn sein oder
ihr Gewicht 10 % des Gesamtgewichts aller verarbeiteten Spinnstoffe nicht überschreitet. Dieser Prozentsatz erhöht sich auf :
— 20 % für Polyuräthanfäden mit Zwischenstücken aus elastischen Polyäthersegmenten, auch umsponnen, der Tarifnrn . ex 51.01 und ex 58.07 ;
— 30 % für Streifen mit einer Breite von nicht mehr als 5 mm, bestehend aus einer Seele aus einem dünnen Aluminiumstreifen oder aus einem mit

Aluminiumpuder bedeckten oder nicht bedeckten Kunststoffstreifen, die mit durchsichtigem oder gefärbtem Leim zwischen zwei Streifen aus Kunst
stoff geklebt ist.



Nr. L 175 /70 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 1 . 7 . 86

Hergestellte Ware
Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenschaft, die nicht die

Eigenschaft von Ursprungswaren verleihen

Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenscnaft, die die

Eigenschaft von Ursprungswaren verleihenTarif
nummer

Warenbezeichnung

ex 57.11 Gewebe aus Papiergarnen Herstellen aus Papier, chemischen
Waren, Spinnmasse oder Naturfasern,
aus synthetischen oder künstlichen
Spinnfasern oder ihren Abfällen

58.01 0) Geknüpfte Teppiche, auch konfek
tioniert

Herstellen aus Waren der Tarifnrn .
50.01 bis 50.03 , 51.01 , 53.01 bis 53.05 ,
54.01 , 55.01 bis 55.04 , 56.01 bis 56.03
oder 57.01 bis 57.04

58.02 (') Andere Teppiche, auch konfektio
niert ; Kelim, Sumak, Karamanie
und dergleichen, auch konfektio
niert

Herstellen aus Waren der Tarifnrn .
50.01 bis 50.03 , 51.01 , 53.01 bis 53.05 ,
54.01 , 55.01 bis 55.04, 56.01 bis 56.03 ,
57.01 bis 57.04 oder aus Kokosgarnen
der Tarifnr. 57.07

58.04 (') Samt, Plüsch, Schlingengewebe und
Chenillegewebe, ausgenommen
Gewebe der Tarifnrn . 55.08 und
58.05

Herstellen aus Waren der Tarifnrn .
50.01 bis 50.03 , 53.01 bis 53.05 , 54.01 ,
55.01 bis 55.04 , 56.01 bis 56.03 , 57.01
bis 57.04 oder aus chemischen Waren
oder Spinnmasse

58.05 (') Bänder und schußlose Bänder aus
parallel gelegten und geklebten
Garnen oder Spinnstoffen (bol
ducs), ausgenommen Waren der
Tarifnr. 58.06

Herstellen aus Waren der Tarifnrn .
50.01 bis 50.03 , 53.01 bis 53.05 , 54.01 ,
55.01 bis 55.04, 56.01 bis 56.03, 57.01
bis 57.04 oder aus chemischen Waren
oder Spinnmasse

58.06 (') Etiketten , Abzeichen und ähnliche
Waren, gewebt, nicht bestickt, als
Meterware oder zugeschnitten

Herstellen aus Waren der Tarifnrn .
50.01 bis 50.03 , 53.01 bis 53.05 , 54.01 ,
55.01 bis 55.04 , 56.01 bis 56.03 oder
aus chemischen Waren oder Spinn
masse

58.07 (') Chenillegarne, Gimpen (andere als
umsponnene Garne der Tarifnr.
52.01 und als umsponnene Garne
aus Roßhaar); Geflechte und sonsti
ge Posamentierwaren, als Meter
ware ; Quasten, Troddeln , Oliven,
Nüsse, Pompons und dergleichen

Herstellen aus Waren der Tarifnrn .
50.01 bis 50.03 , 53.01 bis 53.05 , 54.01 ,
55.01 bis 55.04, 56.01 bis 56.03 oder
aus chemischen Waren oder Spinn
masse

58.08 (') Tülle und geknüpfte Netzstoffe,
ungemustert

Herstellen aus Waren der Tarifnrn .
50.01 bis 50.03 , 53.01 bis 53.05 , 54.01 ,
55.01 bis 55.04 , 56.01 bis 56.03 oder
aus chemischen Waren oder Spinn
masse

58.09 (') Tülle, geknüpfte Netzstoffe und
Bobinetgardinenstoffe, gemustert ;
Spitzen (maschinen- oder hand
gefertigt), als Meterware oder als
Motiv

Herstellen aus Waren der Tarifnrn .
50.01 bis 50.03 , 53.01 bis 53.05 , 54.01 ,
55.01 bis 55.04, 56.01 bis 56.03 oder
aus chemischen Waren oder Spinn
masse

(') Bei Waren, die aus zwei oder mehreren Spinnstoffen bestehen, gelten die Bestimmungen in Spalte 4 dieser Liste für alle in diesen Mischwaren enthalte
nen Spinnstoffe . Diese Regel gilt jedoch nicht für einen oder mehrere gemischte Spinnstoffe , wenn sein oder ihr Gewicht 10 °/o des Gesamtgewichts
aller verarbeiteten Spinnstoffe nicht überschreitet. Dieser Prozentsatz erhöht sich auf:
— 20 % für Polyuräthanfäden mit Zwischenstücken aus elastischen Polyäthersegmenten , auch umsponnen, der Tarifnrn . ex 51.01 und ex 58.07 ;
— 30 % für Streifen mit einer Breite von nicht mehr als 5 mm, bestehend aus einer Seele aus einem dünnen Aluminiumstreifen oder aus einem mit

Aluminiumpuder bedeckten oder nicht bedeckten Kunststoffstreifen , die mit durchsichtigem oder gefärbtem Leim zwischen zwei Streifen aus Kunst
stoff geklebt ist .



1.7 . 86 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 175/71

Hergestellte Ware
Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenschart, aie nicht die

Eigenschaft von Ursprungswaren verleihen

Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenscnaft, die die

Eigenschaft von Ursprungswaren verleihenTarif
nummer

Warenbezeichnung

58.10 Stickereien als Meterware oder als
Motiv

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

59.01 C) Watte und Waren daraus ; Scher
staub, Knoten und Noppen, aus
Spinnstoffen

Herstellen aus Naturfasern, chemi
schen Waren oder Spinnmasse

ex 59.02 (') Filze und Waren daraus, ausgenom
men Nadelfilze, auch getränkt oder
bestrichen

Herstellen aus Naturfasern, chemi
schen Waren oder Spinnmasse

ex 59.02 (») Nadelfilze, auch getränkt oder
bestrichen

i

Herstellen aus Naturfasern, chemi
schen Waren oder Spinnmasse ; Her
stellen aus Spinnfasern oder endlosen
Spinnkabeln aus Polypropylen mit
einer Feinheit der Einzelfaser von
unter 8 den. , deren Wert 40 % des
Wertes der hergestellten Waren nicht
überschreitet

59.03 0 Vliesstoffe und Waren daraus, auch
getränkt oder bestrichen

Herstellen aus Naturfasern, chemi
schen Waren oder Spinnmasse

59.04 ( l) Bindfäden, Seile und Taue, auch
geflochten

Herstellen aus Naturfasern, chemi
schen Waren, Spinnmasse oder
Kokosgarnen der Tarifnr. 57.07

59.05 0) Netze aus Waren der Tarifnr.
59.04, in Stücken als Meterware
oder abgepaßt ; abgepaßte Fischer
netze aus Garnen , Bindfäden oder
Seilen

Herstellen aus Naturfasern, chemi
schen Waren, Spinnmasse oder
Kokosgarnen der Tarifnr. 57.07

59.06 0) Andere Waren aus Garnen, Bindfä
den, Seilen oder Tauen, ausgenom
men Gewebe und Waren daraus

Herstellen aus Naturfasern, chemi
schen Waren, Spinnmasse oder
Kokosgarnen der Tarifnr. 57.07

59.07 Gewebe, mit Leim oder stärkehalti
gen Zurichtestoffen bestrichen, zum
Einbinden von Büchern, zum Her
stellen von Futteralen und anderen
Kartonagen oder zu ähnlichen
Zwecken ; Pausleinwand ; präparier
te Malleinwand ; Bougram und ähn
liche Erzeugnisse für die Hutma
cherei

Herstellen aus Garnen

59.08 Gewebe, mit Zellulosederivaten
oder anderen Kunststoffen getränkt,
bestrichen oder überzogen oder mit
Lagen aus diesen Stoffen versehen

Herstellen aus Garnen

59.10 C) Linoleum, auch zugeschnitten ; Fuß
bodenbelag aus einem Grund aus
Spinnstoffen mit aufgetragener
Deckschicht aus beliebigen Stoffen,
auch zugeschnitten

Herstellen aus Garnen oder Spinnfa
sern

( l) Bei Waren, die aus zwei oder mehreren Spinnstoffen bestehen, gelten die Bestimmungen in Spalte 4 dieser Liste für alle in diesen Mischwaren enthalte
nen Spinnstoffe . Diese Regel gilt jedoch nicht für einen oder mehrere gemischte Spinnstoffe, wenn sein oder ihr Gewicht 10 % des Gesamtgewichts
aller verarbeiteten Spinnstoffe nicht überschreitet. Dieser Prozentsatz erhöht sich auf :
— 20 % für Polyuräthanfäden mit Zwischenstücken aus elastischen Polyäthersegmenten, auch umsponnen, der Tarifnrn . ex 51.01 und ex 58.07 ;
— 30 % für Streifen mit einer Breite von nicht mehr als 5 mm, bestehend aus einer Seele aus einem dünnen Aluminiumstreifen oder aus einem mit

Aluminiumpuder bedeckten oder nicht bedeckten Kunststoffstreifen, die mit durchsichtigem oder gefärbtem Leim zwischen zwei Streifen aus Kunst
stoff geklebt ist.



Nr. L 175/72 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 1.7 . 86

Hergestellte Ware
Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenschart, die nicht die

Eigenschaft von Ursprungswaren verleihen

Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenscnaft, die die

Eigenschaft von-Ursprungswaren verleihenTarif
nummer

Warenbezeichnung

ex 59.11 Kautschutierte Gewebe, ausgenom
men Gewirke, mit Ausnahme sol
cher Gewebe, die aus Geweben aus
synthetischen Spinnfäden oder aus
Flächenerzeugnissen aus parallel lie
genden Garnen aus Spinnfäden
bestehen und die mit Kautschuk
Latex getränkt oder überzogen sind,
und die einen Anteil an Spinnstof
fen von mindestens 90 Gewichts
hundertteilen haben und zur Her
stellung von Bereifungen oder zu
anderen technischen Zwecken ver
wendet werden

Herstellen aus Garnen

ex 59.11 Kautschutierte Gewebe, ausgenom
men Gewirke, die aus Geweben aus
synthetischen Spinnfäden oder aus
Flächenerzeugnissen aus parallel
liegenden Garnen aus Spinnfäden
bestehen und die mit Kautschuk
Latex getränkt oder überzogen sind,
und die einen Anteil an Spinnstof
fen von mindestens 90 Gewichts
hundertteilen haben und zur Her
stellung von Bereifungen oder zu
anderen technischen Zwecken ver
wendet werden

Herstellen aus chemischen Waren

59.12 Andere Gewebe, getränkt oder
bestrichen ; bemalte Gewebe für
Theaterdekorationen, Atelierhinter
gründe und dergleichen

Herstellen aus Garnen

59.13 C) Gummielastische Gewebe, ausge
nommen Gewirke

Herstellen aus einfachen Garnen

59.15 C) Pumpenschläuche und ähnliche
Schläuche, aus Spinnstoffen, auch
mit Armaturen oder Zubehör aus
anderen Stoffen

Herstellen aus Waren der Tarifnrn .
50.01 bis 50.03 , 53.01 bis 53.05 , 54.01 ,
55.01 bis 55.04, 56.01 bis 56.03 , 57.01
bis 57.04 oder aus chemischen Waren
oder Spinnmasse

59.16 (') Förderbänder und Treibriemen, aus
Spinnstoffen, auch verstärkt

Herstellen aus Waren der Tarifnrn .
50.01 bis 50.03 , 53.01 bis 53.05 , 54.01 ,
55.01 bis 55.04 , 56.01 bis 56.03 , 57.01
bis 57.04 oder aus chemischen Waren
oder Spinnmasse

59.17 C) Technische Gewebe und Gegen
stände des technischen Bedarfs, aus
Spinnstoffen

Herstellen aus Waren der Tarifnrn.
50.01 bis 50.03, 53.01 bis 53.05, 54.01 ,
55.01 bis 55.04, 56.01 bis 56.03 , 57.01
bis 57.04 oder aus chemischen Waren
oder Spinnmasse

(') Bei Waren, die aus zwei oder mehreren Spinnstoffen bestehen , gelten die Bestimmungen in Spalte 4 dieser Liste für alle in diesen Mischwaren enthalte
nen Spinnstoffe . Diese Regel gilt jedoch nicht für einen oder mehrere gemischte Spinnstoffe, wenn sein oder ihr Gehalt 10 % des Gesamtgewichts aller
verarbeiteten Spinnstoffe nicht überschreitet . Dieser Prozentsatz erhöht sich auf :
— 20 % für Polyuräthanfäden mit Zwischenstücken aus elastischen Polyäthersegmenten, auch umsponnen, der Tarifnrn . ex 51.01 und ex 58.07 ;
— 30 % für Streifen mit einer Breite von nicht mehr als 5 mm, bestehend aus einer Seele aus einem dünnen Aluminiumstreifen oder aus einem mit

Aluminiumpuder bedeckten oder nicht bedeckten Kunststoffstreifen , die mit durchsichtigem oder gefärbtem Leim zwischen zwei Streifen aus Kunst
stoff geklebt ist.



1.7 . 86 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 175/73

Hergestellte Ware
Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenschaft, die nicht die

Eigenschaft von Ursprungswaren verleihen
Be- oder Verarbeitungsvoreänge an Waren

ohne Ursprungseigenschaft, die die
Eigenschaft von Ursprungswaren verleihenTarif

nummer
Warenbezeichnung

ex Kapitel
60 C)

Gewirke, ausgenommen Wirkwa
ren, die durch Zusammennähen
oder sonstiges Zusammenfügen der
gewirkten (zugeschnittenen oder
abgepaßten) Teile hergestellt wer
den

Herstellen aus Naturfasern, gekrem
pelt oder gekämmt, aus Waren der
Tarifnrn. 56.01 bis 56.03, aus chemi
schen Waren oder Spinnmasse

ex 60.02 Handschuhe aus Gewirken, weder
gummielastisch noch kautschutiert,
durch Zusammennähen oder sonsti
ges Zusammenfügen der gewirkten
(zugeschnittenen oder abgepaßten)
Teile hergestellt

Herstellen aus Garnen (2)

ex 60.03 Strümpfe, Unterziehstrümpfe, Sok
ken, Söckchen, Strumpfschoner und
ähnliche Wirkwaren, weder gummi
elastisch noch kautschutiert, durch
Zusammennähen oder sonstiges
Zusammenfügen der gewirkten
(zugeschnittenen oder abgepaßten)
Teile hergestellt

Herstellen aus Garnen (J)

ex 60.04 Unterkleidung aus Gewirken, weder
gummielastisch noch kautschutiert,
durch Zusammennähen oder sonsti
ges Zusammenfügen der gewirkten
(zugeschnittenen oder abgepaßten)
Teile hergestellt

Herstellen aus Garnen (J)

ex 60.05 Oberkleidung, Bekleidungszubehör
und andere Wirkwaren, weder
gummielastisch noch kautschutiert,
durch Zusammennähen oder sonsti
ges Zusammenfügen der gewirkten
(zugeschnittenen oder abgepaßten)
Teile hergestellt

Herstellen aus Garnen (J)

ex 60.06 Gummielastische Gewirke und
kautschutierte Gewirke sowie
Waren daraus (einschließlich Knie
schützer und Gummistrümpfe),
durch Zusammennähen oder sonsti
ges Zusammenfügen der gewirkten
(zugeschnittenen oder abgepaßten)
Teile hergestellt

Herstellen aus Garnen (2)

ex 61.01 Oberkleidung für Männer und Kna
ben, ausgenommen Feuerschutzklei
dung aus Gewebe, beschichtet mit
einer Folie aus aluminisiertem Poly
ester

Herstellen aus Garnen (J)

ex 61.01 Feuerschutzkleidung aus Gewebe,
beschichtet mit einer Folie aus alu
minisiertem Polyester

Herstellen aus nicht beschichteten
Geweben, deren Wert 40 % des Wer
tes der hergestellten Ware nicht über
schreitet (2)

(') Bei Waren, die aus zwei oder mehreren Spinnstoffen bestehen, gelten die Bestimmungen in Spalte 4 dieser Liste für alle in diesen Mischwaren enthalte
nen Spinnstoffe. Diese Regel gilt jedoch nicht für einen oder mehrere gemischte Spinnstoffe, wenn sein oder ihr Gewicht 10 % des Gesamtgewichts
aller verarbeiteten Spinnstoffe nicht überschreitet . Dieser Prozentsatz erhöht sich auf : ,
— 20 % für Polyuräthanfäden mit Zwischenstücken aus elastischen Polyäthersegmenten, auch umsponnen, der Tarifnrn . ex 51.01 und ex 58.07 ;
— 30 % für Streifen mit einer Breite von nicht mehr als 5 mm, bestehend aus einer Seele aus einem dünnen Aluminiumstreifen oder aus einem mit

Aluminiumpuder bedeckten oder nicht bedeckten Kunststoffstreifen, die mit durchsichtigem oder gefärbtem Leim zwischen zwei Streifen aus Kunst
stoff geklebt ist.

(') Die verwendeten Garnituren und Zubehör (ausgenommen Futter und Einlagestoffe), die die Tarifnummer wechseln , nehmen der hergestellten Ware
nicht die Eigenschaft einer Ursprungsware, wenn ihr Gewicht 10 % des Gesamtgewichts aller verarbeiteten Spinnstoffe nicht überschreitet .



Nr. L 175/74 Ämtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 1.7 . 86

Hergestellte Ware
Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenschart, die nicht die

Eigenschaft von Ursprungswaren verleihen

Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenscnaft, die die

Eigenschaft von Ursprungswaren verleihenTarif
nummer

Warenbezeichnung

ex 61.02 Oberkleidung für Frauen, Mädchen
und Kleinkinder, nicht bestickt,
ausgenommen Feuerschutzkleidung
aus Gewebe, beschichtet mit einer
Folie aus aluminisiertem Polyester

Herstellen aus Garnen (') •

ex 61.02 Feuerschutzkleidung aus Gewebe,
beschichtet mit einer Folie aus alu
minisiertem Polyester

Herstellen aus nicht beschichteten
Geweben, deren Wert 40 % des Wer
tes der hergestellten Ware nicht über
schreitet (')

ex 61.02 Oberkleidung für Frauen, Mädchen
und Kleinkinder, bestickt

, Herstellen aus nicht bestickten Gewe
ben, deren Wert 40 % des Wertes der
hergestellten Ware nicht überschrei
tet 0)

61.03 Unterkleidung (Leibwäsche) für
. Männer und Knaben, auch Kragen,
Vorhemden und Manschetten

Herstellen aus Garnen (l)

61.04 Unterkleidung (Leibwäsche) für
Frauen, Mädchen und Kleinkinder

Herstellen aus Garnen (')

ex 61.05 Taschentücher und Ziertaschentü
cher, nicht bestickt

Herstellen aus rohen Einfachgar
nen o) o

ex 61.05 Taschentücher und Ziertaschentü
cher, bestickt

Herstellen aus nicht bestickten Gewe
ben, deren Wert 40 % des Wertes der
hergestellten Ware nicht überschrei
tet o

ex 61.06 Schals , Umschlagtücher, Halstü
cher, Kragenschoner, Kopftücher,
Schleier und ähnliche Waren, nicht
bestickt

Herstellen aus rohen Einfachgarnen
aus Naturfasern oder synthetischen
oder künstlichen Fasern oder ihren
Abfällen oder aus chemischen Waren
oder Spinnmasse (')

ex 61.06 Schals , Umschlagtücher, Halstü
cher, Kragenschoner, Kopftücher,
Schleier und ähnliche Waren ,
bestickt

Herstellen aus nicht bestickten Gewe
ben, deren Wert 40 % des Wertes der
hergestellten Ware nicht überschrei
tet (')

61.07 Krawatten Herstellen aus Garnen (')

61.09 Korsette, Hüftgürtel , Mieder, Bü
stenhalter, Hosenträger, Strumpf
halter, Strumpfbänder, Sockenhalter
und ähnliche Waren, aus Spinnstof
fen, auch gewirkt, auch gummi
elastisch

Herstellen aus Garnen ( x)

ex 61.10 Handschuhe, Strümpfe, Socken und
Söckchen, nicht gewirkt, ausgenom
men Feuerschutzkleidung aus
Gewebe, beschichtet mit einer Folie
aus aluminisiertem Polyester

Herstellen aus Garnen (l)

(') Die verwendeten Garnituren und Zubehör (ausgenommen Futter und Einlagestoffe), die die Tarifnummer wechseln , nehmen der hergestellten Ware
nicht die Eigenschaft einer Ursprungsware , wenn ihr Gewicht 10 % des Gesamtgewichts aller verarbeiteten Spinnstoffe nicht überschreitet .

(') Bei Waren aus zwei oder mehr Spinnstoffen gilt diese Regel nicht für einen oder mehrere gemischte Spinnstoffe, wenn sein oder ihr Gewicht 10 °/o des
Gesamtgewichts aller verarbeiteten Spinnstoffe nicht überschreitet .



1 . 7 . 86 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 175/75

Hergestellte Ware
Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenschaft, die nicht die

Eigenschaft von Ursprungswaren verleihen

Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenscnaft, die die

Eigenschaft von Ursprungswaren verleihenTarif
nummer

Warenbezeichnung

ex 61.10 Feuerschutzkleidung aus Gewebe,
beschichtet mit einer Folie aus alu
minisiertem Polyester

Herstellen aus nicht beschichteten
Geweben , deren Wert 40 % des Wer
tes der hergestellten Ware nicht über
schreitet (')

ex 61.11 Anderes konfektioniertes Beklei
dungszubehör ; Schweißblätter,
Schulterpolster und andere Polster,
für Schneiderarbeiten, Gürtel , Muf
fe , Schutzärmel usw. , ausgenommen
Kragen, Hemdeinsätze, Blusenein
sätze, Jabots, Manschetten und ähn
liche Putzwaren für Ober- und
Unterkleidung für Frauen und
Mädchen , bestickt

Herstellen aus Garnen (')

ex 61.11 Kragen, Hemdeinsätze, Blusenein
sätze, Jabots , Manschetten und ähn
liche Putzwaren für Ober- und
Unterkleidung für Frauen und
Mädchen, bestickt

Herstellen aus nicht bestickten Gewe
ben, deren Wert 40 % des Wertes der
hergestellten Ware nicht überschrei
tet 0)

62.01 Decken Herstellen aus rohen Garnen der
Kapitel 50 bis 56 (*)

ex 62.02 Bettwäsche, Tischwäsche, Wäsche
zur Körperpflege und andere Haus
haltswäsche ; Vorhänge, Gardinen
und andere Gegenstände zur Innen
ausstattung, nicht bestickt

Herstellen aus rohen Einfachgar
nen ( J)

ex 62.02 Bettwäsche, Tischwäsche, Wäsche
zur Körperpflege und andere Haus
haltswäsche ; Vorhänge, Gardinen
und andere Gegenstände zur Innen
ausstattung, bestickt

Herstellen aus nicht bestickten Gewe
ben, deren Wert 40 % des Wertes der
hergestellten Ware nicht überschreitet

62.03 Säcke und Beutel zu Verpackungs
zwecken

Herstellen aus chemischen Waren,
Spinnmasse oder Naturfasern, aus syn
thetischen oder künstlichen Spinnfa
sern oder ihren Abfällen (2)

62.04 Planen, Segel , Markisen, Zelte und
Zeltlagerausrüstungen

Herstellen aus rohen Einfachgar
nen ( 2)

ex 62.05 Andere konfektionierte Waren aus
Geweben , einschließlich Schnittmu
ster zum Herstellen von Beklei
dung, ausgenommen Klappfächer
und starre Fächer, Fächergestelle
und Fächergriffe , Teile von Fächer
gestellen und Fächergriffen

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 40 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

64.01 Schuhe mit Laufsohlen und Oberteil
aus Kautschuk oder Kunststoff

Herstellen aus Schuhteilen aus Stof
fen aller Art, ausgenommen Metall,
in Form von Zusammensetzungen,
bestehend aus Schuhoberteilen, die
mit einer Brandsohle oder anderen
Bodenteilen (ausgenommen Lauf
sohle) verbunden sind

(') Die verwendeten Garnituren und Zubehör (ausgenommen Futter und Einlagestoffe), die die Tarifnummer wechseln, nehmen der hergestellten Ware
nicht die Eigenschaft einer Ursprungsware , wenn ihr Gewicht 10 % des Gesamtgewichts aller verarbeiteten Spinnstoffe nicht überschreitet .

(') Bei Waren aus zwei oder mehr Spinnstoffen gilt diese Regel nicht für einen oder mehrere gemischte Spinnstoffe, wenn sein oder ihr Gewicht 10 % des
Gesamtgewichts aller verarbeiteten Spinnstoffe nicht überschreitet.

\



Nr. L 175/76 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 1 . 7 . 86

Hergestellte Ware
Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenschart, die nicht die

Eigenschaft von Ursprungswaren verleihen

Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenschaft, die die

Eigenschaft von Ursprungswaren verleihenTarif
nummer

Warenbezeichnung

64.02 Schuhe mit Laufsohlen aus Leder
oder Kunstleder ; Schuhe mit Lauf
sohlen aus Kautschuk oder Kunst
stoff (ausgenommen Schuhe der
Tarifnr. 64.01 )

Herstellen aus Schuhteilen aus Stof
fen aller Art, ausgenommen Metall ,
in Form von Zusammensetzungen,
bestehend aus Schuhoberteilen, die
mit einer Brandsohle oder anderen
Bodenteilen (ausgenommen Lauf
sohle) verbunden sind

64.03 Schuhe aus Holz, Schuhe mit Lauf
sohlen aus Holz oder Kork

Herstellen aus Schuhteilen aus Stof
fen aller Art, ausgenommen Metall ,
in Form von Zusammensetzungen,
bestehend aus Schuhoberteilen, die
mit einer Brandsohle oder anderen
Bodenteilen (ausgenommen Lauf
sohle) verbunden sind

<

64.04 Schuhe mit Laufsohlen aus anderen
Stoffen (z. B. Schnüre, Pappe,
Gewebe, Filz , Geflecht)

Herstellen aus Schuhteilen aus Stof
fen aller Art, ausgenommen Metall ,
in Form von Zusammensetzungen,
bestehend aus Schuhoberteilen, die
mit einer Brandsohle oder anderen
Bodenteilen (ausgenommen Lauf
sohle) verbunden sind

65.03 Hüte und andere Kopfbedeckun
gen, aus Filz, aus Hutstumpen oder
Hutplatten der Tarifnr. 65.01 her
gestellt, ausgestattet oder nicht aus
gestattet

Herstellen aus Spinnfasern (')

65.05 Hüte und andere Kopfbedeckungen
(einschließlich Haarnetze), gewirkt
oder aus Stücken (ausgenommen
Streifen) von Geweben, Gewirken,
Spitzen , Filz oder anderen Spinn
stoffwaren hergestellt, ausgestattet
oder nicht ausgestattet

Herstellen aus Garnen oder Spinnfa
sern (')

66.01 Regenschirme und Sonnenschirme,
einschließlich Stockschirme , Schirm
zelte und dergleichen

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

ex 70.07 Gegossenes oder gewalztes Flach
glas und „Tafelglas" (auch geschlif
fen oder poliert), anders als quadra
tisch oder rechteckig zugeschnitten
oder gebogen oder anders bearbei
tet (z. B. mit abgeschrägten Rän
dern, graviert); Isolierflachglas aus
mehreren Schichten

Herstellen aus gegossenem , gezoge
nem oder gewalztem Glas der
Tarifnrn . 70.04 bis 70.06

/

70.08 Vorgespanntes Einschichten-Sicher
heitsglas und Mehrschichten-Sicher
heitsglas (Verbundglas), auch fasso
niert

Herstellen aus gegossenem, gezoge
nem oder gewalztem Glas der
Tarifnrn . 70.04 bis 70.06

70.09 Spiegel aus Glas , auch gerahmt, ein
schließlich Rückspiegel

Herstellen aus gegossenem, gezoge
nem oder gewalztem Glas der
Tarifnrn. 70.04 bis 70.06

(') Die verwendeten Garnituren und Zubehör (ausgenommen Futter und Einlagestoffe), die die Tarifnummer wechseln , nehmen der hergestellten Ware
nicht die Ursprungseigenschaft, wenn ihr Gewicht 10 % des Gesamtgewichts aller verarbeiteten Spinnstoffe nicht überschreitet.
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Hergestellte Ware
Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenschart, die nicht die

Eigenschaft von Ursprungswaren verleihen

Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenscnaft, die die

Eigenschaft von Ursprungswaren verleihenTarif
nummer

Warenbezeichnung

71.15 Waren aus echten Perlen, Edelstei
nen, Schmucksteinen, synthetischen
oder rekonstituierten Steinen

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

73.07 Vorblöcke (Blooms), Knüppel,
Brammen und Platinen, aus Stahl ;
Stahl , nur vorgeschmiedet oder
gehämmert (Schmiedehalbzeug)

Herstellen aus Waren der Tarifnr.
73.06

73.08 Warmbreitband aus Stahl , in Rollen Herstellen aus Waren der Tarifnr.
73.07

73.09 Breitflachstahl Herstellen aus Waren der Tarifnr.
73.07 oder 73.08

73.10 Stabstahl , warm gewalzt, warm
stranggepreßt oder geschmiedet
(einschließlich Walzdraht); Stab
stahl , kalt hergestellt oder kalt fer
tiggestellt ; Hohlbohrerstäbe aus
Stahl für den Bergbau

Herstellen aus Waren der Tarifnr.
73.07

73.11 Profile aus Stahl , warm gewalzt,
warm stranggepreßt, geschmiedet,
kalt hergestellt oder kalt fertig
gestellt ; Spundwandstahl , auch
gelocht oder aus zusammengesetz
ten Elementen hergestellt

Herstellen aus Waren der Tarifnrn.
73.07 bis 73.10, 73.12 oder 73.13

73.12 Bandstahl , warm oder kalt gewalzt Herstellen aus Wären der Tarifnrn.
73.07 bis 73.09 oder 73.13

73.13 Bleche aus Stahl , warm oder kalt
gewalzt

Herstellen aus Waren der Tarifnrn .
73.07 bis 73.09

73.14 Draht aus Stahl, auch überzogen,
ausgenommen isolierte Drähte für
die Elektrotechnik

Herstellen aus Waren der Tarifnr.
73.10

73.16 Oberbaumaterial für Bahnen, aus
Eisen oder Stahl ; Schienen, Leit
schienen, Weichenzungen, Herz
stücke, Kreuzungen, Weichen, Zun
genverbindungsstangen, Zahnstan
gen, Bahnschwellen, Laschen,
Schienenstühle und Winkel , Unter
lagsplatten , Klemmplatten, Spur
platten und Spurstangen und ande
res speziell für das Verlegen,
Zusammenfügen oder Befestigen
von Schienen hergestelltes Material

Herstellen aus Waren der Tarifnr.
73.06

73.18 Rohre (einschließlich Rohrluppen)
aus Stahl , ausgenommen Waren der
Tarifnr. 73.19

Herstellen aus Waren der Tarifnrn.
73.06, 73.07 oder der Tarifnr. 73.15 in
den in den Tarifnrn. 73.06 und 73.07
aufgeführten Formen

74.03 Stäbe, Profile und Draht, aus Kup
fer, massiv *

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet
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Hergestellte Ware
Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenschaft, die nicht die

Eigenschaft von Ursprungswaren verleihen •

Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenschaft, die die

Eigenschaft von Ursprungswaren verleihenTarif
nummer

Warenbezeichnung

74.04 Bleche, Platten, Tafeln und Bänder,
aus Kupfer, mit einer Dicke von
mehr als 0,15 mm

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

74.05 Blattmetall , Folien und dünne Bän
der, aus Kupfer (auch geprägt,
zugeschnitten , gelocht, überzogen,
bedruckt oder auf Papier, Pappe,
Kunststoff oder ähnlichen Unterla
gen befestigt), mit einer Dicke
(ohne Unterlage) von 0,15 mm oder
weniger

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

74.06 Pulver und Flitter, aus Kupfer Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

74.07 Rohre (einschließlich Rohlinge) und
Hohlstangen, aus Kupfer

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

74.08 Rohrformstücke, Rohrverschluß
stücke und Rohrverbindungsstücke
(Nippel , Kniestücke, Kupplungen,
Muffen, Flansche und ähnliche
Waren), aus Kupfer

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

74.10 Kabel , Seile , Litzen und ähnliche
Waren, aus Kupferdraht, ausge
nommen isolierte Drahtwaren für
die Elektrotechnik

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

74.11 Gewebe (einschließlich endlose
Gewebe), Gitter und Geflechte , aus
Kupferdraht ; Streckbleche aus Kup
fer

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten . Ware nicht über
schreitet

74.15 Stifte , Nägel , zugespitzte Krampen,
Haken und Reißnägel , aus Kupfer
oder mit Schaft aus Eisen oder
Stahl mit Kupferkopf; Bolzen und
Muttern (auch mit Gewinde),
Schrauben, Ringschrauben und
Schraubhaken , Nieten, Splinte , Keile und ähnliche Waren der Schrau
ben- und Nietenindustrie, aus Kup
fer ; Unterlegscheiben (auch
geschlitzte Unterlegscheiben und
Federringscheiben) aus Kupfer

I Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet •

74.16 Federn aus . Kupfer
\

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet
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Hergestellte Ware
Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenschaft, die nicht die

Eigenschaft von Ursprungswaren verleihen

Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenschaft, die die

Eigenschaft von Ursprungswaren verleihenTarif
nummer

Warenbezeichnung

74.17 Nichtelektrische Koch- und Heiz
geräte, wie sie üblicherweise im
Haushalt verwendet werden , Teile
davon, aus Kupfer

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

74.18 Haushaltsartikel , Hauswirtschaftsar
tikel , sanitäre und hygienische Arti
kel , Teile davon, aus Kupfer

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

%.19 Andere Waren aus Kupfer Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

75.02 Stäbe, Profile und Draht, aus
Nickel , massiv

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

75.03 Bleche, Platten, Tafeln und Bänder,
von beliebiger Dicke, aus Nickel ;
Pulver, Flitter, aus Nickel

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

75.04 Rohre (einschließlich Rohlinge),
Hohlstangen, Rohrformstücke,
Rohrverschlußstücke und Rohrver
bindungsstücke (Nippel, Kniestük
ke, Kupplungen, Muffen, Flansche
und ähnliche Waren), aus Nickel

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50% des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

75.05 Anoden zum Vernickeln, auch elek
trolytisch hergestellt, roh oder bear
beitet

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

75.06 Andere Waren aus Nickel Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

76.02 Stäbe , Profile und Draht, aus Alu
minium, massiv

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

76.03 Bleche, Platten , Tafeln und Bänder,
aus Aluminium, mit einer Dicke von
mehr als 0,20 mm

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

76.04 Blattmetall , Folien und dünne Bän
der, aus Aluminium (auch geprägt,
zugeschnitten, gelocht, überzogen,
bedruckt oder auf Papier, Pappe,
Kunststoff oder ähnlichen Unterla
gen befestigt), mit einer Dicke
(ohne Unterlage) von 0,20 mm oder
weniger

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet
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Hergestellte Ware
Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenschart, die nicht die

Eigenschaft von Ursprungswaren verleihen

Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenscnaft, die die

Eigenschaft von Ursprungswaren verleihenTarif
nummer

Warenbezeichnung

76.05 Pulver und Flitter, aus Aluminium Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

76.06 Rohre (einschließlich Rohlinge) und
Hohlstangen, aus Aluminium

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

76.07 Rohrformstücke, Rohrverschluß
stücke und Rohrverbindungsstücke
(Nippel , Kniestücke, Kupplungen,
Muffen, Flansche und ähnliche
Waren), aus Aluminium

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

76.08 Konstruktionen sowie Teile von
Konstruktionen (z. B. Schuppen,
Brücken und Brückenteile, Türme,
Masten, Pfeiler, Säulen, Gerüste,
Bedachungen , Tür- und Fensterrah
men, Geländer), aus Aluminium ; zu
Konstruktionszwecken vorgearbei
tete Bleche, Stäbe, Profile, Rohre
usw., aus Aluminium

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

76.09 Sammelbehälter, Fässer, Bottiche
und ähnliche Behälter, für Stoffe
aller Art (ausgenommen verdichtete
oder verflüssigte Gase), aus Alumi
nium, mit einem Fassungsvermögen
von mehr als 300 1 , ohne mechani
sche oder wärmetechnische Einrich
tung, auch mit Innenauskleidung
oder Wärmeschutzverkleidung

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

76.10 Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen
und ähnliche Behälter zu Trans
port- oder Verpackungszwecken ,
aus Aluminium, einschließlich Ver
packungsröhrchen und Tuben

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

76.11 Behälter aus Aluminium für verdich
tete oder verflüssigte Gase

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

76.12 Kabel , Seile , Litzen und ähnliche
Waren, aus Aluminiumdraht, ausge
nommen isolierte Drahtwaren für
die Elektrotechnik

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

76.15 Haushaltsartikel , Hauswirtschaftsar
tikel , sanitäre und hygienische Arti
kel , Teile davon, aus Aluminium

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet
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Hergestellte Ware
Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenschaft, die nicht die

Eigenschaft von Ursprungswaren verleihen
Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren

ohne Ursprungseigenschaft, die die
Eigenschaft von Ursprungswaren verleihenTarif

nummer
Warenbezeichnung

76.16 Andere Waren aus Aluminium Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

77.02 Stäbe (Stangen), Profile, Draht,
•Bleche, Tafeln, Bänder, nach Größe
sortierte Drehspäne, Pulver und
Flitter, Rohre (einschließlich Roh
linge), Hohlstangen, aus Magnesi
um ; andere Waren aus Magnesium

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

78.02 Stäbe, Profile und Draht, aus Blei ,
massiv

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

78.03 Bleche, Platten, Tafeln und Bänder,
aus Blei , mit einem Quadratmeter
gewicht von mehr als 1 ,7 kg

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

78.04 Folien und dünne Bänder, aus Blei
(auch geprägt, zugeschnitten, ge
locht, überzogen, bedruckt oder auf
Papier, Pappe, Kunststoff oder ähn
lichen Unterlagen befestigt), mit
einem Quadratmetergewicht (ohne
Unterlage) von 1,7 kg oder weni
ger; Pulver und Flitter, aus Blei

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

78.05 Rohre (einschließlich Rohlinge),
Hohlstangen, Rohrformstücke,
Rohrverschlußstücke und Rohrver
bindungsstücke (Nippel , Kniestük
ke, S-förmig gebogene Rohre für
Geruchverscnlüsse, Kupplungen,
Muffen, Flansche und ähnliche
Waren), aus Blei

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

78.06 Andere Waren aus Blei Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

79.02 Stäbe, Profile und Draht, aus Zink,
massiv

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

79.03 Bleche, Platten, Tafeln und Bänder,
aus Zink, in beliebiger Dicke ; Pul
ver und Flitter, aus Zink

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

79.04 Rohre (einschließlich Rohlinge),
Hohlstangen, Rohrformstücke,
Rohrverschlußstücke und Rohrver
bindungsstücke (Nippel , Kniestük
ke, Kupplungen, Muffen, Flansche
und ähnliche Waren), aus Zink

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet
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Hergestellte Ware
Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Wären
ohne Ursprungseigenschaft, die nicht die

Eigenschaft von Ursprungswaren verleihen

Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenscnaft, die die

Eigenschaft von Ursprungswaren verleihenTarif
nummer

Warenbezeichnung

79.06 Andere Waren aus Zink Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

80.02 Stäbe, Profile und Draht, aus Zinn,
massiv

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

80.03 Bleche, Platten, Tafeln und Bänder,
aus Zinn, mit einem Quadratmeter
gewicht von mehr als 1 kg

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

80.04 Blattmetäll , Folien und dünne Bän
der, aus Zinn (auch geprägt, zuge
schnitten, gelocht, überzogen,
bedruckt oder auf Papier, Pappe,
Kunststoff oder ähnlichen Unterla
gen befestigt), mit einem Quadrat
metergewicht (ohne Unterlage) von
1 kg oder weniger ; Pulver und Flit
ter, aus Zinn

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

80.05 Rohre (einschließlich Rohlinge),
Hohlstangen, Rohrformstücke,
Rohrverschlußstücke und Rohrver
bindungsstücke (Nippel , Kniestük
ke, Kupplungen, Muffen, Flansche
und ähnliche Waren), aus Zinn

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

82.05 Auswechselbare Werkzeuge zur
•Verwendung in Werkzeugmaschi
nen und mechanischem oder
nichtmechanischem Handwerkszeug
(z. B. zum Treiben , Stanzen,
Gewindeschneiden, Gewindeboh
ren , Bohren, Fräsen, Ausweiten ,
Schneiden , Drehen, Schrauben),
einschließlich Zieheisen, Preßmatri
zen zum Warmstrangpressen von
Metallen, Erd-, Gesteins- und Tief
bohrwerkzeuge, mit arbeitendem
Teil

Be- oder Verarbeitung oder Montage
unter Verwendung von Waren und
Teilen, deren Wert 40 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

82.06 Messer und Schneidklingen, für
Maschinen oder mechanische Ge
räte

i

Be- oder Verarbeitung oder Montage
unter Verwendung von Waren und
Teilen, deren Wert 40 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

ex Kapitel
84

Kessel , Maschinen , Apparate und
mechanische Geräte, ausgenommen
Maschinen, Apparate , Geräte und
Einrichtungen zur Kälteerzeugung,
mit elektrischer oder anderer Ausrü
stung (Tarifnr. 84.15), und Nähma
schinen, einschließlich Möbel zum
Einbaü von Nähmaschinen (Tarifnr.
ex 84.41 )

Be- oder Verarbeitung oder Montage
unter Verwendung von Waren und
Teilen, deren Wert 40 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet
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Hergestellte Ware
Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenschaft, die nicht die

Eigenschart von Ursprungswaren verleihen

Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenschaft, die die

Eigenschaft von Ursprungswaren verleihenTarif
nummer

Warenbezeichnung

84.15 Maschinen, Apparate , Geräte und
Einrichtungen zur Kälteerzeugung,
mit elektrischer oder anderer Ausrü
stung

-

Be- oder Verarbeitung oder Montage
unter Verwendung von Waren und
Teilen, deren Wert 40 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet, sofern dem Wert nach min
destens 50 % der verwendeten Waren
und Teile (') Ursprungswaren sind

ex 84.41 Nähmaschinen (z. B. zum Nähen
von Spinnstoffwaren, Leder oder
Schuhen) einschließlich Möbel zum
Einbau von Nähmaschinen

Be- oder Verarbeitung oder Montage
unter Verwendung von Waren und
Teilen, deren Wert 40 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet, sofern ,
— dem Wert nach mindestens 50 %

der zur Montage des Kopfes (ohne
Motor) verwendeten Waren und
Teile (') Ursprungswaren sind und

— der Mechanismus für die Ober
fadenzuführung, der Greifer mit
Antriebsmechanismus und die
Steuerorgane für den Zickzack
stich Ursprungswaren sind

ex Kapitel
85

Elektrische Maschinen, Apparate
und Geräte sowie andere elektro
technische Waren, ausgenommen
Waren der Tarifnrn . 85.14 und
85.15

Be- oder Verarbeitung oder Montage
unter Verwendung von Waren und
Teilen , deren Wert 40 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

85.15 Sende- und Empfangsgeräte für den
Funksprech- oder Funktelegraphie
verkehr ; Sende- und Empfangsgerä
te - für Rundfunk oder Fernsehen
(einschließlich der mit Tonauf
nahme- und Tonwiedergabegeräten
kombinierten Empfänger) sowie
Fernsehkameras ; Geräte für Funk
navigation , Funkmessung oder
Funkfernsteuerung

Be- oder Verarbeitung oder Montage
unter Verwendung von Waren und
Teilen, deren Wert 40 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet, sofern dem Wert nach min
destens 50 % der verwendeten Waren
und Teile (') Ursprungswaren sind

Kapitel 86 Schienenfahrzeuge, ortsfestes Gleis
material , nichtelektrische mechani
sche Signalvorrichtungen für Ver
kehrswege

Be- oder Verarbeitung oder Montage
unter Verwendung von Waren und
Teilen, deren Wert 40 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

ex Kapitel
87

Zugmaschinen, Kraftwagen, Kraft
räder, Fahrräder und andere nicht
schienengebundene Landfahrzeuge,
ausgenommen Waren der Tarifnr.
87.09

Be- oder Verarbeitung oder Montage
unter Verwendung von Waren und
Teilen, deren Wert 40 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

(') Bei der Bestimmung des Wertes der Waren und Teile ist folgendes zugrunde zu legen :
a) für die Waren und Teile, die Ursprungswaren sind, der erste Preis , der für diese Waren im Gebiet des Staates, in dem die Be- oder Verarbeitung

oder Montage durchgeführt wird , nachweisbar gezahlt worden ist oder im Falle eines Verkaufs zu zahlen wäre ;
b) für andere Waren und Teile Artikel 4 des Anhangs II betreffend die Bestimmung

— des Wertes der eingeführten Waren,
— des Wertes der Waren unbestimmbaren Ursprungs .
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Hergestellte Ware
Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenschart, die nicht die

Eigenschaft von Ursprungswaren verleihen
Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren

ohne Ursprungseigenscnaft, die die
Eigenschaft von Ursprungswaren verleihenTarif

nummer
Warenbezeichnung

87.09 Krafträder und Fahrräder mit Hilfs
motor, auch mit Beiwagen ; Beiwa
gen für Krafträder oder Fahrräder
aller Art

O
Be- oder Verarbeitung oder Montage
unter Verwendung von Waren und
Teilen, deren Wert 40 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet, sofern dem Wert nach min
destens 50 % der verwendeten Waren
und Teile (') Ursprungswaren sind

ex Kapitel
90

Optische, photographische und
kinematographische Instrumente,
Apparate und Geräte ; Meß-, Prüf
und Präzisionsinstrumente, -appara
te und -geräte ; medizinische und
chirurgische Instrumente, Apparate
und Geräte, ausgenommen Waren
derTarifnrn . 90.08 , 90.12 und 90.26

Be- oder Verarbeitung oder Montage
unter Verwendung von Waren und
Teilen, deren Wert 40 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

ex 90.08 Kinematographische Apparate
(Bildaufnanme- und Tonaufnahme
apparate, auch kombiniert ; Vor
führapparate mit oder ohne Ton
wiedergabe) für Filme von 16 mm
oder mehr

Be- oder Verarbeitung oder Montage
unter Verwendung von Waren und
Teilen, deren Wert 40 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet, sofern dem Wert nach min
destens 50 % der verwendeten Waren
und Teile (') Ursprungswaren sind

90.12 Optische Mikroskope, auch für
Mikrophotographie, Mikrokinema
tographie oder Mikroprojektion

Be- oder Verarbeitung oder Montage
unter Verwendung von Waren und
Teilen, deren Wert 40 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet, sofern dem Wert nach min
destens . 50% der verwendetenWaren
und Teile (') Ursprungswaren sind

90.26 Gas-, Flüssigkeits- und Elektrizi
tätszähler, für Verbrauch oder Pro
duktion, einschließlich Prüf- oder
Eichzähler

Be- oder Verarbeitung oder Montage
unter Verwendung von Waren und

. Teilen, deren Wert 40 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

ex Kapitel
91

Uhrmacherwaren, ausgenommen
Waren der Tarifnrn. 91.04 und
91.08

•

Be- oder Verarbeitung oder Montage
unter Verwendung von Waren und
Teilen, deren Wert 40 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet \

(') Bei der Bestimmung des Wertes der Waren und Teile ist folgendes zugrunde zu legen :
a) für die Waren und Teile , die Ursprungswaren sind , der erste Preis, der für diese Waren im Gebiet des Staates, in dem die Be- oder Verarbeitung

oder Montage durchgeführt wird , nachweisbar gezahlt worden ist oder im Falle eines Verkaufs zu zahlen wäre ;
b) für andere Waren und Teile .Artikel 4 des Anhangs II betreffend die Bestimmung

— des Wertes der eingeführten Waren,
— des Wertes der Waren unbestimmbaren Ursprungs . '
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Hergestellte Ware
Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenschaft, die nicht die

Eigenschaft von Ursprungswaren verleihen

Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren
ohne Ursprungseigenschaft, die die

Eigenschaft von Ursprungswaren verleihenTarif
nummer

Warenbezeichnung

ex Kapitel
92

Musikinstrumente ; Tonaufnahme
oder Tonwiedergabegeräte ; Bild
und Tonaufzeichnungsgeräte oder
Bild- und Tonwiedergabegeräte, für
das Fernsehen ; Teile und Zubehör
für diese Instrumente und Geräte,
ausgenommen Waren der Tarifnr.
92.11

Be- oder Verarbeitung oder Montage
unter Verwendung von Waren und
Teilen, deren Wert 40 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

Kapitel 93 Waffen und Munition • Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

ex 96.01 Bürstenwaren und Pinsel (Bürsten,
Schrubber, Pinsel und dergleichen),
einschließlich Bürsten, die Maschi
nenteile sind ; Roller zum Anstrei
chen, Wischer aus Kautschuk oder
ähnlichen geschmeidigen Stoffen

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

97.03 Anderes Spielzeug ; Modelle zum
Spielen

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

98.01 Knöpfe, Druckknöpfe, Manschet
tenknöpfe und dergleichen (ein
schließlich Knopf-Rohlinge, Knopf
formen und Knopfteile) •

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet

98.08 Farbbänder für Schreibmaschinen
und ähnliche Farbbänder, auch
auf Spulen ; Stempelkissen, auch
getränkt, auch mit Schachteln

Herstellen unter Verwendung von
Waren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht über
schreitet
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Anhang 3 zu Anhang II

LISTE B

Liste der Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren ohne Ursprungseigenschaft, die zu keinem Wechsel der
Tarifnummer führen, den daraus hergestellten Waren aber die Eigenschaft von Ursprungswaren verleihen

Hergestellte Ware
Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren

ohne Ursprungseigenscnaft, die die
Eigenschaft von Ursprungswaren verleihenTarif

nummer
Warenbezeichnung

>

Durch Einbau von Waren und Teilen in Kessel , Ma
schinen, Apparate, Geräte usw. der Kapitel 84 bis 92 ,
in Kessel und Heizkörper der Tarifnr. 73.37 sowie in
Waren der Tarifnrn . 97.07 und 98.03 verlieren diese
Waren nicht die Eigenschaft von Ursprungswaren,
sofern der Wert der Waren und Teile 10 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht überschreitet

13.02 Stocklack, Körnerlack, Schellack und dergleichen,
auch gebleicht ; natürliche Gummen, Gummiharze
und Balsame

Be- oder Verarbeitung unter Verwendung von Waren ,
deren Wert 50 % des Wertes der hergestellten Ware
nicht überschreitet

ex 15.05 Raffiniertes Lanolin Herstellen aus Wollfett

ex 15.10 Technische Fettalkohole Herstellen aus technischen Fettsäuren

ex 17.01 Rüben- und Rohrzucker, fest, aromatisiert oder
gefärbt

Herstellen aus Rüben- oder Rohrzucker, fest, ohne
Zusatz von Aroma- oder Farbstoffen, dessen Wert
30 % des Wertes der hergestellten Ware nicht über
schreitet

ex 17.02 Laktose, Glukose, Ahornzucker und andere
Zucker, fest, aromatisiert oder gefärbt

Herstellen aus anderem Zucker, fest, ohne Zusatz von
Aroma- oder Farbstoffen, dessen Wert 30 °/o des Wer
tes der hergestellten Ware nicht überschreitet

ex 17.03 Melassen, aromatisiert oder gefärbt Herstellen aus Waren , ohne Zusatz von Aroma- oder
Farbstoffen, deren Wert 30 % des Wertes der herge
stellten Ware nicht überschreitet

ex 21.03 Senf Herstellen aus Senfmehl

ex 22.09 Whisky mit einem Alkoholgehalt von weniger als
50°

Herstellen aus ausschließlich durch Destillieren von
Getreide gewonnenem Alkohol , wobei wertmäßig
höchstens 15 % der hergestellten Ware aus Waren be
steht, die keine Ursprungswaren sind

ex 25.15 Marmor, durch Sägen lediglich zerteilt, mit einer
Dicke von 25 cm oder weniger

Sägen zu Platten oder Teilen, Polieren, oberflächliches
Schleifen und Reinigen von Marmor, roh, roh
behauen, durch Sägen lediglich zerteilt, mit einer
Dicke von mehr als 25 cm

ex 25.16 Granit, Porphyr, Basalt, Sandstein und andere
Werksteine, durch Sägen lediglich zerteilt, mit
einer Dicke von 25 cm oder weniger

Sägen von Granit, Porphyr, Basalt, Sandstein und
anderen Werksteinen, roh, roh behauen, durch Sägen
lediglich zerteilt, mit einer Dicke von mehr als 25 cm

ex 25.18 Dolomit, gebrannt ; Dolomitstampfmasse Brennen von Rohdolomit

ex 25.19 Anderes Magnesiumoxid, auch chemisch rein Herstellen aus natürlichem Magnesiumkarbonat (Ma
gnesit)
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Hergestellte Ware
Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren

ohne Ursprungseigenscnaft, die die
Eigenschaft von Ursprungswaren verleihenTarif

nummer
Warenbezeichnung

ex 25.19 Natürliches Magnesiumkarbonat (Magnesit), auch
gebrannt, ausgenommen Magnesiumoxid, zerklei
nert und in hermetisch verschlossenen Behältnissen
aufgemacht

Zerkleinern und Aufmachen in hermetisch verschlosse
nen Behältnissen von natürlichem Magnesiumkarbonat
(Magnesit), auch gebrannt, ausgenommen Magnesium
oxid

ex 25.24 Asbestfasern, roh Behandlung von Asbestgestein (Asbestkonzentrat)

ex 25.26 Glimmerabfall , gemahlen und homogenisiert Mahlen und Homogenisieren von Glimmerabfall

ex 25.32 Farberden, gebrannt oder gepulvert Brechen und Brennen oder Mahlen von Farberden

ex Kapitel
28 bis 37

Erzeugnisse der chemischen Industrie und verwand
ter Industrien, ausgenommen Schwefelsäurean
hydrid (ex 28.13), durch Glühen behandelte natür
liche Kalziumaluminiumphosphate, zerkleinert und
gemahlen (ex 31.03), Tannine (ex 32.01 ), ätherische
Ole, Resinoide und terpenhaltige Nebenerzeugnisse
(ex 33.01), Zubereitungen zum Zartmachen von
Fleisch, Zubereitungen zum Klären von Bier, aus
Papain und Bentonit, und enzymatische Zuberei
tungen zum Entfernen von Leim aus Spinnstoffen
(ex 35.07)

Be- oder Verarbeitung unter Verwendung von Waren,
deren Wert 20 % des Wertes der hergestellten Ware
nicht überschreitet

ex 28.13 Schwefelsäureanhydrid Herstellen aus Schwefligsäureanhydrid

ex 31.03 Durch Glühen behandelte natürliche Kalziumalu
miniumphosphate, zerkleinert und gemahlen

Zerkleinern und Mahlen von durch Glühen behandel
ten natürlichen Kalziumaluminiumphosphaten

ex 32.01 Tannine (Gerbsäuren), einschließlich des mit Was
ser ausgezogenen Gallapfeltannins, ihre Salze,
Äther, Ester und anderen Derivate

Herstellen aus Gerbstoffauszügen pflanzlichen Ur
sprungs

ex 33.01 Ätherische öle (auch terpenfrei gemacht), flüssig
oder fest (konkret); Resinoide j terpenhaltige Ne
benerzeugnisse aus ätherischen Ölen

Herstellen aus Konzentraten ätherischer Öle in Fetten,
nicht flüchtigen Ölen, Wachsen oder ähnlichen Stof
fen, durch Enfleurage oder Mazeration gewonnen

ex 35.07 Zubereitungen zum Zartmachen von Fleisch, Zube
reitungen zum Klären von Bier, aus Papain und
Bentonit ; enzymatische Zubereitungen zum Entfer
nen von Leim aus Spinnstoffen

Herstellen aus Enzymen oder zubereiteten Enzymen,
deren Wert 50 % des Wertes der hergestellten Ware
nicht überschreitet

ex Kapitel 38 Verschiedene Erzeugnisse der chemischen Indu
strie , ausgenommen raffiniertes Tallöl (ex 38.05),
Sulfatterpentinöl, gereinigt (ex 38.07) und
Schwarzpech, auch Pech schlechthin genannt (ex
38.09)

Be- oder Verarbeitung unter Verwendung von Waren,
deren Wert 20 % des Wertes der hergestellten Ware
nicht überschreitet

ex 38.05 Tallöl , raffiniert Raffinieren von rohem Tallöl

ex 38.07 Sulfatterpentinöl, gereinigt Reinigen durch Destillieren und Raffinieren von rohem
Sulfatterpentinöl

ex 38.09 Schwarzpech, auch Pech schlechthin genannt Destillieren von Holzteer

ex Kapitel 39 Kunststoffe, Zelluloseäther und -ester und Waren
daraus, ausgenommen Filme aus Ionomeren (ex
39.02)

Be- oder Verarbeitung unter Verwendung von Waren,
deren Wert 20 % des Wertes der hergestellten Ware
nicht überschreitet

ex 39.02 Filme aus Ionomeren Herstellen aus einem Salz eines thermoplastischen
Kunststoffs , der ein Mischpolymer aus Äthylen und
Methacrylsäure, teilweise neutralisiert durch metalli
sche Ionen, hauptsächlich Zink und Sodium, ist
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Hergestellte Ware
Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren

ohne Ursprungseigenscnaft, die die
Eigenschaft von Ursprungswaren verleihenTarif

nummer
Warenbezeichnung

ex 40.01 Sohlenkrepp in Platten aus Kautschuk Walzen von „crepe sheets" aus Naturkautschuk

ex 40.07 Fäden und Kordeln aus Weichkautschuk, mit
Spinnstofferzeugnissen überzogen

Herstellen aus nichtüberzogenen Fäden und Kordeln
aus Weichkautschuk

ex 41.01 Enthaarte Felle von Schafen und Lämmern Enthaaren von Schaf- und Lammfell

ex 41.02 Rind- und Kalbleder (einschließlich Büffelleder),
Roßleder und Leder von anderen Einhufern, nicht
zu Pergamentleder zugerichtet, ausgenommen
Leder der Tarifnrn . 41.06 und 41.08 , nachgegerbt

Nachgerben von nur gegerbtem Rind- oder Kalbleder
(einschließlich Büffelleder), Roßleder und Leder von
anderen Einhufern

ex 41.03 Schaf- und Lammleder, nicht zu Pergamentleder
zugerichtet, ausgenommen Leder der Tarifnrn.
41.06 und 41.08 , nachgegerbt

Nachgerben von nur gegerbtem Schaf- und Lammleder

ex 41.04 Ziegen- und Zickelleder, nicht zu Pergamentleder
zugerichtet, ausgenommen Leder der Tarifnrn .
41.06 und 41.08 , nachgegerbt

Nachgerben von nur gegerbtem Ziegen- und Zickel
leder

ex 41.05 Leder aus Häuten oder Fellen von anderen Tieren,
nicht zu Pergamentleder zugerichtet, ausgenommen
Leder der Tarifnrn. 41.06 und 41.08 , nachgegerbt

Nachgerben von nur gegerbtem Leder anderer Tiere

ex 43.02 Pelzfelle , zusammengesetzt Bleichen, Färben, Zurichten, Zuschneiden und Zusam
mensetzen von gegerbten oder zugerichteten Pelzfellen

ex 44.22 Fässer, Tröge, Bottiche, Eimer und andere Bött
cherwaren, Teile davon

Herstellen aus Faßstäben aus Holz, auch auf beiden
Hauptflächen gesägt, aber nicht weiter bearbeitet

ex 50.03 Abfälle von Seide, Schappeseide, Bourretteseide
und Kämmlinge, gekrempelt oder gekämmt

Krempeln oder Kämmen Von Abfällen von Seide,
Schappeseide, Bourretteseide und Kämmlingen

ex 50.09
ex 51.04
ex 53.11
ex 53.12
ex 54.05
ex 55.07
ex 55.08
ex 55.09
ex 56.07

Bedruckte Gewebe

Bedrucken und gleichzeitig zumindest eine Endbearbei
tung (Bleichen, Zurichten, Trocknen, Noppen, Kunst
stopfen, Imprägnieren, Sanforisieren, Merzerisieren)
sofern der Wert des nichtbedruckten Gewebes, das
nicht Ursprungsware ist, 47,5 % des Wertes der her
gestellten Ware nicht überschreitet

ex 59.14 Glühstrümpfe Herstellen aus schlauchförmigen Gewirken

ex 67.01 Staubwedel Herstellen aus Federn, Teilen von Federn oder Daunen

ex 68.03 Waren aus Ton- oder Preßschiefer Herstellen von Waren aus Schiefer
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Hergestellte Ware
Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren

ohne Ursprungseigenscnaft, die die
Eigenschaft von Ursprungswaren verleihenTarif

nummer
Warenbezeichnung

ex 68.04 Wetz- oder Poliersteine zum Handgebrauch, aus
Natursteinen, aus agglomerierten Schleifstoffen
oder keramisch hergestellt

Schneiden, Anpassen und Kleben von Schleifstoffen,
die von ihrer Form her nicht erkennbar zum Handge
brauch geeignet sind

ex 68.13 Asbestwaren ; Waren aus Gemischen auf der Grund
lage von Asbest oder auf der Grundlage von Asbest
und Magnesiumkarbonat

Herstellen von Waren aus Asbest, aus Gemischen auf
der Grundlage von Asbest oder auf der Grundlage von
Asbest und Magnesiumkarbonat

ex 68.15 Glimmerwaren, einschließlich Glimmer auf Papier
oder Geweben

Herstellen von Waren aus Glimmer

ex 70.10 Flaschen und Flakons, geschliffen Schleifen von Flaschen und Flakons, deren Wert 50 %
des Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet

70.13 Glaswaren zur Verwendung bei Tisch, in der
Küche, bei der Toilette, im Büro, zum Aus
schmücken von Wohnungen und zu ähnlichen
Zwecken, ausgenommen Waren der Tarifnr. 70.19

Schleifen' von Glaswaren, deren Wert 50 % des Wertes
der hergestellten Ware nicht überschreitet, oder voll
ständig manuelles Verzieren (ausgenommen Sieb
drucke) von mundgeblasenen Glaswaren, deren Wert
50 % des Wertes der hergestellten Ware nicht über
schreitet

ex 70.20 Waren aus Glasfasern Herstellen aus rohen Glasfasern

ex 71.02 Edelsteine und Schmucksteine, geschliffen oder
anders bearbeitet, weder gefaßt noch montiert,
auch wenn sie zur Erleichterung der Versendung
vorübergehend aufgereiht, jedoch nicht einheitlich
zusammengestellt sind

Herstellen aus Edelsteinen oder Schmucksteinen, roh

ex 71.03 Synthetische und rekonstituierte Steine, geschliffen
oder anders bearbeitet, weder gefaßt noch mon
tiert, auch wenn sie zur Erleichterung der Versen
dung vorübergehend aufgereiht, jedoch nicht ein
heitlich zusammengestellt sind

Herstellen aus synthetischen oder rekonstituierten
Steinen, roh

ex 71.05 Silber und Silberlegierungen, als Halbzeug, auch
vergoldet oder platiniert

Walzen, Ziehen, Drahtziehen, Hämmern oder Zerklei
' nern von Silber und Silberlegierungen, unbearbeitet

ex 71.05 Silber und Silberlegierungen, unbearbeitet, auch
vergoldet oder platiniert

Legieren oder elektrolytisches Trennen von Silber und
Silberlegierungen, unbearbeitet

ex 71.06 Silberplattierungen als Halbzeug Walzen, Ziehen, Drahtziehen, Hämmern und Zerklei
nern von Silberplattierungen, unbearbeitet

ex 71.07 Gold und Goldlegierungen, als Halbzeug, auch pla
tiniert

Walzen, Ziehen, Drahtziehen, Hämmern oder Zerklei
nern von Gold und Goldlegierungen, auch platiniert,
unbearbeitet

ex 71.07 Gold und Goldlegierungen, unbearbeitet, auch pla
tiniert

Legieren oder elektrolytisches Trennen von Gold und
Goldlegierungen, unbearbeitet

ex 71.08 Goldplattierungen (auf unedlen Metallen oder auf
Silber) als Halbzeug

Walzen, Ziehen, Drahtziehen, Hämmern oder Zerklei
nern von Goldplattierungen (auf unedlen Metallen
oder auf Silber), unbearbeitet
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Hergestellte Ware
Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren

ohne Ursprungseigenscnaft, die die
Eigenschaft von Ursprungswaren verleihenTarif

nummer
Warenbezeichnung

ex 71.09 Platin und Platinbeimetalle , als Halbzeug
/

Walzen, Ziehen, Drahtziehen, Hämmern oder Zerklei
nern von Platin und Platinbeimetallen, unbearbeitet

ex 71.09 Platin und Platinbeimetalle und ihre Legierungen,
unbearbeitet

Legieren und elektrolytisches Trennen von Platin und
Platinbeimetallen und ihren Legierungen, unbearbeitet

ex 71.10 Platin - oder Platinbeimetallplattierungen (auf un
edlen Metallen oder auf Edelmetallen), als Halb
zeug

Walzen, Ziehen, Drahtziehen, Hämmern oder Zerklei
nern von Platin- oder Platinbeimetallplattierungen (auf
unedlen Metallen oder auf Edelmetallen), unbearbeitet

ex 73.15 Legierter Stahl und Qualitätskohlenstoffstahl
— in den in den Tarifnrn. 73.07 bis 73.13 auf

geführten Formen
— in den in der Tarifnr. 73.14 aufgeführten For

. men

Herstellen aus Waren in den in der Tarifnr. 73.06 auf
geführten Formen
Herstellen aus Waren in den in den Tarifnrn . 73.06
und 73.07 aufgeführten Formen

ex 73.29 Schneeketten Be- oder Verarbeitungsvorgänge unter Verwendung
von Waren, deren Wert 50 % des Wertes der herge
stellten Ware nicht überschreitet

ex 74.01 Kupfer zum Raffinieren (Blisterkupfer und anderes) Konvertern von Kupfermatte

ex 74.01 Raffiniertes Kupfer Thermische oder elektrolytische Raffination von Kup
fer zum Raffinieren (Blisterkupfer und anderes), von
Bearbeitungsabfällen und von Schrott aus Kupfer

ex 74.01 Kupferlegierungen Schmelzen und thermische Behandlung von raffinier
tem Kupfer, Bearbeitungsabfällen und Schrott aus
Kupfer

ex 75.01 Rohnickel (ausgenommen Anoden der Tarifnr.
75.05)

Raffinieren von Nickelmatte, Nickelspeise und anderen
Zwischenerzeugnissen der Nickelherstellung durch
Elektrolyse, durch Schmelzen oder auf chemischem
Wege

ex 75.01 Rohnickel , ausgenommen Nickellegierungen Raffinieren von Bearbeitungsabfällen und Schrott von
Nickel durch Elektrolyse, durch Schmelzen oder auf
chemischem Wege

ex 76.01 Rohaluminium Herstellen durch thermische oder elektrolytische
Behandlung von nicht legiertem Aluminium, Bearbei
tungsabfällen und Schrott von Aluminium

76.16 Andere Waren aus Aluminium Herstellen aus Geweben (einschließlich endlose Gewe
be), Gittern und Geflechten , aus Aluminiumdraht, aus
Streckblech aus Aluminium, deren Wert 50 °/o des
Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet

ex 77.02 Andere Waren aus Magnesium Herstellen aus Stäben (Stangen), Profilen, Draht, Ble
chen, Tafeln, Bändern, nach Größe sortierten Dreh
spänen , Pulver und Flitter, Rohren (einschließlich Roh
lingen), Hohlstangen, aus Magnesium, deren Wert
50 % des Wertes der hergestellten Ware nicht über
schreitet

ex 77.04 Beryllium (Glucinium), verarbeitet Walzen, Ziehen, Drahtziehen und Zerkleinern von
Rohberyllium, dessen Wert 50 °/o des Wertes der her
gestellten Ware nicht überschreitet

ex 78.01 Raffiniertes Blei Herstellen durch thermisches Raffinieren von Werkblei
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Hergestellte Ware
Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren

ohne Ursprungseigenschaft, die die
Eigenschaft von Ursprungswaren verleihenTarif

nummer
Warenbezeichnung

ex 81.01 Wolfram, verarbeitet Herstellen aus Rohwolfram, dessen Wert 50 % des
Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet

ex 81.02 Molybdän, verarbeitet Herstellen aus Rohmolybdän, dessen Wert 50 % des
Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet

ex 81.03 Tantal, verarbeitet Herstellen aus Rohtantal , dessen Wert 50 % des Wer
tes der hergestellten Ware nicht überschreitet

ex 81.04 Andere unedle Metalle, verarbeitet Herstellen aus anderen unedlen Rohmetallen, deren
Wert 50 % des Wertes der hergestellten Ware nicht
überschreitet

ex 82.09 Messer, andere als Messer der Tarifnr. 82.06, mit
schneidender oder gezahnter Klinge (einschließlich
Klappmesser für den Gartenbau)

Herstellen aus Klingen für Messer

ex 83.06 Ziergegenstände zur Innenausstattung, aus unedlen
Metallen, ausgenommen Statuetten

Be- oder Verarbeitung unter Verwendung von Waren,
deren Wert 30 % des Wertes der hergestellten Ware
nicht überschreitet

ex 84.05 Kesseldampfmaschinen, auch beweglich (ausge
nommen Dampftraktoren der Tarifnr. 87.01 )

Be- oder Verarbeitung oder Montage unter Verwen
dung von Waren, deren Wert 40 % des Wertes der
hergestellten Ware nicht überschreitet

84.06 Kolbenverbrennungsmotoren Be- oder Verarbeitung oder Montage unter Verwen
dung von Waren und Teilen, deren Wert 40 % des
Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet

ex 84.08 Andere Motoren und Kraftmaschinen, ausgenom
men Strahltriebwerke und Gasturbinen

Be- oder Verarbeitung oder Montage unter Verwen
dung von Waren und Teilen, deren Wert 40 % des
Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet

84.16 Kalander und Walzwerke, ausgenommen Metall
walzwerke und Glaswalzmaschinen ; Walzen für
diese Maschinen

Be- oder Verarbeitung oder Montage unter Verwen
dung von Waren und Teilen, deren Wert 25 % des
Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet

ex 84.17 . Apparate und Vorrichtungen, auch elektrisch
beheizt, zum Behandeln von Stoffen durch auf
einer Temperaturänderung beruhende Vorgänge,
für die Holz-, Papierhalbstoff-, Papier- und Papp
industrie

Be- oder Verarbeitung oder Montage unter Verwen
dung von Waren und Teilen, deren Wert 25 % des
Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet

84.31 Maschinen und Apparate zum Herstellen von Zellu
losebrei oder Papierhalbstoff oder zum Herstellen
oder Fertigstellen von Papier oder Pappe

Be- oder Verarbeitung oder Montage unter Verwen
dung von Waren ' und Teilen, deren Wert 25 % des
Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet

84.33 Andere Maschinen und Apparate zum Be- oder
Verarbeiten von Papierhalbstoff, Papier oder Pap
pe, einschließlich Schneidemaschinen aller Art

Be- oder Verarbeitung oder Montage unter Verwen
dung von Waren und Teilen, deren Wert 25 % des
Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet
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Hergestellte Ware
Be- oder Verarbeitungsvorgänge an Waren

ohne Ursprungseigenschaft, die die
Eigenschaft von Ursprungswaren verleihenTarif

nummer
Warenbezeichnung

ex 84.41 Nähmaschinen (z. B. zum Nähen von Spinnstoff
waren, Leder oder Schuhen), einschließlich Möbel
zum Einbau von Nähmaschinen

Be- oder Verarbeitung oder Montage unter Verwen
dung von Waren und Teilen, deren Wert 40 % des
Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet,
sofern

— dem Wert nach mindestens 50 % der zur Montage
des Kopfes (ohne Motor) verwendeten Waren und
Teile (') Ursprungswaren sind und

— der Mechanismus für die Oberfadenzuführung, der
Greifer mit Antriebsmechanismus und die Steueror
gane für den Zickzackstich Ursprungswaren sind

85.14 Mikrophone und Haltevorrichtungen dazu ; Laut
sprecher, Tonfrequenzverstärker

Be- oder Verarbeitung oder Montage unter Verwen
dung von Waren und Teilen, deren Wert 40 % des
Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet

85.15 Sende- und Empfangsgeräte für den Funksprech
und Funktelegraphieverkehr; Sende- und Empfangs
geräte für Rundfunk oder Fernsehen (einschließlich
der mit Tonaufnahme- und Tonwiedergabegeräten
kombinierten Empfänger) sowie Fernsehkameras ;
Geräte für Funknavigation, Funkmessung oder
Funkfernsteuerung

Be- oder Verarbeitung oder Montage unter Verwen
dung von Waren und Teilen, deren Wert 40 % des
Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet,
sofern dem Wert nach mindestens 50 % der verwende
ten Waren und Teile Ursprungswaren sind

• 87.06 Teile und Zubehör für Kraftfahrzeuge der
Tarifnrn . 87.01 , 87.02 oder 87.03

Be- oder Verarbeitung oder Montage unter Verwen
dung von Waren und Teilen, deren Wert 15 % des
Wertes der hergestellten Ware nicht überschreitet

ex 94.01 Sitzmöbel, auch wenn sie in Liegen umgewandelt
. werden können (ausgenommen Möbel der Tariljnr.
94.02), aus unedlen Metallen

Be- oder Verarbeitung oder Montage unter Verwen
dung von Baumwollgeweben ohne Füllstoff mit ei
nem Quadratmetergewicht von höchstens 300 g in
gebrauchsfertigen Formen, deren Wert 25 °/o des Wer
tes der hergestellten Ware nicht überschreitet ( 2)

ex 94.03 Andere Möbel aus unedlen Metallen Be- oder Verarbeitung oder Montage unter Verwen
dung von Baumwollgeweben ohne Füllstoff mit ei
nem Quadratmetergewicht von höchstens 300 g in
gebrauchsfertigen Formen, deren Wert 25 % des Wer
tes der hergestellten Ware nicht überschreitet ( 2)

ex 95.05 Waren aus Schildpatt, Perlmutter, Elfenbein, Bein,
Horn, Geweihen, Korallen, auch wiedergewonnen,
und anderen tierischen Schnitzstoffen

Herstellen aus Schildpatt, Perlmutter, Elfenbein, Bein,
Horn, Geweihen, Korallen, auch wiedergewonnen,
und anderen tierischen Schnitzstoffen, bearbeitet

ex 95.08 Waren aus pflanzlichen Schnitzstoffen (Steinnüsse,
andere Nüsse, harte Samen usw.); Waren aus
Meerschaum, Bernstein (auch wiedergewonnen),
Jett und jettähnlichen mineralischen Störten

Herstellen aus pflanzlichen Schnitzstoffen (Steinnüsse ,
andere Nüsse, harte Samen usw.), bearbeitet, oder aus
Meerschaum, Bernstein, auch wiedergewonnen, Jett
und jettähnlichen mineralischen Stoffen, bearbeitet

ex 96.01 Pinsel und ähnliche Waren Herstellen unter Verwendung von Pinselköpfen, deren
Wert 50 % des Wertes der hergestellten Ware nicht
überschreitet

ex 97-.06 Köpfe von Golfschlägern, aus Holz oder anderen
Stoffen

Herstellen aus Rohlingen

ex 97.07 Angelhaken, montiert, mit künstlichem Köder, für
den Fischfang montierte Angeln, einschließlich
Vorfächer

Be- oder Verarbeitung oder Montage unter Verwen
dung von Waren, deren Wert 25 % des Wertes der
hergestellten Ware nicht überschreitet

ex 98.11 Tabakpfeifen, einschließlich Pfeifenköpfe Herstellen aus Pfeifenrohformen

(') Bei der Bestimmung des Wertes der Waren und Teile ist folgendes zugrunde zu legen :
a) für die Waren und Teile, die Ursprungswaren sind, der erste Preis, der für diese Waren im Gebiet des Staates, in dem die Be- oder Verarbeitung

oder Montage durchgeführt wird, nachweisbar gezahlt worden ist oder im Falle eines Verkaufs zu zahlen wäre ;
b) für andere Waren und Teile Artikel 4 des Anhangs II betreffend die Bestimmung

— des Wertes der eingeführten Waren,
— des Wertes der Waren unbestimmbaren Ursprungs .

(J) Diese Regel gilt nicht, wenn auf die anderen Waren und Teile, die beim Herstellen der Fertigware verwendet werden, die allgemeine Regel des
Wechsels der Tarifnummer angewandt wird .
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Anhang 4 zu Anhang II

LISTE C

Liste der Waren, auf die Anhang II keine Anwendung findet

Nummer des
Gemeinsamen

Zolltarifs
Warenbezeichnung

ex 27.07 Ähnliche aromatische Öle im Sinne der Vorschrift 2 zu Kapitel 27 , bei deren Destilla
tion mehr als 65 Raumhundertteile bis 250 °C übergehen (einschließlich Benzin
Benzolgemische), zur Verwendung als Kraft- oder Heizstoffe

27.09 bis
27.16 Mineralöle und ihre Destillationserzeugnisse ; bituminöse Stoffe ; Wachs aus Minera

lien

ex 29.01 Kohlenwasserstoffe :

— azyklische
— alizyklische, ausgenommen Cyclotherpene, ausgenommen Azulene
— Benzol , Toluol, Xylole

zur Verwendung als Kraft- oder Heizstoffe

ex 34.03 Zubereitete Schmiermittel, ausgenommen solche mit einem Gehalt an Erdöl oder Öl
aus bituminösen Mineralien von 70 Gewichtshundertteilen oder mehr, Erdöl oder Öl
aus bituminösen Mineralien enthaltend

I

ex 34.04 Wachse aus Paraffin, aus Erdölwachsen oder aus bituminösen Mineralien, aus paraf
finischen Rückständen

ex 38.14 Zubereitete Additive für Schmierstoffe ,





WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG Anhang 5 zu Anhang II

1 . Ail3fÜhrer/Exporteur ( Name , vollständige Anschrift . Staat ) EUR. 1 Nr. A 000.000

Vor dem Ausfüllen Anmerkungen auf der Rückseite beachten

2. Bescheinigung für den Präferenzverkehr zwischen

3. Empfänger (Name , vollständige Anschrift . Staat ) (Ausfüllung freigestellt )

und

(Angabe der betreffenden Staaten . Staatengruppen oder Gebiete)

5. Bestimmungsstaat,
-staatengruppe oder -gebiet

(')
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.

4. Staat, Staatengruppe oder
Gebiet , als dessen bzw.
deren Ursprungswaren die
Waren gelten

7. Bemerkungen6. Angaben über die Beförderung (Ausfüllung freigestellt )

8. Laufende Nr.: Zeichen, Nummern, Anzahl und Art der Packstücke ( 1 ); Warenbezeichnung 9. Roh
gewicht (kg)
oder andere
Maße
(I , m3 usw.)

10. Rech
nungen
(Ausfüllung
freigestellt)

J
)
N
u
r
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erford

erlich
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12. ERKLÄRUNG DES AUSFÜHRERS/
EXPORTEURS

Der Unterzeichner erklärt, daß die vorgenann
ten Waren die Voraussetzungen erfüllen , um
diese Bescheinigung zu erlangen .

11 . SICHTVERMERK DER ZOLLBEHÖRDE

Die Richtigkeit der Erklärung wird bescheinigt .
Ausfuhrpapier (2)
Art/Muster Nr

vom

Zollbehörde

Ausstellender/s Staat/Gebiet

(Ort und Datum)

(Unterschrift ) ♦

Stempel

(Ort und Datum)

(Unterschrift )



13. ERSUCHEN UM NACHPRÜFUNG, zu übersenden an : I 14. ERGEBNIS DER NACHPRÜFUNG

Die Nachprüfung hat ergeben , daß diese Bescheinigung ( 1 )
von der auf ihr angegebenen Zollbehörde ausgestellt
worden ist und daß die darin enthaltenen Angaben
richtig sind .

nicht den Erfordernissen für ihre Echtheit und für die
Richtigkeit der darin enthaltenen Angaben entspricht
(siehe beigefügte Bemerkungen).

Es wird um Überprüfung dieser Bescheinigung auf ihre Echt
heit und Richtigkeit ersucht .

(Ort und Datum) (Ort und Datum )

Stempel Stempel

(Unterschrift)(Unterschrift )

(') Zutreffendes Feld ankreuzen .

ANMERKUNGEN

1 . Die Warenverkehrsbescheinigung darf weder Rasuren noch Übermalungen aufweisen . Etwaige Änderungen sind so vorzuneh
men , daß die irrtümlichen Eintragungen gestrichen und gegebenenfalls die beabsichtigten Eintragungen hinzugefügt werden .
Jede so vorgenommene Änderung muß von demjenigen , der die Bescheinigung ausgefüllt hat , gebilligt und von der Zollbehörde
des austeilenden Staates oder Gebietes bestätigt werden .

2 . Zwischen den in der Warenverkehrsbescheinigung angeführten Warenposten dürfen keine Zwischenräume bestehen , jeder
Warenposten muß mit einer laufenden Nummer versehen sein . Unmittelbar unter dem letzten Warenposten ist ein waagerechter
Schlußstrich zu ziehen . Leerfelder sind durch Streichungen unbrauchbar zu machen .

3 . Die Waren sind nach dem Handelsbrauch so genau zu bezeichnen , daß die Feststellung der Nämlichkeit möglich ist .



ANTRAG AUF AUSSTELLUNG EINER WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG

1 . AllSfÜhrer/Exporteur (Name , vollständige Anschrift , Staat ) EUR. 1 A 000.000Nr.

Vor dem Autfüllen Anmerkungen auf der Rückseite beachten

2. Antrag auf Ausstellung einer Bescheinigung für den Prä
ferenzverkehr zwischen

3. Empfänger (Name , vollständige Anschrift , Staat ) (Ausfüllung freigestellt )

und

(Angabe der betreffenden Staaten , Staatengruppen oder Gebiete )

5. Bestimmungsstaat,
-Staatengruppe oder -gebiet

4. Staat, Staatengruppe oder
Gebiet, als dessen bzw.
deren Ursprungswaren die
Waren gelten

(')
B
ei
u
n
ve
rp
a
ck
te
n
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n
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ie
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n
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h
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6. Angaben über die Beförderung (Ausfüllung freigestellt ) 7. Bemerkungen

B. Laufende Nr.; Zeichen, Nummern, Anzahl und Art der Packstücke ( 1 ); Warenbezeichnung 10. Rech
nungen
(Ausfüllung
freigestellt )

9. Roh
gewicht (kg)
oder andere
Maße
(I, m3 usw.)



ERKLÄRUNG DES AUSFÜHRERS/EXPORTEURS

Der Unterzeichner, Ausführer/Exporteur der auf der Vorderseite beschriebenen Waren ,

ERKLART, daß diese Waren die Voraussetzungen erfüllen , um die beigefügte Bescheinigung zu erlangen ;

BESCHREIBT den Sachverhalt , aufgrund dessen diese Waren die vorgenannten Voraussetzungen erfüllen , wie folgt :

LEGT folgende Nachweise VOR ( 1 ):

VERPFLICHTET SICH , auf Verlangen der zuständigen Behörden alle zusätzlichen Nachweise zu erbringen , die für die Ausstellung
der beigefügten Bescheinigung erforderlich sind , und gegebenenfalls jede Kontrolle seiner Buchführung und der
Herstellungsbedingungen für die obengenannten Waren zu dulden ;

BEANTRAGT die Ausstellung der beigefügten Bescheinigung für diese Waren .

(Ort und Datum)

(Unterschrift )

( ) Zum Beispiel : Einfuhrpapiere , Warenverkehrsbescheinigungen, Rechnungen, Erklärungen des Herstellers usw. über die verwendeten Erzeugnisse
oder die in unverändertem Zustand wieder ausgeführten Waren .



Anhang 6 zu Anhang II

FORMBLATT EUR.2 Nr. 1 Formblatt für den begünstigten Warenverkehr
zwischen und '

2 Ausführer (Name , vollständige Anschrift , Staat) 3 Erklärung des Ausführers :
Ich , der Unterzeichner, Ausführer der nachstehend bezeich
neten Waren , erkläre , daß diese die für die Ausstellung dieses
Formblatts geforderten Voraussetzungen erfüllen und daß sie
die Eigenschaft von Ursprungswaren gemäß den Bedingun
gen für den in Feld 1 genannten begünstigten Warenverkehr
erworben haben .

4 Empfanger (Name , vollständige Anschrift , Staat)

5 Ort und Datum

6 Unterschrift des Ausfuhrers

7 Bemerkungen (*) 8 Ursprungsstaat ( 3 ) 9 Bestimmungsstaat O

(VORDERSEITE)
V
o
r
d
e
m
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u
sf
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w
e
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10 Rohgewicht (kg)

11 Zeichen, Nummern der Sendung und Warenbezeichnung 12 Behörde oder Dienststelle des Ausfuhr
staats O, der die Nachprüfung der Erklä
rung des Ausführers obliegt

( 1 ) Angabe der betreffenden Staaten , Staatengruppen oder Gebiete . ( 2 ) Hinweise auf Prüfungen durch die zuständige Behörde oder Dienststelle , soweit sie schon stattgefunden haben .
(3 ) Als Ursprungsstaat gilt der Staat , die Staatengruppe oder das Gebiet , als dessen bzw. deren Ursprungswaren die Waren gelten . (*) Als Staat gilt auch eine Staatengruppe oder ein
Gebiet .



13 14 Ergebnis der Nachprüfung
Die Nachprüfung hat ergeben , daß :

Ersuchen um Nachprüfung
Es wird um Überprüfung der auf der Vorderseite dieses
Formblatts abgegebenen Erklärung des Ausführers ersucht (*) die auf diesem Formblatt eingetragenen Angaben richtig

sind ; ( 1 )

das Formblatt nicht den Erfordernissen für die Richtig
keit der darin enthaltenen Angaben entspricht (siehe
beigefügte Bemerkungen) ( 1 ).

den 19 den 19

StempelStempel

(Unterschrift) (Unterschrift)

(RÜCKSEITE)

(') Zutreffendes ankreuzen .

(*) Die nachträgliche Prüfung des Formblatts erfolgt stichprobenweise oder immer dann , wenn die Zollbehörden des Einfuhrstaats begründete Zweifel an der Echtheit des Formblatts
und an der Richtigkeit der Angaben über den tatsächlichen Ursprung der betreffenden Waren haben .

Hinweise zur Ausstellung des Formblatts EUR. 2
1 . Ein Formblatt EUR . 2 darf nur für Waren ausgestellt werden , die im Ausfuhrstaat den Bestimmungen für den in Feld 1 genannten Waren
verkehr entsprechen . Diese Bestimmungen sind vor dem Ausfüllen des Formblatts sorgfältig zu lesen .

2. Im Postverkehr heftet der Ausführer bei Paketsendungen das Formblatt an die Paketkarte an , bei Briefsendungen legt er das Formblatt in
die Sendung . Außerdem trägt er entweder auf dem grünen Etikett C 1 oder auf der Zollinhaltserklärung C 2/C P 3 den Hinweis „EUR . 2"
sowie die Seriennummer des Formblatts ein .

3 . Diese Bestimmungen befreien den Ausführer nicht von der Erfüllung aller sonstigen durch Zoll - oder Postvorschriften festgelegten Förm
lichkeiten .

4 . Die Verwendung dieses Formblatts begründet für den Ausführer die Verpflichtung , den zuständigen Behörden alle Nachweise zu. erbrin
gen , die sie für erforderlich halten , und jede Kontrolle seiner Buchführung und der Herstellungsbedingungen der in Feld 1 1 des Formblatts
genannten Waren durch die zuständigen Behörden zu dulden .
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Anhang 7 zu Anhang II

MODELL DER ERKLÄRUNG

Der Unterzeichner erklärt , daß die in dieser Rechnung aufgeführten Waren hergestellt worden sind in

(Angabe des Staates oder der Länder oder Gebiete , auf den oder die das Abkommen Anwendung findet
und in dem oder denen die Waren hergestellt wurden)

und (je nach Fall):

a) (*) den Regeln über die Bestimmung des Begriffs „vollständig hergestellte Waren"

oder

b ) (*) aus folgenden Waren hergestellt worden sind :

Beschreibung Ursprungsstaat Wert (*)

und den folgenden Bearbeitungen unterworfen worden sind :

(Angabe der Bearbeitung )

in

(Angabe des Staates oder der Staaten , auf den oder die das
Abkommen Anwendung findet und in dem oder denen die Waren hergestellt wurden )

den

(Unterschrift)

(*) Zutreffendes eintragen .





Anhang 8 zu Anhang II

EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFTEN

1 . Versender (' AUSKUNFTSBLATT
für den Erhalt einer

WARENBESCHEINIGUNG
im Rahmen der Vorschriften für den Warenverkehr

zwischen der

2. Empfänger (') EUROPÄISCHEN
WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

und den

LÄNDERN UND GEBIETEN

3. Verarbeiten ') 4. Staat , in dem die Be- oder Verarbeitung erfolgte

6. Einfuhrzollbehorde (') 5 . Für amtliche Zwecke

7. Einfuhrpapiere ( 2 )

Muster Nr.

Serie

vom

WAREN ZUM ZEITPUNKT DES VERSANDS NACH DEM BESTIMMUNGSLAND ODER -GEBIET

10. Menge ( 3 )8 . Zeichen , Nummern ,
Anzahl und Art der
Packstücke

9. Nummer des BZT und Warenbezeichnung

11 . Wert 4

VERWENDETE EINGEFÜHRTE WAREN

12. Nummer des BZT und Warenbezeichnung 14. Menge (') 15 . Wert (' 513 . Ursprungs
staat

16 . Art der Be- oder Verarbeitung

17 . Bemerkungen

19. ERKLÄRUNG DES VERSENDERS

Ich , der Unterzeichner
erkläre , daß die auf diesem Blatt erteilten Auskünfte
richtig sind

18. SICHTVERMERK DER ZOLLBEHÖRDE

Die Richtigkeit der Erklärung wird bescheinigt :

Dokument :

Art/Muster Nr

Zollbehörde :
., den

Den

Stempel der
Zollbehörde

(Unterschrift ) (Unterschrift )

(') ( ) (') ( 4 ) ( 5 ) Siehe Rückseite .



ERGEBNIS DER NACHPRÜFUNGERSUCHEN UM NACHPRÜFUNG

Der unterzeichnende Zollbeamte ersucht um Überprüfung des
Auskunftsblattes auf seine Echtheit und Richtigkeit

Die Nachprüfung hat ergeben , daß dieses Auskunftsblatt

a) von der in ihm angegebenen Zollbehörde ausgestellt wurde
und die in ihm enthaltenen Angaben richtig sind (*)

b) nicht den Erfordernissen für ihre Echtheit und für die Rich
tigkeit der darin enthaltenen Angaben entspricht (siehe bei
gefügte Bemerkungen) (*)

. den den

Stempel der
Zollbehörde

Stempel der
Zollbehörde

(Unterschrift des Zollbeamten) (Unterschrift des Zollbeamten)

(*) Nichtzutreffendes bitte streichen .

HINWEISE ZUR VORDERSEITE

(') Name oder Firmenbezeichnung und vollständige Adresse .

(") Freiwillige Angabe .

(') kg , hl , m s oder andere Maße.

O Umschließungen gelten als zu den in ihnen verpackten Waren gehörig . Diese Vorschrift findet jedoch
keine Anwendung auf Umschließungen , wenn sie für die in ihnen verpackten Waren nicht üblich sind
und sie unabhängig von ihrer Verwendung als Umschließung einen dauernden selbständigen
Gebrauchswert haben .

(*) Der Wert ist entsprechend den Vorschriften des Abkommens anzugeben , auf das Bezug genommen
wird .
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ANHANG III

betreffend die Anwendung von Artikel 79 des Beschlusses

Artikel 1

( 1 ) Die Kommission kann auf Antrag eines Mitglied
staats oder von sich aus beschließen, gegenüber den Ur
sprungswaren der Länder und Gebiete Schutzmaßnah
men der Gemeinschaft nach Maßgabe von Artikel 79 des
Beschlusses anzuwenden, insbesondere eine befristete
völlige oder teilweise Aussetzung der Zoll- und sonstigen
Maßnahmen, die in dem Beschluß zugunsten der Länder
und Gebiete vorgesehen sind .
Ist die Kommission mit einem Antrag eines Mitglied
staats befaßt worden, so entscheidet sie darüber binnen
drei Arbeitstagen nach Eingang des Antrags .
Die Schutzmaßnahmen werden den Mitgliedstaaten mit
geteilt und sind sofort anwendbar.

(2) Jeder Mitgliedstaat kann den Rat mit der von der
Kommission getroffenen Maßnahme binnen zehn Ar
beitstagen nach Bekanntgabe dieser Maßnahme befassen .
Der Rat tritt unverzüglich zusammen. Er kann die be
treffende Maßnahme mit qualifizierter Mehrheit ändern
oder aufheben .

Artikel 2

( 1 ) Unbeschadet des Artikels 1 kann die Kommission
einem Mitgliedstaat zur Behebung der in Artikel 79 des
Beschlusses genannten Störungen oder Schwierigkeiten
gestatten, Schutzmaßnahmen zu treffen .
Ist die Kommission mit einem Antrag eines Mitglied
staats befaßt worden, so entscheidet sie darüber binnen
drei Arbeitstagen nach Eingang des Antrags .
Die Entscheidung der Kommission wird allen Mitglied
staaten bekanntgegeben .

(2) Jeder Mitgliedstaat kann den Rat mit der Ent
scheidung der Kommission binnen zehn Arbeitstagen
nach Bekanntgabe dieser Entscheidung befassen . Der Rat
tritt unverzüglich zusammen . Er kann die Entscheidung
der Kommission mit qualifizierter Mehrheit ändern oder
aufheben .

Artikel 3

Bevor die Kommission gemäß den Artikeln 1 und 2 Ab
satz 1 Unterabsatz 1 von sich aus Maßnahmen trifft oder
gestattet, konsultiert sie einen Ausschuß, der sich aus
Vertretern der Mitgliedstaaten zusammensetzt und des

sen Vorsitz von einem Vertreter der Kommission wahr
genommen wird .
In den Fällen der Artikel 1 und 2 Absatz 1 Unterabsatz 2
unterrichtet die Kommission unverzüglich die anderen
Mitgliedstaaten von den Anträgen, mit denen sie befaßt
worden ist.

Artikel 4

( 1 ) Unbeschadet des Artikels 2 können der oder die
betroffenen Mitgliedstaaten in dringenden Fällen Schutz
maßnahmen einführen . Sie geben den anderen Mitglied
staaten und der Kommission diese Maßnahmen sofort
bekannt.

Die Kommission entscheidet in einem Dringlichkeitsver
fahren binnen fünf Arbeitstagen nach der Bekanntgabe
gemäß Unterabsatz 1 , ob die Maßnahmen beizubehalten,
zu ändern oder aufzuheben sind .

Die Entscheidung der Kommission wird allen Mitglied
staaten bekanntgegeben . Sie ist sofort anwendbar.

(2) Jeder Mitgliedstaat kann den Rat mit der Ent
scheidung der Kommission binnen zehn Arbeitstagen
nach Bekanntgabe dieser Entscheidung befassen . Der Rat
tritt unverzüglich zusammen . Er kann die Entscheidung
der Kommission mit qualifizierter Mehrheit ändern oder
aufheben .

Wird der Rat von dem. Mitgliedstaat, der Schutzmaß
nahmen, getroffen hat, befaßt, so wird die Entscheidung
der Kommission ausgesetzt . Die Aussetzung endet drei
ßig Tage, nachdem der Rat befaßt worden ist, wenn die
ser die Entscheidung der Kommission noch nicht geän
dert oder aufgehoben hat.

( 3) Bei der Durchführung dieses Artikels sind vor
zugsweise Maßnahmen zu .wählen, die die geringsten
Störungen für das Funktionieren des Gemeinsamen
Marktes mit sich bringen .

Artikel 5

Dieser Anhang steht der Anwendung der Regelungen
über die gemeinsamen Agrarmarktorganisationen und
der sich daraus ergebenden gemeinschaftlichen oder ein
zelstaatlichen Verwaltungsvorschriften sowie der auf
grund von Artikel 235 des Vertrages erlassenen spezifi
schen Regelungen für Waren aus der Verarbeitung land
wirtschaftlicher Erzeugnisse nicht entgegen ; er wird er
gänzend angewendet.
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ANHANG IV

betreffend die Bananenausfuhr der Länder und Gebiete

Es werden die nachstehenden Ziele zur Verbesserung der Produktions- und Vermarktungsbe
dingungen für Bananen der Länder und Gebiete und die Aufrechterhaltung der Vorteile, die
den herkömmlichen Lieferanten gemäß Artikel 1 dieses Protokolls gewährt werden, vereinbart
und geeignete Maßnahmen zu ihrer Verwirklichung getroffen .

Artikel 1

Kein Land oder Gebiet wird bei der Ausfuhr seiner Bananen nach den Märkten der Gemein
schaft hinsichtlich des Zugangs zu seinen herkömmlichen Märkten und seiner Vorteile auf die
sen Märkten ungünstiger gestellt sein als bisher oder derzeit.

Artikel 2

Die zuständigen Behörden der betreffenden Mitgliedstaaten und die Gemeinschaft besprechen
sich miteinander, um die zur Verbesserung der Produktions- und Vermarktungsbedingungen
für Bananen durchzuführenden Maßnahmen zu bestimmen. Zu diesem Zweck werden alle im
Rahmen der Bestimmungen des Abkommens über die finanzielle , technische, landwirtschaft
liche, industrielle und regionale Zusammenarbeit vorgesehenen Mittel eingesetzt . Die betreffen
den Maßnahmen sollen den Ländern und Gebieten unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen
Lage die Möglichkeit geben, ihre Wettbewerbsfähigkeit sowohl auf ihren herkömmlichen Ab
satzmärkten als auch auf den anderen Märkten der Gemeinschaft zu verbessern . Sie werden in
allen Stadien vom Produktionsstadium bis zum Verbrauchsstadium durchgeführt und betreffen
insbesondere :

— die Verbesserung der Produktionsbedingungen und der Qualität durch Maßnahmen in den
Bereichen Forschung, Ernte, Aufmachung und Behandlung ;

— die Beförderung und Lagerung im Inland ;
— die Vermarktung und die Absatzförderung.

ANHANG V

über die Einfuhr von Rum

Artikel 1

Bis zum Inkrafttreten einer gemeinsamen Marktorganisation für Alkohol sind Rum, Arrak und
Taffia der Tarifstelle 22.09 C I des Gemeinsamen Zolltarifs mit Ursprung in den Ländern und
Gebieten in den Grenzen eines Gemeinschaftszollkontingents, das gemäß den nachstehenden
Bedingungen festgesetzt wird, zollfrei zur Einfuhr in die Gemeinschaft zugelassen .

Artikel 2

Das in Artikel 1 vorgesehene Zollkontingent wird jedes Jahr für die Zeit vom 1 . Juli bis 30 .
Juni festgesetzt.

Artikel 3

( 1 ) Das jährliche Zollkontingent wird auf der Grundlage einer in Hektolitern reinen Alko
hols berechneten jährlichen Grundmenge festgesetzt, die der Einfuhrmenge im günstigsten der
drei letzten Jahre, für die Statistiken vorliegen, entspricht.

(2) Das jährliche Zollkontingent entspricht der gemäß Absatz 1 festgesetzten jährlichen
Grundmenge, zuzüglich einer Zuwachsrate von 27 % . Das Kontingent wird auf dieser Grund
lage festgesetzt.



Nr. L 175/ 1071.7.86 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

( 3) Der Rat kann jedoch einstimmig auf Vorschlag der Kommission jedes Jahr die in Absatz
2 vorgesehene Zuwachsrate unter Berücksichtigung des Verbrauchs und der Erzeugung in der
Gemeinschaft, der Entwicklung der Handelsströme in der Gemeinschaft sowie zwischen der
Gemeinschaft, den Ländern und Gebieten und den AKP-Staaten erhöhen oder senken .

Artikel 4

Der Rat bestimmt mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission bei der Festset
zung des jährlichen Einfuhrkontingents die Aufteilung desselben auf die Mitgliedstaaten unter
Berücksichtigung der tatsächlichen Entwicklung der betreffenden Märkte, des Bedarfs der Mit
gliedstaaten und der wirtschaftlichen Aussichten für den betreffenden Zeitraum.

Artikel 5 .

Für die Anwendung dieses Anhangs sind der Begriff „Ursprungswaren" und die entsprechen
den Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltung diejenigen, die in Anhang II des Beschlus
ses definiert sind .

Artikel 6

Die in Artikel 1 genannten Waren unterliegen einer gemeinschaftlichen Überwachung, deren
Modalitäten der Rat bei der Annahme der in Artikel 3 vorgesehenen Bestimmungen erläßt.

Artikel 7

Auf Antrag der zuständigen Behörden der Länder und Gebiete unterstützt die Gemeinschaft
die Länder und Gebiete im Rahmen der Bestimmungen des Zweiten Teils, Titel I Kapitel 2 des
Beschlusses bei der Förderung und Steigerung des Absatzes von Rum auf den traditionellen
und neuen Märkten in der Gemeinschaft.
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ANHANG VI

über den Ursprung der Fischereierzeugnisse

Was die Verarbeitung der Fischereierzeugnisse in den Ländern und Gebieten anbelangt, so
erklärt die Gemeinschaft sich zunächst bereit, die Anträge auf Abweichung von den Ursprungs
regeln für die Verarbeitungserzeugnisse dieses Produktionsbereichs unvoreingenommen zu prü
fen ; diese Anträge würden sich darauf stützen, daß in Fischereiabkommen mit Drittländern
obligatorische Anlandungen von Fängen vorgesehen sind . Bei der Prüfung der Anträge wird die
Gemeinschaft insbesondere berücksichtigen, daß die betroffenen Drittländer — nach der Ver
arbeitung — das normale Funktionieren des Marktes für diese Erzeugnisse sicherstellen müß- .
ten, sowie die Erzeugnisse nicht für den örtlichen oder regionalen Verbrauch bestimmt sind .

In diesem Zusammenhang wird die Gemeinschaft in bezug auf Thunfischkonserven die An
träge der zuständigen Behörden der Länder und Gebiete von Fall zu Fall unvoreingenommen
prüfen, sofern aus den jedem Antrag beizufügenden wirtschaftlichen Unterlagen klar hervor
geht, daß einer der im vorhergehenden Absatz genannten Fälle vorliegt. In dem Beschluß, der
innerhalb der Fristen gemäß Artikel 28 des Anhangs II ergeht, werden unter Berücksichtigung
von Artikel 28 Absatz 8 des genannten Anhangs die vorgesehenen Mengen sowie seine Gel
tungsdauer festgelegt .

Die im Rahmen dieser Erklärung gewährten Abweichungen berühren nicht die Rechte der zu
ständigen Behörden der Länder und Gebiete , Abweichungen nach Artikel 28 des Anhangs II zu
beantragen und bewilligt zu erhalten .

ANHANG VII

über die in den Ländern und Gebieten geltende Steuer- und Zollregelung für die von der
Gemeinschaft finanzierten Aufträge

Artikel 1

( 1 ) Die Länder und Gebiete wenden auf die von der
Gemeinschaft finanzierten Aufträge eine Steuer- und
Zollregelung an, die nicht weniger günstig ist als die Re
gelung für den meistbegünstigten Staat oder die meistbe
günstigte internationale Organisation auf dem Gebiet der
Entwicklung.

Bei der Anwendung des Absatzes 1 werden die ge
genüber anderen Entwicklungsländern angewandten Re
gelungen nicht berücksichtigt ., '

(2) Vorbehaltlich des Absatzes 1 wenden die Länder
und Gebiete auf die von der Gemeinschaft finanzierten
Aufträge die in den Artikeln 2 bis 12 vorgesehene Rege
lung an .

Artikel 2

Auf die von der Gemeinschaft finanzierten Aufträge wer
den weder Stempel- und Eintragungsgebühren noch
Steuerabgaben gleicher Wirkung erhoben, die in dem be
günstigten Land oder Gebiet gelten oder eingeführt wer
den .

Allerdings können diese Aufträge nach Maßgabe der gel
tenden Gesetze der Länder und Gebiete der Formalität
der Eintragung unterworfen werden . Diese Formalität
kann mit der Erhebung einer Gebühr verbunden sein , die

einer Vergütung der Dienstleistung entspricht und die
Kosten des Verwaltungsakts nach Maßgabe der gelten
den Rechtsvorschriften des betreffenden Landes oder
Gebiets nicht überschreitet .

Artikel 3

( 1 ) Auf die von der Gemeinschaft finanzierten Stu
dien-, Kontroll - und Überwachungsaufträge werden in
dem begünstigten Land oder Gebiet keine Umsatzsteuern
erhoben .

(2) Die bei der Ausführung der von der Gemeinschaft
finanzierten Bau-, Studien-, Kontroll- und Überwa
chungsaufträge erzielten Gewinne sind nach der inländi
schen Steuerregelung des Landes oder Gebietes zu ver
steuern, sofern die natürlichen und juristischen Personen,
die diese Gewinne dort erzielt haben, in diesem Land
oder Gebiet eine ständige Niederlassung besitzen oder
die Dauer der Ausführung der Aufträge sechs Monate
überschreitet .

Artikel 4

( 1 ) Einfuhren im Rahmen der Ausführung eines von
der Gemeinschaft finanzierten Lieferauftrags werden ge
tätigt, ohne daß die Überschreitung der Zollgrenze des
begünstigten Landes oder Gebiets die Erhebung von Zöl
len, Eingangsabgaben, Steuern oder anderen Steuerabga
ben gleicher Wirkung zur Folge hat .
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(2) Betrifft ein von der Gemeinschaft finanzierter
Lieferauftrag eine Ursprungware des begünstigten Lan
des oder Gebiets , so wird dieser Auftrag zum Preis ab
Werk der betreffenden Lieferung zuzüglich der in dem
Land oder Gebiet für diese Lieferung geltenden inländi
schen Steuern und Abgaben abgeschlossen .

(3) Die Abgabenbefreiung wird im Wortlaut des Auf
trags ausdrücklich vorgesehen .

Artikel 5

Käufe von Kraftstoffen, Schmierstoffen und Kohlenwas
serstoff-Bindemitteln sowie ganz allgemein aller Materia
lien , die bei einem von der Gemeinschaft finanzierten
Bauauftrag verwendet werden, gelten als am inländi
schen Markt getätigt und unterliegen der gesetzlich vor
geschriebenen Steuerregelung in dem begünstigten Land
oder Gebiet.

Artikel 6

Den Unternehmen, die zur Ausführung der Bauaufträge
Berufsausrüstung einführen müssen, wird auf Antrag für
diese Ausrüstung eine Regelung der vorübergehenden
Verwendung gewährt, wie sie in den inländischen
Rechtsvorschriften des begünstigten Landes oder Gebiets
festgelegt ist.

Artikel 7

Berufsausrüstung, die zur Ausführung der in einem Stu
dien-, Kontroll- oder Überwachungsauftrag festgelegten
Aufgaben erforderlich ist, wird in dem oder den begün
stigten Ländern und Gebieten unter Befreiung von
Steuern, Eingangsabgaben, Zöllen und anderen Abgaben
gleicher Wirkung zur vorübergehenden Verwendung zu
gelassen, insofern, als diese Steuern und Abgaben nicht
die Vergütung einer Dienstleistung darstellen .

Artikel 8

( 1 ) Persönliches Gut, das zum persönlichen oder
häuslichen Gebrauch der nicht im Inland erworbenen na

türlichen Personen bestimmt ist, die mit der Ausführung
der in einem Studien-, Kontroll- oder Überwachungsauf
trag festgelegten Aufgaben betraut sind, kann nach Maß
gabe der geltenden Rechtsvorschriften des begünstigten
Landes oder Gebiets ohne Erhebung der Zölle , Ein
gangsabgaben, Steuern und anderen Steuerabgaben glei
cher Wirkung eingeführt werden .

(2) Diese Bestimmungen gelten auch für die Familien
angehörigen der in Absatz 1 bezeichneten Personen.

Artikel 9

( 1 ) Der Beauftragte der Kommission und das Perso
nal der Delegationen mit Ausnahme des im Inland ange
worbenen Personals sind in dem Land oder Gebiet, in
dem sie niedergelassen sind, von allen direkten Steuern
befreit.

(2) Für das in Absatz 1 bezeichnete Personal gilt Arti
kel 8 gleichfalls .

Artikel 10

Die Länder und Gebiete gewähren die Befreiung von
den nationalen oder örtlichen Steuern oder Abgaben auf
Zinsen, Provisionen und Tilgungen im Rahmen der Hil
fen, welche die Gemeinschaft als Sonderdarlehen, nach
geordnete oder bedingte Darlehen in Form von haften
dem Kapital oder als Darlehen aus eigenen Mitteln der
Bank gemäß den Artikeln 127 und 131 des Beschlusses
gewährt.

Artikel 11

Für alle in diesem Anhang nicht bezeichneten Angele
genheiten gelten die inländischen Rechtsvorschriften der
von dem Beschluß erfaßten Länder und Gebiete .

Artikel 12

Die vorstehenden Bestimmungen gelten für die Ausfüh
rung aller von der Gemeinschaft finanzierten Aufträge,
die nach Inkrafttreten des Beschlusses abgeschlossen
werden .
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ANHANG VIII

ERKLÄRUNGEN

1 . Erklärung zum Ersten Teil Titel I Kapitel 1
(Landwirtschaftliche Zusammenarbeit und Ernährungssicherheit)

Die Regelung für die ÜLG in bezug auf die verfügbaren landwirtschaftlichen Erzeugnisse
folgt den Prinzipien, die der für die AKP—Staaten geltenden Regelung zugrunde liegen
(Artikel 34 des Dritten AKP—EWG-Abkommens).

2 . Erklärung zum Ersten Teil Titel V
(Verkehrs- und Kommunikationswesen)

Für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Seeverkehrs gelten die Grundsätze des Zweiten
Teils Titel V des Dritten AKP—EWG-Abkommens .

3 . Erklärung zu Artikel 70

Die Regelung im Sinne von Artikel 70 Absatz 2 Buchstabe a) Ziffer ii) für die Einfuhr von
landwirtschaftlichen Erzeugnissen in die Gemeinschaft entspricht der für Waren mit Ur
sprung in den AKP-Staaten geltenden Regelung (Artikel 130 und Anhang XIII zur Schluß
akte des Dritten AKP—EWG-Abkommens).

4 . Erklärung der Regierung des Königreichs der Niederlande

Die Regierung des Königreichs der Niederlande weist auf den im Statut vom 29 . Dezember
1954 festgelegten verfassungsrechtlichen Aufbau des Königreichs hin , und zwar insbeson
dere auf die Autonomie der außereuropäischen Teile des Königreichs hinsichtlich verschie
dener Bestimmungen des Beschlusses sowie auf die Tatsache, daß dieser Beschluß daher
unter Mitwirkung der Regierungen der Niederländischen Antillen und Arubas nach dem im
Königreich geltenden verfassungsrechtlichen Verfahren gefaßt worden ist .

Sie erklärt, daß die Regierungen der Niederländischen Antillen und Arubas daher unbescha
det der Rechte und Pflichten der niederländischen Regierung aus dem Vertrag und dem
Beschluß ihren Verpflichtungen aus diesem Beschluß nachkommen werden .
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BESCHLUSS DER IM RAT VEREINIGTEN VERTRETER DER REGIERUNGEN
DER MITGLIEDSTAATEN

Vom 30 . Juni 1986
über die Regelung des Handels zwischen der Gemeinschaft und den assoziierten über
seeischen Ländern und Gebieten mit den unter die Zuständigkeit der EGKS fallenden

Erzeugnissen
(86/284/EGKS)

Artikel 3

In allen Fällen, in denen die Durchführung der vorste
henden Bestimmungen es nach Ansicht eines der Mit
gliedstaaten erfordert, finden zwischen den beteiligten
Mitgliedstaaten Konsultationen statt.

Artikel 4

Die Bestimmungen über die Ursprungsregeln für die An
wendung des Beschlusses 86/283/EWG gelten auch für
diesen Beschluß .

Artikel 5

Die Mitgliedstaaten beschließen etwaige von einem oder
mehreren Mitgliedstaaten oder der Kommission vorge
schlagene Schutzmaßnahmen im gegenseitigen Einver
nehmen.

- Artikel 6

Die Befugnisse und Zuständigkeiten, die sich aus dem
Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemein
schaft für Kohle und Stahl ergeben, werden durch diesen
Beschluß nicht berührt.

Artikel 7

Dieser Beschluß ist bis zum 28 . Februar 1990 anwendbar.

Artikel 8

Die Mitgliedstaaten treffen alle zur Durchführung dieses
Beschlusses notwendigen Maßnahmen .

Artikel 9

Dieser Beschluß wird im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften gleichzeitig mit dem Beschluß
86/283 /EWG veröffentlicht.

Er tritt gleichzeitig mit dem Beschluß 86/283/EWG in
Kraft.

Geschehen zu Luxemburg am 30 . Juni 1986 .

DIE IM RAT VEREINIGTEN VERTRETER DER REGIE
RUNGEN DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄI
SCHEN GEMEINSCHAFT FÜR KOHLE UND STAHL —

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die Mitgliedstaaten haben untereinander den Vertrag
über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für
Kohle und Stahl geschlossen .
Kapitel 1 von Titel I des zweiten Teils des Beschlusses
86/283/EWG des Rates vom 30 . Juni 1986 über die As
soziation der überseeischen Länder und Gebiete mit der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (') gilt nicht für
die' Waren, die unter die Zuständigkeit der Europäischen
Gemeinschaft für Kohle und Stahl fallen .

Es empfiehlt sich jedoch, den Handel mit diesen Waren
zwischen den Mitgliedstaaten und den Ländern und Ge
bieten aufrechtzuerhalten und auszubauen .

Der vorliegende Beschluß berührt in keiner Weise die
Sonderregelung gemäß dem Beschluß 86/50/EGKS der
im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mit
gliedstaaten vom 3 . März 1986 zur Festlegung der Han
delsregelung Spaniens und Portugals mit den überseei
schen Ländern und Gebieten (ÜLG) für die unter den
EGKS-Vertrag fallenden Waren (2).
Im Einvernehmen mit der Kommission —

BESCHLÜSSEN :

Artikel 1

Die Zölle , die in der Gemeinschaft auf die Einfuhr der
unter die Zuständigkeit der Europäischen Gemeinschaft
für Kohle und Stahl fallenden Waren mit Ursprung in
den in Anhang I des Beschlusses 86/283 /EWG aufge
führten Ländern und Gebieten anwendbar sind, und die
Abgaben mit gleicher Wirkung wie Zölle oder die Erhe
bung solcher Zölle und Abgaben werden ausgesetzt, wo
bei die Behandlung dieser Waren nicht günstiger sein
darf als die Behandlung, die die Mitgliedstaaten sich un
tereinander gewähren .

Artikel 2

Die vorstehend genannten Waren mit Ursprung in den
Mitgliedstaaten werden in die Länder und Gebiete unter
dem Kapitel 1 von Titel I des zweiten Teils des Beschlus
ses 86/283/EWG entsprechenden Bedingungen einge
führt .

Im Namen des Rates

Der Präsident

N. SMIT-KROES

(*) Siehe Seite 1 dieses Amtsblatts .
O ABl . Nr. L 63 vom 5 . 3 . 1986, S. 189 .
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BESCHLUSS DES RATES

vom 30 . Juni 1986

über die Verwendung des Restbetrags der Mittel des 5 . EEF für die Stabilisierung der
Ausfuhrerlöse der überseeischen Länder und Gebiete

(86/285/EWG)

Mittel für die Finanzierung von Entwicklungsvorhaben
und -programmen in den Ländern und Gebieten aufzu
stocken —

BESCHLIESST :

Artikel 1

( 1 ) Der Restbetrag der im 5 . EEF vorgesehenen Mittel
für die Durchführung des Systems zur Stabilisierung der
Ausfuhrerlöse der Länder und Gebiete wird der für die
Finanzierung von Vorhaben und Aktionsprogrammen im
Rahmen des 5 . EEF vorgesehenen Dotierung zugewie
sen .

(2) Der in Absatz 1 genannte Restbetrag wird wie
folgt aufgeteilt :
— zur Französischen Republik gehörende Länder und

Gebiete : 1 100 000 ECU,

— zum Königreich der Niederlande gehörende Länder
und Gebiete : 1 100 000 ECU,

— zum Vereinigten Königreich gehörende Länder und
Gebiete : 1 542 944 ECU .

Artikel 2

Dieser Beschluß wird am Tage nach seiner Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
wirksam.

Geschehen zu Luxemburg am 30 . Juni 1986 .

DER RAT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäi
schen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf den Beschluß 80/ 1186/EWG des Rates vom
16 . Dezember 1980 über die Assoziation der überseei
schen Länder und Gebiete mit der Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft (*), nachstehend „Länder und Ge
biete" genannt, insbesondere auf Artikel 32 ,

gestützt auf das am 20 . November 1979 in Brüssel unter
zeichnete Interne Abkommen über die Finanzierung und
Verwaltung der Hilfe der Gemeinschaft, nachstehend
„Internes Abkommen" genannt, insbesondere auf Arti
kel 7,

nach Kenntnisnahme von dem Beschlußentwurf der
Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe :

In Durchführung des genannten Beschlusses und nach
Zuweisung früherer Restbeträge waren für die Länder
und Gebiete Mittel in Höhe von 13 587 997 ECU für die
Durchführung des Systems zur Stabilisierung der Erlöse
aus der Ausfuhr der in dem Beschluß genannten Waren
aus den Ländern und Gebieten nach der Gemeinschaft
bereitgestellt worden .

Nach Ablauf der Antragsfrist verbleibt von diesen Mit
teln ein Restbetrag von 3 742 944 ECU, über dessen
Verwendung der Rat zu beschließen hat.

Dieser Restbetrag soll weiterhin den Ländern und Gebie
ten zur Verfügung stehen. Eine Anhebung der für die
Stabilisierung der Ausfuhrerlöse angesetzten Mittel ist
nicht zweckmäßig ; es ist jedoch angebracht, die vom Rat
im Rahmen des Beschlusses 80/ 1186/EWG aufgeteilten

Im Namen des Rates

Der Präsident

N. SMIT-KROES

O ABl. Nr. L 361 vom 31 . 12 . 1980 , S. 1 .


	Beschluß des Rates vom 30. Juni 1986 über die Assoziation der überseeischen Länder und Gebiete mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
	Beschluß der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten vom 30. Juni 1986 über die Regelung des Handels zwischen der Gemeinschaft und den assoziierten überseeischen Ländern und Gebieten mit den unter die Zuständigkeit der EGKS fallenden Erzeugnissen
	Beschluß des Rates vom 30. Juni 1986 über die Verwendung des Restbetrags der Mittel des 5. EEF für die Stabilisierung der Ausfuhrerlöse der überseeischen Länder und Gebiete

